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Übersicht 3

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdecke das humanitäre Völkerrecht
Übersicht über die Module
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Einführende Materialien 13

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Einführung: Vorstellungen und Auffassungen

Diese Einführung soll den Lehrern einen Überblick geben über das vorhandene Wissen der Schüler sowie
deren Vorstellungen und Auffassungen von Krieg und der Begrenzung der Leiden, die durch Krieg verur-
sacht werden. Die Einführung selbst ist auch ein Beispiel für die Arbeitsweise dieses Programms: eine offene
Diskussion, in der Lehrer und Schüler gemeinsam schwierige Fragen erörtern und nach einem Konsens
suchen. In diesem Stadium gibt es keine „richtigen Antworten“, und es wird nicht erwartet, dass die Teil-
nehmer über das Thema gut informiert sind.

Die fakultative 15-Minuten-Aktivität „Warum verbietet man Krieg nicht?“ kann, wenn es der zeitliche Rah-
men erlaubt, schon in diesem Teil oder später bei aktuellem Anlass durchgeführt werden.

Ziele:
� sich der zentralen Fragen bewusst werden, mit denen sich das hu-

manitäre Völkerrecht (HVR) beschäftigt 

� sich bewusst werden, dass es bei der Entdeckung des humanitären
Völkerrechts auf einige Fragen keine einfachen Antworten gibt

� die Erarbeitung einer vorläufigen Definition des Begriffs „mensch-
liche Würde“ 

Materialien für Lehrer:
� „Fragen zur Diskussionseröffnung“

� „Über Bestrebungen, Krieg zu verbieten“

Vorbereitung:
� Lesen Sie die Anmerkungen im methodischen Leitfaden, einschließ-

lich des ersten Workshops.

� Sehen Sie sich die relevanten Abschnitte im Lehrerfilm an.

Zeit: eine Einheit (45–60 Minuten)

1. Einleitung und Aufstellen von Gesprächsregeln 
(5 Minuten)

Erklären Sie den Schülern, dass dieses Gespräch nur dazu dient, erste
Assoziationen zum HVR zu sammeln. Erklären Sie, dass von nieman-
dem erwartet wird, über das Thema gut informiert zu sein, und niemand
verpflichtet ist, sich zu einem Thema zu äußern, wenn es ihm unange-
nehm ist.

Legen Sie die Diskussionsregeln fest:

� Höre sorgfältig zu und warte, bis die anderen mit ihren Ausführun-
gen fertig sind.

� Du musst den Standpunkten anderer Schüler nicht zustimmen, aber
behandle sie und ihre Meinung mit Respekt.

2. Leitung der Diskussion (30–45 Minuten)

Die Rechtsregeln, die das humanitäre Völkerrecht (sowie auch die Men-
schenrechte) ausmachen, haben das Ziel, Leben und menschliche Würde
zu schützen. Daher ist der Begriff „menschliche Würde“ für die Ent-
deckung des humanitären Völkerrechts grundlegend.

Das Wort „Krieg“ bezieht

sich üblicherweise auf einen

bewaffneten Konflikt zwi-

schen mindestens zwei

Ländern. „Bewaffneter

Konflikt“ ist allgemeiner und

schließt auch nichtinterna-

tionale bewaffnete Konflikte

mit ein, wie z. B. Bürger-

kriege. In den vorliegenden

Materialien werden diese

zwei Begriffe bedeutungs-

gleich verwendet.
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Einführende Materialien14

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Einführung: Vorstellungen und Auffassungen

Verwenden Sie die Eröffnungsfrage aus „Fragen zur Diskussions-
eröffnung“, um in einem Brainstorming Wörter und Phrasen zu sam-
meln, die den Schülern zum Thema „menschliche Würde“ einfallen.

Setzen Sie die Diskussion fort, indem Sie die weiteren Fragen ein-
bringen. Ermutigen Sie die Schüler, Gründe und konkrete Beispiele
zu nennen.

3. Abschluss: Menschliche Würde in bewaffneten 
Konflikten (10 Minuten)

� Schließen Sie die Diskussion, indem Sie wieder auf den Begriff
der menschlichen Würde zurückkommen.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Was bedeutet menschliche Würde in Zeiten eines bewaffneten

Konflikts?

➤ Wie wird durch einen Kriegszustand die menschliche Würde von
Zivilisten und Soldaten beeinträchtigt?

Lassen Sie die Schüler gemeinsam eine Definition zum Begriff „mensch-
liche Würde“ erarbeiten. Schreiben Sie diese Definition auf ein Flipchart
und hängen Sie es im Klassenzimmer auf.

Themenspeicher –
nicht einfach zu
beantwortende

Fragen

Jederzeit können sich Fragen

ergeben, die erst im Laufe

der Erarbeitung der einzelnen

Module beantwortet werden

können (z. B. „Warum werden

keine Regeln aufgestellt, um

Krieg zu verhindern?“ oder

„Wer soll die Menschen dazu

bringen, diese Regeln

einzuhalten?“).

Finden Sie eine Stelle in der

Klasse, wo diese Fragen fest-

gehalten werden können. Die

Antworten auf einige Fragen

können kompliziert sein.

Teilen Sie den Schülern mit,

dass die Fragen im Laufe der

Erarbeitung von EHVR

besprochen werden.

Lassen Sie diese Liste im

Klassenzimmer hängen.

Sollten sich weitere Fragen

ergeben, fügen Sie diese

hinzu und besprechen Sie die

jeweiligen Fragen beim

Erarbeiten der einzelnen

Module.

Schlüsselgedanken

◆ Der Gedanke der menschlichen Würde ist einer der Schlüs-
selbegriffe des humanitären Völkerrechts und wird in Ent-
decke das humanitäre Völkerrecht (EHVR) regelmäßig auf-
gegriffen.

◆ Auf einige der Fragen, die sich in EHVR ergeben, gibt es
nicht nur eine richtige Antwort. Eines der Ziele von EHVR
ist es, solche Fragen zu erkennen und zu entdecken.
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Einführende Materialien 15

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Einführung: Vorstellungen und Auffassungen

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Diskussion: Warum verbietet man Krieg nicht? 

Diese Aktivität bezieht sich auf Fragen, die sich mit Gedanken über das Bestehen von Kriegsrechten
auseinander setzen – Fragen wie „Wird Krieg nicht legitimiert, indem Gesetze geschaffen werden, wie
man sich im Krieg zu verhalten hat?“, „Warum verbietet man Kriege stattdessen nicht?“

Zur Entdeckung solcher Fragen

➤ sollen die Schüler Überlegungen zu folgender Aussage anstellen:

Kriegsrechte wären nicht erforderlich, wenn die Welt
bewaffnete Konflikte einfach als illegal erklären würde.

➤ sollen die Schüler einige Folgen einer Illegalisierung bewaffneter Konflikte erarbeiten.

Zum Beispiel: Was würde passieren, wenn man Krieg verbieten würde und ein Staat dann in
einen anderen einmarschieren würde? Wie könnte man diese Regel durchsetzen? Kennt ihr
Versuche aus der Vergangenheit, Kriege abzuschaffen?

Wenn genügend Zeit für diese Überlegungen zur Verfügung steht, wird meistens der Schluss
gezogen, dass im Falle eines formellen Kriegsverbotes ein solches nur sehr schwer durchzu-
setzen wäre [siehe „Über Bestrebungen, Krieg zu verbieten“].

Lassen Sie die Schüler nach der Diskussion einen Aufsatz schreiben, der ihre eigenen Schlüsse
und Gründe dafür darlegt.

Die Aufsätze können unter www.icrc.org auf den EHL-Seiten (EHL – Exploring humanitarian law,
engl. Titel von Entdecke das humanitäre Völkerrecht) der IKRK-Website veröffentlicht werden.

Kommunikation: Interview mit Zeitzeugen 

Die Schüler sollen jemanden interviewen, der durch Krieg verursachtes Leid erlitten hat, z. B. Be-
drohung durch Brand, Hunger, Verwundung oder körperliche Beeinträchtigung, Trennung von der
Familie, Entführung, Verirren oder Gefangenschaft. Sie sollen diese Erlebnisse sowie die Gefühle
und Gedanken dieser Person niederschreiben. Dabei sollte berücksichtigt werden, in welcher Form
ihr Leben und ihre menschliche Würde bedroht wurden und welche Hilfe, wenn überhaupt, sie er-
halten hat. Die Berichte über diese Interviews können in späteren Unterrichtseinheiten präsentiert
werden, wenn über die Erlebnisse von Opfern bewaffneter Konflikte diskutiert wird.

Schreiben und Interpretation: Verantwortung für menschliche Würde

Diskutieren Sie eines der folgenden Zitate:

� Als ein Jugendlicher gefragt wurde, warum er sein Leben riskiert habe, um Menschen vor der
Verfolgung zu retten, antwortete er:

Mein Vater sagte einmal, dass die Welt eine einzige lange Kette
sei. Bricht ein kleiner Teil von ihr aus, zerspringt die gesamte
Kette, und sie funktioniert nicht mehr.

� Der russische Schriftsteller Dostojewski schrieb Folgendes:

Wir alle sind füreinander verantwortlich.

➤ Was bedeutet diese Aussage? Stimmst du ihr zu? Erkläre, warum oder warum nicht.

➤ Wie kann diese Aussage in bewaffneten Konflikten angewendet werden?

➤ Kennst du ähnliche Sprichwörter oder Redensarten?
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Für
Lehrer 

Seite 1 von 2

Fragen zur Diskussionseröffnung
Menschliche Würde

Was ist menschliche Würde? Wie würdest du sie definieren?

Krieg
Welche Vorstellungen und Bilder gehen dir durch den Kopf, wenn du das Wort 

„Krieg“ oder „bewaffneter Konflikt“ hörst?

Welche Kriege gibt es zurzeit auf unserer Welt?

Welche vergangenen Kriege kennst du?

Was ist Krieg?

Mittel der Kriegsführung*
Ist während eines bewaffneten Konfliktes alles gestattet?

Gibt es Waffen, die in bewaffneten Konflikten verboten werden sollten?

Welche und warum?

Der „Feind“
Wie würdest du den Begriff „Feind“ definieren?

Verdient es ein Feind, während eines bewaffneten Konfliktes 
geschützt zu werden?

Zivilisten
Wer ist ein Zivilist?

Wie sollten Zivilisten während eines bewaffneten Konfliktes behandelt werden? 
Warum?

Werden Zivilisten jemals angegriffen?

Kann der Angriff auf Zivilisten jemals gerechtfertigt sein? 
Unter welchen Umständen?

Wie ist es zu sehen, wenn ein Zivilist einem feindlichen Soldaten Essen bringt?

Wie ist es zu sehen, wenn ein Zivilist einen Feind mit Waffen versorgt?

Kinder
Warum nehmen manchmal Kinder an bewaffneten Konflikten teil?

Sollte es ein Mindestalter für jemanden, der am Krieg teilnimmt, geben?

Wenn ja, welche Altersgrenze sollte das sein? Warum?

Kann die Teilnahme eines Kindes an Feindseligkeiten jemals gerechtfertigt sein?

* ANMERKUNG: Zu untersuchen, warum bestimmte Waffen (wie etwa Landminen,
biologische, chemische oder atomare Waffen) verboten sind, ist wichtig, da es zwei
Grundprinzipien des humanitären Völkerrechtes zeigt: (1) die Notwendigkeit, unnötige
Leiden zu verhindern, und (2) das Verbot von unterschiedslosen Waffen (die ohne
Unterschied Kombattanten und Nichtkombattanten bzw. zivile Objekte und militärische
Ziele treffen). Waffen wie Landminen, biologische oder chemische Waffen wurden gerade
deshalb verboten, weil sie nicht zwischen Zivilisten und Militär unterscheiden und weil sie
übermäßige Leiden verursachen.

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Einführung: Vorstellungen und Auffassungen
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Einführung: Vorstellungen und Auffassungen Für
Lehrer 

Seite 2 von 2

Verwundete Kombattanten
Wie, glaubst du, sollten verwundete feindliche Kombattanten behandelt werden?

Gefangene
Wie sollte ein feindlicher Gefangener behandelt werden? Warum?

Was wäre, wenn dieser feindliche Gefangene jemandem in deiner Familie Leid zugefügt hätte?

Ist es in Ordnung, einen Gefangenen zu foltern, um Informationen zu erhalten?
Wenn ja, unter welchen Umständen?

Frauen
Sind Frauen jemals direkt an Kämpfen beteiligt?

Wie denkst du darüber?

Denkst du, dass zivile Frauen in Kriegszeiten besonderen Schutz benötigen?
Welche Art von Schutz?

Andere geschützte Personen
Gibt es sonst irgendjemanden, der in Kriegszeiten besonderen Schutz benötigt? Wer? Warum?

Geschützte Orte in Kriegszeiten
Gibt es Orte, von denen du denkst, dass sie nicht angegriffen werden sollten? 

Welche Orte? Warum?

Kann es jemals gerechtfertigt sein, Spitäler oder medizinische Einrichtungen anzugreifen?
Warum oder warum nicht? Wenn ja, unter welchen Umständen?

Kann es jemals gerechtfertigt sein, religiöse Orte anzugreifen?
Warum oder warum nicht? Wenn ja, unter welchen Umständen?

Kann es jemals gerechtfertigt sein, das Zuhause von Menschen, Städte oder
Infrastruktur zu zerstören?

Warum oder warum nicht? Wenn ja, unter welchen Umständen?

Gesetze
Was sind Gesetze? 

Woher kommen sie?

Denkst du, dass es einen Sinn hat, Gesetze zu haben, die die Leiden in bewaffneten 
Konflikten beschränken? Warum oder warum nicht? 

Gibt es solche Gesetze? Wenn ja, was sagen diese Gesetze?

Humanitäre Organisationen
Kennst du irgendwelche Organisationen, deren Aufgabe es ist, Menschen während eines 

Krieges zu schützen und zu unterstützen?

Welche sind das? Was tun sie?

Menschliche Würde
Was bedeutet menschliche Würde in Zeiten eines bewaffneten Konfliktes?
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Einführung: Vorstellungen und Auffassungen Für
Lehrer 

Seite 1 von 2

Über Bestrebungen, Krieg zu verbieten
In 3400 Jahren niedergeschriebener Geschichte hat diese Welt nur 250 Jahre des
Friedens gesehen. Allein seit 1945 hat es mehr als 400 bewaffnete Konflikte auf
der Welt gegeben.

Quelle: New Zealand Red Cross Society curriculum

Nach dem I. Weltkrieg

Satzung des Völkerbundes, 1919
In der Erwägung, dass es zur Förderung der Zusammenarbeit unter den Nationen
und zur Gewährleistung des internationalen Friedens und der internationalen
Sicherheit wesentlich ist, 

�bestimmte Verpflichtungen zu übernehmen, nicht zum Kriege zu schreiten,

�in aller Öffentlichkeit auf Gerechtigkeit und Ehre gegründete internationale
Beziehungen zu unterhalten,

�die Vorschriften des internationalen Rechtes, die fürderhin als Richtschnur
für das tatsächliche Verhalten der Regierungen anerkannt sind, genau zu
beobachten, 

�die Gerechtigkeit herrschen zu lassen und alle Vertragsverpflichtungen in
den gegenseitigen Beziehungen der organisierten Völker peinlich zu achten,

nehmen die Hohen vertragsschließenden Teile die gegenwärtige Satzung, die den
Völkerbund errichtet, an.

ARTIKEL 11

Ausdrücklich wird hiermit festgestellt, dass jeder Krieg und jede Bedrohung mit Krieg, mag
davon unmittelbar ein Bundesmitglied betroffen werden oder nicht, eine Angelegenheit des
ganzen Bundes ist und dass dieser die zum wirksamen Schutz des Völkerfriedens geeigneten
Maßnahmen zu ergreifen hat. 

ARTIKEL 12

Alle Bundesmitglieder kommen überein, eine etwa zwischen ihnen entstehende Streitfrage, die
zu einem Bruche führen könnte, entweder der Schiedsgerichtsbarkeit oder der Prüfung durch
den Rat zu unterbreiten. Sie kommen ferner überein, in keinem Falle vor Ablauf von drei
Monaten nach dem Spruch der Schiedsrichter oder dem Berichte des Rates zum Krieg zu
schreiten. 

ARTIKEL 15

Wird der Bericht des Rates von denjenigen seiner Mitglieder, die nicht Vertreter der Parteien
sind, einstimmig angenommen, so verpflichten sich die Bundesmitglieder, gegen keine Partei,
die sich dem Vorschlag fügt, zum Kriege zu schreiten.

Findet der Bericht des Rates nicht einstimmige Annahme bei denjenigen seiner Mitglieder, die
nicht Vertreter der Parteien sind, so behalten sich die Bundesmitglieder das Recht vor, die
Schritte zu tun, die sie zur Wahrung von Recht und Gerechtigkeit für nötig erachten. 

[Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Satzung nicht die Verwendung von Gewalt
verbietet. Sie legt lediglich ein Verfahren fest, um Krieg auf ein Mindestmaß zu beschränken.
Das erste internationale Instrument, das Krieg tatsächlich verboten hat, war der Briand-Kellog-
Pakt von 1928.]
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Nach dem II. Weltkrieg

Charta der Vereinten Nationen
PRÄAMBEL

Wir, die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen,

� künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu
unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, 

� unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der
menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau
sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen, 

� Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den
Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt
werden können, 

� den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit
zu fördern,

und für diese Zwecke

� Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben, 

� unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicher-
heit zu wahren, 

� Grundsätze anzunehmen und Verfahren einzuführen, die gewährleisten, dass
Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird …

ARTIKEL 2

Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete […] Anwendung von
Gewalt.

ARTIKEL 42

[…] Der Sicherheitsrat kann […] mit Luft-, See- oder Landstreitkräften die zur Wahrung oder
Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen
Maßnahmen durchführen.

ARTIKEL 51

Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten
Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbst-
verteidigung […]
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Entdeckung 1A: Was können Zeugen tun?

Entdeckung 1A hat Geschichten einfacher Menschen zum Mittelpunkt, die in Zeiten von Krieg und Gewalt
eigeninitiativ handelten, um das Leben und die Würde von Menschen zu schützen, was sie unter gewöhn-
lichen Umständen nicht getan hätten. Sie handelten ohne Rücksicht auf Gefahr oder persönlichen Verlust.

Es handelt sich um wahre Begebenheiten, und daher haben diese Geschichten auch kein einheitliches
Handlungsmuster. Die Geschichten unterscheiden sich in Zeit und Ort, Art der Gewalt (bewaffneter Konflikt,
rassistisch motivierte Gewalt, Jugendbanden …), Nationalität des Beschützers usw. Die Schwerpunkte der
Geschichten werden im weiteren Verlauf der Entdeckung 1A näher dargestellt. Fragen, die zu allen Ge-
schichten gestellt werden können, finden Sie unter Punkt 3, „Entdeckung mehrerer Geschichten“.

Wählen Sie mehrere Geschichten für Ihre Klasse aus. Wir schlagen mindestens zwei Unterrichtseinheiten
für deren Entdeckung vor. Ziel ist, dass die Lernenden mittels unterschiedlicher pädagogischer Methoden
(Rollenspiele, Kleingruppendiskussionen, Analysen und Präsentationen) die Handlung und den Einfluss der
einzelnen Zeugen nachvollziehen können und in ihnen selbst der Mut zum Handeln geweckt wird.

Ziele:
� die Wirkung verstehen, die ein Zeuge auf die Handlungen anderer

haben kann

� sich Beispiele vergegenwärtigen, in denen Zeugen in Gewaltsitua-
tionen Leben und menschliche Würde in Schutz genommen haben

Material:
� die Geschichten

� eine Weltkarte, um den Ort der Handlung zu bestimmen

Für Lehrer:
� Hintergrundinformationen zu den Geschichten

Vorbereitung:

Wählen Sie die Geschichten aus und bestimmen Sie die Reihenfolge,
in der Sie diese verwenden wollen.

Lesen Sie im methodischen Leitfaden die Anmerkungen zur Arbeit
mit den Geschichten und zur Umsetzung von Rollenspielen und Klein-
gruppenarbeiten sowie die damit verbundenen Workshops. Sehen Sie
sich die relevanten Ausschnitte des Lehrerfilms an.

Zeit: zwei bis drei Einheiten (à 45 bis 60 Minuten)

1. Brainstorming (5 Minuten)

➤ Was braucht es, um etwas Gefährliches oder gesellschaftlich nicht
Anerkanntes zu tun, um jemandem zu helfen, dessen Leben oder
menschliche Würde in Gefahr ist?

2. Den Begriff „Zeuge“ definieren (5 Minuten)

Definieren Sie einen Zeugen als eine „anwesende Person, die nicht an
einem Geschehen beteiligt ist, in dem Leben oder Würde anderer ge-
fährdet ist. Ein Zeuge kann sich entschließen, in das Geschehen (direkt
oder indirekt) einzugreifen.“

Es gibt immer einen Moment,

in dem die moralische

Entscheidung getroffen wird.

Oft sind wir aufgrund einer

Geschichte oder eines

Buches oder einer Person im

Stande, eine andere

Entscheidung zu treffen, eine

Entscheidung für die

Menschlichkeit, eine für das

Leben.
Elie Wiesel, Courage to care
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Entdeckung 1A: Was können Zeugen tun?

3. Entdeckung mehrerer Geschichten 
(Die Arbeitszeit hängt von den ausgewählten Geschichten und den
jeweils verwendeten Arbeitsmethoden ab.)

Mögliche Arbeitsmethoden:
� Kleingruppen lesen und diskutieren jeweils eine Geschichte und be-

richten dann den anderen darüber.

� Einzelne Schüler spielen eine der Geschichten nach, während die
anderen die Aufgabe haben, sich jeweils auf eine der Personen zu
konzentrieren, um die Motivation für ihr Handeln zu erkunden.

� Lesen Sie die Geschichte bis zur entscheidenden Stelle laut vor.
Lassen Sie die Klasse diskutieren, was ihrer Meinung nach die
beteiligten Personen tun sollten.

[Vorschläge, in welcher Reihenfolge Sie die Geschichten verwenden können,
finden Sie ab Seite 28] 

4. Abschluss (15 Minuten)

Weisen Sie darauf hin, dass solche Taten auf der Welt immer und überall
passieren, obwohl in den Medien kaum darüber berichtet wird.

Fordern Sie die Schüler auf,

� die Situationen aus den von ihnen erkundeten Geschichten zusam-
menzufassen

� und zu überlegen, welche Hindernisse die Zeugen überwinden
mussten, welche Gefahren sie auf sich nahmen und welche Wirkung
es hatte, dass sie versuchten, anderen zu helfen.

Eine Frage, die Sie den Schülern stellen können: 
➤ Kennt ihr Beispiele aus der Schule, der Nachbarschaft oder aus der

eigenen Familie, in denen ein Zeuge etwas unternahm, um jeman-
des Leben oder Würde zu schützen?

Lesen Sie die folgenden Aussagen des Gelehrten Ervin Staub über den
Einfluss von Zeugen auf das Verhalten anderer. Fordern Sie die Schüler
auf, zu jeder Aussage Beispiele aus den Geschichten zu nennen, um die
Bedeutung jeder einzelnen Aussage zu veranschaulichen.

Fragen zum Wiederholen und Diskutieren
➤ Wann und wo ereignete sich die Geschichte?

➤ Wie wurde Leben oder menschliche Würde in der Geschichte ge-
fährdet?

➤ Auf welche Hindernisse sind die Retter gestoßen?

➤ Wer waren die Zeugen, welche Entscheidungen trafen sie und
warum? Welcher Druck und welche Risiken waren gegeben?

➤ Was ergab sich aus dem Handeln des Zeugen? Am Anfang?
Später?

Unsere Gleichgültigkeit

gegenüber dem Bösen macht

uns zu Mittätern.
Egil Aarvik bei der Verleihung des

Friedensnobelpreises 1986

1
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 1A: Was können Zeugen tun?

Zeugen können einen mächtigen Einfluss ausüben. Sie
können die Bedeutung eines Ereignisses bestimmen und
andere zur Empathie oder Gleichgültigkeit bewegen.

◆◆◆

Psychologische Studien haben bewiesen, dass eine einzige
Abweichung vom Gruppenverhalten Konformität sehr stark
verringern kann. In Notfällen erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit der Hilfe beachtlich, wenn ein Zeuge sagt, dass die
Situation ernst ist, oder die anderen zur Hilfe auffordert.

◆◆◆

Sogar das Verhalten von Regierungen kann durch Zeugen,
Einzelpersonen, Gruppen oder andere Regierungen
wesentlich beeinflusst werden.

Ervin Staub, The roots of evil

Schlüsselgedanken

◆ Zeugen sind Menschen „wie du und ich“, die in Zeiten von
Gewalt handeln können, um das Leben und die menschliche
Würde von Personen zu schützen, die sie vielleicht gar
nicht kennen.

◆ Zeugen handeln oft ohne Rücksicht auf Gefahr und persön-
liche Verluste.

◆ Auf der ganzen Welt haben sich Menschen gegen unmensch-
liche Handlungen gestellt, um sich für schutzbedürftige Per-
sonen einzusetzen.
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Entdeckung 1A: Was können Zeugen tun?

Es ist so, als ob mich jeder

einzelne Fall persönlich

betreffen würde. Wenn Sie

mir erzählen, dass sich

Menschen in irgendeinem

Dorf ohne ein Gerichts-

verfahren in Haft befinden,

fühle ich mich irgendwie

persönlich dafür verant-

wortlich. Man kann nicht

einfach dasitzen. Es kann

einen nicht „nicht angehen“.
Interview mit Unity Dow, Amnesty action, 1999

Die Geschichten
Dieser Teil beinhaltet eine Auswahl an wahren Geschichten, die sich in ver-
schiedenen Teilen der Welt ereignet haben. Alle diese Geschichten bein-
halten Situationen einer Bedrohung von Leben oder menschlicher Würde,
die sich aus einem bewaffneten Konflikt oder anderen Gewalttaten ergeben.

In jeder einzelnen Geschichte ist der Zeuge

� ein gewöhnlicher Mensch,

� der sein Leben oder Wohlergehen gefährdet,

� um eine Person zu schützen, die er normalerweise nicht schützen
würde.

Verwenden Sie einige dieser Geschichten oder ähnliche nach Ihrer Wahl.
Weitere Beispiele finden Sie auch im Internet auf den EHL-Seiten unter
www.icrc.org.

Jede Geschichte bietet andere Anhaltspunkte. Die folgende Tabelle zeigt
einige der spezifischen Merkmale sowie die vorgeschlagene Verwen-
dung jeder Geschichte. Sie finden auch jeweils einen Vorschlag, in
welcher Reihenfolge die Geschichten erkundet werden können. Die in
diesem Zusammenhang genannten Aktivitäten sollen den Schülern hel-
fen, die Geschichten nachzuvollziehen und zu analysieren.

zivile Unruhe              Alleine auf der Bank für einige Schüler ein guter 
gefährdet Anfang, da sie sich mit dem
Jugendliche Opfer leicht identifizieren

können, weil die Handlung
im schulspezifischen Kontext  
stattfindet

Gewalt durch              Der tapfere Verkäufer humanitäres Verhalten 
Jugendliche überwiegt Eigeninteresse

großer Einfluss eines Folgen einer Schlacht. gut, um die Kette von Kon- 
einzelnen Zeugen Ein Zeuge meldet sich sequenzen zu verfolgen, die 

sich aus dem unmittelbaren 
oder langfristigen Einfluss 
eines einzigen Zeugen ergibt

Zunahme Schritt für Schritt bietet die Möglichkeit, ein 
humanitären Beispiel einer zunehmenden
Verhaltens Veränderung im humanitä-

ren Verhalten der Retter zu
zeigen; geeignet für ein 
Rollenspiel mit vier Personen

ethnische Trennung Dorfbewohner lindern zeigt, wie Menschen 
Leid in Lagern ethnische Barrieren über-

winden, die einen Konflikt 
bestimmen, um denen zu 
helfen, die gefährdet sind

Merkmale der
Geschichte

Vorgeschlagene
Verwendung

Titel der
Geschichte

Zu jeder einzelnen Geschichte finden Sie auch Hintergrundinformationen. In
einigen Geschichten wird der Moment der Entscheidung mit folgendem Symbol
gekennzeichnet: ↔
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Entdeckung 1A: Was können Zeugen tun?

Selbst in den schlimmsten

Zeiten im Gefängnis, als

meine Kameraden und ich

an unsere Grenzen

getrieben wurden, sah ich

einen Schimmer von

Humanität bei einem der

Wärter, vielleicht nur für

eine Sekunde, doch das

war genug, um mich

wieder sicher zu machen

und mich weiterleben zu

lassen.
Nelson Mandela, Der lange Weg zur Freiheit

Mangelnder Protest

kann die Täter im

Glauben an die Richtig-

keit ihrer Handlungs-

weise bestärken.
Ervin Staub, The roots of evil

Vorgeschlagene Reihenfolge und Aktivitäten

Bedrohung der menschlichen Würde erfahren:
„Alleine auf der Bank“ oder „Der tapfere Verkäufer“ (35–40 Minuten)

Beginnen Sie, indem Sie die Schüler auffordern, an Erfahrungen aus dem
eigenen Leben zu denken, die der Ausgangssituation der Geschichte
ähneln (erster Schultag oder der Weg zu einer neuen Schule,  Wohnen in
einer unbekannten und abweisenden Nachbarschaft usw.). Die Schüler
sollen aufschreiben, welche Gedanken und Gefühle sie in diesen Situa-
tionen hatten und was die Gründe dafür waren.

Lesen Sie die Geschichte. Bevor Sie mit der Diskussion anfangen, sollen
die Schüler niederschreiben, was die gefährdete Person ihrer Meinung
nach dachte, als es zu diesen Ereignissen kam.

Die Schüler sollen ihre Eindrücke aus der gelesenen Geschichte disku-
tieren. Machen Sie sie darauf aufmerksam, besonders auf die Gefahr und
die Bedrohung der menschlichen Würde in dieser Situation zu achten.

Danach sollen die Schüler niederschreiben, was die rettende Person ge-
dacht haben mag. Wie war die Situation für den Verkäufer bzw. für Grace
Lorch? Welchen Gefahren oder welchem Druck musste er bzw. sie sich
stellen? Was könnte diese Person zum Handeln veranlasst haben?

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welchen Hindernissen musste sich die rettende Person stellen?

➤ Welche Entscheidungen haben deiner Meinung nach die einzelnen
Personen getroffen?

➤ Was dachten diejenigen, die die Gefahr verursachten?

➤ Welche Wirkung hatte die humanitäre Handlung? (Was, glaubst du,
werden die Angreifer in Zukunft tun? Warum hat die Meute Grace
Lorch deiner Meinung nach nicht daran gehindert, Elizabeth Eckford
zu schützen?)

Laden Sie die Schüler zu einer Diskussion darüber ein, was notwendig
war, damit der Verkäufer bzw. Grace Lorch einschritt und die gefährdete
Person schützte.

Ermutigen Sie die Schüler, die Geschichte auf ihr eigenes Leben zu
beziehen. Haben einige von ihnen ähnliche Erfahrungen gemacht? An
welche Gefühle oder Gedanken erinnern sie sich? Fragen Sie auch, ob
jemand von ihnen schon in der Situation war, einer schutzbedürftigen
Person zu helfen. Was hat er in Erwägung gezogen zu tun? Was hat er
schließlich getan?

Eine Kette von Konsequenzen verfolgen:
„Folgen einer Schlacht“ (30–45 Minuten)

Leiten Sie die Geschichte ein, indem Sie die Reaktion einer Person
schildern, die nach der Schlacht von Solferino im Jahre 1859 zufällig
massives Leid beobachtete. Helfen Sie den Schülern bei der Diskussion
darüber, wie es die Zeugen damals gesehen haben müssen.
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Entdeckung 1A: Was können Zeugen tun?

Fragen Sie die Schüler, was sie an diesem Vorfall erstaunt und warum.

[Zum Beispiel, dass niemand da war, um den verwundeten und
sterbenden Soldaten zu helfen, oder dass keiner der Ansässi-
gen kam, um Hilfe zu leisten.]

Lassen Sie die Schüler den Einfluss des Handelns von „nur einer Per-
son“ auf das Verhalten anderer bewerten.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Wie hat das Verhalten eines Zeugen das Verhalten anderer beein-

flusst?

➤ Welche Kette von Konsequenzen kann sich ergeben, wenn sich
Zeugen inhuman verhalten (z. B. wenn sie Hilferufe ignorieren oder
sogar sterbende Soldaten bestehlen)?

Die Schüler können ein „Netz der Kettenreaktionen“ zeichnen, indem sie
von der humanitären Handlung ausgehen und weitere Handlungen
niederschreiben, die sich aus ihr ergeben haben. Jede Handlung stellt
eine Verbindung zu einer weiteren dar. Lassen Sie die Schüler die „Ver-
kettungen“, die sie in der Geschichte finden, erklären.

Fordern Sie die Schüler auf, sich die Verbindungen jener Kettenreaktion
vorzustellen, die schließlich zu den weltweiten Aktivitäten des Roten
Kreuzes bzw. des Roten Halbmonds führten.

Wie durch zunehmendes Handeln die Kraft humanitärer
Hilfe wächst:

„Schritt für Schritt“ (Kleingruppen und Rollenspiel, 45 Minuten)

Beginnen Sie mit einer Diskussion darüber, was es Menschen ermög-
licht, auf humanitäre Weise zu reagieren:

➤ Was braucht es, etwas Schwieriges, Gefährliches oder gesellschaft-
lich nicht Anerkanntes zu tun, um jemanden zu schützen, dessen
Leben oder menschliche Würde in Gefahr ist?

[Zum Beispiel: Zivilcourage, starker moralischer oder religiöser
Glaube, das Außer-Acht-Lassen möglicher Gefahren, eine
Situation erlebt zu haben, in der man ähnlich gelitten hat usw.]

Ermutigen Sie die Schüler, zusätzlich zu den Geschichten auch Bei-
spiele aus ihrer eigenen Erfahrung heranzuziehen.

Präsentieren Sie „Schritt für Schritt“. Teilen Sie die vier Rollen in der Klas-
se auf und fordern Sie jeden Einzelnen auf, sich in die ihm zugeteilte
Person hineinzuversetzen. Jeder soll die Gedanken und Gefühle, die die
Person in der Geschichte möglicherweise hatte, notieren.

Nach 5–10 Minuten sollen sich die Schüler, die sich über den Standpunkt
derselben Person Gedanken gemacht haben, in Gruppen zusammen-
setzen. Folgende Fragen sollen in Kleingruppen diskutiert werden:

➤ Was würdest du an Stelle dieser Person versuchen zu tun? Warum? 

➤ Welche Hoffnungen und Ängste hättest du an den einzelnen Punk-
ten der Geschichte, wenn du diese Person wärst?

Die Schüler sollen die Situation vorspielen.

Das Gute wie das Böse

entsteht in kleinen Schritten.

Helden werden nicht ge-

boren, sie entwickeln sich.

Oft ist es am Anfang nur

eine kleine Tat – vielleicht

jemanden für zwei oder drei

Tage zu verstecken. Aber

nachdem sie diesen Schritt

getan haben, beginnen sie

sich anders zu sehen,

nämlich als jemanden, der

hilft.

Ervin Staub, The roots of evil
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Sie können das Rollenspiel folgendermaßen aufbauen:

Es ist 1942, und ihr befindet euch in Polen, das von den Nazis
besetzt ist. Jerezy und Stefa haben Irena schon seit einigen
Monaten in ihrer Einzimmerwohnung versteckt. Am Abend
kommt Jerezy von der Arbeit nach Hause. Die Gefahr ist ihm
zu groß geworden.

Regen Sie nach dem Rollenspiel eine Diskussion an. Ermutigen Sie die
Schüler, die Erfahrungen und die Entscheidungen, die diese Personen
gemacht haben, zu reflektieren.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Was denkt ihr über die von euch getroffenen Entscheidungen? 

Warum? 

➤ Was denkt ihr über die Entscheidungen, die  die anderen drei getrof-
fen haben? 

Verfolgen Sie die Schritte, die die rettende Person gemacht hat. Disku-
tieren Sie folgende Fragen, die den Schülern helfen zu erkennen, dass
individuelle Unterschiede (z. B. Temperament) zu unterschiedlichen Re-
aktionen in Gefahrensituationen führen.

➤ Wie hat jede einzelne Person zu Irenas Überleben beigetragen?

➤ Wie beeinflussen humanitäre Handlungen einer einzelnen Person
die Handlungen anderer?

➤ Warum ist nicht jeder gleichermaßen im Stande, das zu tun, was nö-
tig wäre?

➤ Was, denkt ihr, bedeutet der Titel dieser Geschichte?

Aus der Vergangenheit

haben wir gelernt, dass

immer, wenn sich

Menschen für ihre

Mitmenschen in Not

einsetzen, ihr Protest eine

Wirkung hat (…).

Auch wenn unsere

Bemühungen die Peiniger

gleichgültig lassen, sind

diese Bemühungen

fruchtbar. Sie bieten den

Opfern Trost und

Beruhigung
Elie Wiesel, Newsday
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Entdeckung 1A: Was können Zeugen tun?

Humanitäre Handlungen auf der ganzen Welt entdecken:

Lassen Sie die Schüler das Gelernte auf andere Geschichten anwenden,
in denen sich gewöhnliche Menschen an verschiedenen Schauplätzen
einsetzen, um Leben und menschliche Würde vor verschiedenen For-
men der Gewalt zu schützen.

Diese Beispiele zeigen unterschiedliche Autoren, Schauplätze und Kon-
texte:

Sie können auch Geschichten aus Ihrer eigenen Erfahrung, aus der
Landesgeschichte oder den Lokalnachrichten verwenden. Weitere Bei-
spiele finden Sie auch im Internet auf den EHL-Seiten (Exploring hu-
manitarian law, engl. Titel von Entdecke das humanitäre Völkerrecht)
unter www.icrc.org.

Geschichte Kontext Schauplatz Autor/Quelle

„Dorfbewohner lindern das Krieg Bosnien- ein Journalist 
Leid in Lagern“ Herzegowina

„Ein Zeuge meldet sich“ zivile Südafrika die Autobiografie 
Unruhen Nelson Mandelas

„Der tapfere Verkäufer“ Straßen- Thailand ein Lehrer
(falls nicht schon früher kriminalität
verwendet)
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Entdeckung 1A: Was können Zeugen tun?

Geschichten erforschen und sammeln

Findet Ereignisse aus der eigenen Landesgeschichte, aus Legenden und Religion, in denen Zeu-
gen jemanden geschützt haben, den sie unter normalen Umständen nicht geschützt hätten.

➤ Was bewog sie zu handeln? Was war das Ergebnis?

Gestaltet aus den gesammelten Geschichten gemeinsam eine Präsentationsmappe oder eine
Ausstellung.

Redewendungen

Interpretiert folgende Zeile des Sufi-Dichters Jelaluddin Rumi aus dem 14. Jahrhundert:

Sei eine Lampe, ein Rettungsboot oder eine Leiter.

Ihr könnt dieses Sprichwort in einer Zeichnung interpretieren, darüber schreiben oder ein Lied da-
zu komponieren.

Macht ein Brainstorming, um weitere Aussagen und Redewendungen zu sammeln, die eine
humanitäre Sichtweise widerspiegeln. Erklärt den humanitären Aspekt der Redewendung bzw. des
Sprichwortes. Als z. B. ein Schüler das Beispiel „Affe sieht, Affe macht“ brachte, erklärten die
anderen Schüler diese Aussage damit, dass Menschen dem Beispiel anderer folgen, und dass das
ebenso für humanitäres Verhalten gilt wie für andere Verhaltensweisen.

Sammelt (in der eigenen Familie oder aus anderen Quellen) Redewendungen, die einen huma-
nitären Aspekt wiedergeben. Macht eine Broschüre oder eine Kollage aus den Sprichwörtern.

Den Konsequenzen nachgehen 

Analysiert den Einfluss von Zeugen auf den Schutz von Leben und menschlicher Würde. Wählt
eine der folgenden Handlungen:

➤ eine Handlung, die du als Zeuge zugunsten einer anderen Person vollbracht hast

➤ eine Handlung, die jemand anderer als Zeuge vollbracht hat

Zeichnet einen Kreis und schreibt die Handlung des Zeugen hinein. Dann verbindet den Kreis mit
so vielen anderen Personen oder Ereignissen wie möglich, wodurch ein Netz entsteht. Dadurch wird
die Wirkung dieser Handlung sichtbar.

Statt auf Rache zu sinnen, setz ein gutes Beispiel.
Ein Schüler aus Djibouti

Barmherzigkeit hält die Welt zusammen.
Ein Schüler aus Thailand 

Ein „Hadith“ des Propheten sagt: Wer auch immer von euch
Ungerechtigkeit sieht, sollte einschreiten und sie mit der Hand abwen-
den, wenn das nicht geht, dann mit seiner Zunge, und wenn das nicht

geht, dann mit seinem Herzen, und das ist das Mindeste.
Ein Schüler aus Ägypten

Sogar ein Jäger kann einen Vogel nicht töten, der bei ihm Zuflucht
sucht.

Japanisches Sprichwort 

Vertiefende Zusatzaktivitäten
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Hintergrundinformationen zu 
„Folgen einer Schlacht“

Solferino ist eine kleine Stadt im heutigen Norditalien.
Obwohl die Bewohner der italienischen Halbinsel eine
gemeinsame Sprache und Kultur teilen, war Italien seit
dem Untergang des Römischen Reiches bis zu den 60er
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts keine geeinte
Nation. Die Halbinsel beheimatete mehrere Fürsten-
tümer, die oft von ihren mächtigeren Nachbarn Frank-
reich und Österreich dominiert wurden. Obwohl 
beide Länder versuchten, Norditalien unter ihre
Kontrolle zu bringen, waren die Einwohner von
Solferino und der benachbarten Dörfer weder
Franzosen noch Österreicher. 

Die Französische Revolution und die Zeit, in der Frank-
reich Norditalien dominierte, riefen Bestrebungen zur
Gründung eines geeinten, selbstbestimmten Italiens
hervor. Diese Bestrebungen lösten 1848 eine Reihe
von Aufständen aus. Sie scheiterten, und österreichi-
sche Truppen marschierten in Nord- und Zentralitalien
ein, um diese Gebiete zu besetzen. Eine Region der
italienischen Halbinsel, die ihre Unabhängigkeit
behielt, war das Königreich Piemont-Sardinien, das

von König Victor Emmanuel II regiert wurde.

Ereignisse, die zu dieser Geschichte führten: Piemont und Frankreich bildeten in den
50ern des neunzehnten Jahrhunderts eine militärische Allianz. Ihr Plan war es, Österreich
dazu zu bringen, Piemont den Krieg zu erklären. Sollte es dazu kommen, konnte Frank-
reich als Verbündeter Hilfe leisten. Dieser Plan erfüllte sich, und Österreich erklärte 1859
Piemont den Krieg. In der Schlacht bei Solferino trafen sardinische und französische
Truppen unter dem Kommando Napoleons III und österreichische Streitkräfte Kaiser Franz
Josephs I aufeinander. Am 24. Juni 1859 lieferten sich über 300.000 hungrige und von
tagelangen Gewaltmärschen erschöpfte Soldaten eine blutige Schlacht um die Stadt, bis
die Österreicher einen verzweifelten Rückzug antraten. Die Ebene, in der die Schlacht
stattfand, verwandelte sich durch heftige Regenfälle in ein Schlammfeld, auf dem sich die
Pferde nur schwerfällig bewegen konnten. Als sich am nächsten Morgen Schaulustige das
Blutbad ansehen wollten, fanden sie Tausende von toten und sterbenden Soldaten vor.

Quellen:

http://www.infoplease.com

http://www.funkandwagnalls.com

Encyclopedia Britannica

Caroline Moorehead: Dunant’s dream: War, Switzerland and the history of the Red Cross. Carrol & Graf Publishers, Inc., New York 1998
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Hintergrundinformationen zu
„Ein Zeuge meldet sich“

Südafrika befindet sich an der Südspitze Afrikas
und hat 43,5 Millionen Einwohner.

1652 erklärte Holland die Südspitze Afrikas zur
Kolonie. Bis zu diesem Zeitpunkt lebten in dem
gesamten Gebiet ausschließlich afrikanische
Stämme. 1814 besiegte Großbritannien die
Holländer und übernahm die Herrschaft über
dieses Gebiet. Am Ende des Jahrhunderts
dehnte sich die Herrschaft nach Norden und
Osten bis zu den heutigen Grenzen Südafrikas
aus. 1910 wurde die Südafrikanische Union
Mitglied des British Commonwealth. 
Regierung und Wirtschaft wurden von Weißen
geführt. Die Regierung erließ laufend Gesetze,
um die Vormacht der Weißen zu stärken. Viele
dieser Gesetze wurden von der National Party
(Nationalistische Partei) erlassen, die von 1948
bis 1994 an der Macht war. Dieses System der
Rassentrennung Südafrikas ist unter dem Namen
„Apartheid“ bekannt. Die Zugehörigkeit zu einer
Rasse bestimmte Lebensraum, Arbeit, Bildung
und Teilnahme an der Politik.

Ereignisse, die zu dieser Geschichte führten:
Der Afrikanische Nationalkongress (ANC) wurde
1912 mit dem Ziel gegründet, eine Gleichstel-
lung der nichtweißen Bevölkerung in Südafrika
zu erreichen. In den sechziger Jahren trennte
sich die südafrikanische Regierung vom British
Commonwealth und verschärfte ihre Apart-
heidpolitik. In den Siebzigern und Achtzigern
geriet die südafrikanische Regierung immer
stärker unter internationalen Druck und stieß
aufgrund der Berichterstattung über Gewaltan-
wendungen gegenüber der nichtweißen
Bevölkerung weltweit auf Ablehnung.

Spätestens 1990 wurde klar, dass die Apartheid
besiegt war. Bedeutende Anti-Apartheid-Orga-
nisationen wie der ANC wurden legalisiert, ihre
Anführer wurden aus dem Gefängnis entlassen

oder konnten aus dem Exil wieder in ihre Heimat zurückkehren. Ein Großteil der Gesetze,
in denen die Apartheid festgeschrieben war, wurde aufgehoben. Die Regierung und
bedeutende politische Parteien arbeiteten an der Schaffung einer neuen Verfassung und
verhandelten über die Institutionalisierung einer Mehrheitsherrschaft. Die Verhandlungen
wurden 1992 abgebrochen, als der ANC der Regierung vorwarf, an den Angriffen auf
Unterstützer des ANC beteiligt gewesen zu sein. Die Verhandlungen wurden im März
1993 wieder fortgesetzt, als die Regierung die Verantwortung der Polizei bestätigte, ANC-
Mitglieder zu schützen. 1994 wurde die Apartheid abgeschafft, und die ersten freien
Wahlen fanden statt. 

Quellen: 

Rita M. Byrnes., editor: South Africa: A country study. Federal Research Division, Library of Congress, Washington DC, May 1996

Online edition: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/zatoc.html

*) Coloureds – rechtlich, sozial und politisch abgegrenzte
Gruppe in Südafrika, die aus Mischlingen und den Nach-
kommen der eingewanderten Inder besteht
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Hintergrundinformationen zu
„Alleine auf der Bank“

Arkansas ist ein Bundesstaat im Süden der Ver-
einigten Staaten von Amerika. Little Rock ist die
größte Stadt und zugleich auch die Hauptstadt
dieses Bundesstaates. In den späten 50ern war 
die dortige Bevölkerung zu 77 % weiß und zu 
22 % afroamerikanisch. 

Vor 1954 herrschte in den südlichen Bundesstaaten
an den meisten Schulen Rassentrennung. Farbige
Kinder durften nicht dieselben Schulen wie Weiße
besuchen. Die für afroamerikanische Kinder vorge-
sehenen Schulen bekamen weniger staatliche Gel-
der als die Schulen der Weißen. Der Zustand der
Schulen war sehr schlecht, und es fehlten grund-

legende Materialien. 1954 erklärte das Oberste Bundesgericht der Vereinigten Staaten
von Amerika die Rassentrennung an Schulen für gesetzeswidrig. Das Gericht ordnete an,
nur für Weiße zugängliche Schulen auch für afroamerikanische Schüler „mit aller gebote-
nen Eile“ zu öffnen.

Ereignisse, die zu dieser Geschichte führten: Um dem höchstgerichtlichen Beschluss
nachzukommen, kündigte die Schulbehörde von Little Rock an, dass die nur für Weiße
zugängliche höhere Schule der Stadt nun auch schwarze Schüler aufnehmen müsse. Am
ersten Schultag 1957 sollten sich neun afroamerikanische Kinder in die Little Rock Central
High School einschreiben. Bei einem Treffen am Vortag erklärte der Schulleiter den Eltern
der afroamerikanischen Kinder, dass er sie nicht schützen könnte, falls sie ihre Kinder zur
Schule begleiten würden. Der Gouverneur von Arkansas schickte die Nationalgarde (eine
militärische Einheit des Bundesstaates Arkansas) nach Little Rock, mit der Begründung,
dass dort die Gefahr von Ausschreitungen bestünde. Die Nationalgarde hinderte die
afroamerikanischen Kinder daran, die Schule zu betreten. Eine riesige Menge an Weißen
hatte sich ebenfalls um die Schule versammelt, um die Kinder am Betreten zu hindern.

Quellen:

http://www.funkandwagnalls.com

Daniel Boorstin and Brooks Kelley with Ruth Boorstin: A history of the United States. Ginn and Company, Lexington, MA 1981

http://www.infoplease.com

Daisy Bates: The long shadow of Little Rock. David McKay, New York 1962
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Hintergrundinformationen zu
„Schritt für Schritt“

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs erstreckte sich
Polen über ein Gebiet von 375.000 Quadratkilo-
metern. Teile Polens wurden von Nazideutschland
und der Sowjetunion beansprucht. 

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Polen be-
deutende Minderheiten an Deutschen, Russen,
Ukrainern und Juden. Historisch gesehen waren
die in Europa verfolgten und vertriebenen Juden
in Polen willkommen. Dort durften sie ihre Reli-
gion ausüben und eigene Schulen bauen. Die
Juden in Polen bauten eine besondere Beziehung
zu den polnischen Herrschern auf. Das ist auch

einer der Gründe dafür, dass sich dort eine große jüdische Gemeinde entwickelte. Zu Be-
ginn des Zweiten Weltkriegs lebten 3.350.000 Juden in Polen. 

Die deutsche Invasion in Polen am 1. September 1939 war der Anfang des Zweiten Welt-
kriegs. Weniger als drei Wochen später fiel auch die Sowjetunion in Polen ein. Die pol-
nische Regierung flüchtete nach London, und Teile der Streitkräfte flüchteten in andere
europäische Länder, um gegen die Deutschen weiterzukämpfen. Der polnische Unter-
grund, der gegen die deutschen Besatzer kämpfte, war besonders in Warschau sehr aktiv.
Im Juni 1941 griff Nazideutschland die Sowjetunion und den von ihr besetzten Teil Polens
an. Gegen Ende des Monats war ganz Polen in deutscher Hand.

Ereignisse, die zu dieser Geschichte führten: Die Nazis errichteten in Polen viele Kon-
zentrationslager. In diesen Lagern wurden polnische Juden, Polen, die sich den Deutschen
widersetzten, und Juden aus anderen Ländern getötet. Die 450.000 Juden in Warschau
wurden gleich zu Beginn der Besetzung in einen abgegrenzten Teil der Stadt – ein Ghetto
– zusammengetrieben. Danach wurden sie in Konzentrationslager deportiert.

Am 1. August 1944 änderte der polnische Untergrund seine Taktik. Er begann einen
offenen und bewaffneten Kampf gegen die Nazis. Am 2. Oktober ergab sich der Anführer
des polnischen Widerstandes. Nach der Kapitulation wurde ein Großteil der Bevölkerung
Warschaus von den Nazis in Lager nach Deutschland gebracht oder gezwungen, in andere
polnische Städte zu ziehen.

Quellen:

http://www.infoplease.com/index.html

http://www.funkandwagnalls.com

Encyclopedia Britannica
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Hintergrundinformationen zu
„Der tapfere Verkäufer“

Thailand ist ein Land in Südostasien und grenzt im
Norden und Westen an Myanmar (ehemals Birma),
im Norden und Osten an Laos, im Südosten an
Kambodscha und im Süden an Malaysia und den
Golf von Thailand. Bangkok ist die Hauptstadt und
zugleich das größte städtische Ballungszentrum.

Thailand war bis zum Zweiten Weltkrieg ausschließ-
lich ein Agrarstaat. Die Industrialisierung und
Urbanisierung der letzten Jahrzehnte führte zu einem
Wachstum des allgemeinen Wohlstands, brachte
aber auch soziale Probleme mit sich.
Umweltprobleme und wenig Landbesitz veranlass-
ten viele Thais, vom Land in die Stadt zu ziehen, wo
es nur wenige Arbeitsplätze gab. Eine wachsende
Zahl an Obdachlosen, eine steigende Kriminali-
tätsrate sowie die Bildung von Jugendbanden in
Bangkok und anderen städtischen Ballungszentren
waren die Folge.

Quellen:

Thailand: A country study. Edited by Barbara Leitch LePoer. Washington DC, Federal Research Division, Library of Congress, September 1987

Online edition: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/thtoc.html#th0046

Infoplease.com (Almanac) http://www.infoplease.com/index.html

Funk and Wagnalls.com http://www.funkandwagnalls.com/
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Hintergrundinformationen zu 
„Dorfbewohner lindern Leid in Lagern“

Bosnien-Herzegowina grenzt an Kroatien und an
Serbien und Montenegro. Das Dorf Batkovic
befindet sich nordöstlich von Sarajevo, nicht weit
von Serbien entfernt. 

Zur Zeit der Volkszählung 1991 lebten 4.365.000
Menschen in Bosnien-Herzegowina; 31 % davon
waren Serben, die dem serbisch-orthodoxen Glau-
ben angehörten, 49 % Muslime, deren Vorfahren
zum Islam konvertiert waren, als das Land vom
Osmanischen Reich beherrscht wurde. Den Rest
der Bevölkerung machten Kroaten aus, die dem
römisch-katholischen Glauben angehörten.

Bosnien und Herzegowina wurden ab Mitte des
15. Jahrhunderts bis 1908 vom Osmanischen Reich
beherrscht. Nach dem Zerfall dieses Reiches wur-
den die Provinzen Bosnien und Herzegowina Teil
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, die am
Ende des Ersten Weltkriegs zerfiel. Bosnien und
Herzegowina wurden im Königreich der Serben,
Kroaten und Slowenen (später in Königreich Jugo-

slawien umbenannt) zu einer Provinz zusammengeschlossen. Ab 1945 war Bosnien-Her-
zegowina eine Republik der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien (ab 1963 Sozialistische
Föderative Republik Jugoslawien). Jugoslawiens Oberhaupt war Josip Broz Tito, der An-
führer der „Partisanen“, der bedeutendsten bewaffneten Widerstandsbewegung, die gegen
die deutsche Besatzung Jugoslawiens im Zweiten Weltkrieg kämpfte.

Titos Tod 1980 und das Schwächerwerden der UdSSR ermöglichten ein Wiederaufleben
des Nationalismus und die Entstehung von Spannungen im Land. 1991 erklärten Slowenien
und Kroatien die Unabhängigkeit von Jugoslawien.

Ereignisse, die zu dieser Geschichte führten: Im Frühling 1992 stimmten auch die
Muslime und Kroaten für ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien. Die bosnischen Serben
boykottierten das Referendum und bildeten ihren eigenen Staat. Mit militärischer Unter-
stützung Serbiens kämpften sie gegen bosnische Muslime und Kroaten. Zivilisten wurden
terrorisiert, ermordet, in Konzentrationslagern eingesperrt und mit Gewalt durch eine
Taktik, die man „ethnische Säuberung“ nennt, vertrieben. Der komplizierte Drei-Fronten-
Krieg dauerte bis 1995, als das Friedensabkommen von Dayton die Kämpfe beendete.

Quellen:

http://www.funkandwagnalls.com (1991 Census Data)

http://www.infoplease.com/

Columbia Encyclopedia
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Ziele:
� das Wesen humanitärer Handlungen verstehen

� verstehen, welchen Einfluss sozialer Druck auf das eigene Handeln
hat, wenn jemandes Leben oder menschliche Würde in Gefahr ist

� im Stande sein, humanitäre Handlungen in den Nachrichten und im
alltäglichen Leben zu erkennen

Material:

� „Stimmen aus dem Krieg“ (Teil 1)

Vorbereitung:
Lesen Sie sich die Anmerkungen für Lehrer 10, „Geschichten und
Nachrichten sammeln“, durch.

Bereiten Sie zwei Poster für diese Aktivität vor [1. Merkmale einer
humanitären Handlung; 2. Sozialer Druck].

Zeit: eine Einheit (45 bis 60 Minuten)

1. Das Wesen humanitärer Handlungen (15 Minuten)

Zeigen Sie das Poster mit den drei Merkmalen einer humanitären
Handlung. Zur Veranschaulichung dieser Merkmale sollen die Schüler
Beispiele aus den Geschichten in Entdeckung 1A bringen.

Damit ein Opfer geschützt werden kann, erfordern humanitäre Handlungen
oftmals Widerstand gegen vorhandenen sozialen Druck. Verwenden Sie
das Poster „Sozialer Druck“, um aufzuzeigen, inwieweit sozialer Druck
eine humanitäre Handlung behindern bzw. begünstigen kann.

Sozialer Druck

behindert                                                     begünstigt 
Schutz                                                          Schutz

Aus humanitärer Sicht
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 1B: Humanitäre Handlungen näher betrachtet

In Entdeckung 1A haben die Schüler verschiedene Geschichten über Zeugen gelesen, sie in Rollenspielen
nachgestellt und analysiert. Entdeckung 1B soll den Schülern dabei helfen, die humanitäre Handlung an
sich, d. h. das Verhalten, das allen Geschichten zugrunde liegt, zu definieren.

Die Definition, die in dieser Entdeckung für eine humanitäre Handlung verwendet wird, lautet: „Ein ein-
facher Mensch handelt, um jemandes Leben oder menschliche Würde zu schützen, was er unter normalen
Umständen nicht täte.“ Nach dem Definieren humanitärer Handlungen und dem Betrachten des Ausmaßes
möglicher Gefahren und Hindernisse sollen die Schüler einige reale Beispiele humanitärer Handlungen
während eines bewaffneten Konfliktes erarbeiten und alle möglichen Gefahren und Hindernisse, die damit
in Zusammenhang stehen, diskutieren.

Merkmale einer humanitären Handlung
� Sie schützt Leben und menschliche Würde.

� Sie kommt jemandem zugute, den man unter normalen Umständen
nicht schützen würde.

� Sie zieht wahrscheinlich persönliche Gefährdung oder Verlust
nach sich.

01 Schüler_Druck  05.09.2005  13:10 Uhr  Seite 47



1

Aus humanitärer Sicht48

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 1B: Humanitäre Handlungen näher betrachtet

Verwenden Sie die besprochenen Geschichten oder ein Ereignis, das den
Schülern bekannt ist, und fragen Sie:

➤ Wo auf der „Sozialen Druck“-Skala befindet sich die Handlung eurer
Meinung nach? Warum?

➤ Wie hat der soziale Kontext den Einsatz für das Leben oder die 
menschliche Würde beeinflusst?

[Zum Beispiel erschwert der Hinweis „Kümmere dich um deine eige-
nen Angelegenheiten“ oder die Aufforderung, an einer Verfolgung
teilzunehmen, die Rettung eines Opfers.]

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Warum haben andere Zeugen nicht geholfen?

➤ Wie hat das Handeln eines Zeugen die Haltung anderer Menschen
gegenüber dem Helfen verändert?

➤ Warum wurde in den Geschichten von den Zeugen NICHT erwartet,
dass sie helfen? Welchem sozialen Druck mussten sie sich widerset-
zen, um zu helfen?

➤ Kennt ihr Beispiele aus der Geschichte, in denen Kultur oder die Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten Klasse oder Religion die Bereit-
schaft der Menschen, Opfern zu helfen, beeinflusste?

➤ Könnt ihr euch Beispiele positiver und negativer Folgen sozialen
Drucks vorstellen?

Ermutigen Sie die Schüler, sich auf die analysierten Geschichten zu be-
ziehen bzw. andere Beispiele zu nennen, die sie kennen.

2. Beziehen Sie sich auf humanitäre Handlungen
aus jüngsten bewaffneten Konflikten (20 Minuten) 

Präsentieren Sie „Stimmen aus dem Krieg – 1“ . Lassen Sie die Schüler
jeweils einen der Auszüge lesen, die humanitäre Handlung darin nieder-
schreiben und dann den Vorfall beschreiben, wobei sie aufzeigen sollen,

� was geschehen ist

� und wo sie die Handlung auf der „Sozialer Druck“-Skala ansiedeln
würden und warum.

ANMERKUNG: Wenn nötig, besprechen Sie zuerst einen Auszug
mit der ganzen Klasse, um zu zeigen, wie Umstände und Gefühle
während eines Krieges Druck ausüben, der sich gegen humanitäre
Handlungen richtet. Besprechen Sie die Arbeit der Schüler.

Eine Frage, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Besteht ein Unterschied, wenn die gefährdete Person jemand ist,

den wir nicht kennen, oder wenn es jemand ist, den wir für einen
Feind halten?

3. Hindernisse, die dem Entschluss zu helfen
entgegenstehen (10 Minuten)

Besprechen Sie das dritte Merkmal humanitärer Handlungen: „Persön-
liche Gefährdung oder Verlust ist wahrscheinlich.“ 

Ich kann nicht verstehen,

warum uns unsere Nachbarn

und Freunde nicht geholfen

oder uns zumindest gegrüßt

haben. Sie sagen, es war

ihnen nicht erlaubt. Aber ich

kann das nicht als Antwort

akzeptieren, da ich nie so

gehandelt hätte. Zumindest

hätte ich die Soldaten gefragt,

was da vor sich geht, und ver-

sucht, sie daran zu hindern.
Opfer einer „ethnischen Säuberung“

1
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 1B: Humanitäre Handlungen näher betrachtet

➤ Welche Risiken könnten bestehen?

[z. B. emotionale, soziale, psychologische, physische] 

Lassen Sie die Schüler eine der humanitären Handlungen auswählen
und die Hindernisse oder Risiken aufzählen, die ihrer Meinung nach
bestehen.

Helfen Sie ihnen zu erkennen, dass Unterschiede in der Persönlichkeit
ebenso wie unterschiedliche Lebensbedingungen die humanitäre Re-
aktion eines Menschen beeinflussen.

4. Abschluss (5 Minuten)

Schließen Sie mit einer Wiederholung der Merkmale humanitärer Hand-
lungen ab. Beschreiben Sie die Merkmale, wenn möglich mit Beispielen,
die Ihnen die Schüler liefern.

ANMERKUNG: „Scarlet Pimpernel“ – Roman von Baroness Emmuszka
Orczy aus dem Jahre 1905. Die Figur des Scarlet Pimpernel, ein uner-
schrockener Held, dessen Identität niemand kennt, ist im angelsächsi-
schen Raum so populär wie Zorro. Der Roman ist auf Deutsch unter
dem Titel „Das scharlachrote Siegel“ erschienen.

Ich lese ein Buch über Scarlet

Pimpernel, der während der

Französischen Revolution

zum Tode Verurteilte rettete.

Es scheint mir, als hätte er die

Gefahr geliebt. Ich glaube,

diese Eigenschaft machte es

ihm leichter, so zu handeln.
Ein amerikanischer Student

Schlüsselgedanken

◆ Humanitäre Handlungen sind Handlungen, die jemanden
schützen, dessen Leben oder menschliche Würde in Gefahr
ist. Es handelt sich dabei insbesondere um Personen, die
unter normalen Umständen keine Hilfe bekämen. Die Helfer
begeben sich in solchen Situationen meist selbst in Gefahr.

(Diese Definition ist eine von vielen, die für diese
Entdeckungen adaptiert wurde.)

◆ Eine humanitäre Handlung, deren Ziel es ist, Leben oder
menschliche Würde zu beschützen, kann sich im sozialen
Kontext als schwierig erweisen, insbesondere dann, wenn
es sich um eine Person handelt, die Teil einer „feindlichen“
Gruppe ist.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 1B: Humanitäre Handlungen näher betrachtet

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Geschichte und Kultur

Schreibt über eine humanitäre Handlung, die ihr aus eigener Erfahrung, aus dem Kino, Radio,
Fernsehen, Büchern oder der Vergangenheit kennt.

Medien

Sucht in den Medien nach Geschichten über humanitäre Handlungen. Erstellt aus ihnen eine Prä-
sentationsmappe oder ein Plakat.

Schreibt Zusammenfassungen dieser Geschichten, gebt an, wann und wo sich die humanitäre
Handlung zugetragen hat, und nennt die Quelle.

Analysiert die Handlung anhand der drei Merkmale humanitärer Handlungen:

� Sie schützt Leben und menschliche Würde.

� Sie kommt jemandem zugute, den man unter normalen Umständen nicht schützen würde.

� Sie zieht wahrscheinlich persönliche Gefährdung oder Verlust nach sich.

Schüler haben Beispiele wie die Geschichte
von Salah El Din, der König Löwenherz
gepflegt hat, oder Oskar Schindler als

Beispiel aus dem 20. Jahrhundert genannt.
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Aus humanitärer Sicht

1

55

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 1C: Das Dilemma des Zeugen

In den Entdeckungen 1A und 1B beschäftigten sich die Schüler mit humanitären Handlungen. Der Schwer-
punkt ihrer Arbeit lag dabei auf der Entdeckung der Hindernisse und Gefahren, mit denen ein Zeuge kon-
frontiert ist, bevor er handelt. Sie setzten sich mit dem Einfluss und den Konsequenzen, die diese
Handlungen kurz- und langfristig haben, auseinander. Entdeckung 1C stellt die Dilemmapädagogik von
Entdecke das humanitäre Völkerrecht (EHVR) vor. Diese Dilemmapädagogik hilft, humanitäre Handlungen
vertieft zu erkunden: Der Schüler wird in die Lage des Zeugen versetzt. Er reflektiert, ob er humanitär han-
deln soll oder nicht, wird aufgefordert, die Standpunkte aller betroffenen Personen zu berücksichtigen, und
muss die Ziele und möglichen Konsequenzen genauestens überprüfen.

Obwohl humanitäre Handlungen in den meisten Fällen Dilemmata enthalten, liegt das Augenmerk am
Anfang des Moduls nicht auf der Dilemmapädagogik. Da viele humanitäre Handlungen impulsiv geschehen,
sollen die Schüler den eigentlichen Impuls und die Wirkung humanitärer Handlungen kennen lernen, bevor sie
sich mit einem analytischen Gedankenprozess auseinander setzen.

Ziele:
� die Komplexität der Situation verstehen lernen, der Zeugen gegen-

überstehen können, wenn sie eine Gefährdung menschlicher Würde
erleben

� lernen, ein Dilemma zu analysieren

Material:
Dilemma: „Er wollte nur Spaß haben“

Dilemma-Arbeitsblatt 

Vorbereitung:
Lesen Sie sich im methodischen Leitfaden die Anmerkungen für
Lehrer 4, „Verwenden von Dilemmageschichten“, und den Workshop
3 durch.

Sehen Sie sich die relevanten Teile des Lehrerfilms an.

Zeit: eine Einheit (45 bis 60 Minuten)

1. Das Wesen eines Dilemmas vorstellen (10 Minuten) 

Verwenden Sie gebräuchliche Redewendungen, um das Wesen eines
Dilemmas darzustellen.

„Ich bin verdammt, wenn ich es tue, und verdammt, wenn ich es
nicht tue.“ „In der Zwickmühle sitzen.“ [Verwenden Sie etwas aus
der Kultur Ihrer Schüler.] 

Ermutigen Sie die Schüler zu sagen, was ihrer Meinung nach ein Dilemma
ist. Sie sollen Beispiele liefern und erklären, was das Beispiel zu einem
Dilemma macht. Definieren Sie die Hauptmerkmale eines Dilemmas:

� Ein Dilemma ist eine Situation, die eine Entscheidung zwischen ver-
schiedenen Verhaltensmöglichkeiten (einschließlich des Nichtstuns)
verlangt.

� Alle Entscheidungsmöglichkeiten haben Vor- und Nachteile.

Heben Sie hervor, dass in einem Dilemma sogar „das Beste aus einer
schlechten Situation machen“ als unmöglich erscheinen kann, weil

� jede Entscheidung Probleme auslösen kann

� und die Konsequenzen jeder Entscheidung unvorhersehbar sind.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 1C: Das Dilemma des Zeugen

Verwenden Sie eine der Geschichten aus dem Modul bzw. ein Beispiel,
das die Schüler liefern, und lassen Sie die Klasse die verschiedenen
Entscheidungsmöglichkeiten in Bezug auf das Dilemma nennen.

Erkunden Sie zu jeder Entscheidungsmöglichkeit:

➤ Was ist die gewünschte Konsequenz der vorgeschlagenen Hand-
lung?

➤ Kann es dabei auch andere Konsequenzen geben? (Erkunden Sie
die Konsequenzen, die sich ergeben könnten.)

➤ Was sind die unbekannten oder unvorhersehbaren Momente in die-
ser Situation?

➤ Wer ist noch daran beteiligt? Wie beeinflusst diese Handlung die
anderen? Wie werden sie die Handlung sehen? Wie werden die
Sichtweisen der anderen das Ergebnis beeinflussen?

2. Erkunden Sie die Komplexität des humanitären
Dilemmas von Wendy (30 Minuten) 

Präsentieren Sie Wendys Bericht aus der Dilemmageschichte „Er wollte
nur Spaß haben“.

Die Schüler sollen sich in Wendys Lage versetzen, während sie vor dem
Gefängnis wartet. Sie sollen sich mit folgenden Fragen schriftlich ausei-
nander setzen:

� Was, denkst du, würdest du tun, wenn du an Wendys Stelle wärst?

� Was könnten die Folgen der Handlung sein, zu der du dich ent-
schließt?

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit für diese schriftliche Aus-
einandersetzung mit der Situation. Führen Sie danach eine Diskussion
über Wendys Dilemma, ihre Rolle als Zeugin und ihre Handlungsmög-
lichkeiten.

Konzentrieren Sie sich am Anfang auf die Lage des Gefangenen, von
der Wendy Zeuge wird.

➤ Wie sieht Wendy und wie der Wärter die menschliche Würde des
Gefangen?

Verwenden Sie danach das „Dilemma-Arbeitsblatt“, um die verschiede-
nen Lösungsmöglichkeiten, die Wendy hat, zu erarbeiten. Die Schüler
sollen dann überlegen, welche Konsequenzen sich aus den jeweiligen
Entscheidungsmöglichkeiten ergeben können, und zwar

� für den Gefangenen,

� für Wendys Hoffnung, den inhaftierten Freund zu sehen,

� für das gegenwärtige (und zukünftige) Verhalten des Wärters,

� für ihren inhaftierten schwarzen Freund.

1

ANMERKUNG: Sie können die
Schüler auffordern, sich Wendy
und die Gefängniswärter als
Mitschüler in ihrer eigenen
Klasse vorzustellen und die
Inhaftierten als Schüler aus
einer anderen Klasse. In der
Vorstellung wird die andere
Klasse von der eigenen Klasse
politisch, wirtschaftlich und 
militärisch kontrolliert. 

2
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 1C: Das Dilemma des Zeugen

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welche positiven Konsequenzen hätte dieses Handeln aus humani-

tärer Sicht?

➤ Könnte sich durch dieses Handeln die Situation auch verschlechtern?
Für wen?

Sie können positive Konsequenzen aus humanitärer Sicht mit einem ✓
und negative mit einem X markieren.

Geben Sie den Schülern nach der Diskussion einige Minuten Zeit, um
zu entscheiden, welche Schritte sie an Wendys Stelle unternehmen wür-
den. Sie sollen ihre Entscheidung und die Beweggründe dafür nieder-
schreiben.

Fordern Sie die Schüler danach auf, ihre Entscheidungen und Gründe
vorzubringen.

3. Abschluss: Innere und äußere Zwänge (5 Minuten)

Schließen Sie ab, indem Sie die Schüler vier Listen erstellen lassen:

Während der Diskussion über die Aspekte des Dilemmas werden die
Schüler erkennen, wie sich persönliche Sichtweisen und äußere Um-
stände auf Bemühungen auswirken, anderen Personen zu helfen.

Gefühle & Wahrnehmungen

1 die Wendys Entscheidungen beeinflussen 2 die das Verhalten des
Wärters beeinflussen

Umstände

(die sich aufgrund von Zeitbeschränkung, Machtgefälle, Einfluss
des Ortes ergeben)

3 die Wendys Entscheidungen beeinflussen 4 die das Verhalten des
Wärters beeinflussen

Mangelnder Protest kann den

Glauben der Täter an ihre

eigene Tat bestätigen.
Ervin Staub, The roots of evil

Schlüsselgedanken

◆ Bei vielen humanitären Handlungen sehen sich Menschen
einem Dilemma gegenüber. Sie müssen entscheiden, ob
sie – um jemandem zu helfen – handeln sollen oder nicht.
Die Entscheidung zum Handeln könnte Gefahren oder
Schäden für den Beschützer selbst oder die zu schützende
Person nach sich ziehen.

◆ Jede Entscheidungsmöglichkeit kann schwer wiegende
und langfristige Konsequenzen für alle Beteiligten nach sich
ziehen.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Modul 1: Beurteilung des Lernerfolgs Für
Lehrer 

Seite 1 von 2

Methoden zur Beurteilung des Lernerfolgs
� Laufende Beurteilung:

Entdecke das humanitäre Völkerrecht (EHVR) bietet dem Lehrer die
Möglichkeit, täglich festzustellen, was seine Schüler gelernt haben und
welche Missverständnisse vorhanden sind. Aktive Lehrmethoden wie
Diskussionen, Kleingruppenarbeiten, Brainstorming und Rollenspiele
bieten diese Möglichkeit.

Nehmen Sie sich am Ende der Stunde fünf Minuten Zeit und
lassen Sie die Schüler einen oder zwei Sätze zu den folgenden
Fragen schreiben: „Was habe ich heute gelernt?“ und „Welche
Fragen habe ich?“. Lesen Sie sich die Antworten durch und
verwenden Sie diese, um auf dem Wissen der Schüler aufzu-
bauen und Missverständnisse zu klären.

� Portfolio für Arbeiten des Schülers:

Während des Moduls machen die Schüler Interviews, beziehen Stellung zu
einem Thema und verteidigen ihre Position mit Beispielen. Sie stellen ihre
Gedanken und Vorstellungen in Gedichten, Rollenspielen, Zeichen- oder
Bastelarbeiten dar oder schreiben detaillierte Berichte über ein bestimmtes
Thema.

Jeder Schüler soll einen Ordner oder eine Mappe anlegen, worin
er die geschriebenen Arbeiten, Interviews und Zeitungsartikel,
mit denen er zur Arbeit in der Klasse beigetragen hat, sammelt.
Gehen Sie mit jedem einzelnen Schüler regelmäßig diese
Sammlung durch, um seinen Fortschritt im Verständnis des
humanitären Völkerrechts zu verfolgen.

Hängen Sie Arbeiten der Schüler an die Wand.

� Fragen am Ende eines Moduls:

Nachdem Sie Modul 1 abgeschlossen haben, können Sie die letzte Stunde
für eine schriftliche Wiederholung verwenden. Lassen Sie die Klasse einen
Aufsatz schreiben (20–30 Minuten) und zwei bis drei kurze Fragen beant-
worten (jeweils 10 Minuten).

1. Aufsatzfragen (wählen Sie eine aus):

➤ Wähle aus den Materialien (oder erfinde) ein Beispiel eines 
Zeugen, der eine gewalttätige Situation beobachtet. Versetze 
dich in die Rolle des Zeugen. Welche Entscheidungsmöglich- 
keiten hast du? Was sind die Konsequenzen? Wie handelst du 
und warum? 

➤ Was ist notwendig, um humanitär zu handeln? Schreibe über 
die Hindernisse, die humanitären Handlungen entgegenstehen,
und warum diese Hindernisse schwer zu überwinden sind (oder
wie man sie überwindet).

01 Schüler_Druck  05.09.2005  13:10 Uhr  Seite 65



1

Aus humanitärer Sicht66

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Modul 1: Beurteilung des Lernerfolgs Für
Lehrer 

Seite 2 von 2

2. Kurze Fragen (wählen Sie zwei aus):

➤ Definiere die Begriffe Zeuge, humanitäre Handlung und 
Dilemma.

➤ Gib ein Beispiel für eine humanitäre Handlung aus den 
Nachrichten. Warum hältst du sie für eine humanitäre 
Handlung?

➤ Was wird unter dem „Schritt für Schritt“-Wesen humanitärer 
Handlungen verstanden?

Andere Fragen können formuliert werden, indem Sie die Klasse bitten, sich
in Kleingruppen verschiedene Fragen auszudenken und Sie dann eine
davon als Aufsatzthema für die gesamte Klasse auswählen. Oder Sie
lassen jeden Schüler eine Frage vorschlagen, die er sich selbst bei einer
Prüfung stellen würde. Der Lernfortschritt und das Verständnis des
Schülers werden dabei anhand der „Qualität“ von Frage und Antwort
beurteilt. Sie können ein Zitat aus einem Zeitungsartikel, aus diesem Buch
oder aus einer anderen Quelle wählen. Die Schüler sollen den Kern der
Aussage hervorheben und angeben, ob sie ihr zustimmen oder nicht.

Kriterien für die Beurteilung
Fundierte Antworten enthalten:

�Begriffe, die in den Materialien vorkommen, wie Zeuge, Kom-
battant, Dilemma, Kettenreaktion und andere

�konkrete Beispiele, um Aussagen zu begründen

�Beispiele aus verschiedenen Quellen, wie z. B. den Nachrich-
ten, Interviews, Diskussionen in der Klasse und Material, das
außerhalb des Unterrichts gelesen wurde

Diese aufgezählten Techniken sind lediglich Vorschläge, die helfen sollen,
die Arbeit der Schüler mit den EHVR-Materialien zu beurteilen. Sie können
sie jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen.
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A. Aus humanitärer Sicht (allgemein)
Deutschsprachige Quellen:

� Paperball, die Newssuche | http://paperball.fireball.de/

� Yahoo! Nachrichten | http://de.news.yahoo.com/

� BIM – Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte Wien
http://www.univie.ac.at/bim/

� Amnesty International Deutschland | http://www.amnesty.de/

Englischsprachige Quellen:

� Library of Congress Country Studies series |
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html#toc

� Yahoo! daily news and full coverage | http://dailynews.yahoo.com/

� Amnesty International online | http://www.amnesty.org/

� Human Rights Watch | http://www.hrw.org/

B. Humanitäre Handlungen
Deutschsprachige Quellen:

� D@dalos Vorbilder 
http://www.dadalos-d.org/deutsch/Vorbilder/Vorbilder/vorbilder.htm
Über Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt haben

Englischsprachige Quellen:

� The Albert Schweitzer Page | http://www.pcisys.net/~jnf/

� A Campaign for Forgiveness Research | http://www.forgiving.org/

� A Teacher’s Guide to the Holocaust: Rescuers
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/people/rescuer.htm

� Jewish Student Online Research Center: Rescuers
http://www.us-israel.org/jsource/Holocaust/rescuetoc.html

� The Nobel Peace Prize | http://www.nobel.no

� Peacemakers | http://www.myhero.com/peacemakers/
Eine Seite von und für Kinder über ihre Helden. Unter diesen Helden befinden
sich Menschen, die zum nationalen und ethnischen Frieden und zum Weltfrieden
beigetragen haben.

Für weitere Informationen über einzelne Länder, Konflikte und Geschichten, die in diesem
Modul verwendet werden, schlagen wir die folgenden Internetquellen vor:

C. „Folgen einer Schlacht“
Deutschsprachige Quellen:

� Schweizer Rotes Kreuz: Es begann mit einem Kriegserlebnis
http://www.redcross.ch/org/portrait/hist/e01d02_html

Englischsprachige Quellen:

� History of the International Committee of the Red Cross
http://www.icrc.org/eng/history
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D. „Alleine auf der Bank“
Deutschsprachige Quellen:

� D@dalos Hintergrund – Die Bürgerrechtsbewegung in den USA
http://www.dadalos-d.org/deutsch/Vorbilder/Vorbilder/mlk/hintergrund.htm

Englischsprachige Quellen:

� Civil Rights Law and History (United States Department of Justice)
http://www.usdoj.gov/kidspage/crt/crtmenu.htm

� Little Rock High School 40th Anniversary Homepage
http://www.centralhigh57.org/

E. „Ein Zeuge meldet sich“
Deutschsprachige Quellen:

� Deutsches Auswärtiges Amt: Südafrika Geschichte
http://www.dadalos-d.org/deutsch/Vorbilder/Vorbilder/gandhi/suedafrika.htm

� lexi-tv: Südafrika
http://www.lexi-tv.de/lexikon/thema.asp?InhaltID=1964&Seite=1

Englischsprachige Quellen:

� War Crimes in the Twentieth Century: Truth and Reconciliation in South
Africa (audio) | http://www.npr.org/programs/specials/warcrimes/index.html

F. „Schritt für Schritt“
Deutschsprachige Quellen:

� Stiftung Haus der Geschichte Deutschland: Das Ghetto Warschau
http://www.hdg.de/lemo/html/wk2/holocaust/warschau/index.html

Englischsprachige Quellen:

� Poland: Museum of Tolerance Multimedia Learning Center
http://motlc.wiesenthal.org/pages/t061/t06162.html

� The Warsaw Ghetto Uprising (United States Holocaust Memorial Museum)
http://www.ushmm.org/outreach/wgupris.htm
Eine Seite, die für junge Menschen entwickelt wurde.

G. „Dorfbewohner lindern Leid in Lagern“
Deutschsprachige Quellen:

� Universität Konstanz: Chronik des Bosnien-Konfliktes
http://www.uni-konstanz.de/FuF/wiwi/kempf/dis-33-1.html#Einleitung

� Wikipedia: Balkankonflikt | http://de.wikipedia.org/wiki/Balkankonflikt

Englischsprachige Quellen:

� Coalition for International Justice | http://www.cij.org

� International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
http://www.un.org/icty/
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Entdeckung 2A: Zerstörungen begrenzen

In Modul 1 wurden spontane humanitäre Handlungen erörtert, die von gewöhnlichen Menschen vollbracht wur-
den, um das Leben und die menschliche Würde von anderen zu schützen. In Entdeckung 2A liegt der Schwer-
punkt auf den Verhaltensregeln in bewaffneten Konflikten, durch die Opfer und schutzbedürftige Menschen
geschützt werden. Am Anfang beschränken sich die Fotos auf eine spezielle Situation – Soldaten, die Gefan-
gene machen. Das soll die Schüler sowohl in die Position schutzbedürftiger Menschen als auch in die der
Sieger in einem bewaffneten Konflikt versetzen. Das Unterrichtsmaterial „Fotokollage“ zeigt ein breiteres Spek-
trum an Kriegssituationen. Die Schüler erforschen die Umstände, die sich aus bewaffneten Konflikten ergeben,
und schlagen daraufhin Regeln vor, die notwendig sind, um Leben und menschliche Würde zu schützen.

Das humanitäre Völkerrecht (HVR) ist ein umfassendes Regelwerk. Diese Entdeckung stellt die grundle-
genden Regeln des HVR vor, die für Jugendliche in Lernsituationen relevant sind. Die Schüler entdecken
die Gründe für diese Regeln und vergleichen sie mit den Regeln, die sie vorgeschlagen haben. Dieses
Modul zeigt auch die Beziehung zwischen dem HVR und den Menschenrechten. Es zeigt, dass es Kern-
rechte gibt, die sich sowohl aus dem humanitären Völkerrecht als auch aus den Menschenrechten ergeben
und die unter allen Umständen zu schützen sind, auch während eines bewaffneten Konfliktes.

Ziele:
� Gründe verstehen, warum Regeln für einen bewaffneten Konflikt

notwendig sind

� verstehen, wie sich das humanitäre Völkerrecht und die Menschen-
rechte ergänzen

� die grundlegenden Regeln des humanitären Völkerrechts kennen

Material:
� Foto: „Gefangener mit Augenbinde“

� Fotos: „Gefangenenmarsch“ (zwei Versionen)

� Fotokollage 2A (Poster im Umschlag)

� „Was sind die grundlegenden Regeln des humanitären Völkerrechts?“

� „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen“

� „Zwei Geschichten aus der Antike“

Für Lehrer:
� „HVR und Menschenrechte – Inhalte und Übereinstimmungen“

� „Wenn Ihre Schüler fragen …“

Vorbereitung: 
Methodischer Leitfaden: Lesen Sie sich die Vorschläge zur Ver-
wendung von Fotos in Anmerkungen für Lehrer 6 durch.

Lesen Sie die Workshops 4–5 und sehen Sie sich die relevanten
Passagen des Lehrerfilms an.

Zeit: zwei Einheiten (à 45 bis 60 Minuten)

1. Übergang (5 Minuten)

Eine kurze Wiederholung:

➤ Könnt ihr euch an die Merkmale humanitärer Handlungen erinnern?

➤ Nennt einige Hindernisse, die humanitären Handlungen entgegen-
stehen können!

02 Schüler_Druck  05.09.2005  11:07 Uhr  Seite 71



2

Grenzen bewaffneter Konflikte72

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 2A: Zerstörungen begrenzen

➤ Welche zusätzlichen Hindernisse können humanitäre Handlungen
während bewaffneter Konflikte erschweren? 

[Zum Beispiel: der Wunsch nach Rache, mangelnde Informatio-
nen, mangelnde Mittel, Angst, starker Hass …]

Sagen Sie den Schülern, dass sie in dieser Entdeckung über die Not-
wendigkeit von Regeln in bewaffneten Konflikten und darüber, welche
Regeln das sein könnten, nachdenken werden.

2. Die Situation von Gefangenen und Wärtern
nachempfinden (15 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern das Foto „Gefangener mit Augenbinde“. Bitten
Sie die Schüler, sich in die Rolle des Gefangenen oder seines Wärters zu
versetzen. Lassen Sie die Schüler ihre Gedanken niederschreiben.

➤ Was, glaubt ihr, denkt der Gefangene? Was der Wärter?

Lassen Sie die Schüler ihre Gedanken zu zweit besprechen.

Führen Sie der Reihe nach folgende Überlegungen ein:

➤ Stell dir vor, der Gefangene wäre dein Bruder. Wie möchtest du, dass
er behandelt wird? Warum?

➤ Stell dir vor, der Gefangene hätte deinen Freund in einer Schlacht
getötet. Wie möchtest du, dass er behandelt wird? Warum?

Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie eines der „Gefangenenmarsch“-
Fotos verwenden.

Gruppendiskussion:

➤ Wie sollten Gefangene in bewaffneten Konflikten behandelt werden?

➤ Stell dir vor, die Gefangenen hätten wichtige Informationen.Wirkt sich
das darauf aus, wie sie zu behandeln sind?

➤ In welcher Weise ist die menschliche Würde eines Gefangenen in
Gefahr und wie die eines Wärters?

3. Welche Regeln sollte es geben, um Gefangene in
bewaffneten Konflikten zu schützen? (15 Minuten)

Die Schüler sollen Regeln aufschreiben, von denen sie denken, dass sie
für Gefangene während bewaffneter Konflikte notwendig sind, und sie
sollen jede dieser Regeln begründen. Schreiben Sie die von den
Schülern vorgeschlagenen Regeln auf eine Liste. Diskutieren Sie die vor-
geschlagenen Regeln. Gibt es Zustimmung? Ablehnung? Warum?

4. Welche weiteren Regeln sind in bewaffneten
Konflikten notwendig? (10 Minuten)

Zeigen Sie die Fotokollage (Poster hinten im Umschlag). Lassen Sie die
Schüler die einzelnen Fotos besprechen und notwendige zusätzliche Re-
geln vorschlagen. Besprechen Sie die von den Schülern erstellte Liste an
Regeln, indem Sie auf die folgenden Fragen eingehen.

1

Das Schlimmste ist diese

verwirrende Angst, während

man sich in einer feindlichen

Umgebung befindet und

nicht weiß, welches

Schicksal einen erwartet. Zu

diesem Gefühl des Verlustes

(Freunde, Familie) kommt die

Ungewissheit der Zeit. Für

wie lange? Für immer?
Gedanken eines gefangenen Piloten

2

3

Der Gefangene ist dein

Bruder. Es ist Gottes Wille,

dass er sich in deinen

Händen befindet und für dich

arbeitet. Da er deiner Gnade

ausgeliefert ist, achte darauf,

dass er zu essen hat und

bekleidet ist wie du. Verlange

von ihm keine Arbeit, die

seine Kräfte übersteigt.
Prophet Mohammed (570–632)
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Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Wie würde diese Regel das Erleben von Krieg verändern?

➤ Welche Schwierigkeiten könnten sich bei der Durchsetzung dieser
Regel ergeben?

➤ Welche Regeln sind auf Personen anwendbar, die hors de combat
sind?

Definieren Sie hors de combat wörtlich mit „außer Kampf“. Wenn
Kombattanten hors de combat werden (jene, die in Gefangenschaft
geraten sind, verwundet wurden oder krank sind und folglich nicht
mehr im Stande sind zu kämpfen), unterliegen sie dem besonderen
Schutz des HVR.

5. Entdecken der Grundregeln des HVR (15 Minuten)

Präsentieren Sie „Was sind die Grundregeln des humanitären Völker-
rechts?“

Diskutieren Sie:

➤ Was würde ohne die einzelnen Regeln des HVR geschehen?

➤ Welche Regeln ähneln denen, die ihr selber vorgeschlagen und auf-
geschrieben habt?

6. HVR und Menschenrechte (25 Minuten)

Erklären Sie, dass das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte
gemeinsam den grundlegenden Schutz von Menschen gewährleisten.

Finden Sie heraus, was die Schüler über die Menschenrechte wissen,
indem Sie die Schüler eine Liste solcher Rechte erstellen lassen.

Präsentieren Sie die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“.

Lassen Sie die Schüler diese Rechte und die Regeln des humanitären
Völkerrechts in Kleingruppen durcharbeiten.

➤ Welchen Schutz bieten sowohl die Menschenrechte als auch das
humanitäre Völkerrecht?

Die Kleingruppen sollen ihre Ergebnisse in der Klasse präsentieren. Dis-
kutieren Sie diese Ergebnisse dann gemeinsam.

Zeichnen Sie zwei sich überschneidende Kreise. Jeder Kreis stellt jeweils
eines der Regelwerke dar. Die Schüler sollen nun Beispiele von Men-
schenrechten und Regeln des humanitären Völkerrechts in die jeweili-
gen Kreise schreiben. In die Schnittmenge sollen jene Regeln eingetra-
gen werden, die in beiden Rechtsgebieten vorkommen (siehe Lehrer-
quelle „HVR und Menschenrechte – Inhalte und Übereinstimmungen“).

❉

4
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When a soldier is unarmed,

make sure he don’t get

harmed.

IHL!

When a soldier’s covered in

blood, you can’t leave him in

the mud.

IHL!

When a bomb falls, make

sure it hits no religious halls.

When I save some people,

my soldiers try to pierce

them and I say, “Stop, drop,

slow down, don’t open no

shots!”

IHL!

Unless you protect civilians,

people die by the millions.

IHL!

When caught off guard, don’t

disregard.

IHL, IHL, IHL, for life!  

IHL, IHL, IHL, for life!

Rapsong, von EHVR-Schülern geschrieben

(IHL = interantional humanitarian law, engl. Begriff
für humanitäres Völkerrecht)

Schlüsselgedanken

◆ Das humanitäre Völkerrecht hat den Schutz von Leben und
menschlicher Würde während bewaffneter Konflikte zum
Ziel. Dies erfolgt durch die Beschränkung von Mitteln und
Methoden der Kriegsführung, um im Allgemeinen unnötige
Leiden zu mindern und Nichtkombattanten und jene Per-
sonen, die nicht mehr an den Kämpfen beteiligt sind, im
Speziellen zu schützen.

◆ Sowohl das humanitäre Völkerrecht als auch die Menschen-
rechte haben ihre Grundlagen im Schutz des Lebens und der
menschlichen Würde. Das humanitäre Völkerrecht kommt
nur in Zeiten bewaffneter Konflikte zur Anwendung, da es
für solche Extremsituationen geschaffen wurde.

7. Einprägen der Grundregeln des HVR (10 Minuten)

Die Schüler sollen in Kleingruppen zu jeder Grundregel einen kurzen
Satz oder einen Slogan schreiben, der die Bedeutung der Regel prägnant
wiedergibt. Zum Beispiel: „Verschone kapitulierende Soldaten“, „Kümme-
re dich um die Kranken und Verwundeten“, „Respektiere das Wahr-
zeichen des Roten Kreuzes“.

Die Zusatzaktivität „Verbreitung/Schülerprojekte“ wird vorgeschlagen,
damit die Schüler diese Aufgabe vertiefend fortführen.
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Geschichte

Wirf einen Blick in die Antike, indem du „Zwei Geschichten aus der Antike“ liest.
Dann lies zum Vergleich eine Quelle aus der Geschichte eines anderen Landes auf
deinem Kontinent und schreib einen Bericht, der die folgende Frage beantwortet:

➤ Wie wurden besiegte Feinde behandelt?

Medien

Sammelt Nachrichtenmeldungen (Presse oder Fernsehen) über einen bewaffneten Konflikt, bei dem
ihr das Gefühl habt, dass „es ein Gesetz gegen das Dargestellte geben sollte“. Beschreibt, wie dieses
Gesetz aussehen müsste.

ODER:

Sammelt Nachrichtenmeldungen über Situationen, auf die die Regeln passen. Schreibt dann zu jeder
Situation eine Erläuterung, in der die Regel zitiert und darauf hingewiesen wird, wie sie befolgt oder
missachtet wurde. Bereitet ein Poster mit diesen verschiedenen Artikeln vor, denen ihr dann im Laufe
der Zeit weitere hinzufügen könnt.

Kunst

Stellt ein Standbild („Freeze-Frame“) nach dem Foto „Gefangener mit Augenbinde“ dar. Übernehmt
dabei jeweils die Position einer der Personen auf dem Foto und verweilt gemeinsam eine Minute un-
bewegt und schweigend in ihr.

Anschließend sollen sich die anderen Schüler jeweils hinter die einzelnen Personen stellen und über
die Gedanken der jeweiligen Person (Gefangener oder Soldat) nachdenken; sie sollen die Gedanken
und Gefühle, die diese Person ihrer Meinung nach hat, ausdrücken.

ODER:

Verwende ein aussagekräftiges Werk der bildenden Kunst, das den Bruch oder die Einhaltung einer
Kriegsregel darstellt. Halte deine Gedanken dazu schriftlich fest oder interpretiere sie dramatisch.
Beispiele für solche Gemälde sind Pablo Picassos „Guernica“ oder John Singer Sargents „Gassed“.

➤ Was ist geschehen? Was geschieht in dem Gemälde noch?

➤ Was ist die Aussage des Künstlers?

Stelle das Gemälde einem Werbeplakat des Bundesheeres zur Rekrutierung oder Bildern aus Re-
krutierungswerbespots im Fernsehen gegenüber.

ODER:

Lies Gedichte von Soldaten, die sie während oder nach einem Krieg geschrieben haben.

➤ Was ist die Aussage des Dichters? Worin gleicht oder unterscheidet sie sich von der Aussage
des Malers oder den Regeln, die ihr aus dem Gemälde abgeleitet habt?

Verbreitung/Schülerprojekte

Findet Wege, um die Grundregeln des humanitären Völkerrechts zu verbreiten. Dies kann beispiels-
weise geschehen, indem ihr die Sätze oder Slogans in Plakate einbaut, aus ihnen Radiospots macht,
Lieder oder Raps komponiert. Macht ein Brainstorming, wie die „Grundregeln“ in der Schule oder in
der Gemeinde verbreitet werden können. Macht ein Projekt daraus. [Der Abschluss „Wie geht es jetzt
weiter?“ beschäftigt sich näher mit Schülerprojekten.] 
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Vertiefende Zusatzaktivitäten
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HVR und Menschenrechte –
Inhalte und Übereinstimmungen

Das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte ergänzen sich gegenseitig. Beide streben
den Schutz der menschlichen Würde an, allerdings unter unterschiedlichen Umständen und in
unterschiedlicher Weise.

Die Menschenrechte sind zu allen Zeiten und unter allen Umständen auf alle Personen an-
wendbar, die unter die Zuständigkeit eines Staates fallen. Ihr Zweck ist, Individuen vor will-
kürlichem Verhalten des Staates zu schützen. Das humanitäre Völkerrecht bleibt im Fall eines
bewaffneten Konfliktes anwendbar. Die menschenrechtlichen Verträge hingegen – wie etwa der
Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, die Europäische und die
Amerikanische Menschenrechtskonvention – ermächtigen unter strengen Bedingungen zur
Aussetzung einzelner Rechte (Derogation) im Falle eines „öffentlichen Notstandes, der das
Leben der Nation bedroht“, worunter mit Sicherheit auch ein bewaffneter Konflikt zu verstehen
ist. Es gibt somit eine Reihe an Rechten (Bewegungsfreiheit, Freiheit und Sicherheit, Freiheit,
sich zu Vereinigungen zusammenzuschließen u. a.), die während eines öffentlichen Notstandes
begrenzt oder ausgesetzt werden können, allerdings nur „in dem Umfang, den die Lage
unbedingt erfordert“ (sowohl in örtlicher als auch in zeitlicher Hinsicht). Es bleibt in jedem Fall
ein „harter Kern“ an Rechten, die niemals – zu keiner Zeit und unter keinen Umständen –
suspendiert werden dürfen.

In Zeiten eines bewaffneten Konfliktes dagegen kommt das HVR, ein besonderes rechtliches
Regelwerk, zur Anwendung. Es ist ein Satz an Regeln, der speziell an die Situation des be-
waffneten Konfliktes angepasst ist und Opfer eines bewaffneten Konfliktes (Zivilisten, Ver-
wundete und Kranke, Gefangene, Vertriebene etc.) schützen sowie das Verhalten während der
Feindseligkeiten regulieren soll. Da es nur unter besonderen Umständen anwendbar ist, ist eine
Derogation nicht erlaubt. Viele Bestimmungen wurden für den internationalen bewaffneten
Konflikt geschaffen, aber weit weniger sind auf nicht internationale bewaffnete Konflikte
anwendbar. Der Hauptzweck des humanitären Völkerrechts ist es, Leben, Gesundheit und
menschliche Würde von Nichtkombattanten oder Kombattanten, die nicht länger an den
Feindseligkeiten teilnehmen (gefangene, verwundete oder kranke Kombattanten), zu schützen
sowie das Recht der Konfliktparteien, Methoden der Kriegsführung nach ihrer Wahl anzu-
wenden, einzuschränken. Sein Ziel ist es, Leiden und Schaden zu begrenzen, die durch einen
bewaffneten Konflikt entstehen. In Zeiten eines bewaffneten Konfliktes deckt sich das HVR da-
durch mit dem „harten Kern“ der Menschenrechte. Dieser Kern an Schutzbestimmungen be-
inhaltet das Recht auf Leben, das Verbot der Sklaverei, das Verbot von Folter und
unmenschlicher Behandlung und das Verbot jeder rückwirkenden Anwendung des Rechtes. Im
Gegensatz zu anderen Rechten (wie etwa der Redefreiheit, der Bewegungsfreiheit, dem Recht,
sich zu Vereinigungen zusammenzuschließen), die in Zeiten eines nationalen Notstandes auf-
gehoben werden können, kann der Kern an Schutzbestimmungen, die das HVR bietet, niemals
aufgehoben werden.

Betrachtet man alle diese nicht-derogierbaren Rechte gemeinsam, wird erkennbar, dass einige
wesentliche und grundlegende Rechte sowohl durch das HVR als auch durch die Menschen-
rechte gewährleistet werden.

HVR und Menschenrechte
– gemeinsame Bestimmungen:

� Verbot von Diskriminierungen aufgrund von
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht oder Religion

� Recht auf Leben
� Verbot von Folter
� Verbot grausamer Behandlung
� Verbot von erniedrigender und 

herabwürdigender Behandlung
� Verbot von Sklaverei
� Verbot von rückwirkender Anwendung des

Rechtes

Menschenrechte HVR 

Nur im Krieg Immer 
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Die Menschenrechte 
Die ersten Spuren von Menschenrechten finden sich im achtzehnten Jahrhundert. Die französische
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 und die amerikanische Bill of Rights, die
1791 angenommen wurde, bilden gemeinsam den Beginn der Menschenrechte. Anschließend
begann unter dem Einfluss der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Menschenrechts-
erklärung von 1948 eine ernsthafte Entwicklung der Menschenrechte. Zwei wichtige Abkommen
wurden 1966 unterzeichnet: der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte
(Menschenrechte der ersten Generation) und der Internationale Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (Menschenrechte der zweiten Generation).

Das erste Abkommen bildet den Maßstab. Es wurde zum Vorbild für viele andere Verträge so-
wie für nationale Grundgesetze über Rechte und Freiheiten. Der Einfluss des zweiten Ab-
kommens hingegen blieb durch die Entwicklungsmöglichkeiten in den verschiedenen Ländern
und durch regionale Besonderheiten begrenzt.

Die Menschenrechte der dritten Generation enthalten neue allgemeine Rechte wie etwa das
Recht auf Entwicklung, auf Frieden, auf eine gesunde Umwelt etc. Von vielen Rechtsexperten
werden diese Rechte jedoch nicht als richtige Rechte anerkannt.

Die Menschenrechte wurden auch durch die regionalen Organisationen anerkannt: Europäische
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (1950 – Europarat), Ameri-
kanische Menschenrechtskonvention (1969 – Organisation Amerikanischer Staaten),
Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker (1981 – Organisation für
afrikanische Einheit). Siehe dazu auch die Menschenrechtserklärung von Kairo (1990 – Organi-
sation der Islamischen Konferenz).

Die meisten dieser Instrumente stellen Mechanismen für ihre Implementierung zur Verfügung:
entweder in Form von wirksamen gerichtlichen Einrichtungen (Europäischer Gerichtshof für
Menschenrechte, Inter-Amerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte), in Form von quasi-
richterlichen Einrichtungen (Ausschuss für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Afrikanische
Kommission für Menschen- und Völkerrechte) oder in Form von berichtenden Organen
(Menschenrechtskommission).

Grundlegende Instrumente der
Menschenrechte

1926: Konvention zur Abschaffung der Sklaverei

1930: Abkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit

1948: Allgemeine Menschenrechtserklärung

1948: Internationale Konvention über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes

1950: Europäische Menschenrechtskonvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten

1965: Internationales Übereinkommen über die Beseitigung aller Formen 
von Rassendiskriminierung

1966: Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Vereinte 
Nationen)

1966: Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (Vereinte Nationen)

1969: Amerikanische Menschenrechtskonvention

1979: Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau

1981: Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker
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1984: Übereinkommen über Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe

1989: Konvention über die Rechte des Kindes

2002: Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes

Humanitäres Völkerrecht (HVR)
(Kriegsrecht oder Recht der bewaffneten Konflikte)

� Eine Sammlung internationaler Grundsätze, die durch Vertrag oder Gewohn-
heit entstanden sind und der Anwendung von Gewalt im bewaffneten Konflikt
Grenzen setzen, um

das Verhalten während der Feindseligkeiten zu regulieren, insbeson-
dere um den Methoden und Mitteln der Kriegsführung Grenzen zu setzen,
und um

Personen zu schützen, die nicht (mehr) an den Feindseligkeiten teilneh-
men, z. B. Zivilisten.

� Ein (realistisches und pragmatisches) Gleichgewicht zwischen militärischer
Notwendigkeit auf der einen und den Prinzipien der Menschlichkeit auf der
anderen Seite.

Es ist verboten, einer Verletzung des humanitären Völkerrechts mit einer anderen
Verletzung des humanitären Völkerrechts entgegenzutreten.

Grundlegende Instrumente des HVR
1868: St. Petersburger Erklärung

1899: Haager Abkommen

1949: Genfer Abkommen

1954: Konvention zum Schutz von Kulturgut

1977: Zusatzprotokolle

1980: Übereinkommen über den Einsatz konventioneller Waffen

1993: Übereinkommen über chemische Waffen

1995: Protokoll über blind machende Laserwaffen

1997: Übereinkommen über Antipersonenminen

1998: Statut für einen ständigen Internationalen Strafgerichtshof 
(Statut von Rom)

2002: Inkrafttreten des Statuts von Rom, wodurch zum ersten 
Mal ein ständiger internationaler Strafgerichtshof 
geschaffen wird

02 Schüler_Druck  05.09.2005  11:07 Uhr  Seite 91



2

Grenzen bewaffneter Konflikte 93

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 2A: Zerstörungen begrenzen Für
Lehrer 

Seite 1 von 2

Wenn Ihre Schüler fragen …
Die folgenden Vorschläge können Sie verwenden, um die Schüler dabei zu unterstützen, ihre
Fragen, warum Staaten Kriegsregeln akzeptieren, selbst zu durchdenken.

1. Warum sollte ich mich an Regeln halten, die mein Verhalten begrenzen, wenn es
so aussieht, dass ich den Krieg gewinne?

a. Schau dir die langfristigen Interessen deines Landes an. Willst du international als
Verbrecher betrachtet werden?

b. Was, wenn du den Krieg zu verlieren beginnst? (Beachte Bespiele aus der
Geschichte, in denen beide Seiten davon ausgingen, den Krieg zu gewinnen
und dennoch eine verlor.) Was wird passieren, wenn deine Leute Schutz
brauchen?

c. Gründe, sich an die Regeln zu halten, können sein: Respekt vor der mensch-
lichen Würde, rechtliche Verpflichtung, Professionalität, die Aussichten auf Frie-
den zu verbessern, Gefahr der Verfolgung, die Disziplin in den eigenen Reihen
zu bewahren, sich die Unterstützung der Bevölkerung in den Kampfgebieten
sowie der öffentlichen Meinung in der eigenen Heimat sichern wollen, das Er-
warten gleichen Verhaltens von der Gegenseite, Berücksichtigung der Re-
aktionen anderer Staaten.

2. Warum soll es solche Regeln geben, wenn sie immer gebrochen werden? [Siehe
auch Modul 3.]

a. Sie werden nicht immer gebrochen. Sie werden meistens eingehalten, doch
über die Einhaltung der Regeln wird normalerweise nicht in den Medien
berichtet. Meistens werden nur Verletzungen öffentlich bekannt.

b. Auch wenn diese Regeln nur teilweise eingehalten werden, schützen sie trotz-
dem viele Menschen.

c. Die Regeln werden oft gebrochen, weil die Kombattanten keine Sanktionen
fürchten.

Deswegen ist es für ein Land sehr wichtig, dass das eigene Militär und die
Bevölkerung gut im HVR unterrichtet werden, die Durchsetzung überwacht
und das Recht umgesetzt wird.

d. Kann jemand für solche Verstöße überhaupt jemals bestraft werden?

Die Genfer Abkommen fordern, dass jede Nation ein nationales Recht erlässt,
um Strafen für jedermann vorzusehen, der Verstöße gegen die Genfer Ab-
kommen begeht oder deren Begehung anordnet. Die Staaten müssen auch
Verfahren einrichten, um jeden, der Verstöße begeht oder anordnet, ausfindig
zu machen und vor Gericht zu stellen – unabhängig von seiner Nationalität.

3. Warum eigene Mittel verschwenden, um für feindliche Soldaten zu sorgen?

a. Was bedeutet es für die eigenen in Gefangenschaft geratenen Soldaten, wenn
man für die feindlichen Soldaten nicht sorgt?

b. Die grundlegende Versorgung von Gefangenen beeinträchtigt normalerweise
die eigenen für den Kampf benötigten Kapazitäten nicht.

4. Wer setzt diese Regeln durch?

a. Die Hauptverantwortlichen sind die Kriegsparteien (Völker oder bewaffnete
Gruppierungen, die sich im Konflikt befinden), die ein Einhalten der Regeln ge-
währleisten müssen.

b. Wenn es zu Verletzungen der Regeln kommt, hat jeder Staat, der die Genfer
Abkommen ratifiziert hat, das Recht und die Pflicht, die Einhaltung der Regeln
durchzusetzen und jene zu bestrafen, die ernste Verstöße begehen. 
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Entdeckung 2A: Zerstörungen begrenzen Für
Lehrer

Seite 2 von 2

c. Die Völkergemeinschaft spielt eine wachsende Rolle. Der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen errichtete 1993 und 1994 internationale Straftribunale,
um Menschen zu verfolgen, die in den Neunzigern für ernste Verletzungen
des HVR im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda verantwortlich waren.
Auf einer Konferenz der Vereinten Nationen in Rom wurde 1998 ein Statut
über die Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs beschlossen. Nach-
dem 60 Staaten dieses Statut ratifiziert hatten, trat es am 1. Juli 2002 in
Kraft. Wie alle Verträge müssen die einzelnen Staaten dieses Statut befol-
gen. [Siehe auch Modul 4.]

d. Es ist nicht die Aufgabe des IKRK (oder der nationalen Rotkreuz- und Rot-
halbmond-Gesellschaften), die Einhaltung zu „erzwingen“. Wenn das IKRK
auf Verletzungen stößt, informiert es die zuständigen Behörden in ver-
traulichen Berichten. Seine Rolle besteht darin, durch zurückhaltende
Diplomatie die Kriegsparteien dazu zu bringen, die Regeln einzuhalten. Die
weltweite Anerkennung des IKRK resultiert aus seiner gewissenhaften
Einhaltung von Neutralität und Unparteilichkeit. Das IKRK ist der Überzeu-
gung, dass Diskretion und Überredungskunst in den meisten Situationen
der beste Weg sind, um Zugang zu den Opfern auf allen Seiten eines
Konfliktes zu erhalten. [Siehe auch Modul 5.]

Quelle: What´s Fair – You Decide. Kanadisches Rotes Kreuz;
Even War Have Limits. Australisches Rotes Kreuz 
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Entdeckung 2B: Verhaltenskodizes in der Geschichte

Entdeckung 2B stellt die weltweiten Bemühungen der Menschheit in den vergangenen Jahrhunderten dar,
Zerstörungen durch Kriege durch Verhaltensnormen und Regelsammlungen zu begrenzen. In chronolo-
gischer Reihenfolge werden diese in der Vergangenheit entstandenen Verhaltenskodizes vorgestellt, nach-
dem sich die Schüler mit der Notwendigkeit von Regeln auseinander gesetzt haben und die heute geltenden
Verhaltensnormen – das humanitäre Völkerrecht – in Entdeckung 2A kennen gelernt haben.

Ziele:
� sich bewusst werden, dass die Menschen schon immer und überall

Verhaltenskodizes geschaffen haben, um bewaffnete Konflikte zu re-
geln

� einige Beispiele von Verboten und Geboten in früheren Verhaltens-
kodizes kennen

� die Beziehung zwischen Ereignissen und der Entwicklung humani-
tärer Normen zeigen

Materialien: 
� „Verhaltenskodizes von Tieren und Kriegern“

� „Beispiele für Verhaltenskodizes der Kriegsführung“

� „Was sind die Grundregeln des humanitären Völkerrechts?“

� Weltkarte (wenn möglich)

Zeit: eine Einheit (45 bis 60 Minuten)

1. Was ist der älteste Nachweis für Versuche, Regeln
für bewaffnete Konflikte aufzustellen? (10 Minuten)

Die Schüler sollen ihre Schätzungen abgeben und begründen, wie sie
darauf kommen. Diskutieren Sie diese Gedanken. [Es gibt keine richtigen
oder falschen Antworten; es soll nahe gebracht werden, dass solche
Versuche weit in die Vergangenheit zurückreichen.]

Bringen Sie auch Informationen aus „Verhaltenskodizes von Tieren und
Kriegern“ ein, wenn diese für die Überlegungen der Schüler relevant er-
scheinen.

2. Verhaltenskodizes im Laufe der Geschichte 
(25 Minuten)

Präsentieren Sie „Beispiele für Verhaltenskodizes der Kriegsführung“.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:

➤ Welche Regeln wiederholen sich in mehreren Verhaltenskodizes?

[Zum Beispiel: Personen, die an den Kämpfen nicht oder nicht mehr
beteiligt sind – „Nichtkombattanten“ – werden beschützt; bestimmte
Waffen sind verboten.]

➤ Gibt irgendeiner der Verhaltenskodizes eine Begründung für seine Re-
geln? Was sind diese Begründungen?

[Zum Beispiel: Verhaltensnormen, die die Ehre des Kriegers widerspiegeln
usw.]

1

2

❉
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Entdeckung 2B: Verhaltenskodizes in der Geschichte

➤ Findet ihr in den Verhaltenskodizes Regeln, die den von
euch vorgeschlagenen ähneln?

➤ Vergleicht diese Verhaltenskodizes mit den Grundregeln
des humanitären Völkerrechts.

3. Herkunft der Verhaltenskodizes
bestimmen (10 Minuten)

Die Schüler sollen auf einer Weltkarte jene Gebiete finden,
aus denen die Verhaltenskodizes stammen.

Schlüsselgedanken

◆ Bemühungen der Menschheit, die Grausamkeit von Kriegen
zu begrenzen, finden sich auf der ganzen Welt.

◆ In der Geschichte der Menschheit gibt es verschiedenste
Beispiele für Verhaltenskodizes, die Gewalt beschränken,
um unnötige Leiden und Zerstörungen einzudämmen.

Behandle deine Gefangenen

gut und sorge für sie.
Konfuzius (551–479 v. Chr.)
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 2B: Verhaltenskodizes in der Geschichte

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Medien/Literatur

Verwende eine bekannte Geschichte über Menschen, die sich im Kampf befinden – eine Geschichte
aus der Familie oder der Umgebung. Es kann sich dabei auch um etwas handeln, das du im Kino,
Fernsehen, im Theater gesehen oder im Radio gehört hast. Es kann sich dabei um eine beliebige Ge-
schichte handeln – eine Geschichte über Tiere, eine Legende, eine religiöse Geschichte, eine histo-
rische Begebenheit oder etwas aus der Fantasie.

➤ Haben die Beteiligten Verhaltenskodizes gehabt, die ihnen vorgaben, welche Handlungen in
Kämpfen verboten sind?

➤ Haben sie sich an diese Verhaltenskodizes gehalten? Welche Folgen ergaben sich durch die
Einhaltung dieser Verhaltenskodizes bzw. den Verstoß gegen sie?

Beachte, dass Verhaltensnormen nicht der Schriftform bedürfen. Was sie zu einem Kodex macht, ist,
dass es sich dabei um einen Satz an Regeln handelt, der von allen respektiert wird. Es kann sich
dabei um einen Satz ungeschriebener Regeln handeln, dessen sich jeder bewusst ist.

Geschichte

Nimm einen der Texte aus „Beispiele für Verhaltenskodizes der Kriegsführung“ für die weitere Arbeit.
Sieh dir an, wann und wo er geschrieben wurde. Versuche herauszufinden, wer diesen Kodex ver-
fasst hat und welche Umstände bei dessen Einführung herrschten.

ODER:

Wähle eine Situation eines bewaffneten Konfliktes, der sich ungefähr in der Zeit und in jenem Teil der
Welt wie in einem der Beispiele aus „Beispiele für Verhaltenskodizes der Kriegsführung“ zugetragen
hat. Informiere dich über diese Situation (verwende Bücher, das Internet, Filme usw.). Finde
Nachweise für Kämpfer, die sich an den Kodex gehalten haben, sowie für solche, die sich nicht an ihn
gehalten haben. Entscheide für dich selbst, welchen Einfluss dieser Kodex auf jene Zeit und jenen
Ort hatte.
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Grenzen bewaffneter Konflikte

2

113

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 2C: Kindersoldaten

Diese Entdeckung beschäftigt sich eingehend mit einem sich entwickelnden Bereich des humanitären
Völkerrechts – den Regeln gegen die Rekrutierung von Kindern als Kombattanten. Eine dieser Regeln ver-
bietet die Rekrutierung von Kindern unter 15 Jahren für bewaffnete Gruppierungen. Diese Entdeckung be-
ginnt mit Überlegungen über die Kindheit und die Bedürfnisse von Kindern. In der Folge werden ein Film
und Geschichten verwendet, um die Erfahrungen von Kindern als „Soldaten“ zu vermitteln und um sich die
Konsequenzen für die Kinder und die Gesellschaft vorstellen zu können. Am Ende zeigt die Entdeckung
den weltweiten Einsatz von Kindersoldaten, um klarzustellen, dass so etwas nicht nur „in einem anderen
Teil der Welt“ passiert.

Ziele: 
� sich des Einsatzes von Kindersoldaten und der Konsequenzen daraus

bewusst werden

� verstehen, dass ein Mindestalter für die Rekrutierung erforderlich ist

� das Wissen, dass die Rekrutierung von Kindern unter 15 Jahren für
bewaffnete Gruppierungen eine Verletzung des humanitären Völ-
kerrechts darstellt und dass es Bestrebungen gibt, das Mindestalter
auf 18 Jahre anzuheben

Material:
� Fotokollage 2C (Poster im Umschlag)

� Diagramm: „Was sollte das Mindestalter für Kombattanten sein?“

� Film/Transkript: „Ich will nicht mehr zurück“

� Karte: „Länder, in denen es gegenwärtig Kindersoldaten gibt – 2001“ 

� Lesen: „Sechs Kindersoldaten“

� Fälle: „Kinder mitten in bewaffneten Konflikten“

Zeit: zwei Einheiten (à 45 bis 60 Minuten)

1. Kinder und ihre Bedürfnisse (10 Minuten)

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Was ist ein „Kind“?

➤ Mit welchem Alter hörst du auf, eine junge Person als „Kind“ zu be-
zeichnen? (Was ist ein Teenager? Was ist ein Erwachsener?)

➤ Was sind die Grundbedürfnisse von Kindern?

➤ Was kann passieren, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden?

2. Ein Mindestalter für Kombattanten? (15 Minuten)

Präsentieren Sie die Fotokollage, auf der Kindersoldaten aus verschie-
denen Teilen der Welt abgebildet sind. Lassen Sie jeden Schüler oder
Gruppen von Schülern ein Foto auswählen und erklären, warum sie ge-
rade dieses gewählt haben.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Was sind deine Reaktionen darauf?

➤ Wie alt sind die Kinder auf den Fotos?

Kinder sind (…) für alle

heilig, ungeachtet ihrer

Nationalität und ihrer

Religion. Kinder zu

beschützen ist eine Pflicht.
Dr. Adnan Houbballah:

„Le virus de la violence“, 1996

1
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Teilen Sie die Schüler in Gruppen ein und lassen Sie jede einzelne Gruppe
folgende Fragen diskutieren und ein Mindestalter für Rekrutierungen
festlegen:

➤ Soll es eine Altersbeschränkung bei Rekrutierungen für Streitkräfte
geben?

➤ Wo sollte diese Altersbeschränkung liegen? Warum?

Zeigen Sie das Diagramm „Was sollte das Mindestalter für Kombattanten
sein?“

➤ Soll es ein internationales Recht geben, das das Rekrutierungsalter
definiert? Warum?

3. Was sagt das Gesetz? (15 Minuten)

Vergleichen Sie nun in der Klasse die Ergebnisse der Gruppen. Lassen Sie
die Schüler ihre Ergebnisse bezüglich des Mindestalters mit dem im gel-
tenden humanitären Völkerrecht vergleichen:

Die am Konflikt beteiligten Parteien treffen alle prak-
tisch durchführbaren Maßnahmen, damit Kinder
unter fünfzehn Jahren nicht unmittelbar an Feind-
seligkeiten teilnehmen; sie sehen insbesondere
davon ab, sie in ihre Streitkräfte einzugliedern.

Artikel 77 – I. Zusatzprotokoll von 1977 zu den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer

internationaler bewaffneter Konflikte 

Klären Sie die Schüler auf, dass trotz dieser Regel in vielen Teilen der
Welt die Rekrutierung von Kindern unter 15 Jahren für militärische
Gruppierungen dennoch weiterhin betrieben wird.

Erklären Sie, dass die Konvention der Vereinten Nationen über die
Rechte des Kindes (1989) ein Kind als eine Person unter 18 Jahren
definiert, außer eine Person wird in dem betroffenen Land schon vorher
volljährig. Artikel 38 über Kinder in bewaffneten Konflikten legt jedoch ein
Mindestalter von 15 Jahren für die Rekrutierung und die Teilnahme an
Feindseligkeiten fest. Dieses Mindestalter ist dasselbe wie im huma-
nitären Völkerrecht (Zusatzprotokolle I und II zu den Genfer Abkommen).
1998 wurde im Statut des Internationalen Strafgerichtshofes festgelegt,
dass die Rekrutierung von Kindern unter 15 Jahren und deren Einsatz
bei Feindseligkeiten ein Kriegsverbrechen ist.

Am 12. Februar 2002, nach mehr als zehn Jahren internationaler Be-
mühungen, trat das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die
Rechte des Kindes bezüglich der Teilnahme an bewaffneten Konflikten
in Kraft. Dieses Protokoll hebt das Mindestalter der Zwangsrekrutierung
für bewaffnete Konflikte auf das Alter von 18 Jahren und das Mindest-
alter für die freiwillige Teilnahme auf das Alter von 16 Jahren an.

Gemäß dem Protokoll müssen Staaten alle durchführbaren Maßnahmen
ergreifen, um sicherzustellen, dass Angehörige ihrer Streitkräfte, die das
18. Lebensjahr nicht erreicht haben, nicht direkt an Feindseligkeiten teil-
nehmen dürfen.

2

[Schätzungsweise über zwei

Millionen Jugendliche haben

im Zweiten Weltkrieg mit-

gekämpft. Angesichts der

großen Verluste wurden

deutsche Jungen zu

Soldaten.]

Als sich 1944 die

Wehrmacht angesichts der

Vorstöße der Alliierten

zurückzuziehen begann,

wurde mir gesagt, dass ich

als einer der Anführer der

Hitlerjugend nun den

Befehl über mehrere

Kampfeinheiten von 600

bis 800 Jugendlichen habe.

Ich sollte einen Veteranen

aus dem Ersten Weltkrieg

ersetzen, der versetzt

wurde, um die Verteidigung

am Rhein aufzubauen.

„Das ist unmöglich“,

antwortete ich, „ich bin

nicht einmal 17 Jahre alt.“

Ein jugendlicher Soldat aus Deutschland
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Zusätzlich dürfen bewaffnete Gruppierungen, die nicht Teil der Streit-
kräfte sind, unter keinen Umständen Personen, die das 18. Lebensjahr
noch nicht erreicht haben, rekrutieren bzw. an Feindseligkeiten teilneh-
men lassen.

Schließlich ist zur Durchführung des Protokolls die Gewährung jeder an-
gemessenen Unterstützung, insbesondere der Rehabilitation und so-
zialen Reintegration für Kindersoldaten vorgesehen.

Obwohl bis April 2002 100 Staaten das Protokoll unterzeichnet haben,
wurde es nur von 19 ratifiziert.

4. Warum werden Kinder zu Kombattanten? (15 Minuten)

Besprechen Sie:

Warum nehmen Kinder an Feindseligkeiten teil,

obwohl das Völkerrecht die Rekrutierung von

Kindern für bewaffnete Gruppierungen verbietet?

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Warum benutzen einige bewaffnete Gruppierungen eurer Meinung

nach Kinder als Kombattanten?

➤ Aus welchem Grund treten Jugendliche militärischen Gruppierungen
bei?

[Beispiele für Antworten]

Warum Befehlshaber sie wollen: Mögliche Gründe, warum 
Jugendliche mitmachen:

� Sie stellen keine Fragen; sie � Rache, Wut
befolgen einfach die Befehle.

� Sie sind leichter zu beeinflussen. � keine Unterstützung durch
Eltern/Familie

� Man kann sie zu Märtyrern machen. � Selbstschutz

� Es besteht ein Mangel an Soldaten. � Armut, ein Weg, um zu über-
leben 

� Sie sind sich der Gefahr � aus Tradition, die dem Kampf 
nicht bewusst. einen großen Wert beimisst,

Kriegshelden, möglicher-
weise Märtyrertum

� Druck von Gleichaltrigen

5. Konsequenzen des Einsatzes von Kindersoldaten 
(30 Minuten)

Stellen Sie den Film „Ich will nicht mehr zurück“ vor und sehen Sie ihn
sich mit der Klasse an.

Nachdem die Schüler den Film gesehen haben, geben Sie ihnen die
Möglichkeit, ihre Gefühle und Gedanken auszudrücken.

Es gibt Kinder, die sich aus

so genannten freiwilligen

Gründen melden. Aber ich

glaube, wenn man genau

hinsieht und in Betracht

zieht, dass die Mehrheit der

Kinder, die sich freiwillig

melden, aus einer Not-

wendigkeit, unter Druck oder

aus Angst um ihre Sicherheit

handelt, erkennt man, dass

es keine freiwillige Betei-

ligung gibt. Unbegleitete

Kinder, die keine Eltern

haben, Personen, die Angst

haben zu verhungern oder

keine entsprechende

Gesundheitsvorsorge haben,

treten meistens dem Militär

bei.
Dr. Mike Wessells 

3

02 Schüler_Druck  05.09.2005  11:07 Uhr  Seite 115



2

Grenzen bewaffneter Konflikte116

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 2C: Kindersoldaten

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Wie sind eure Reaktionen darauf?

➤ Wie alt ist Abraham? Wann wurde er ein Soldat?

➤ Wie wurde er ein Soldat (aus der Sicht des Befehlshabers und des Kindes)?

➤ Was brachte Comfort dazu, ein Soldat zu werden? Welche zusätzlichen
Gefahren sind für junge Soldatinnen vorhanden?

➤ Worin unterscheidet sich das Verhalten von Kindersoldaten von dem
erwachsener Soldaten?

➤ Was waren die Erfahrungen und Folgen für diese Kindersoldaten?

➤ Welche Konsequenzen ergeben sich für Kinder, die an Kriegen und be-
waffneten Konflikten teilnehmen? Welche für das Kind? Welche für die
Familie? Welche für die Gesellschaft? 

➤ Wessen menschliche Würde wurde im Film verletzt? Wie?

6. Der weltweite Einsatz von Kindersoldaten (10 Minuten)

➤ Von welchen Ländern habt ihr gehört, dass Kindersoldaten an Kämpfen
teilnehmen?

Zeigen Sie die Karte „Länder, in denen es gegenwärtig Kindersoldaten
gibt – 2001“.

➤ Welchen Schluss bzw. welche Schlüsse zieht ihr aus dieser Karte?

➤ Was könnt ihr über die Verwendung von Kindersoldaten in eurer Region
der Welt sagen?

[Zum Beispiel, dass es Kindersoldaten in vielen Ländern gibt, auf vier
Kontinenten, in der nördlichen und südlichen Hemisphäre und nicht
nur in „Entwicklungsländern“.] 

Schlüsselgedanken

◆ Kinder müssen während bewaffneter Konflikte geschützt
werden. Eine Art des Schutzes ist ein Mindestalter für die
Rekrutierung für militärische Gruppierungen.

◆ Das HVR legt das Alter für die Zwangsrekrutierung und für
den freiwilligen Beitritt in Streitkräfte mit 15 Jahren fest.
Gemäß Artikel 8 des Statuts des Internationalen Strafge-
richtshofes gilt die Rekrutierung unter dem 15. Lebensjahr
als Kriegsverbrechen.

◆ Im Februar 2002 trat das Fakultativprotokoll zum Über-
einkommen über die Rechte des Kindes in Kraft. Das Pro-
tokoll erhöht den Schutz für Kinder, indem es das Mindest-
alter für die obligatorische Einziehung oder Rekrutierung auf
das 18. Lebensjahr und für die Einziehung von Freiwilligen
auf das 16. Lebensjahr anhebt.

4
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Vertiefende Zusatzaktivitäten

Kinder und Banden

Der Begriff „Kindersoldaten“ bezieht sich auf Kinder, die von Streitkräften (Armeen, Guerillagruppen
oder Milizen) rekrutiert wurden. Der Begriff bezieht sich nicht auf Kinder oder Jugendliche in Straßen-
banden.

Erkunde und besprich folgende Themen:

Bandenkriminalität und Kinder:

➤ In welchem Ausmaß ist Bandenkriminalität ein Problem in deiner Umgebung?

➤ Sind auch Kinder in diesen Banden dabei? Wie alt sind diese Kinder?

Rekrutierung Jugendlicher:

➤ Was glaubst du, warum sind Kinder Bandenmitglieder?

➤ Glaubst du, sie sind freiwillig dabei, oder wurden sie gezwungen, dabei zu sein?

➤ Siehst du Parallelen zwischen der Rekrutierung von Kindern für Streitkräfte und für Banden?

Konsequenzen und Welleneffekte (unmittelbare und langfristige):

➤ für Kinder, die selbst Bandenmitglieder sind

➤ für andere Kinder, die nicht direkt beteiligt sind

➤ für die Umgebung

Humanitäre Handlungen:

➤ Kennst du Geschichten von humanitären Handlungen, die sich auf Bandenkriminalität beziehen?

Geschichten von Kindersoldaten aus allen Teilen der Welt

Lies die Geschichten der sechs Kindersoldaten:

➤ Zaw Tun und Myo Win (zwei Buben)

➤ Susan (ein Mädchen)

➤ Renuka und Malar (zwei 11-jährige Mädchen)

➤ Samuel (ein 12-jähriger Bub)

Diskutiert die Geschichten in Kleingruppen und präsentiert sie der Klasse, indem ihr Notizen,
Zeichnungen oder ein „Freeze-Frame“ verwendet, um die signifikanten Momente darzustellen.

Diskutiert nach der Präsentation:

➤ Welche Erfahrungen hat das Kind gemacht?

➤ Was, glaubst du, könnten die Auswirkungen auf die Umgebung des Kindes sein?

➤ Welche Auswirkungen hatte der Umstand, ein Soldat zu werden, auf das Leben und die Zukunft
dieser Kinder? 

5
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Vertiefende Zusatzaktivitäten

Vorbereitung

Seht euch im Diagramm an, was in 16 Ländern nach Meinung der Menschen
das Mindestalter für Kombattanten sein sollte. Führt selbst eine lokale Umfrage
bezüglich derselben Frage durch und vergleicht die Ergebnisse mit jenen im
Diagramm.

Geschichtsforschung

Was bedeutet Kindheit? – Recherchiere, wie sich die Definition für ein Kind im
Laufe der Geschichte verändert hat, und präsentiere deine Ergebnisse. Mögliche Fragestellungen
für die Recherche:

➤ In welcher Weise wurden Kinder anders als Erwachsene behandelt?

➤ Ab welchem Alter galt eine Person als erwachsen?

➤ Welche Kriterien waren für das Erwachsensein ausschlaggebend?

ODER:

Die Geschichte der Kinderrekrutierung – Recherchiere über die Verwendung von Kindersoldaten
und die Rekrutierungspraktiken in der Vergangenheit.

➤ Welche sozialen, kulturellen, ideologischen und wirtschaftlichen Faktoren spielen dabei eine
Rolle?

Beachte, dass in einzelnen Fällen, die öffentlich bekannt wurden, Kindersoldaten mit symbolischer
Kraft besetzt sind. Zum Beispiel: Jeanne d’Arc oder der junge David zu biblischen Zeiten.

ODER:

Kinder in bewaffneten Konflikten – Recherchiere in der Vergangenheit
und/oder Gegenwart nach direkter und indirekter Teilnahme von Kindern an
Kämpfen für Gleichheit, Freiheit oder Überleben.

Beispiele für die Teilnahme von Kindern an bewaffneten Konflikten können in
den drei beiliegenden Fallfotografien, in der Vergangenheit, in den Nachrichten
oder im Internet gefunden werden. Basierend auf deiner Recherche kannst du
die Ergebnisse auf verschiedene Weise präsentieren:

➤ als Diskussion

➤ als Rollenspiel

➤ in einem Brief eines an Kämpfen beteiligten Kindersoldaten oder eines Elternteils 

Ereignisse aus der Gegenwart/Schülerprojekt

Recherchiere die gegenwärtige Problematik von Kindersoldaten. Stelle fest, was auf der Welt und in
deinem eigenen Land getan wird, um der Verwendung von Kindersoldaten Einhalt zu gebieten. Zum
Beispiel: Demobilisierung von Kindersoldaten, Anstrengungen zu ihrer Reintegration, Bildung usw.

Hilfreiche Quellen im Internet sind die Seiten des IKRK, von UNICEF und von Human Rights Watch.

Stelle die Problematik der Kindersoldaten in Zeichnungen, Gemälden, Musikstücken oder Rollen-
spielen dar.

Finde heraus, was gemacht werden muss, um sicherzustellen, dass das Recht eingehalten wird.

6
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 2D: Antipersonenminen

In dieser Entdeckung beschäftigen sich die Schüler eingehend mit den Folgen unterschiedslos wirkender
Waffen und der Herausforderung für das humanitäre Völkerrecht (HVR) durch die ständige Entwicklung
von Waffen und die damit verbundenen neuen Arten von Leiden. In den Aktivitäten sollen die Schüler Kon-
sequenzen nachvollziehen, Berichte von Minenopfern lesen, Filme sehen und lernen, wie eine öffentliche
Kampagne aufgebaut wird, um ein neues internationales Recht zu schaffen.

Ziele:
� verstehen, warum Waffen, die unterschiedslos wirken und unnötige

Leiden verursachen, verboten sind

� im Stande sein, die Konsequenzen („Welleneffekt“) des Einsatzes
von Landminen zu erkennen

� erkennen, wie öffentliche Meinung und Mobilisierung dazu beitragen
können, das humanitäre Völkerrecht weiterzuentwickeln

Material:
� Film/Transkript: „Landminen töten weiter“

� Informationsblatt: „Antipersonenminen“

� Landkarte: „Von Landminen und nicht zur Wirkung gelangten Kampf-
mitteln betroffene Länder“

� „Interview mit Mary Wareham“

� Zeitungsartikel: „Stand: September 2000“

Für Lehrer:
� Der Vertrag von Ottawa, Artikel I

Vorbereitung:
Methodischer Leitfaden – Lesen Sie sich das Material über den
Unterricht von Konsequenzen und des Welleneffekts in Anmerkungen
für Lehrer 4, „Verwendung von Dilemmageschichten“, durch.

Zeit: zwei Einheiten (à 45 bis 60 Minuten)

1. Gründe für ein Verbot bestimmter Waffen (15 Minuten)

Lassen Sie die Schüler über folgende Frage aus der Einführung nach-
denken:

➤ Gibt es Waffen, die in bewaffneten Konflikten verboten werden soll-
ten? Welche? Warum?

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Was bedeutet unterschiedslos? Was bedeutet gezielt?

➤ Was ist der Unterschied zwischen „ein Ziel verfehlen“ und „unter-
schiedslos“?

➤ Welche Waffen wirken unterschiedslos?

[Zum Beispiel: Antipersonenminen, chemische Waffen …]

Diskutieren Sie die Unterschiede zwischen:

� rechtmäßigen und unrechtmäßigen Zielen in bewaffneten Konflikten

1. In einem bewaffneten

Konflikt haben die am

Konflikt beteiligten Parteien

kein unbeschränktes Recht

in der Wahl der Methoden

und Mittel der

Kriegsführung.

2. Es ist verboten, Waffen,

Geschosse und Material

sowie Methoden der

Kriegsführung zu verwen-

den, die geeignet sind,

überflüssige Verletzungen

oder unnötige Leiden zu

verursachen.

Art. 35, I. Zusatzprotokoll (1977)
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� ein Ziel verfehlen

� kontrollieren können, ob eine Waffe das Ziel treffen wird

� keine Kontrolle darüber haben, wen oder was die Waffe möglicher-
weise treffen wird

2. Landminen und die Konsequenzen (30 Minuten)

Der Film „Landminen töten weiter“ veranschaulicht die Schäden, die durch
Antipersonenminen verursacht werden. Weiters sehen die Schüler die
Konsequenzen, die sich aus der Verwendung solcher Waffen für einzelne
Personen, ihre Familien, das Umfeld, in dem sie leben, und ihr Land er-
geben. Nachdem sich die Schüler den Film angesehen haben, geben Sie
ihnen Zeit, um ihre Gefühle und Reaktionen auszudrücken.

Erkunden Sie danach, was sie gelernt haben:

➤ Wie wirken Landminen?

➤ Wie wurden die Opfer durch Landminen verletzt?

➤ Was wollt ihr jetzt über Landminen wissen?

Sehen Sie sich mit den Schülern den Film noch ein zweites Mal an. Die
Schüler sollen sich auf die Konsequenzen, die sich für Einzelpersonen
ergeben, konzentrieren: physische/medizinische, ausbildungsbezogene,
soziale, wirtschaftliche, psychologische.

Sie können die Diskussion auf den „Welleneffekt“ ausdehnen.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:

➤ Seht ihr Konsequenzen, die weitere nach sich ziehen?

➤ Wer ist noch davon betroffen? Auf welche Weise? Welche Konse-
quenzen kann das nach sich ziehen?

[Zum Beispiel: Wie wirkt sich das physische Trauma (wie der Verlust
von Gliedmaßen oder Erblindung) auf die wirtschaftliche Situation der
Familie oder des sozialen Umfeldes aus? Und wie auf die soziale
Situation und das psychische Wohlbefinden?]

➤ Wenn ihr euch die „Welleneffekte“ anseht, welche Konsequenzen
ergeben sich dann für die gesamte Welt?

1

Die Annahme von Protokoll

II des Übereinkommens von

1980 verhinderte die

Massenproduktion von

blind machenden Laser-

waffen. Sie sind nicht

größer als ein Gewehr, und

ihr Strahl kann aus

mehreren Kilometern

Entfernung sofortige und

irreversible Blindheit verur-

sachen. Das Protokoll ver-

bietet die Verwendung und

Verbreitung von blind

machenden Laserwaffen,

die dazu bestimmt sind, per-

manente Blindheit zu verur-

sachen. Das ist das zweite

Mal in der Geschichte, dass

eine Schrecken erregende

Waffe verboten wurde,

bevor sie auf dem Schlacht-

feld verwendet wurde. 1868

erfolgte bald nach ihrer

Entwicklung ein sofortiges

Verbot von explodierender

Munition.
IKRK, 1998

verschiedene
Ebenen

Arten der Konsequenzen

medizinische
ausbildungs-
bezogene

soziale
wirtschaftli-
che

psychologi-
sche

Einzelperson

Familie

Umfeld

Land

Welt
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2

3

4

5

Schlüsselgedanken

◆ Waffen wie Landminen oder biologische und chemische Waffen
sind verboten, weil sie unterschiedslos wirken – sie können
nicht zwischen Kombattanten und Zivilisten unterscheiden –
und unnötige Leiden verursachen.

◆ Zusätzlich zu den medizinischen und psychischen Konse-
quenzen für die Opfer zieht der Einsatz von Landminen auch
soziale und wirtschaftliche Folgen für die einzelnen Be-
troffenen, deren Familien, ihr soziales Umfeld, ihr Land und
die internationale Gemeinschaft nach sich.

◆ Das Verbot der Produktion und des Einsatzes von Landminen
(Vertrag von Ottawa 1997) veranschaulicht, wie sich das Völker-
recht aufgrund allgemeiner Mobilisierung entwickeln kann.

3. Die Situation weltweit (20 Minuten)

Verwenden Sie das Informationsblatt „Antipersonenminen“ und die Land-
karte „Von Landminen und nicht zur Wirkung gelangten Kampfmitteln be-
troffene Länder“, um die Reichweite des Problems zu beleuchten.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:

➤ Wie ergänzen die Informationen über die weltweite Situation die im
Film gezeigten Auswirkungen auf einzelne Personen?

➤ Wer ist für den Einsatz von Landminen verantwortlich?
[Hersteller, Regierungen, Soldaten …]

➤ Was kann gegen Landminen unternommen werden?

[Zum Beispiel: Minenräumung, Ratifikation des internationalen Ver-
trages, Programme zur Aufklärung über die Gefahren von Land-
minen, Rehabilitation der Opfer …]

4. Was ist notwendig, um internationales Recht zu
schaffen? (25 Minuten)

Brainstorming:

➤ Was können Menschen, die keine Regierungsbeamten sind, tun, um
das HVR zu stärken?

Stichworte:

� Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und die Rolle, die sie spielen

� Wie Medien und Kultur die Meinung beeinflussen

Verwenden Sie Material 4, „Interview mit Mary Wareham“, und Material 5,
„Stand: September 2000“, um folgende Fragen zu diskutieren:

➤ Wie haben es gewöhnliche Menschen geschafft, sich bei den Macht-
habern Gehör zu verschaffen?

➤ Welche Hürden haben sie überwunden?

➤ Welche Wirkung hatte der Vertrag von Ottawa?

➤ Kennst du jemanden, der an der Kampagne zum Verbot von
Landminen teilgenommen hat? Was hat er oder sie getan?

➤ Weißt du von anderen Waffen, die ein ähnliches Problem darstellen?
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Vertiefende Zusatzaktivitäten

Mathematik

Führen Sie das „Informationsblatt: Antipersonenminen“ ein, bevor Sie den Umfang der Auswirkungen
von Landminen analysieren. Begleiten Sie es mit einer Mathematikaufgabe (angepasst an die Fähig-
keiten Ihrer Schüler).

Geschichte
Erkunde im Geschichtsunterricht, welche Waffen im Laufe der Vergangenheit verwendet wurden.

➤ Welche wissenschaftlichen oder technischen Entwicklungen haben ihren Einsatz erst möglich
gemacht?

➤ Wie haben die Kombattanten ihren Einsatz gesehen?

➤ Welche Erwartungen, Regeln oder Gewohnheiten haben ihren Einsatz beeinflusst?

Kreatives Schreiben

Wähle eine der Personen, die im Film vorkommen (Vanna, Amelia oder eine andere Person) und
schreibe eine Geschichte, in der diese Person die Hauptrolle spielt. Die Geschichte soll von der Zeit
nach der Verstümmelung durch die Landmine erzählen.

Wissenschaft

Erkunde die Rolle technologischer Entwicklungen bezüglich der Mittel der Kriegsführung.

➤ Was bestimmt den Grad der Unterschiedslosigkeit einer Waffe?

Beispiel für Rechenaufgaben

Verwende die Zahlen im Text, löse folgende Rechenaufgaben und erkläre deine Be-
rechnungen.

1. Wie viele Personen werden durchschnittlich pro Jahr zu Opfern von Landminen?

2. Wie hoch belaufen sich die geschätzten Kosten, um alle verlegten Landminen auf
der Welt zu beseitigen?

3. In welchem Verhältnis stehen der Preis für den Ankauf und die Kosten für die
Räumung einer Mine?

4. Wie viele Menschen, denen aufgrund der Verletzungen durch Landminen ein
Körperteil amputiert werden musste, müssen sich schätzungsweise verschulden,
um für medizinische Behandlungen bezahlen zu können?

5. Wie hoch belaufen sich die Kosten für Bein- oder Armprothesen für ein sechs-
jähriges Kind bis zum 18. Lebensjahr?

6. Wenn die Eltern eines sechsjährigen Kindes 40 US-Dollar im Monat für eine vier-
köpfige Familie verdienen, wie viel Prozent werden dann im Jahr nur für die
Prothesen aufgewendet?

7. Erfinde ein eigenes Rechenbeispiel.
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Vertiefende Zusatzaktivitäten

Lokale Organisationen

Finde eine Organisation in deiner Umgebung oder deinem Land, die Minenräumungen und Aufklä-
rungsprojekte durchführt oder Minenopfern medizinische und/oder psychologische Hilfe bietet. Infor-
miere dich über ihre Aktivitäten und präsentiere den anderen diese Informationen.

Hilfe für ein minenbedrohtes Dorf planen

➤ Was muss in diesem Dorf getan werden, um Minenopfern zu helfen und weitere Minenunfälle zu
verhindern?

Erstellt in Gruppen einen Plan, wie dieses Problem gelöst werden könnte. Der Plan kann medizinische
Hilfe, Minenräumung, Programme zur Förderung des Minenbewusstseins (in Schulen, mit Erwach-
senen im Dorf usw.) und Rehabilitationsprogramme beinhalten. An wen richten sich die einzelnen
Punkte?

Präsentiert euren Plan dem Rest der Gruppe. Zeichnet einen Lageplan vom Dorf, um die Situation
zu veranschaulichen.

Das Dorf war während des Krieges an der Frontlinie. Die Besatzungs-
armee verminte den Wald, um die Rebellen daran zu hindern, zurück-
zukehren und sich zu versorgen. Heute ist der Krieg vorbei, aber die
Minen befinden sich noch immer dort. Die Einwohner des Dorfes wis-
sen, dass der Wald vermint ist, haben aber keine andere Möglichkeit,
Brennholz zum Heizen und Kochen zu sammeln. Daher werden viele
von ihnen getötet oder verletzt. Im Dorf befinden sich auch ehemalige
Kontrollpunkte, an denen sich Minen befinden, die von der abziehenden
Armee nicht geräumt wurden. Diese Gebiete sind zwar mit Schildern
gekennzeichnet, auf denen „Achtung, Minen!“ geschrieben steht, doch
Kinder spielen weiterhin in diesen Bereichen.

02 Schüler_Druck  05.09.2005  11:07 Uhr  Seite 138



2

Grenzen bewaffneter Konflikte 139

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 2D: Antipersonenminen Für
Lehrer

Der Vertrag von Ottawa

18. September 1997

ÜBEREINKOMMEN
ÜBER DAS VERBOT DES EINSATZES, DER LAGERUNG, DER HERSTELLUNG

UND DER WEITERGABE VON ANTIPERSONENMINEN UND ÜBER DEREN 
VERNICHTUNG

Artikel I

Allgemeine Verpflichtungen

1. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter keinen Umständen jemals

a) Antipersonenminen einzusetzen;

b) Antipersonenminen zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu
erwerben, zu lagern, zurückzubehalten oder an irgendjemanden un-
mittelbar oder mittelbar weiterzugeben;

c) irgendjemanden in irgendeiner Weise zu unterstützen, zu ermutigen
oder zu veranlassen, Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat
aufgrund dieses Übereinkommens verboten sind.

2. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, alle Antipersonenminen nach Maß-
gabe dieses Übereinkommens zu vernichten oder deren Vernichtung
sicherzustellen.
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Methoden zur Beurteilung des Lernerfolgs
� Laufende Beurteilung:

Entdecke das humanitäre Völkerrecht (EHVR) bietet dem Lehrer die 
Möglichkeit, täglich festzustellen, was seine Schüler gelernt haben und
welche Missverständnisse vorhanden sind. Aktive Lehrmethoden wie
Diskussionen, Kleingruppenarbeiten, Brainstorming und Rollenspiele
bieten diese Möglichkeit.

Nehmen Sie sich am Ende der Stunde fünf Minuten Zeit und
lassen Sie die Schüler ein oder zwei Sätze zu den folgenden
Fragen schreiben: „Was habe ich heute gelernt?“ und „Welche
Fragen habe ich?“. Lesen Sie sich die Antworten durch und
verwenden Sie diese, um auf dem Wissen der Schüler
aufzubauen und Missverständnisse zu klären.

� Portfolio für Arbeiten des Schülers:

Während des Moduls machen die Schüler Interviews, beziehen Stellung
zu einem Thema und verteidigen ihre Position mit Beispielen. Sie stellen
ihre Gedanken und Vorstellungen in Gedichten, Rollenspielen, Zeichen-
oder Bastelarbeiten dar oder schreiben detaillierte Berichte über ein be-
stimmtes Thema.

Jeder Schüler soll einen Ordner oder eine Mappe anlegen,
worin er die geschriebenen Arbeiten, Interviews und
Zeitungsartikel sammelt, mit denen er zur Arbeit in der Klasse
beigetragen hat. Gehen Sie mit jedem einzelnen Schüler
regelmäßig diese Sammlung durch, um seinen Fortschritt im
Verständnis des Völkerrechts zu verfolgen.

Hängen Sie Arbeiten der Schüler an die Wand.

� Fragen am Ende eines Moduls:

Nachdem Sie Modul 2 abgeschlossen haben, können Sie die letzte
Stunde für eine schriftliche Wiederholung verwenden. Lassen Sie die
Klasse einen Aufsatz schreiben (20–30 Minuten) und zwei bis drei kurze
Fragen beantworten (jeweils zehn Minuten).

1. Aufsatzfragen: Wählen Sie eine aus.

➤ Was ist das HVR, und warum wurde es entwickelt?

➤ In welchem Verhältnis stehen das HVR und Menschenrechte 
zueinander? (Was sind die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen den beiden?)

2. Kurze Fragen (wählen Sie zwei aus):

➤ Zeige drei Wege auf, wie Zivilisten durch das humanitäre 
Völkerrecht geschützt werden.

➤ Nenne vier Konsequenzen, die sich durch den Einsatz von 
Kindern als Soldaten ergeben.

➤ Erkläre, warum unterschiedslos wirkende Waffen verboten wer
den sollten, und nenne zwei Beispiele für solche Waffen.
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Andere Fragen können gebildet werden, indem Sie die Klasse bitten, sich
in Kleingruppen verschiedene Fragen auszudenken, und Sie dann eine
davon als Aufsatzthema für die gesamte Klasse auswählen. Oder Sie
lassen jeden Schüler eine Frage vorschlagen, die er sich selbst bei einer
Prüfung stellen würde. Der Lernfortschritt und das Verständnis des
Schülers werden dabei anhand der „Qualität“ von Frage und Antwort
beurteilt. Sie können ein Zitat aus einem Zeitungsartikel, aus diesem Buch
oder aus einer anderen Quelle wählen. Die Schüler sollen den Kern der
Aussage hervorheben und angeben, ob sie ihr zustimmen oder nicht.

Kriterien für die Beurteilung
Fundierte Antworten enthalten

�Begriffe wie Zeuge, Kombattant, Dilemma, Kettenreaktion und 
andere, die in den Materialien vorkommen,

�konkrete Beispiele, um Aussagen zu begründen,

�Beispiele aus verschiedenen Quellen, wie z. B. den Nachrich-
ten, Interviews, Diskussionen in der Klasse und Material, das
außerhalb des Unterrichts gelesen wurde.

Diese aufgezählten Techniken sind lediglich Vorschläge, die helfen sollen, die
Arbeit der Schüler mit den EHVR-Materialien zu beurteilen. Sie können sie je-
derzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen.
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A. Zerstörungen begrenzen
Deutschsprachige Quellen:

� Deutsches Rotes Kreuz: Die Genfer Abkommen und Zusatzprotokolle
http://www.drk.de/voelkerrecht/

� Menschenrechte und Grundfreiheitendatabase
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0.10.html
Texte der wichtigsten menschenrechtlichen Verträge

� Menschenrechtszentrum der Universität Potsdam
http://www.uni-potsdam.de/u/mrz

� Deutsches Institut für Menschenrechte
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de

Englischsprachige Quellen:

� Institut für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht
Bochum | http://www.ifhv.de

� The Avalon Project: Documents in law, history, and diplomacy
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm
Beinhaltet Dokumente von der Internationalen Friedenskonferez in Den
Haag 1899 und den Nürnberger Prozessen

� International Committee of the Red Cross IHL treaties and protocols
database | http://www.icrc.org/ihl
Eine Sammlung der wichtigsten Dokumente des HVR; beinhaltet die
Genfer Abkommen, den Lieber Code und eine Liste von Staaten, die
diese Verträge und Protokolle unterzeichnet haben

� International human rights instruments (United Nations)
http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm
Beinhaltet die Allgemeine Menschenrechtserklärung, die Deklaration zum
Schutz von Frauen und Kindern in Notfällen und bewaffneten Konflikten
sowie Abkommen mit Bezug auf HVR, Kriegsgefangene und Flüchtlinge

B. HVR in den Medien
Deutschsprachige Quellen:

Wir empfehlen, beim Suchen auf diesen Seiten den Begriff „Kriegsverbrechen“
anstatt oder zusätzlich zum Begriff „humanitäres Völkerrecht“ zu verwenden.

� Paperball: Die Newssuche | http://paperball.fireball.de/

� Yahoo! Nachrichten | http://de.news.yahoo.com/

Englischsprachige Quellen:

Wir empfehlen, beim Suchen auf diesen Seiten den Begriff „war crimes“
anstatt oder zusätzlich zu den Begriffen „international humanitarian law“
oder „humanitarian law“ zu verwenden.

� Amnesty International library | http://web.amnesty.org/library/engindex
Themes: “Crimes against humanity”; aktuelle Informationen zum HVR

� Yahoo full coverage | http://dailynews.yahoo.com/full_coverage/
Yahoo! beinhaltet Berichte der Agentur Reuters sowie Links zu
regionalen und nationalen Nachrichtenagenturen.
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� Yahoo directory of news and media by country
http://dir.yahoo.com/News_and_Media/By_Region/Countries/

� Yahoo directory of news and media by region
http://web.amnesty.org/library/engindex
http://dir.yahoo.com/News_and_Media/By_Region/Regions/

� Newspapers online | http://www.newspapers.com/
Länderspezifischer Zeitungsindex 

C. Kindersoldaten
Deutschsprachige Quellen:

� Deutsches Jugendrotkreuz – Kindersoldaten: You(th) must act
http://www.drk.de/jrk/kindersoldaten/

� Österreichisches Jugendrotkreuz – Unterrichtsmaterialien zum Thema
Kindersoldaten | http://www.jugendrotkreuz.at/kindersoldaten

� Schweizerisches Rotes Kreuz: Die Kindersoldaten von Sierra Leone
http://www.redcross.ch/mag/mag/index-de.php?id=17

� Deutsche Koordination Kindersoldaten | http://www.kindersoldaten.info

Englischsprachige Quellen:

� International Committee of the Red Cross IHL treaties and protocols database
http://www.icrc.org/ihl

� Coalition to Stop the Use of Child Soldiers | http://www.child-soldiers.org/

� Amnesty International library – thematic index
http://web.amnesty.org/library/engindex
Der Bereich über Kinder und Jugendliche beinhaltet aktuelle Informationen.

� Human Rights Watch: Child Soldiers
http://www.hrw.org/hrw/campaigns/crp/index.htm
Gute Quelle für aktuelle Informationen zu diesem Thema

� Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed
Conflict: Child Soldiers (United Nations)
http://www.un.org/special-rep/children-armedconflict/English/ChildSoldiers.html 

D. Landminen
Deutschsprachige Quellen:

� Aktionsbündnis landmine.de | http://www.landmine.de/

� International Campaign to Ban Landmines | http://www.icbl.org/languages/de

Englischsprachige Quellen:

� International Committee of the Red Cross | http://www.gva.icrc.org/eng/mines

� International Campaign to Ban Landmines | http://www.icbl.org/

� Hidden Killers: The Global Landmine Crisis (U.S. Department of State)
http://www.state.gov/www/global/arms/rpt_9809_demine_toc.html

� Landmine Monitor | http://www.icbl.org/lm/

� The United Nations Mine Action Service | http://www.mineaction.org/index.cfm

� Campaign to Ban Landmines (Human Rights Watch)
http://www.hrw.org/campaigns/mines/1999/index.htm 
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Das Recht Das Recht 
in der in der 

AnwendungAnwendung
(sechs Einheiten) (sechs Einheiten) 

Welche Regeln werden am 
häufigsten verletzt und 
warum?

In welchem Dilemma 
befinden sich Kombattanten?

Wer ist für die Befolgung des
humanitären Völkerrechts 
verantwortlich?

ENTDECKUNGEN:
3A. Völkerrechtsverletzungen erkennen

(eine Einheit) .... 161
3B. Aus der Sicht von Kombattanten

(zwei Einheiten)  171
3C. Wer ist verantwortlich? (eine Einheit) .... 189
Fallstudie: My Lai: Was war  
falsch? Was war richtig? (zwei Einheiten) 195

SCHWERPUNKTE:
Verletzung
Unterscheidung Zivilist/Kombattant
Kettenreaktion

In allen Modulen:
Menschliche Würde
Hindernisse, die humanitärem Verhalten 
entgegenstehen
Dilemmata
Konsequenzen
Verschiedene Standpunkte

FERTIGKEITEN, DIE 
GEÜBT WERDEN:
Standpunkte einnehmen
Brainstorming
Gruppenarbeit
Dilemma-Analyse
Erkennen von Konsequenzen
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Das Recht in der Anwendung

3

161

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3A: Völkerrechtsverletzungen erkennen 

Ziele: 
� im Stande sein, Verletzungen des HVR zu erkennen

� erkennen, wie eine Verletzung zu einer anderen führt, d. h. im Stande
sein, das System der Kettenreaktion von Konsequenzen zu erkennen

Material:
� „Stimmen aus dem Krieg“ (Teil 2)

� Arbeitsblatt: „Welche Regel wurde verletzt?“

� „Was sind die Grundregeln des humanitären Völkerrechts?“

Zeit: eine Einheit (à 45 bis 60 Minuten)

1. Welche Regel wurde verletzt und warum? 
(zu zweit, 20 Minuten)

Weisen Sie jedem Schülerpaar drei oder vier Auszüge aus „Stimmen aus
dem Krieg – 2“ zu. Die Schüler sollen auch „Was sind die Grundregeln
des humanitären Völkerrechts?“ aus Modul 2 verwenden.

Auf dem Arbeitsblatt sollen die Schüler notieren, welche Verletzungen sie
gefunden haben, und bestimmen, welche der Grundregeln verletzt wurde.

[Zum Beispiel: In Stelle 11 aus „Stimmen aus dem Krieg“ (Teil 2) 
wurden die Regeln 3.4, 3.11 und 4.1 verletzt.]

Die Schüler sollen die Gründe für die Verletzung der Regeln herausar-
beiten, die von den Personen in den Texten genannt werden.

Finden Sie Gemeinsamkeiten zwischen den genannten Gründen und
fassen Sie ähnliche Begründungen in Gruppen zusammen.

[Mögliche Kategorien: aus Sicherheitsgründen; wegen militä-
rischer Vorteile; weil es die andere Seite auch getan hat; aus
Rache, aus Verzweiflung oder anderen emotionalen Gründen;
aus Mangel an Mitteln; weil sie das Recht nicht gekannt haben.]

2. Wie eine Völkerrechtsverletzung zu einer
weiteren führt (15 Minuten)

Fordern Sie die Schüler auf, Aussagen zu finden, in denen die Verbin-
dung zwischen einer Völkerrechtsverletzung und einer weiteren, die als
Konsequenz folgt, sichtbar wird.

[Zum Beispiel, wenn eine Seite Geschütze auf dem Dach eines
Krankenhauses aufstellt, greift die andere Seite als Folge darauf das
Krankenhaus an; oder wenn eine Seite einen Gefangenen tötet,
führt das aus Rache zur Tötung von Gefangenen auf der anderen
Seite; das unmenschliche Verhalten eines Wärters kann dazu füh-
ren, dass er den Gefangenen in weiterer Folge tötet oder andere
Wärter sein Verhalten übernehmen.] 

1

❉

2

In Modul 2 haben die Schüler die Grundregeln des humanitären Völkerrechts (HVR) gelernt. Sie haben sich
mit der Notwendigkeit von Regeln und bei Verletzungen der Regeln mit den Konsequenzen für die Opfer
auseinander gesetzt. In Modul 3 beschäftigen sich die Schüler mit Aussagen von Menschen im Krieg und erar-
beiten auf diese Weise, warum es zu Verletzungen der Regeln kommt. Anhand des Systems der Kettenreaktion
von Konsequenzen können die Schüler bestimmen, wie eine Verletzung zu einer weiteren führt. Schließlich
macht die Klasse ein Brainstorming und evaluiert Methoden zur Eindämmung von Verletzungen.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3A: Völkerrechtsverletzungen erkennen 

Kurz nachdem ich die

Offiziersakademie abge-

schlossen hatte, ging ich eine

Straße entlang. Es war ein

Feiertag. Wir waren zu fünft,

und wir waren unterwegs, um

zu sehen, ob alles in Ordnung

war. Plötzlich waren wir

binnen Sekunden von vier-

oder fünftausend Menschen

umzingelt, die uns mit Steinen

zu bewerfen begannen.

Sie waren sehr wütend, weil

jemand von ihnen in einem

Flüchtlingslager verletzt

worden war.Wir schwebten

wirklich in Lebensgefahr, weil

alle sehr aufgebracht waren.

Ich musste überlegen, wie ich

meine Soldaten dort weg-

kriegen konnte. Ich hatte nur

meine Waffe und scharfe

Munition und musste meine

Soldaten von dort wegkriegen.

Ich schoss. Ich schoss auf die

Beine der Angreifer, aber ich

musste zehn-, zwölfmal

schießen, bis ich mich

herausretten konnte. Und ich

rettete mich.
Ein Offizier, der in einem besetzten Gebiet diente 

Warum greifen Soldaten

Zivilisten an, wenn sie wissen,

dass es falsch ist?

Wahrscheinlich hat man ihnen

etwas Großes gesagt oder

versprochen. Sie wurden

aufgehetzt, noch Schlimmeres

zu tun. Daher denken sie nicht

viel nach. Was ich nicht

verstehe, ist, was mit ihrem

Gewissen passiert ist.
Ein Opfer von Verstößen gegen das HVR

Schlüsselgedanken

◆ Die Regeln des humanitären Völkerrechts sind ein besonderes
Regelwerk für bewaffnete Konflikte.

◆ Völkerrechtsverletzungen führen oft zu einer Kettenreaktion
weiterer Verletzungen.

◆ Menschen nennen verschiedene Gründe für Völkerrechts-
verletzungen. Solche Gründe sind Rache, Kämpfe in Wohn-
gebieten, die Annahme, dass Zivilisten den Feind unter-
stützen, unrechtmäßige Befehle von Vorgesetzten usw.

Nachdem einige Beispiele erarbeitet wurden, geben Sie den Schü-
lerpaaren etwas Zeit, um zu besprechen, welche weiteren Folgen sich
aus den Verletzungen, die sie gefunden haben, ergeben können. Die
Schüler können ihre Gedanken in dem dafür vorgesehenen Feld
auf dem Arbeitsblatt notieren. Zur Vertiefung des Verständnisses,
wie eine Verletzung zu einer weiteren führen kann, sollen die Paare
berichten, welche Kette von Konsequenzen sie erarbeitet haben.
[Siehe auch vertiefende Zusatzaktivität „Kette von Konse-
quenzen“.]

3. Können wir weitere Völkerrechtsver-
letzungen eindämmen? (10 Minuten)

Die Klasse soll für eine Gruppenarbeit eine bestimmte Völkerrechts-
verletzung auswählen. Machen Sie ein Brainstorming, um Ideen
zu sammeln, wie diese Verletzung in Zukunft vermieden werden
kann. Die Schüler sollen dann ihre Vorschläge bewerten.

� Welche Konsequenzen haben die einzelnen Vorschläge?
Wozu würde jede der Konsequenzen führen?

� Glaubst du, dass die meisten Staaten diesen Vorschlägen
zustimmen würden? Warum oder warum nicht? Wie könnte
man das überwachen? 

[Zum Beispiel: Befehle erteilen, Ausbildung, Bestrafung …]

4. Abschluss
Fassen Sie zusammen: Die Schüler haben sich mit einigen der
häufigsten Völkerrechtsverletzungen beschäftigt, Gründe erar-
beitet, warum es dazu kommt, und entdeckt, wie eine Verletzung
zu einer weiteren führen kann. Wenn eine Völkerrechtsverletzung
zu weiteren führt, dann ist die zweite meistens stärker als die
erste – es kommt zu einer Eskalation der Verletzungen.

Diskutieren Sie:

➤ Kennt ihr aus den Nachrichten Beispiele eskalierender
Verletzungen? 
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Kommunikation

Verfasst ein gemeinsames Schriftstück über die Völkerrechtsverletzungen, die ihr unter dem Punkt
„Können wir weitere Völkerrechtsverletzungen eindämmen?“ ausgewählt habt, und über die vor-
geschlagenen Wege, solche Verletzungen in Zukunft zu vermeiden. Oder macht Zeichnungen, um
die Völkerrechtsverletzung darzustellen. Oder gestaltet Poster, mit denen ihr für eure Vorschläge
werbt. Fügt eure Vorschläge unter www.icrc.org auf der Seite „Exploring humanitarian law“ (engl.Titel
von Entdecke das humanitäre Völkerrecht) ein.

Abfolge von Konsequenzen

Wähle eine Verletzung und gestalte
ein Diagramm, das veranschau-
licht, welche Konsequenzen sich
aus einer Verletzung ergeben 
können. Einzelne
Konsequenzen können
eine mehrfache Abfolge von
Konsequenzen nach sich ziehen.
So entsteht ein Netz an Konsequenzen.

Beispiel aus „Stimmen aus dem Krieg“ (Teil 2):

Es hat viele Situationen gegeben, in denen sich Soldaten wie Zivilisten angezogen haben.

Debatte

Debattiert folgende Aussage:

Ein Gesetz, das oft gebrochen wird, ist besser als überhaupt kein Gesetz.

Bildet zwei Debattiergruppen und ein Team an Schiedsrichtern. Die Gruppen sollen sich Notizen
machen und weitere nützliche Quellen recherchieren. Jede Debattiergruppe soll Folgendes planen:

� eine 5-minütige Einleitung

� Standpunkte überlegen, die die andere Gruppe ihrer Meinung nach beziehen wird

� Argumente zu diesen Standpunkten vorbereiten

Eure Überlegungen können folgende Punkte mit einbeziehen: die Wirkung, die das wiederholte
Missachten von Gesetzen hat; Beispiele anderer Gesetze (außerhalb des humanitären Völker-
rechts), die oft gebrochen werden, aber trotzdem einen Wert haben; Akzeptanz von Gesetzen in
der Geschichte; der Wert eines Gesetzes als Ideal; welche Alternativen zu Gesetzen existieren.

Das Recht in der Anwendung

3

163

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3A: Völkerrechtsverletzungen erkennen 

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Text
oder

Zeichnung

Text
oder Zeichnung

Kombattanten
verkleiden sich als

Zivilisten.

Man
kann nicht zwischen
Kombattanten und

Zivilisten unterschei-
den.

Unschuldige
Zivilisten werden an

Stelle von Kombattanten
angegriffen.

Medizinisches und
humanitäres Personal 
steht unter Verdacht,

Kombattanten zu sein.

Vermutung,
dass auch andere

Verkleidungen verwen-
det werden.

Humanitäre Hilfe wird
behindert oder

gestoppt.

Kinder
werden zu Waisen.

Text
oder Zeichnung

Text
oder Zeichnung

Text
oder Zeichnung

Text
oder Zeichnung

Text
oder Zeichnung

Text
oder Zeichnung

Text
oder Zeichnung
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Das Recht in der Anwendung164

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3A: Völkerrechtsverletzungen erkennen 

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Während der Planungsphase soll das Team der Schiedsrichter Kriterien erarbeiten, nach denen die
Debatte beurteilt werden kann.

Führt die Debatte durch (20 Minuten).

Schließt die Debatte mit der Beurteilung und Zusammenfassung der Richter.

Diskutiert im Anschluss Folgendes:

� Welche Verbindung besteht zwischen der Debatte und dem HVR deiner Meinung nach?

� Gibt es andere Beispiele für Gesetze, die für wichtig erachtet werden, obwohl sie oft gebrochen
werden? [Ihr könnt auch Beispiele aus der Religion und/oder dem gesellschaftlichen Alltag nennen.]

ODER:

Debattiert die Vor- und Nachteile folgender Aussage eines
Lehrers aus Nigeria:

Wenn es ein Gesetz gibt, das den Soldaten verbietet,
Zivilisten zu töten, soll es auch ein Gesetz geben, das
den Zivilisten verbietet, den Soldaten zu helfen.

Zieht bei der Vorbereitung eurer Standpunkte Folgendes in
Betracht:

� die Konsequenzen eures Standpunktes

� wie man bestimmen kann, was „den Soldaten helfen“ ist 

Gesetze sind wie ein Damm, der

die hereinkommende Flut abhält.

Die Flut zieht sich nie für längere

Zeit zurück. Sie übt Druck aus,

stellt eine Bedrohung dar und

bricht herein, wenn sich die erste

Gelegenheit bietet. Manchmal

schwemmt sie den Deich weg.

Da steht dann unser Recht

verletzt und wirkungslos. Das ist

das Schicksal. Jeder, der glaubt,

dass nur wahres Recht sein

kann, was vollkommen

respektiert wird, muss in einer

anderen Welt leben.
D. de Bechillon

03 Schüler_Druck  05.09.2005  11:17 Uhr  Seite 164



D
as

 R
ec

h
t 

in
 d

er
 A

n
w

en
d
u
n
g

3

165

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

3A
:V

öl
ke

rr
ec

ht
sv

er
le

tz
un

ge
n 

er
ke

nn
en

 
M

at
er

ia
l 
1

1 
vo

n
 2

1.
E

s 
ha

t 
vi

el
e 

S
itu

at
io

ne
n 

ge
ge

be
n,

 in
 d

en
en

 s
ic

h 
S

ol
da

te
n 

w
ie

 Z
iv

i-
lis

te
n 

an
ge

zo
ge

n 
ha

be
n.

W
ie

 s
ol

l m
an

 d
a 

er
ke

nn
en

, w
er

 e
in

 Z
iv

ili
st

 u
nd

w
er

 e
in

 S
ol

da
t 

is
t?

 W
en

n 
du

 a
ls

o 
ei

ne
 S

ta
dt

 a
ng

re
ifs

t, 
m

us
st

 d
u 

al
le

s
tö

te
n,

 w
as

 s
ic

h 
be

w
eg

t.
E

in
 S

ol
da

t 

2.
W

ir 
ha

be
n 

am
 E

nd
e 

ga
nz

e 
Fa

m
ili

en
 g

et
öt

et
.D

as
 h

at
 m

an
 u

ns
er

en
Le

ut
en

 a
ng

et
an

, a
ls

o 
ha

be
n 

w
ir 

es
 a

uc
h 

ge
m

ac
ht

.B
ab

ys
, n

ic
ht

 ä
lte

r 
al

s
dr

ei
 M

on
at

e,
 w

ur
de

n 
ge

tö
te

t.
E

in
 e

he
m

al
ig

er
 K

om
ba

tta
nt

3.
W

en
n 

ic
h 

In
fo

rm
at

io
ne

n 
be

ko
m

m
e,

 d
as

s 
di

e 
an

de
re

n 
m

ei
ne

 L
eu

te
in

 G
ef

an
ge

ns
ch

af
t 

tö
te

n,
 w

ird
 j

ed
er

, 
de

n 
ic

h 
ge

fa
ng

en
 n

eh
m

e,
 d

af
ür

be
za

hl
en

.
E

in
 K

om
m

an
da

nt
 

4.
D

a 
di

e 
Z

iv
ili

st
en

 d
ie

 S
ol

da
te

n 
m

it 
N

ah
ru

ng
 v

er
so

rg
en

, 
kä

m
pf

en
 s

ie
au

ch
m

it.
O

hn
e 

N
ah

ru
ng

 h
ät

te
n 

di
es

e 
S

ol
da

te
n 

ni
ch

t d
ie

 K
ra

ft 
zu

 k
äm

pf
en

.
D

ah
er

 s
in

d 
si

e 
al

le
 S

ol
da

te
n,

 g
le

ic
h 

ob
 s

ie
 e

in
e 

U
ni

fo
rm

 tr
ag

en
 o

de
r n

ic
ht

.
S

ol
da

te
n 

un
d 

Z
iv

ili
st

en
, 

di
e 

fü
r 

si
e 

ko
ch

en
, 

si
nd

 d
ah

er
 e

in
s,

 o
bw

oh
l 

si
e

ni
ch

t b
ew

af
fn

et
 s

in
d.

D
ah

er
 h

ab
en

 S
ol

da
te

n 
da

s 
R

ec
ht

, s
ie

 z
u 

tö
te

n.
E

n 
K

om
m

an
da

nt

5.
S

ol
da

te
n 

gl
au

bt
en

, d
as

s 
si

e 
ei

ne
n 

K
rie

gs
ge

fa
ng

en
en

 tö
te

n 
m

us
st

en
.

E
r 

w
är

e 
nu

r 
zu

sä
tz

lic
he

r 
B

al
la

st
 g

ew
es

en
, 

w
ei

l m
an

 ih
n 

üb
er

al
lh

in
 m

it-
ne

hm
en

 m
us

s.
M

an
 is

t f
ür

 d
ie

se
 P

er
so

n 
ve

ra
nt

w
or

tli
ch

, u
nd

 u
m

 s
ic

h 
vo

n
de

r V
er

an
tw

or
tu

ng
 z

u 
be

fr
ei

en
, b

rin
gt

 m
an

 d
ie

se
 P

er
so

n 
um

.
E

in
 M

ita
rb

ei
te

r 
ei

ne
r 

N
ic

ht
re

gi
er

un
gs

or
ga

ni
sa

tio
n 

(N
G

O
) 

6.
E

in
 a

nd
er

es
 P

ro
bl

em
 is

t d
ie

 m
an

ge
ln

de
 O

rg
an

is
at

io
n.

W
en

n 
m

an
 G

e-
fa

ng
en

e 
ni

m
m

t, 
w

ei
ß

 m
an

 n
ic

ht
, 

w
as

 m
an

 m
it 

ih
ne

n 
m

ac
he

n 
so

ll.
D

ah
er

tö
te

n 
S

ol
da

te
n 

ih
re

 G
ef

an
ge

ne
n.

W
ir 

ha
be

n 
ei

ne
n 

G
ue

ril
la

kr
ie

g 
ge

fü
hr

t.
E

in
 e

he
m

al
ig

er
 G

ef
an

ge
ne

r 

7.
D

ie
 A

rm
ee

 k
on

nt
e 

di
e 

D
ör

fe
r 

ni
ch

t 
ei

nn
eh

m
en

;d
ah

er
 h

ab
en

 s
ie

di
e

hu
m

an
itä

re
n 

H
ilf

sl
ie

fe
ru

ng
en

 d
ar

an
 g

eh
in

de
rt

, 
in

 d
ie

 D
ör

fe
r 

zu
 g

el
an

-
ge

n.
D

as
 is

t 
de

re
n 

S
tr

at
eg

ie
, 

H
un

ge
r 

un
d 

To
d 

zu
 f

ör
de

rn
, 

un
d 

da
s 

is
t

fa
ls

ch
.

E
in

 e
he

m
al

ig
er

 K
om

ba
tta

nt
 

8.
W

äh
re

nd
 d

es
 K

rie
ge

s 
le

gt
e 

de
r 

K
om

m
an

da
nt

 fo
lg

en
de

n 
m

or
al

is
ch

en
K

od
ex

 fe
st

:„
B

es
ch

äd
ig

t 
ni

em
al

s 
di

e 
E

rn
te

 d
er

 M
en

sc
he

n.
“ 

A
be

r 
sp

ät
er

ha
tte

 s
ic

h 
di

e 
S

itu
at

io
n 

ge
än

de
rt

.
Im

 K
am

pf
 w

ur
de

 d
ie

 Z
er

st
ör

un
g 

de
r

W
irt

sc
ha

ft 
zu

m
 H

au
pt

zi
el

;d
en

 S
ol

da
te

n 
w

ur
de

 b
ef

oh
le

n,
 w

en
n 

si
e 

ke
in

e
gr

oß
en

 E
rfo

lg
e 

er
zi

el
en

 k
ön

nt
en

, 
da

s 
E

ig
en

tu
m

 d
er

 Z
iv

ili
st

en
 z

u 
ze

r-
st

ör
en

.D
ie

 k
om

pl
et

te
 Z

er
st

ör
un

g,
 d

as
 N

ie
de

rb
re

nn
en

 b
is

 a
uf

 d
ie

 A
sc

he
,

w
ar

 d
as

 Z
ie

l i
m

 K
am

pf
 g

eg
en

 d
en

 F
ei

nd
.

E
in

 e
he

m
al

ig
er

 K
om

ba
tta

nt

9.
Ic

h 
gl

au
be

, 
di

e 
S

tr
ei

tk
rä

fte
 g

rif
fe

n 
Z

iv
ili

st
en

 a
n,

 w
ei

l 
si

e 
ni

ch
t 

ve
r-

st
an

de
n,

 w
ie

 e
s 

ih
ne

n 
gi

ng
.D

ie
 S

ol
da

te
n 

be
sc

hw
er

te
n 

si
ch

 d
ie

 g
an

ze
Z

ei
t, 

da
ss

 d
ie

 Z
iv

ili
st

en
 e

be
nf

al
ls

 G
ue

ril
la

s 
w

är
en

.A
b 

un
d 

zu
 d

ac
ht

en
di

e 
S

ol
da

te
n,

 d
as

s 
di

e 
Le

ut
e 

m
it 

de
n 

G
ue

ril
la

s 
ko

lla
bo

rie
rt

en
.A

b 
un

d
zu

 d
ac

ht
en

 d
ie

 S
ol

da
te

n,
 d

as
s 

ei
ni

ge
 F

am
ili

en
 m

ög
lic

he
rw

ei
se

 d
en

G
ue

ril
la

s 
et

w
as

 z
u 

es
se

n 
ga

be
n 

od
er

 s
ic

h 
ih

ne
n 

an
ge

sc
hl

os
se

n 
ha

t-
te

n.
D

es
w

eg
en

 t
öt

et
en

 s
ie

 d
ie

 g
an

ze
 F

am
ili

e 
da

fü
r, 

da
ss

 s
ie

 m
it 

de
m

F
ei

nd
 k

ol
la

bo
rie

rt
 h

at
te

.
E

in
e 

Fr
au

, d
er

en
 F

am
ili

en
m

itg
lie

d 
„v

er
sc

hw
un

de
n“

 is
t 

St
im

m
en

 a
u
s 

d
em

 K
ri

eg
 (
Te

il 
2)

M
en

sc
h
en

 b
es

ch
re

ib
en

 V
er

le
tz

u
n
ge

n
 d

es
 H

V
R

, 
d
ie

 s
ie

 i
n
 K

ri
eg

en
 jü

n
gs

te
r 

V
er

ga
n
ge

n
h
ei

t 
er

le
b
t,
 

ge
se

h
en

 o
d
er

 v
o
n
 d

en
en

 s
ie

 g
eh

ö
rt

 h
ab

en
.

03 Schüler_Druck  05.09.2005  11:17 Uhr  Seite 165



3

166

D
as

 R
ec

h
t 

in
 d

er
 A

n
w

en
d
u
n
g

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

3A
:V

öl
ke

rr
ec

ht
sv

er
le

tz
un

ge
n 

er
ke

nn
en

 
M

at
er

ia
l 
1

2 
vo

n
 2

10
.R

el
ig

iö
se

 S
tä

tte
n 

an
zu

gr
ei

fe
n 

is
t 

Te
il 

de
s 

K
rie

ge
s.

S
ie

 w
er

de
n 

vo
n

K
om

ba
tta

nt
en

 fü
r h

ei
lig

e 
O

rt
e 

ge
ha

lte
n,

 d
ie

 S
ch

ut
z 

bi
et

en
.I

ch
 s

ag
e 

Ih
ne

n,
ei

ne
 K

irc
he

 is
t k

ei
ne

 K
irc

he
 m

eh
r, 

w
en

n 
si

ch
 in

 ih
r 

S
ol

da
te

n 
be

fin
de

n. E
in

 S
ol

da
t 

11
.E

s 
w

ur
de

 a
us

 R
ac

he
 g

et
öt

et
.Z

ue
rs

t h
ab

en
 d

ie
 S

ol
da

te
n 

ei
ne

n 
ve

r-
w

un
de

te
n 

G
ue

ril
la

, 
de

r 
vo

m
 R

ot
en

 K
re

uz
 t

ra
ns

po
rt

ie
rt

 w
ur

de
, 

en
tfü

hr
t

un
d 

ge
tö

te
t.

D
ar

au
fh

in
 h

ab
en

 d
ie

 G
ue

ril
la

s 
ei

ne
n 

S
ol

da
te

n 
au

s 
R

ac
he

ge
tö

te
t.

S
o 

ha
be

n 
si

e 
es

 g
es

ch
af

ft,
 d

as
s 

da
s 

R
ot

e 
K

re
uz

 d
ie

 T
ra

ns
po

rt
e

ve
rw

un
de

te
r 

S
ol

da
te

n 
be

id
er

 S
ei

te
n 

ab
ge

br
oc

he
n 

ha
t.

E
in

 e
he

m
al

ig
er

 K
om

ba
tta

nt
 

12
.D

ie
 A

rm
ee

 d
ar

f Z
iv

ili
st

en
 n

ic
ht

 a
ls

 le
be

nd
en

 S
ch

ut
zs

ch
ild

 v
er

w
en

de
n.

A
be

r e
s 

w
ur

de
 in

 d
ie

se
m

 K
rie

g 
de

nn
oc

h 
of

t g
em

ac
ht

.Z
um

 B
ei

sp
ie

l h
ab

en
si

e 
M

as
ch

in
en

ge
w

eh
re

 a
uf

 K
irc

he
nd

äc
he

rn
 o

de
r 

au
f h

oh
en

 G
eb

äu
de

n,
 in

de
ne

n 
Z

iv
ili

st
en

 w
oh

nt
en

, p
os

iti
on

ie
rt

.N
ie

m
an

d 
hi

el
t s

ic
h 

m
eh

r 
an

 d
ie

 R
e-

ge
ln

.W
ei

l w
ir 

in
 G

ef
ah

r 
w

ar
en

, s
ch

os
se

n 
w

ir 
au

f d
ie

 G
eb

äu
de

.
E

in
 e

he
m

al
ig

er
 G

ef
an

ge
ne

r

13
.E

s 
w

ur
de

n 
M

äd
ch

en
 v

er
ge

w
al

tig
t.

H
eu

te
 h

ab
en

 s
ie

 K
in

de
r, 

di
e 

ke
in

en
V

at
er

 h
ab

en
.D

as
 is

t e
in

 V
er

br
ec

he
n,

 d
as

 m
an

 n
ie

m
al

s 
üb

er
w

in
de

n 
ka

nn
.

E
in

 S
ta

dt
be

w
oh

ne
r 

14
.U

ns
 w

ur
de

 b
ef

oh
le

n,
 d

as
 W

as
se

r 
zu

 v
er

gi
fte

n,
 w

en
n 

w
ir 

ei
ne

n 
O

rt
ve

rla
ss

en
.

D
as

 w
ar

 T
ei

l 
de

s 
K

rie
ge

s.
E

s 
w

ird
 d

ir 
ge

sa
gt

, 
da

ss
 d

ie
se

M
en

sc
he

n 
F

ei
nd

e 
si

nd
 u

nd
 s

ie
 d

ic
h 

tö
te

n 
w

er
de

n,
 w

en
n 

si
e 

di
ch

 e
rw

i-
sc

he
n.

A
be

r 
es

 k
ön

ne
n 

ei
nf

ac
h 

au
ch

 u
ns

ch
ul

di
ge

 M
en

sc
he

n,
 d

ie
 v

on
ei

ne
m

 O
rt

 z
um

 a
nd

er
en

 z
ie

he
n,

 in
 d

ie
se

 F
al

le
 g

er
at

en
.D

ie
se

 M
en

sc
he

n
ha

be
n 

ke
in

e 
H

of
fn

un
g 

un
d 

ke
in

e 
N

ah
ru

ng
;e

s 
is

t f
al

sc
h,

 s
ie

 z
u 

ve
rg

ift
en

.
E

in
 e

he
m

al
ig

er
 K

om
ba

tta
nt

 

15
.I

ch
 b

in
 d

er
 M

ei
nu

ng
, d

as
s 

G
ef

an
ge

ne
 v

on
 M

en
sc

he
n 

m
is

sh
an

de
lt 

w
er

-
de

n,
 d

ie
 n

ic
ht

 g
an

z 
kl

ar
 im

 K
op

f s
in

d.
A

ls
 m

ei
n 

S
ch

w
ag

er
 in

 G
ef

an
ge

ns
ch

af
t

w
ar

, w
ur

de
n 

di
e 

G
ef

an
ge

ne
n 

ni
ch

t r
ic

ht
ig

 b
eh

an
de

lt.
D

ie
 h

at
te

n 
A

ng
st

, d
as

s
di

e 
G

ef
an

ge
ne

n 
sp

ät
er

 e
rz

äh
le

n 
w

ür
de

n,
 w

as
 p

as
si

er
t w

ar
.D

es
w

eg
en

 w
ur

-
de

n 
vi

el
e 

G
ef

an
ge

ne
 e

rm
or

de
t.

E
in

fa
ch

 u
m

 d
ie

 M
is

se
ta

te
n 

zu
 v

er
be

rg
en

.
E

ne
 W

itw
e 

16
.D

ie
 Z

er
st

ör
un

g 
re

lig
iö

se
r u

nd
 h

is
to

ris
ch

er
 S

tä
tte

n 
is

t T
ei

l d
es

 K
rie

ge
s.

W
ei

l e
in

em
 w

äh
re

nd
 d

es
 K

rie
ge

s 
al

le
s 

gl
ei

ch
gü

lti
g 

is
t;

m
an

 w
ill

 n
ur

 a
lle

s
ze

rs
tö

re
n,

 w
as

 e
in

em
 in

 d
en

 W
eg

 k
om

m
t, 

um
 d

en
 K

rie
g 

zu
 g

ew
in

ne
n.

E
in

 e
he

m
al

ig
er

 L
eh

re
r 

un
d 

Le
ite

r 
ei

ne
s 

F
lü

ch
tli

ng
sl

ag
er

s 

17
.

Z
iv

ili
st

en
 

da
ra

n 
zu

 
hi

nd
er

n,
 

N
ah

ru
ng

 
zu

 
be

ko
m

m
en

, 
is

t 
ei

ne
K

rie
gs

ta
kt

ik
, 

si
e 

is
t 

gu
t.

D
as

s 
du

 i
hn

en
 n

ic
ht

 e
rla

ub
st

, 
N

ah
ru

ng
 z

u 
ho

le
n,

W
as

se
r z

u 
ne

hm
en

, m
ac

ht
 s

ie
 s

ch
w

ac
h.

K
ei

n 
R

ec
ht

, k
ei

n 
R

ec
ht

, k
ei

n 
R

ec
ht

!
E

in
 g

ef
an

ge
ne

r 
K

om
ba

tta
nt

 

18
.S

te
lle

n 
S

ie
 s

ic
h 

vo
r, 

da
 is

t 
ei

n 
M

as
ch

in
en

ge
w

eh
r, 

da
s 

au
sg

es
ch

al
-

te
t w

er
de

n 
m

us
s.

A
be

r 
de

r 
F

ei
nd

 h
at

 Z
iv

ili
st

en
 a

uf
 d

em
 D

ac
h 

au
fg

es
te

llt
,

um
 S

ie
 d

ar
an

 z
u 

hi
nd

er
n,

 e
s 

ei
nz

un
eh

m
en

.N
at

ür
lic

h 
gr

ei
fe

n 
S

ie
 e

in
 m

i-
lit

är
is

ch
es

 O
bj

ek
t 

an
.U

nd
 Z

iv
ili

st
en

 w
er

de
n 

ge
tö

te
t.

E
in

 J
ou

rn
al

is
t 

19
.

E
in

 
G

ru
nd

, 
w

ar
um

 
S

ol
da

te
n 

Z
iv

ili
st

en
 

tö
te

n,
 

is
t, 

da
ss

 
si

e 
di

e
Z

iv
ili

st
en

 h
ol

en
, 

um
 f

ür
 s

ie
 G

rä
be

r 
zu

 g
ra

be
n,

 w
en

n 
si

e 
gr

oß
e 

V
er

lu
st

e
er

le
id

en
.N

ac
hd

em
 s

ie
 d

ie
 G

rä
be

r 
ge

gr
ab

en
 h

ab
en

, 
er

sc
hi

eß
en

 s
ie

 d
ie

Z
iv

ili
st

en
, 

w
ei

l 
ih

re
 L

eu
te

 s
ch

ul
d 

da
ra

n 
si

nd
.

E
s 

ge
sc

hi
eh

t 
au

s 
W

ut
.

S
ol

da
te

n,
 d

ie
 d

as
 m

ac
he

n,
 s

in
d 

je
ne

, 
di

e 
ei

ne
n 

ni
ed

rig
en

 R
an

g 
ha

be
n,

di
e 

U
ng

eb
ild

et
en

, 
di

e 
fü

r 
de

n 
K

rie
g 

ni
ch

t 
au

sg
eb

ild
et

 w
ur

de
n.

E
in

 K
om

m
an

da
nt

  

St
im

m
en

 a
u
s 

d
em

 K
ri

eg
 (
Te

il2
)

Quelle:„Voices from War“, den Umfragen für die IKRK-Kampagne „ People On War“ entnommen 

03 Schüler_Druck  05.09.2005  11:17 Uhr  Seite 166



D
as

 R
ec

h
t 

in
 d

er
 A

n
w

en
d
u
n
g

3

167

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

3A
:V

öl
ke

rr
ec

ht
sv

er
le

tz
un

ge
n 

er
ke

nn
en

 
M

at
er

ia
l 
2

B
e

sc
h

re
ib

e
, 
w

e
r 

e
tw

a
s 

F
a

ls
c

h
e

s 
g

e
ta

n
 h

a
t.

A
us

sa
ge

 N
r._

__
_

A
us

sa
ge

 N
r._

__
_

A
us

sa
ge

 N
r._

__
_

B
ei

sp
ie

l N
r.

1:
S

ol
da

te
n 

ha
be

n 
si

ch
 a

ls
 Z

iv
ili

st
en

 a
us

ge
ge

be
n;

S
ol

da
te

n 
ha

be
n 

al
le

s,
 w

as
 s

ic
h 

be
w

eg
t 

ha
t, 

ge
tö

te
t, 

au
ch

w
en

n 
es

 Z
iv

ili
st

en
 w

ar
en

.
1.

4 
un

d 
2

W
el

ch
e 

R
eg

el
 w

u
rd

e 
ve

rl
et

zt
?

S
c

h
re

ib
e

 n
u

r 
e

in
e

 f
a

ls
c

h
e

 H
a

n
d

lu
n

g
 a

u
f.

V
e

rl
e

tz
te

 
N

e
n

n
e

 e
in

e
 V

e
rl

e
tz

u
n

g
, 
d

ie
 d

a
ra

u
f 

g
e

fo
lg

t 
is

t 
(h

ä
tt

e
 f

o
lg

e
n

 k
ö

n
n

e
n

).
 

N
r.

1 
– 

S
ol

da
te

n 
ha

be
n 

si
ch

 a
ls

 Z
iv

ili
st

en
 a

us
ge

ge
be

n.
D

ie
 g

eg
ne

ris
ch

en
 S

ol
da

te
n 

ha
be

n 
je

de
n 

an
ge

gr
iff

en
, 

de
r

si
ch

 b
ew

eg
t 

ha
t.

D
ie

 a
nd

er
e 

S
ei

te
 k

ön
nt

e 
V

er
ge

ltu
ng

 ü
be

n
un

d 
Z

iv
ili

st
en

 b
om

ba
rd

ie
re

n.

1.
4

2,
 1

.1
, 

1.
2

V
e

rl
e

tz
te

R
e

g
e

ln

V
ER

W
EN

D
E 

D
IE

 R
Ü

C
KS

EI
TE

, W
EN

N
 N

Ö
TI

G
.

R
e

g
e

l

V
e

rl
e

tz
te

R
e

g
e

ln

03 Schüler_Druck  05.09.2005  11:17 Uhr  Seite 167



D
as

 R
ec

h
t 

in
 d

er
 A

n
w

en
d
u
n
g

3

169

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

3A
:V

öl
ke

rr
ec

ht
sv

er
le

tz
un

ge
n 

er
ke

nn
en

 
M

at
er

ia
l 
✻

1 
vo

n
  
2

W
as

 s
in

d
 d

ie
 G

ru
n
d
re

ge
ln

 d
es

 h
u
m

an
it
är

en
 V

ö
lk

er
re

ch
ts

?

1.
1

Z
iv

ili
st

en
 d

ür
fe

n 
ni

ch
t 

an
ge

gr
iff

en
 w

er
de

n.

1.
2

Z
iv

ile
 O

bj
ek

te
 (

H
äu

se
r, 

S
pi

tä
le

r, 
K

ul
ts

tä
tte

n,
 k

ul
tu

re
lle

 o
de

r 
ge

sc
hi

ch
t-

lic
he

 D
en

km
äl

er
 e

tc
.)

 d
ür

fe
n 

ni
ch

t 
an

ge
gr

iff
en

 w
er

de
n.

1.
3

D
ie

 V
er

w
en

du
ng

 v
on

 Z
iv

ili
st

en
 z

u 
de

m
 Z

w
ec

k,
 m

ili
tä

ris
ch

e 
Z

ie
le

 v
or

A
ng

rif
fe

n 
ab

zu
sc

hi
rm

en
, 

is
t 

ve
rb

ot
en

.

1.
4

K
om

ba
tta

nt
en

 is
t 

es
 v

er
bo

te
n,

 s
ic

h 
al

s 
Z

iv
ili

st
en

 a
us

zu
ge

be
n.

1.
5

D
as

 A
us

hu
ng

er
n 

vo
n 

Z
iv

ili
st

en
 a

ls
 M

itt
el

 d
er

 K
rie

gs
fü

hr
un

g 
is

t v
er

bo
te

n.

1.
6

E
s 

is
t 

ve
rb

ot
en

, 
fü

r 
di

e 
Z

iv
ilb

ev
öl

ke
ru

ng
 l

eb
en

sn
ot

w
en

di
ge

 O
bj

ek
te

an
zu

gr
ei

fe
n 

(N
ah

ru
ng

sm
itt

el
, 

la
nd

w
ir

ts
ch

af
tli

ch
 

ge
nu

tz
te

 
G

eb
ie

te
,

Tr
in

kw
as

se
rv

er
so

rg
un

gs
an

la
ge

n 
et

c.
).

1.
7

E
s 

is
t v

er
bo

te
n,

 S
ta

ud
äm

m
e,

 D
ei

ch
e 

od
er

 K
er

nk
ra

ftw
er

ke
 a

nz
ug

re
ife

n,
w

en
n 

ei
n 

so
lc

he
r 

A
ng

rif
f 

sc
hw

er
e 

V
er

lu
st

e 
un

te
r 

de
r 

Z
iv

ilb
ev

öl
ke

ru
ng

ve
ru

rs
ac

he
n 

ka
nn

.

2.
1

B
es

tim
m

te
 W

af
fe

n 
si

nd
 v

er
bo

te
n:

ch
em

is
ch

e 
un

d 
bi

ol
og

is
ch

e 
W

af
fe

n,
bl

in
d 

m
ac

he
nd

e 
La

se
rw

af
fe

n,
 W

af
fe

n,
 d

ie
 d

en
 K

ör
pe

r 
du

rc
h 

S
pl

itt
er

ve
rle

tz
en

, 
di

e 
du

rc
h 

R
ön

tg
en

st
ra

hl
en

 n
ic

ht
 e

nt
de

ck
t 

w
er

de
n 

kö
nn

en
,

A
nt

ip
er

so
ne

nm
in

en
 e

tc
.

2.
2

E
s 

is
t 

ve
rb

ot
en

, 
zu

 b
ef

eh
le

n 
od

er
 a

nz
ud

ro
he

n,
 n

ie
m

an
de

n 
am

 L
eb

en
zu

 la
ss

en
.

3.
1

N
ie

m
an

d 
da

rf
 d

er
 k

ör
pe

rli
ch

en
 o

de
r 

se
el

is
ch

en
 F

ol
te

r, 
de

r 
kö

rp
er

-
lic

he
n 

Z
üc

ht
ig

un
g 

od
er

 e
in

er
 g

ra
us

am
en

 o
de

r 
he

ra
bw

ür
di

ge
nd

en
B

eh
an

dl
un

g 
au

sg
es

et
zt

 w
er

de
n.

3.
2

S
ex

ue
lle

 G
ew

al
t 

is
t 

ve
rb

ot
en

.

3.
3

D
ie

 K
on

fli
kt

pa
rt

ei
en

 m
üs

se
n 

fe
in

dl
ic

he
 V

er
w

un
de

te
 u

nd
 K

ra
nk

e 
su

ch
en

un
d 

fü
r 

si
e 

so
rg

en
, 

w
en

n 
si

e 
si

ch
 in

 ih
re

r 
G

ew
al

t 
be

fin
de

n.

3.
4

E
s 

is
t 

ve
rb

ot
en

, 
ei

ne
n 

F
ei

nd
 z

u 
tö

te
n 

od
er

 z
u 

ve
rle

tz
en

, 
de

r 
si

ch
 e

r-
gi

bt
 o

de
r 

de
r 

si
ch

 h
or

s 
de

 c
om

ba
t

be
fin

de
t.

3.
5

G
ef

an
ge

ne
 h

ab
en

 e
in

 R
ec

ht
 a

uf
 R

es
pe

kt
 u

nd
 m

üs
se

n 
m

en
sc

hl
ic

h
be

ha
nd

el
t 

w
er

de
n.

3.
6

G
ei

se
ln

ah
m

e 
is

t 
ve

rb
ot

en
.

3.
7

Z
w

an
gs

ve
rs

ch
ic

ku
ng

en
 d

er
 Z

iv
ilb

ev
öl

ke
ru

ng
 s

in
d 

ve
rb

ot
en

.E
be

nf
al

ls
ve

rb
ot

en
 is

t 
di

e 
so

 g
en

an
nt

e 
„e

th
ni

sc
he

 S
äu

be
ru

ng
“.

3.
8

P
er

so
ne

n,
 d

ie
 s

ic
h 

in
 d

er
 H

an
d 

de
s 

Fe
in

de
s 

be
fin

de
n,

 h
ab

en
 d

as
 R

ec
ht

,
m

it 
ih

re
n 

Fa
m

ili
en

 N
ac

hr
ic

ht
en

 a
us

zu
ta

us
ch

en
 u

nd
 h

um
an

itä
re

 H
ilf

e 
zu

er
ha

lte
n 

(E
ss

en
, m

ed
.V

er
so

rg
un

g,
 p

sy
ch

ol
og

is
ch

e 
U

nt
er

st
üt

zu
ng

 e
tc

.).

3.
9

S
ch

ut
zb

ed
ür

fti
ge

 P
er

so
ne

n,
 w

ie
 e

tw
a 

sc
hw

an
ge

re
 F

ra
ue

n 
un

d 
st

il-
le

nd
e 

M
üt

te
r, 

un
be

gl
ei

te
te

 K
in

de
r, 

äl
te

re
 M

en
sc

he
n 

et
c.

, m
üs

se
n 

sp
ez

ie
ll

ge
sc

hü
tz

t 
w

er
de

n.

3.
10

D
as

 H
V

R
 v

er
bi

et
et

 d
ie

 R
ek

ru
tie

ru
ng

 u
nd

 T
ei

ln
ah

m
e 

an
 K

am
pf

ha
nd

-
lu

ng
en

 f
ür

 K
in

de
r 

un
te

r 
15

 J
ah

re
n.

3.
11

Je
de

rm
an

n 
ha

t e
in

 R
ec

ht
 a

uf
 e

in
en

 fa
ire

n 
P

ro
ze

ss
 (u

na
bh

än
gi

ge
s 

Tr
ib

u-
na

l, 
or

de
nt

lic
he

s 
Ve

rfa
hr

en
 e

tc
.).

K
ol

le
kt

iv
e 

B
es

tra
fu

ng
 is

t v
er

bo
te

n.

A
n

g
ri

ff
e

 m
ü

ss
e

n
 a

u
f 

K
o

m
b

a
tt

a
n

te
n

 u
n

d
 m

il
it

ä
ri

sc
h

e
Z

ie
le

 b
e

sc
h

rä
n

k
t 

se
in

.
1

A
n

g
ri

ff
e

 o
d

e
r 

W
a

ff
e

n
, 
d

ie
 u

n
te

rs
c

h
ie

d
sl

o
s 

zi
vi

le
O

b
je

k
te

 u
n

d
 m

il
it

ä
ri

sc
h

e
 Z

ie
le

 u
n

d
 P

e
rs

o
n

e
n

 t
re

ff
e

n
u

n
d

 d
ie

 ü
b

e
rm

ä
ß

ig
e

 V
e

rl
e

tz
u

n
g

e
n

 o
d

e
r 

L
e

id
e

n
ve

ru
rs

a
c

h
e

n
, 
si

n
d

 v
e

rb
o

te
n

.

2

Z
iv

il
p

e
rs

o
n

e
n

, 
ve

rw
u

n
d

e
te

 K
o

m
b

a
tt

a
n

te
n

 u
n

d
G

e
fa

n
g

e
n

e
 s

o
ll
e

n
 g

e
sc

h
o

n
t,

 g
e

sc
h

ü
tz

t 
u

n
d

m
e

n
sc

h
li
c

h
 b

e
h

a
n

d
e

lt
 w

e
rd

e
n

.

3

03 Schüler_Druck  05.09.2005  11:17 Uhr  Seite 169



3

170

D
as

 R
ec

h
t 

in
 d

er
 A

n
w

en
d
u
n
g

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

3A
:V

öl
ke

rr
ec

ht
sv

er
le

tz
un

ge
n 

er
ke

nn
en

 
M

at
er

ia
l 
✻

2 
vo

n
 2

W
as

 s
in

d
 d

ie
 G

ru
n
d
re

ge
ln

 d
es

 h
u
m

an
it
är

en
 V

ö
lk

er
re

ch
ts

?

M
il
it

ä
ri

sc
h

e
s 

u
n

d
 z

iv
il
e

s 
m

e
d

iz
in

is
c

h
e

s 
P

e
rs

o
n

a
l

so
w

ie
 m

e
d

iz
in

is
c

h
e

 E
in

ri
c

h
tu

n
g

e
n

 (
S

p
it

ä
le

r,
K

li
n

ik
e

n
, 
A

m
b

u
la

n
ze

n
 e

tc
.)

 m
ü

ss
e

n
 r

e
sp

e
k

ti
e

rt
 u

n
d

g
e

sc
h

ü
tz

t 
w

e
rd

e
n

. 
F

ü
r 

d
ie

 A
u

sf
ü

h
ru

n
g

 i
h

re
r 

P
fl

ic
h

te
n

m
u

ss
 i
h

n
e

n
 j
e

d
e

 m
ö

g
li
c

h
e

 H
il
fe

 g
e

w
ä

h
rt

 w
e

rd
e

n
.

4

4.
1

D
as

 W
ah

rz
ei

ch
en

 d
es

 R
ot

en
 K

re
uz

es
 o

de
r d

es
 R

ot
en

 H
al

bm
on

de
s

sc
hü

tz
t 

m
ed

iz
in

is
ch

es
 P

er
so

na
l 

un
d 

E
in

ric
ht

un
ge

n.
A

ng
rif

fe
 a

uf
P

er
so

ne
n 

od
er

 O
bj

ek
te

, d
ie

 m
it 

de
m

 W
ah

rz
ei

ch
en

 g
ek

en
nz

ei
ch

ne
t

si
nd

, 
si

nd
 v

er
bo

te
n.

D
ie

 u
nb

er
ec

ht
ig

te
 V

er
w

en
du

ng
 d

es
 W

ah
rz

ei
-

ch
en

s
is

t v
er

bo
te

n.

4.
2

M
ed

iz
in

is
ch

e 
E

in
he

ite
n 

un
d 

Tr
an

sp
or

te
 d

ür
fe

n 
ni

ch
t f

ür
 H

an
dl

un
ge

n
ve

rw
en

de
t 

w
er

de
n,

 d
ie

 d
en

 F
ei

nd
 s

ch
äd

ig
en

.

4.
3

B
ei

 d
er

 B
eh

an
dl

un
g 

de
r 

V
er

w
un

de
te

n 
un

d 
K

ra
nk

en
 d

ar
f 

– 
au

ß
er

au
s 

m
ed

iz
in

is
ch

en
 G

rü
nd

en
 –

 k
ei

ne
 B

ev
or

zu
gu

ng
 e

rf
ol

ge
n.

D
ef

in
it
io

n
en

K
o

lla
te

ra
ls

ch
ad

en
:

S
ch

ad
en

 o
de

r
V

er
lu

st
, 

de
r 

zu
fä

lli
g 

w
äh

re
nd

 e
in

es
vo

rg
en

om
m

en
en

 
A

ng
rif

fs
 

ve
ru

rs
ac

ht
w

ird
, u

nd
 z

w
ar

 tr
ot

z 
al

le
r 

no
tw

en
di

ge
n

Vo
rk

eh
ru

ng
en

, d
ie

 d
ar

au
f a

us
ge

ric
ht

et
si

nd
, 

di
e 

T
öt

un
g 

od
er

 V
er

le
tz

un
g 

vo
n

Z
iv

ilp
er

so
ne

n 
od

er
 d

ie
 B

es
ch

äd
ig

un
g

zi
vi

le
r 

O
bj

ek
te

 z
u 

ve
rh

in
de

rn
 o

de
r 

zu
-

m
in

de
st

 z
u 

m
in

de
rn

.

H
o

rs
 d

e 
co

m
b

at
:

be
sc

hr
ei

bt
 K

om
-

ba
tta

nt
en

, 
di

e 
ge

fa
ng

en
 g

en
om

m
en

w
ur

de
n,

 v
er

le
tz

t, 
kr

an
k 

od
er

 s
ch

iff
-

br
üc

hi
g 

si
nd

 u
nd

 d
es

ha
lb

 n
ic

ht
 l

än
-

ge
r 

kä
m

pf
en

.

Z
iv

ili
st

en
:

je
de

 
P

er
so

n,
 

di
e 

ke
in

K
om

ba
tta

nt
 i

st
 (

im
 Z

w
ei

fe
ls

fa
ll 

si
nd

P
er

so
ne

n 
al

s 
Z

iv
ilp

er
so

ne
n 

an
zu

se
-

he
n)

.W
en

n 
Z

iv
ili

st
en

 d
ire

kt
 a

n 
Fe

in
d-

se
lig

ke
ite

n 
te

iln
eh

m
en

, w
er

de
n 

si
e 

fü
r

di
es

e 
Z

ei
t 

zu
 K

om
ba

tta
nt

en
 u

nd
 v

er
-

lie
re

n 
ih

re
n 

S
ch

ut
z.

Z
iv

ile
 O

b
je

kt
e:

je
de

s 
O

bj
ek

t, 
da

s
ke

in
 m

ili
tä

ris
ch

es
 Z

ie
l i

st
.W

en
n 

zi
vi

le
O

bj
ek

te
 

zu
r 

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 

m
ili

tä
ri-

sc
he

r 
H

an
dl

un
ge

n 
ve

rw
en

de
t 

w
er

-
de

n,
 w

er
de

n 
si

e 
fü

r d
ie

se
 Z

ei
t z

u 
m

ili
-

tä
ris

ch
en

 Z
ie

le
n 

un
d 

ve
rli

er
en

 i
hr

en
S

ch
ut

z.

K
o

m
b

at
ta

n
t:

P
er

so
n,

 d
ie

 d
ire

kt
 a

n
de

n 
F

ei
nd

se
lig

ke
ite

n 
te

iln
im

m
t 

od
er

M
itg

lie
d 

de
r 

S
tr

ei
tk

rä
fte

 is
t.

M
ili

tä
ri

sc
h

e 
Z

ie
le

:
K

om
ba

tta
nt

en
un

d 
O

bj
ek

te
, 

di
e 

au
fg

ru
nd

 i
hr

er
 B

e-
sc

ha
ffe

nh
ei

t, 
de

r 
ör

tli
ch

en
 L

ag
e,

 i
h-

re
s 

Z
w

ec
ks

 o
de

r 
ih

re
r 

V
er

w
en

du
ng

ei
ne

n 
w

irk
sa

m
en

 
B

ei
tr

ag
 

zu
m

 
m

i-
lit

är
is

ch
en

 H
an

de
ln

 l
ei

st
en

 u
nd

 d
e-

re
n 

Z
er

st
ör

un
g 

ei
ne

n 
ei

nd
eu

tig
en

m
ili

tä
ris

ch
en

 V
or

te
il 

bi
et

et
.

03 Schüler_Druck  05.09.2005  11:17 Uhr  Seite 170



Das Recht in der Anwendung

3

171

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3B: Aus der Sicht von Kombattanten 

In Entdeckung 3A haben die Schüler eine Vielzahl an Völkerrechtsverletzungen kennen gelernt und disku-
tiert, warum Menschen manchmal gegen die Regeln des humanitären Völkerrechts (HVR) verstoßen. In
diesem Abschnitt setzen sie sich mit Dilemmata auseinander, die auf wahren Erfahrungen von Soldaten in
typischen Kampfsituationen beruhen. Soldaten, die dem Krieg täglich ausgesetzt sind, müssen oft Ent-
scheidungen treffen, die in Konflikt mit den Kriegsregeln und ihrer eigenen Sicherheit oder der Sicherheit
der Soldaten, über die sie das Kommando haben, stehen.

Oft ergeben sich Dilemmata, wenn eine Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten schwer fällt.
Manchmal wird die Unterscheidung absichtlich erschwert, um dadurch Sicherheit oder einen anderen Vor-
teil zu gewinnen. Manchmal ist es aufgrund der Natur moderner Kriegsführung schwer, zwischen Kom-
battanten und Zivilisten zu unterscheiden. Während diese Entdeckung eine Vielzahl an Dilemmata vorstellt,
versucht sie auch zu zeigen, dass es oft zu solchen Dilemmata kommt, weil die Unterscheidung zwischen
Kombattanten und Zivilisten schwer fällt. Es wird auch aufgezeigt, wie wichtig es ist, diesen Unterschied
aufrechtzuerhalten, damit das humanitäre Völkerrecht effektiv durchgesetzt werden kann.

Ziele:
� Dilemmata erkennen, die sich manchmal bei der Einhaltung des

HVR in Kampfsituationen ergeben

� Probleme der Einhaltung des HVR erkennen, wenn zwischen Kom-
battanten und Zivilisten schwer zu unterscheiden ist

Material:
� Dilemmageschichten:

„Was soll ich jetzt tun?“

„Soll ich es aufhalten?“

„700 Gefangene und zu wenig Verpflegung“

„Was, wenn sie die Wahrheit sagt?“*

„Was sollen wir mit dem Jeep machen?“*

„Soll ich das Feuer auf das Dorf eröffnen?“*

� Dilemma-Arbeitsblatt

� „Was sind die Grundregeln des humanitären Völkerrechts?“

Für Lehrer:
� „Nachwort zu einigen Dilemmageschichten“

Vorbereitung:
Wählen Sie zwei oder mehrere Dilemmageschichten aus (abhängig
von Ihren Plänen, wie Sie die vorhandene Zeit nutzen wollen). Neh-
men Sie mindestens eine der mit einem * gekennzeichneten Ge-
schichten. Diese handeln von Situationen, in denen sich Soldaten
als Zivilisten verkleiden.

Methodischer Leitfaden: Lesen Sie sich Anmerkungen für Lehrer 4,
„Verwenden von Dilemmageschichten“, durch.

Zeit: zwei Einheiten (à 45 bis 60 Minuten)
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Artikel 48

Um Schonung und Schutz der

Zivilbevölkerung und ziviler

Objekte zu gewährleisten,

unterscheiden die am Konflikt

beteiligten Parteien jederzeit

zwischen der Zivilbevölkerung

und Kombattanten sowie

zwischen zivilen Objekten und

militärischen Zielen; sie

dürfen daher ihre

Kriegshandlungen nur gegen

militärische Ziele richten.
I. Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen 1977

3

Das Recht in der Anwendung172

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3B: Aus der Sicht von Kombattanten 

1

1. Überlegungen zu einem Dilemma, in dem sich
Kombattanten befinden können 
(Kleingruppen, 20–25 Minuten)

Geben Sie jeder Gruppe eine Dilemmageschichte zum Lesen. Folgende
Punkte sollen berücksichtigt werden:

� die Vielzahl der möglichen Handlungsweisen

� die möglichen Konsequenzen jeder einzelnen Handlung

� humanitäre Ziele und was aus Sicht des humanitären Völkerrechts
erforderlich wäre 

� die Vielzahl der beteiligten Personen und deren Standpunkte

� wie sich Gefühle und Einstellungen auf die Konsequenzen auswir-
ken können

� Umstände, die ihre Wahl beeinflussen können (z. B. Zeitdruck, eine
gefährliche Umgebung, jeweiliger Grad an Kompetenzen oder der
Einfluss anderer beteiligter Personen)

Fordern Sie die Gruppen nach zehn bis 15 Minuten auf, niederzuschrei-
ben, welche Schritte sie unternehmen würden und warum.

2. Berichten, welche Entscheidungen zu den Dilem-
mageschichten getroffen wurden (20–30 Minuten)

In ihren Berichten sollen die Gruppen:

� hervorheben, welche Dilemmasituation bei dem Versuch, das HVR
einzuhalten, gegeben war

� sich auf Regeln des humanitären Völkerrechts beziehen, die in die-
ser Situation zur Anwendung kommen

� die Schritte nennen, die sie unternehmen würden

� Gründe für diese Entscheidung nennen

ANMERKUNG: Im „Nachwort zu einigen Dilemmageschichten“ wird ge-
schildert, welche Entscheidungen in zwei der Geschichten tatsächlich
getroffen wurden. Die Schüler können diese Stellen lesen, nachdem sie
über ihre eigenen Entscheidungen berichtet haben.

3. Der Unterschied zwischen Zivilisten und 
Kombattanten (10 Minuten)

Präsentieren Sie Artikel 48 des I. Zusatzprotokolls zu den Genfer Ab-
kommen (Kästchen).

Damit das Verständnis des Rechtstextes gefördert wird, sollen die Schü-
ler zu folgenden Fragen Beispiele liefern:

� Wer gilt in bewaffneten Konflikten als Zivilist?

� Was ist ein ziviles Objekt und was ein militärisches Ziel?

Grenzfälle können Soldaten bei der Einhaltung des humanitären Völker-
rechts in ein Dilemma bringen. Die folgenden Beispiele sollen das ver-
anschaulichen:

� eine Frau, die Soldaten mit Nahrung versorgt und ihnen Unterschlupf
bietet

Artikel 50

Im Zweifelsfall [ob eine

Person Zivilperson ist] gilt die

betreffende Person als

Zivilperson.
I. Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen 1977

2
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3B: Aus der Sicht von Kombattanten 

Wir hatten gelernt,

niemandem zu vertrauen,

nicht einmal Kindern.Wir

mussten alle Getränkedosen

platt drücken, ansonsten

würden sie die Kinder

einsammeln und den Guerillas

verkaufen, die dann aus ihnen

Handgranaten machten.Wir

haben überlebt, weil wir

misstrauisch waren.
Erinnerungen eines Soldaten 

An einem Tag kommen

Menschen auf dich

zugelaufen und umarmen

dich, und am nächsten Tag

wirft ein kleines Kind eine

Granate nach dir. Welche

Entscheidung sollst du

anhand dieser Erfahrungen

treffen? Was sollst du fühlen?

Ich weiß es nicht.
Erinnerungen eines Soldaten

Schlüsselgedanken

◆ Die Einhaltung der Regeln humanitären Völkerrechts in Situationen
bewaffneter Konflikte bringt manchmal ein Dilemma mit sich.

◆ Viele Dilemmata ergeben sich daraus, dass die Unterscheidung
zwischen Kombattanten und Zivilisten schwierig ist.

◆ Manchmal wird die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kom-
battanten absichtlich erschwert, und manchmal fällt sie schwer,
weil Kämpfe in Wohngebieten stattfinden.

◆ Ist es zweifelhaft, ob eine Person Kombattant oder Zivilist ist, ist sie
als Zivilist anzusehen.

� eine Stahlfabrik

� eine Universität, in der Studenten für den Militärdienst ausgebildet
werden

3. Abschluss (10 Minuten)

➤ Welche Konsequenzen hat das Nichtwissen, wer ein Zivilist ist? Wel-
che weiteren Konsequenzen kann es nach sich ziehen?

➤ Welche weiteren Faktoren erschweren humanitäres Verhalten in be-
waffneten Konflikten?

➤ Aus welchen Gründen werden Zivilisten wie feindliche Kombattanten
behandelt?

[Zum Beispiel: Hilfeleistungen für den Feind; Soldaten können nicht
bestimmen, wer ein Zivilist ist und wer nicht; sich an einem Ort
befinden, an dem sich feindliche Truppen aufhalten]

➤ Wie können Kombattanten die Behandlung ihrer eigenen Zivilisten
in bewaffneten Konflikten beeinflussen?

Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf die Verantwortung beider Parteien
eines bewaffneten Konfliktes:

� Zivilisten dürfen nicht angegriffen werden.

� Zivilisten dürfen nicht gefährdet werden, indem sich Kombattanten
als Zivilisten ausgeben.

� Für Gefangene und Verwundete muss gesorgt werden.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3B: Aus der Sicht von Kombattanten 

Die Geschichte ziviler Beteiligung an Kriegen

Erkunde in Verbindung mit dem Geschichtsunterricht, wer in Kriegszeiten als Zivilist erachtet wurde.
Wie haben sich Guerillakämpfe auf Zivilisten ausgewirkt? Wie haben sich veränderte Kampfstrate-
gien und technischer Fortschritt auf Zivilisten und die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kom-
battanten ausgewirkt?

Rollenspiele

Führt eines der Dilemmata als Rollenspiel auf. Neben der Rolle der Person, die die Entscheidung
trifft, sollten die Rollen der Personen aus „Andere in Betracht zu ziehende Standpunkte“ dargestellt
werden sowie die Rollen weiterer Personen, die euch wichtig erscheinen. Zum Beispiel: Befindet sich
eine Gruppe von Soldaten in einem Dilemma, können mehrere Personen die Rolle von Soldaten
spielen. Andere Personen können die Rolle von Vorgesetzten übernehmen, denen die Person Be-
richt erstattet, die die Entscheidung zu treffen hatte.

Vertiefende Zusatzaktivitäten
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3B: Aus der Sicht von 
Kombattanten

Für
Lehrer 

Nachwort zu einigen Dilemmageschichten

Nachwort zu „Was soll ich jetzt tun?“ 

Dieser Lieutenant entschied sich, den Rettungshubschrauber anzufordern und zu
warten, bis der feindliche Soldat ins nächstgelegene Lazarett abtransportiert wür-
de. Er dokumentierte seine Entscheidung.

Schließlich siegte mein Mitleid. Unter normalen Umständen hätten
wir die Boote angegriffen, uns das brauchbare Material und die
notwendigen Informationen geholt und wären so rasch wie möglich
von dort verschwunden. Am Ende habe ich mich wie Florence
Nightingale verhalten und gefährdete das Leben meiner Männer.

Gerade in dem Moment, als der Hubschrauber herannahte, starb der verwundete
Gefangene.

Er war tot! Ich fühlte mich, als hätte ich einen Schlag in den Bauch
bekommen. (…) Ich war verzweifelt und dachte (…): „Du kannst
nicht jetzt sterben. Nicht nachdem wir hier deinetwegen gewartet
haben! Das ist nicht fair!“ (…) Wir ließen ihn für seine Kameraden
oder die Bussarde zurück, wer ihn als Erster finden würde. Es war
schon dunkel geworden, und wir hatten keine Zeit, ihn zu begraben.

Nachwort zu „Was, wenn sie die Wahrheit sagt?“

Hier berichtet der Lieutenant, was er unternommen hat. 

Ich zitterte, als ich darüber nachdachte, was ich tat. (…) Ein schlechtes
Gewissen überkam mich. Ich dachte, ich wäre völlig verrückt
geworden, und ich wollte so schnell wie möglich aus dieser Situation
raus. Ich wollte die Gefangenen nicht ansehen, ich wollte nicht an sie
denken, ich wollte sie nur aus den Augen haben. In Sekunden schlug
meine Gewissheit, dass sie schuldig waren, um, und ich war der
Überzeugung, dass sie unschuldig waren. (…) Ich wusste nicht, was
ich denken oder tun sollte. Ich war orientierungslos und sehr
erschrocken. Der einzige Weg, mich zu retten, war, das Problem
loszuwerden. Daher entschied ich mich, sie laufen zu lassen.

Zwei Wochen später wurde eine seiner Patrouillen aus dem Hinterhalt angegriffen.
Einer seiner Männer wurde getötet und zwei verwundet. Die zwei Guerillas wur-
den auch getötet. Der Lieutenant erinnert sich, was er empfand, als einer seiner
Männer zurückkam und ihm erzählte, dass einer der getöteten Guerillakämpfer die
„Schwester des Fischers“ war. Sie hatte ihr Gewehr noch immer in der Hand, und
das Magazin war fast komplett leer geschossen.

Sein Blick gab mir zu verstehen, dass er eindeutig mich dafür
verantwortlich machte, weil ich einen Mörder laufen lassen hatte und
mich mehr um ferne Regeln und die Behandlung von weiblichen
Gefangenen kümmerte als um die Sicherheit meiner Freunde und
Kameraden. Ich wusste, sie dachten, ich hätte unsere eigene
Sicherheit verantwortungslos gefährdet, indem ich die Gefangenen
laufen ließ. Dann ging mir ein Gedanke durch den Kopf, der noch
immer in meinen Träumen herumgeistert: Waren sie schon unsere
Feinde, bevor wir sie gefangen nahmen, oder erst danach?

Quelle: Adaptiert aus: David Donovan: Once a Warrior King. Memories of an Officer in
Vietnam, McGraw-Hill, New York 1985
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189

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3C: Wer ist verantwortlich? 

In Entdeckung 3A und 3B beschäftigen sich die Schüler mit den Gründen, warum Kombattanten das huma-
nitäre Völkerrecht (HVR) verletzen und wie eine Verletzung zu weiteren Verletzungen führt. Entdeckung 3C
beschäftigt sich mit einer Frage, die Schüler oft schon am Anfang von EHVR stellen: Wer ist für die Ein-
haltung des humanitären Völkerrechts verantwortlich? Um Antworten zu finden, betrachten die Schüler
Aussagen von militärischen Führern aus drei Kontinenten.

Ziele:
� verstehen, wer von den Kombattanten für die Einhaltung des

humanitären Völkerrechts verantwortlich ist

� bestimmen, wie diese Verantwortung ausgeübt wird

Material:
� Text: „Wer ist verantwortlich?“

Zeit: eine Einheit (45 bis 60 Minuten)

1. Brainstorming (5 Minuten)

Erstellen Sie eine Liste an Vorschlägen als Antworten auf folgende Frage:

➤ Was ist nötig, damit sich Kombattanten an die Regeln halten?

[Z. B.: Kenntnis der Regeln; Ausbildung in den Regeln; Anführer, die
keine gesetzeswidrigen Befehle geben und als Beispiele dienen;
logistische Mittel, wie z. B. ein Rettungshubschrauber für den
Transport von verwundeten Gefangenen; das Wissen, dass
Personen, die gegen das HVR verstoßen, bestraft werden usw.]

Stellen Sie dann zu jedem Punkt aus der Liste die Frage:

➤ Wer ist dafür zuständig?

2. Verantwortung für die Einhaltung der Regeln
(drei Gruppen, 20 Minuten)

Um den Text „Wer ist verantwortlich?“ zu analysieren, geben Sie jeder
Gruppe eine der folgenden Aufgaben:

� Listet die Verantwortungsbereiche des Offiziers auf.

� Listet die Verantwortungsbereiche der Soldaten auf.

� Listet die Verantwortungsbereiche der Regierung auf.

Bilden Sie wieder eine große Gruppe, um die Ergebnisse der Klein-
gruppen vorzustellen und zu besprechen. Wiederholen Sie die Brain-
stormingliste in Zusammenhang mit dem Text.

Kommandant 1: Unterlassene Einhaltung der Grundregeln des HVR
würde unserer Sache schaden und ernsthafte Konsequenzen nach
sich ziehen.

Schlüsselgedanken: Mittel und Zweck, Glaubwürdigkeit einer Sache,
Eigeninteresse, öffentliche Meinung, Image 

Oberst 2: Wir müssen alle humanitären Aspekte der Kriegsführung in
unseren Befehlen in Betracht ziehen, wenn wir einen Krieg führen.

1
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Das Recht in der Anwendung190

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3C: Wer ist verantwortlich? 

Schlüsselgedanken: militärische Planung, Gefangene, medizinische
Versorgung verwundeter Feinde, Einhaltung des HVR

Oberst 3: Befehlshaber müssen die Verantwortung dafür tragen, dass
die Regeln eingehalten werden. Dafür sind eine Ausbildung und eine
strenge Disziplin notwendig.

Schlüsselgedanken: Implementierung, Verantwortung, Ausbildung,
Disziplin

3. Lokale Parallelen (10 Minuten)

Diskutieren Sie:

➤ Nennt Beispiele, wie die Ideen dieser militärischen Befehlshaber im
Leben von Menschen außerhalb der Armee umgesetzt werden kön-
nen! Könnt ihr Beispiele für schlechte und gute Führung nennen?

➤ Kann der Zweck akzeptiert werden, wenn die „Mittel“ inakzeptabel
sind? Warum oder warum nicht? Können die Ziele eines Anführers
aufgrund der Taten seiner Leute in Misskredit gebracht werden?

4. Was, wenn einem Soldaten ein Befehl erteilt
wird, der gegen das HVR verstößt? (5 Minuten)

Das ist eine komplexe Frage, die später behandelt wird. Die Schüler
müssen aber wissen, dass solche Befehle rechtswidrig sind und dass
Soldaten die Verpflichtung haben, Befehle, die gegen das HVR verstoßen,
nicht zu befolgen.

5. Abschluss (5 Minuten)

Denken Sie über folgende Aussagen zeitgenössischer Kommandanten
nach:

Kampf ist der letzte Ausweg. Ohne das humanitäre Völ-
kerrecht ist kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

➤ Was meint er mit „kein Licht am Ende des Tunnels“? Warum ist das
wichtig?

Wenn du deinem Feind erlaubst, mit Würde zu ver-
lieren, hat er nicht das Gefühl, bis zum letzten Mann
kämpfen zu müssen. Deswegen gibt es die Regeln.

➤ Wie trägt „das Verlieren mit Würde“ zur Rückkehr des Friedens bei?
Kann man diesen Gedanken auch auf Situationen des alltäglichen
Lebens anwenden? Wenn ja, wie? Wenn nicht, warum nicht?

Schlüsselgedanken

◆ Damit das HVR respektiert wird, müssen viele Menschen ihrer Ver-
antwortung nachkommen. Obwohl eine einzelne Person gegen
das humanitäre Völkerrecht verstoßen kann, sind gemeinsame Be-
mühungen von Regierungsbeamten, militärischen Führern und
einzelnen Kombattanten notwendig, um die Einhaltung des HVR
zu gewährleisten.

◆ Es ist für jede Nation von größter Wichtigkeit, das HVR zu unter-
stützen.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 3C: Wer ist verantwortlich? 

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Aufsatz

Wiederhole, was du in Modul 2 und 3 gelernt hast, und schreibe eine kurze Zusammenfassung oder
einen Aufsatz zu folgender Frage:

➤ Warum vereinbaren Staaten und Armeen, sich an die Regeln des humanitären Völkerrechts zu 
halten?

Handbuch für Kombattanten

Stell ein kleines Handbuch zusammen, das Kombattanten mit sich tragen können. Verwende ein-
fache Zeichnungen zur Illustration der Grundregeln des humanitären Völkerrechts, die eingehalten
werden müssen.

Illustrationen aus einer kleinen Broschüre zur Ausbildung von Kombattanten in den Kriegsregeln
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Fallstudie: My Lai: Was war falsch? Was war richtig?

Diese Fallstudie beschäftigt sich mit einem Vorfall aus der Geschichte, der eine schwer wiegende Verletzung
des humanitären Völkerrechts darstellt. Die Verwendung im Unterricht ist nicht zwingend. Indem die Schüler
die Regeln des humanitären Völkerrechts anwenden, können sie feststellen, was bei diesem Vorfall falsch
lief und was nicht. Sie überprüfen die Umstände, die zur Entstehung des Vorfalls möglicherweise beigetra-
gen haben, die Dilemmata, in denen sich die Soldaten befanden, die verschiedenen Wege, wie sie
reagierten, und die Konsequenzen ihrer Handlungen. Nachdem der Gedanke der Implementierung bereits
in Entdeckung 3C vorgestellt wurde, ergänzt diese Fallstudie diesen Gedanken, indem sie zeigt, was die
Implementierung in der Praxis schwierig macht: das Training, das Kombattanten erhalten, die Art der
Kampfumgebung in modernen Kriegen (die Frage, wer „nur ein Zivilist“ ist) und das Erteilen von
rechtswidrigen Befehlen. Durch diese Fallstudie verbindet die Entdeckung Fragen der Implementierung mit
Fragen der Durchsetzung und wirft einen ersten Blick auf die Schwierigkeiten, die auftreten, wenn ein Land
versucht, sein eigenes Militär zu bestrafen.

Ziele:
� sich bewusst werden, auf welche Arten gewöhnliche Menschen re-

agieren, wenn sie schwer wiegenden Verletzungen des humanitären
Völkerrechts gegenüberstehen

� Problematiken und Dilemmata bei der Implementierung und Durch-
setzung des HVR verstehen

Materialien: 
� Informationsblatt: „Hintergrundinformationen zum Vorfall in My Lai“ 

� Profilkarten 

� MACV-Taschenkarte und die unmittelbare Befehlskette

� Film und Transkript: „Was wir in My Lai taten“

� „Was passiert ist“-Karten 

� Informationsblätter: „Der Vorfall in My Lai – danach“

� „Aus einem Brief an den Präsidenten“

� Dilemmageschichten:

„Es gab keine Gnade“

„Was sollte ich tun?“

„Was sollte ich berichten?“

Zeit: zwei oder drei Einheiten (à 45 bis 60 Minuten)

Vorbereitung:
Bereiten Sie die „Profil“- und „Was passiert ist“-Karten vor, um sie
den Schülern auszuteilen.

TEIL EINS

1. Sich in die Situation versetzen (15 Minuten)

Sagen Sie den Schülern, dass sie sich in das Jahr 1968 und das
Kriegsgetümmel von Vietnam versetzen sollen.

Präsentieren Sie Seite eins von „Hintergrundinformationen zum Vorfall in
My Lai“.

Artikel 146

Die Hohen Vertragsparteien

verpflichten sich, alle

notwendigen gesetz-

geberischen Maßnahmen zur

Festsetzung von ange-

messenen Strafbestimmungen

für solche Personen zu treffen,

die irgendeine der im

folgenden Artikel

umschriebenen schweren

Verletzungen des

vorliegenden Abkommens

begehen oder zu einer solchen

Verletzung den Befehl erteilen.

Jede Vertragspartei ist zur

Ermittlung der Personen

verpflichtet, die der Begehung

oder der Erteilung eines

Befehls zur Begehung einer

dieser schweren Verletzungen

beschuldigt sind; sie stellt sie

ungeachtet ihrer Nationalität

vor die eigenen Gerichte.
IV. Genfer Abkommen

1
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Fallstudie: My Lai: Was war falsch? Was war richtig?

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Was habt ihr aus den Hintergrundinformationen über die Soldaten der

Kompanie „Charlie“ erfahren?

➤ Welche Gefühle hatten sie eurer Meinung nach, als sie die Pläne für
den nächsten Tag gehört hatten? Warum?

Teilen Sie die Profilkarten aus und fordern Sie die Schüler auf, sich vor-
zustellen, in dieser Nacht des 15. März 1968 der jeweilige Soldat der
Kompanie „Charlie“ zu sein.

2. Wie sich die Soldaten vorbereitet haben (20–30 Minuten)

Die Schüler sollen ihre Antworten zu den zwei Fragen auf ihrer Profil-
karte in Form von Tagebucheintragungen in der Nacht vor dem Angriff
am 16. März schreiben. Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit, sich
in die Situation einzufühlen.

Sprechen Sie mit den Schülern darüber, welche Gedanken die Soldaten
in dieser Nacht hatten. Die Schüler können die Rollen der Soldaten spie-
len, indem sie eine Unterhaltung darstellen. Präsentieren Sie die „MACV-
Taschenkarte“, die jeder amerikanische Soldat in Vietnam erhielt. Disku-
tieren Sie Inhalt und Zweck der Karte.

➤ Welche anderen Verhaltensanweisungen mögen die Soldaten be-
kommen haben?

3. Wie die Soldaten damit fertig wurden (40–60 Minuten)

Lesen Sie nun „Der Morgen des 16. März“, Seite zwei von „Hintergrund-
informationen zum Vorfall in My Lai“. Präsentieren Sie dann den Film
„Was wir in My Lai getan haben“.

Der Film zeigt die Erinnerungen von acht Soldaten, die in My Lai beteiligt
waren. Die Schüler werden hören, wie diese Soldaten die Zivilisten sahen,
welche Wirkung die Befehle hatten, wie alles außer Kontrolle geriet und
welche Entscheidungen die Soldaten treffen mussten. Sie werden auch hö-
ren, wie die Soldaten für den Kampf ausgebildet wurden (begleitend dazu
Bilder von Soldaten während der Ausbildung vor über 30 Jahren).

Erkunden Sie mit den Schülern nach dem Film, was passiert ist.

ANMERKUNG: Der Film präsentiert fünf verschiedene Themen, die
sich ergeben, während die Personen über das Geschehene und ihre
Beteiligung daran reflektieren. Der Anfang jedes Teils beginnt mit ei-
nem Standbild von Soldaten, die sich in Bewegung setzen, während
ein Hubschrauber abhebt.

1. Ausbildung [Stimme von Sergeant Hodges]

2. wir, der Feind, und die Bestimmung, wer der Feind ist [Bernhard, 
Widmer, Simpson]

3. Verlust der Eigenkontrolle, moralische Verwirrung, Bedeutung der 
Befehle [Bernhard, Hodges, Widmer]

4. die Entscheidungen, die die Soldaten getroffen haben 
[Simpson, Widmer, Hodges, Stanley, Haeberle]

5. Zeugen [Thompson, Colburn, Haeberle]

2

3

1

4
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Fallstudie: My Lai: Was war falsch? Was war richtig?

Diskussionsthemen:
� die gewaltige Tragödie der Opfer 

� die Gemütsverfassung der Soldaten vor dem Angriff am 16. März

� Einflüsse auf das Verhalten der Soldaten (z. B. Ausbildung, Wahr-
nehmung des Feindes und der Befehle, frühere Erfahrungen)

� die Rolle der Führung

� die Verantwortung der einzelnen Personen für ihr eigenes Verhalten

� Probleme beim Unterscheiden zwischen Zivilisten und Kombattanten

� welcher Zusammenhang zwischen HVR, der Taschenkarte, die die
amerikanischen Soldaten erhalten haben, und der Operation in My Lai
besteht (wie sie geplant war und wie sie tatsächlich ausgeführt wurde)

Teilen Sie den Schülern die „Was ist passiert“-Karten jener Soldaten
aus, die sie als Profilkarte zugeteilt bekommen haben. Sie sollen die
Tagebucheinträge, die sie geschrieben haben, mit dem vergleichen, was
sie aus dem Film und ihren Karten gelernt haben.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Warum haben die Soldaten den Zivilisten dieses schreckliche Leid

zugefügt?

➤ Warum haben sich einige Soldaten geweigert, daran teilzunehmen?

➤ Welchen Unterschied könnte das Eingreifen eines Zeugen aus-
machen? 

➤ Gibt es Zeiten, in denen es wichtig ist, Befehle ohne Fragen zu befol-
gen? 

➤ Warum ist Gehorsam in einem Krieg von Bedeutung? Sollen Soldaten
rechtswidrige Befehle befolgen?

➤ Wo bzw. wie lernen deiner Meinung nach Soldaten, was rechtswidrig
ist?

[Z. B. aus einem Handbuch, in der Ausbildung, von anderen
Soldaten, aus Beobachtungen im Feld usw.]

➤ Wie können Tragödien wie jene vom 16. März in My Lai verhindert
werden?

4. Was sollte jetzt geschehen? (10–15 Minuten)

Die Schüler sollen einen neuen Tagebucheintrag schreiben – diesmal für
den 16. März. Jeder Schüler soll aus der Sicht der ihm zugeteilten Person
schreiben, was jetzt nach dem Massaker geschehen sollte.

Diskutieren Sie:

� was die Schüler geschrieben haben 

� was die verschiedenen Personen ihrer Meinung nach danach taten

� was Einzelpersonen ihrer Meinung nach hätten tun sollen und wa-
rum (vom Anfang bis zum Ende der Befehlskette)

Erkunden Sie:

� die kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen des Massakers

� die kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen auf die militärischen
Bemühungen der USA

� die Motivation innerhalb der Armee, die Täter vor Gericht zu bringen

� die Motivation innerhalb der Armee, den Vorfall zu vertuschen

5

Es gab nur wenige, die unter

diesen Umständen einen

klaren Kopf und die Kraft ihrer

eigenen Person bewahrt

haben, um sich selbst in der

Situation zu sehen. Die

meisten haben es nicht –

sogar Menschen, die ich

kannte. Es verschlug mir die

Sprache, als ich sah, dass sie

die falsche Entscheidung

trafen. Sie haben nun damit zu

leben, wie ich, wie wir alle.

Ron Ridenhour, Vietnam-Veteran
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Fallstudie: My Lai: Was war falsch? Was war richtig?

TEIL ZWEI

1. Streben nach Gerechtigkeit (20–30 Minuten)

Diskutieren Sie „Der Vorfall in My Lai – danach: Was innerhalb der Ar-
mee geschah“ (Seite 1)

Präsentieren Sie folgenden Auszug aus der U.S. Military Directive 20
(US-Militärrichtlinie 20) für eine Diskussion.

Es ist die Verantwortung aller Armeeangehörigen, die von einem
Vorfall oder einer Tat, die als Kriegsverbrechen gilt, wissen oder
denen von einer solchen berichtet wird, so bald wie möglich
ihrem Vorgesetzten Meldung zu erstatten. Die Zuständigen wer-
den (…) in Ausübung ihrer Pflicht alle notwendigen Bemühungen
unternehmen, um die Begehung von Kriegsverbrechen aufzu-
klären. Alle relevanten Fakten werden an den befehlshabenden
Offizier weitergeleitet. Personen, die Kriegsverbrechen entde-
cken, haben alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um
physische Beweise zu sichern, die Identität von Zeugen
festzuhalten sowie Umstände und Ort festzuhalten (durch
Fotografien, Skizzen oder schriftliche Beschreibungen).

Peers-Report

Lassen Sie die Schüler in einem Brainstorming Gründe sammeln, wa-
rum die Regeln des humanitären Völkerrechts nicht befolgt wurden.
Diskutieren Sie mit ihnen, wer die Regeln einhielt, wer offensichtlich
an der Vertuschung der Geschehnisse in My Lai beteiligt war und aus
welchen Gründen so gehandelt wurde.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Was würdet ihr zu Col. Henderson, Capt. Medina, zum Fotografen

oder zu einer beliebigen Person, die von dem Vorfall wusste, sa-
gen?

➤ Wer sollte eurer Meinung nach angeklagt werden? Für welche
Verbrechen? Warum?

➤ Welche Wirkung könnten die Gerüchte über das Massaker auf
andere Soldaten in Vietnam haben? 

➤ Was könnte jeder Einzelne tun, um den Vorfall aufzudecken,
nachdem die Vertuschung begonnen hat?

Themen, die angesprochen werden sollten:

� die Verantwortung jedes Einzelnen

� die Verantwortung der Führung 

2. Durchsetzung: Was war falsch? Was war
richtig? (20–30 Minuten)

Präsentieren Sie „Der Vorfall in My Lai – danach: Chronologie der
Ergebnisse“.

Eine Hälfte der Klasse soll Beispiele für die Nichteinhaltung der Regeln
des humanitären Völkerrechts in My Lai finden, während die andere
Hälfte Beispiele finden soll, in denen die Regeln des humanitären Völ-
kerrechts eingehalten wurden.

§ 507: Allgemeingültigkeit der
Gerichtsbarkeit
(b) Personen wegen
Kriegsverbrechen beschuldigt:
… befehlshabende Offiziere der

Streitkräfte der Vereinigten
Staaten müssen gewährleisten,
dass Kriegsverbrechen, die von
Angehörigen ihrer Truppen an
feindlichen Angehörigen verübt
werden, sofort und
entsprechend bestraft werden.

§ 508: Bestrafung 
Die Bestrafung für Verletzungen
von Kriegsrecht muss im
Verhältnis zu dem Ausmaß des
Verstoßes stehen. Die
Todesstrafe kann bei schwer
wiegenden Verletzungen des
Rechts verhängt werden …

§ 509: Von Vorgesetzen erteilte
Befehle
(a) Die Tatsache, dass das
Kriegsrecht aufgrund eines
Befehls eines ranghöheren mi-
litärischen oder zivilen
Verantwortlichen verletzt wurde,
mindert nicht den Umstand, dass
es sich dabei um ein Kriegsver-
brechen handelt. Dies kann
während des Verfahrens nicht zur
Verteidigung verwendet werden,
außer wenn der Beschuldigte
nicht wusste, dass die befohlene
Tat rechtswidrig ist, und wenn
von ihm vernünftigerweise auch
nicht erwartet werden konnte,
dass er es wusste …

U.S. Army Field Manual

6

6
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Fallstudie: My Lai: Was war falsch? Was war richtig?

Die Schüler sollen dabei folgende Rollen in Betracht ziehen:

� die aufgezählten Personen (einschließlich Ridenhours, der Journalis-
ten, Thompsons und seiner Mannschaft, der Soldaten der Kompanie
„Charlie“)

� die Offiziere (einschließlich die Ankläger der US-Armee und Gene-
ral Peers)

� die Medien in den USA

� die Politiker

� die öffentliche Meinung

� die Mitglieder des Kriegsgerichts (Offiziere der US-Armee ähnlichen
Ranges wie die Angeklagten)

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welche Entscheidungen wurden zur Durchsetzung getroffen? Warum?

➤ Welche Auswirkung haben verschiedene Standpunkte auf die Ent-
scheidungen?

Die Schüler sollen ihre Ergebnisse präsentieren.

3. Abschluss
Die Schüler haben die Komplexität der Implementierung und Durchsetzung
des HVR und die Bedeutung beider Aspekte kennen gelernt.

➤ Was sollte eurer Meinung nach unternommen werden, damit in Zu-
kunft „mehr Richtiges“ getan wird?

[Zum Beispiel: die Öffentlichkeit über das humanitäre Völkerrecht
besser aufklären; potenzielle Kriegsverbrecher vor einem interna-
tionalen Tribunal anklagen; eine positive militärische Anerkennung
für Soldaten, die Verletzungen melden usw.]

Die Schüler sollen jemanden auswählen, dem sie einen Brief bezüglich
My Lai schreiben wollen.

Sie sollen den Zweck des Briefes festlegen und ihn schreiben. Dabei
sollen sie darauf achten, dass Argumente gebracht werden, um den
Zweck zu erreichen.

… wir können erkennen, wie

leicht eine Person,

unabhängig von ihrer

Nationalität, von der

Psychologie der Brutalität

gefangen werden kann, wenn

sie sich im Krieg befindet.

Rassistisch motivierte

Handlungen zeigen, dass

diese Brutalität ihren

Ursprung meistens im Hass

gegen andere hat.

Setzen wir uns mit

Kriegsverbrechen

auseinander, müssen wir

immer einen grundlegenden

Faktor im Auge behalten: die

Angst des Soldaten vor dem

Tod. Statt diese Angst im

Krieg zu überwinden,

tendieren Menschen dazu, zur

Gewalt zu greifen, was sie

wiederum dazu bringt, ihre

moralischen Prinzipien zu

vernachlässigen, und zu

einem Ausbruch von

Brutalität führt.
Yuki Tanaka, japanischer Gelehrter 

Unsre Feldherren, ich

gehorche

Wenn Euer Befehl rechtens,

aber

Wenn unrechtens, gehorche

ich nicht

In Troja werde ich meiner

Natur folgen

Zu kämpfen mit dem Feind in

Ehre
Achilles, adaptiert aus: Euripides: Iphigenie

in Aulis

Schlüsselgedanken

◆ Kombattanten müssen keine rechtswidrigen Befehle befolgen.

◆ Die Gegebenheiten in modernen Kampfsituationen können die Im-
plementierung des humanitären Völkerrechts wesentlich erschweren.

◆ Länder können auf Hindernisse stoßen, wenn sie Angehörige ihrer
eigenen Streitkräfte wegen Verstößen gegen das humanitäre Völ-
kerrecht zur Verantwortung ziehen wollen.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Fallstudie: My Lai: Was war falsch? Was war richtig?

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Schreiben, um zu überzeugen

Lest den Brief des Anklägers der US-Armee an den Präsidenten. Diskutiert:

➤ Welchen Zweck verfolgt er mit diesem Brief?

➤ Welche Argumente verwendet er, um seinen Standpunkt zu untermauern?

Dilemmata bei der Durchsetzung

Erkunde eines oder mehrere der drei Dilemmata aus den Erinnerungen der Offiziere an ihre Ausei-
nandersetzung mit der Frage, was sie mit den Tätern tun sollten.

➤ „Es gab keine Gnade“

➤ „Was sollte ich tun?“

➤ „Was sollte ich berichten?“

Wer ist schuldig? Diskussion

Die Schüler sollen folgende Behauptung diskutieren:

Menschen, die von einem Kriegsverbrechen wissen und nicht darüber berichten, sind nichts
weiter als Komplizen.

Recherche

Wird es vermieden, die eigenen Leute wegen Kriegsverbrechen zur Verantwortung zu ziehen? Die-
ser Fall betraf die Armee der USA. Finde Beispiele, in denen die USA oder andere Länder ihre eige-
nen Leute wegen Verletzungen des humanitären Völkerrechts angeklagt und bestraft haben.

Psychologie/Geschichte

Wende William Gaults Analyse der Faktoren, die zu Grausamkeiten führen, auf einen Vorfall aus der
Vergangenheit an.

Wahrnehmung und Faktoren, die zu Grausamkeiten führen
1. Der Feind ist überall.

(Überreizte Soldaten, die in ihrer Umgebung überall unmittelbare Bedrohungen sehen.)

2. Der Feind ist nicht menschlich.
(Begriffe wie „Schlitzauge“ geben diese Tendenz, den Feind herabzuwürdigen, wieder.)

3. Keine persönliche Verantwortung
(Teil einer Einheit zu sein und das Befolgen von Befehlen können dazu führen, dass geteilte Ver-
antwortung „niemandes“ Verantwortung ist.)

4. Druck zu handeln
(Kampfeinheiten, die nicht kämpfen, werden ruhelos – insbesondere, wenn Heckenschützen oder
Minen Verluste fordern. Der rasende Soldat wird zu sinnloser Rache getrieben.)

5. Dominanz gewalttätiger Männer
(Zum Charakter solcher Männer passt brutaler Krieg, in dem sie bewundert werden und Füh-
rungsrollen übernehmen.)

6. Feuerkraft
(Die Leichtfeuerwaffe M-16 feuert zehn Kugeln in der Sekunde ab. Ein erschreckter oder zorniger Sol-
dat braucht sie nur in Richtung Feind halten und dadurch einen Schwall der Vernichtung auslösen.)

Adaptiert aus: William Gault: „Some Remarks on Slaughter“, American Journal of Psychiatry, 4 October 1971, Vol. 128, No 4

7

8
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Das Recht in der Anwendung 231

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Modul 3: Beurteilung des Lernerfolgs Für
Lehrer 

Seite 1 von 2

Methoden zur Beurteilung des Lernerfolgs
� Laufende Beurteilung:

Entdecke das humanitäre Völkerrecht (EHVR) bietet dem Lehrer die
Möglichkeit, täglich festzustellen, was seine Schüler gelernt haben und
welche Missverständnisse vorhanden sind. Aktive Lehrmethoden wie
Diskussionen, Kleingruppenarbeiten, Brainstorming und Rollenspiele
bieten diese Möglichkeit.

Nehmen Sie sich am Ende der Stunde fünf Minuten Zeit und
lassen Sie die Schüler ein oder zwei Sätze zu den folgenden
Fragen schreiben: „Was habe ich heute gelernt?“ und „Welche
Fragen habe ich?“. Lesen Sie sich die Antworten durch und
verwenden Sie diese, um auf dem Wissen der Schüler
aufzubauen und um Missverständnisse zu klären.

� Portfolio für Arbeiten des Schülers:

Während des Moduls machen die Schüler Interviews, beziehen Stellung zu
einem Thema und verteidigen ihre Position mit Beispielen. Sie stellen ihre
Gedanken und Vorstellungen in Gedichten, Rollenspielen, Zeichen- oder
Bastelarbeiten dar oder schreiben detaillierte Berichte über ein bestimmtes
Thema.

Jeder Schüler soll einen Ordner oder eine Mappe anlegen,
worin er die geschriebenen Arbeiten, Interviews und
Zeitungsartikel, mit denen er zur Arbeit in der Klasse beigetra-
gen hat, sammelt. Gehen Sie mit jedem einzelnen Schüler
regelmäßig diese Sammlung durch, um seinen Fortschritt im
Verständnis des Völkerrechts zu verfolgen.

Hängen Sie Arbeiten der Schüler an die Wand.

� Fragen am Ende eines Moduls:

Nachdem Sie Modul 3 abgeschlossen haben, können Sie die letzte Stunde
für eine schriftliche Wiederholung verwenden. Lassen Sie die Klasse einen
Aufsatz schreiben (20–30 Minuten) und zwei bis drei kurze Fragen beant-
worten (jeweils 10 Minuten).

1. Aufsatzfragen: Wählen Sie eine aus.

➤ Warum verletzen Menschen das HVR? Nenne Beispiele dafür.

➤ Beschreibe eine schwierige Entscheidung, die ein Soldat in 
einer Kampfsituation treffen muss. Was ist das Dilemma? Was 
sind die Folgen?

2. Kurze Fragen: Wählen Sie zwei aus.

➤ Nenne zwei Beispiele dafür, wie eine Verletzung des HVR zu 
einer weiteren führt.

➤ Welche Auswirkung hat es, nicht zu wissen, wer ein Zivilist ist?
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Modul 3: Beurteilung des Lernerfolgs Für
Lehrer

Seite 2 von 2

➤ Welchen Wert hat ein gerechtes Recht, wenn es oft gebrochen 
wird?

➤ Nenne zwei Dilemmata, in denen sich die Soldaten in My Lai 
befanden.

Andere Fragen können gefunden werden, indem Sie die Klasse bitten, sich in
Kleingruppen verschiedene Fragen auszudenken. Wählen Sie dann eine davon
als Aufsatzthema für die gesamte Klasse aus. Oder Sie lassen jeden Schüler
eine Frage vorschlagen, die er sich selbst bei einer Prüfung stellen würde. Der
Lernfortschritt und das Verständnis des Schülers werden dabei anhand der
„Qualität“ von Frage und Antwort beurteilt. Sie können ein Zitat aus einem
Zeitungsartikel, aus diesem Buch oder aus einer anderen Quelle wählen. Die
Schüler sollen den Kern der Aussage hervorheben und angeben, ob sie ihr
zustimmen oder nicht.

Kriterien für die Beurteilung:
Fundierte Antworten enthalten:

�Begriffe wie Zeuge, Kombattant, Dilemma, Kettenreaktion und
andere, die in den Materialien vorkommen.

�konkrete Beispiele, um Aussagen zu begründen.

�Beispiele aus verschiedenen Quellen, wie z. B. den Nachrich-
ten, Interviews, Diskussionen in der Klasse und Material, das
außerhalb des Unterrichts gelesen wurde.

Diese aufgezählten Techniken sind lediglich Vorschläge, die helfen sollen, die
Arbeit der Schüler mit den EHVR-Materialien zu beurteilen. Sie können sie jeder-
zeit an Ihre Bedürfnisse anpassen.

03 Schüler_Druck  05.09.2005  11:18 Uhr  Seite 232



3

Das Recht in der Anwendung 233

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Modul 3: Quellen im Internet Für
Lehrer 

A. Humanitäres Völkerrecht in der Anwendung (allgemein)
Deutschsprachige Quellen:

� Deutsches Rotes Kreuz: Die Genfer Abkommen
http://www.drk.de/voelkerrecht/
Texte der Genfer Abkommen und der Zusatzprotokolle

Wir empfehlen, beim Suchen auf den folgenden Seiten den Begriff „Kriegs-
verbrechen“ anstatt oder zusätzlich zum Begriff „humanitäres Völkerrecht“ zu
verwenden.

� Paperball: Die Newssuche | http://paperball.fireball.de/

� Yahoo! Nachrichten | http://de.news.yahoo.com/

Englischsprachige Quellen:

� Basic rules of humanitarian law in armed conflicts (Geneva Conventions
and their Additional Protocols)
http://www.icrc.org/eng/ihl

Wir empfehlen, beim Suchen auf den folgenden Seiten den Begriff „war crimes“
anstatt oder zusätzlich zu den Begriffen „international humanitarian law“ oder
„humanitarian law“ zu verwenden.

� Amnesty International library – thematic index
http://web.amnesty.org/library/engindex
Der Abschnitt „Crimes against humanity“ enthält aktuelle Informationen
zum HVR.

� Yahoo full coverage | http://dailynews.yahoo.com/full_coverage/
Yahoo! beinhaltet Berichte der Agentur Reuters sowie Links zu regionalen
und nationalen Nachrichtenagenturen.

� Yahoo directory of news and media by country
http://dir.yahoo.com/News_and_Media/By_Region/Countries/

� Yahoo directory of news and media by region
http://dir.yahoo.com/News_and_Media/By_Region/Regions/

� Newspapers online | http://www.newspapers.com/
Länderspezifischer Zeitungsindex 

B. Fallstudie: My Lai
Deutschsprachige Quellen:

� Wikipedia: Vietnamkrieg | http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnamkrieg

Englischsprachige Quellen:

� Famous American trials – The My Lai courts-martial 1970
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/mylai.htm
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sichersicher nn

Anmerkung: für ältere Anmerkung: für ältere 
oder fortgeschrittenere oder fortgeschrittenere 

Schüler empfohlen Schüler empfohlen 

(vier Einheiten)(vier Einheiten)

Warum ist Gerechtigkeit
notwendig?

Wie kann Gerechtigkeit erzielt
werden?

Wer soll über die Beschuldigten
urteilen?

ENTDECKUNGEN:
4A. Warum Verletzungen geahndet werden

(zwei Einheiten) ........ 237
4B. Die Entstehung internationaler Tribunale 

(zwei Einheiten) ........ 263

SCHWERPUNKTE:   
Implementierung
Durchsetzung
Unterscheidung Zivilist/Kombattant
Gesetzwidriger Befehl
Sozialer Druck
Verantwortung des Einzelnen
Verantwortung der Führung
Kriegsverbrechen
Voraussetzungen, um Recht zu sprechen

In allen Modulen:
Menschliche Würde
Hindernisse, die humanitärem 
Verhalten entgegenstehen
Dilemmata
Konsequenzen
Verschiedene Standpunkte

FERTIGKEITEN, 
DIE GEÜBT WERDEN:
Standpunkte einnehmen
Erkennen von Konsequenzen
Rechtliche Argumentation (Schuld, Verantwortung)

4Modul
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In Modul 2 haben die Schüler mit den Grundregeln des humanitären Völkerrechts (HVR) und ihren Wurzeln
in Kulturen zu verschiedenen Zeiten auf der ganzen Welt gearbeitet. Sie haben Bereiche erkundet, deren
Entwicklung mit Besorgnis betrachtet wird, und den Einfluss geprüft, den Menschen und Geschehnisse auf
die Entwicklung des humanitären Völkerrechtes haben können. In Modul 3 haben sie neben häufigen Ver-
stößen und Ursachen die Frage untersucht, wer für die Einhaltung der Regeln verantwortlich ist.

Modul 4 erkundet einige Fragen in Hinblick auf die Einhaltung und Durchsetzung des HVR, um sicherzu-
stellen, dass die Regeln voll respektiert werden. Es berücksichtigt Maßnahmen, um das Bewusstsein für
das humanitäre Völkerrecht und die Einhaltung desselben zu fördern.

Entdeckung 4A, die einige Materialien für fortgeschrittene Schüler enthält, behandelt die Gründe, warum
begangene Verstöße geahndet werden, zeigt Wahrheitskommissionen als einen Weg, den eine Reihe von
Ländern für den Umgang mit den Folgen eines Konfliktes gewählt haben, und lädt die Schüler zum Nach-
denken darüber ein, was Länder tun können, um Gerechtigkeit zu sichern.

Ziel:
� verstehen, welchen Einfluss die Auseinandersetzung mit den für

Verletzungen Verantwortlichen auf das Wohlergehen einer Gesell-
schaft nach einem bewaffneten Konflikt haben kann

Material: 
� Grafische Darstellung: „Meinungen über die Bestrafung von Kriegs-

verbrechen“

� „Vergessen oder nach Gerechtigkeit streben?“ – Verschiedene An-
sichten

� Informationsblatt: „Wahrheitskommissionen im Überblick“

� Lesetext: „Kriegsverbrechen: Wenn die Gesellschaft schweigt“

� Lesetext: „Ist es zu spät? – Algerien/Frankreich“

Für Lehrer:
� „Drei Zugänge zur Gerechtigkeit“

� „Welche Verletzungen des humanitären Völkerrechts sind Kriegsver-
brechen?“

Vorbereitung: 
Entscheiden Sie, ob die Schüler Teil I von „Wahrheitskommissionen
im Überblick“ vor der Unterrichtseinheit lesen sollen.

Planen Sie, wie Sie die Schüler für das Arbeiten mit Zitaten in
Gruppen einteilen wollen.

Zeit: zwei Einheiten (à 45 bis 60 Minuten) 

1. Was sollte getan werden, wenn das Recht
verletzt worden ist? (15–20 Minuten)

Beginnen Sie mit Situationen, die den Schülern vertraut sind.

Eine Frage, die Sie den Schülern stellen können:

➤ Was passiert mit Menschen im alltäglichen Leben, die beschuldigt
werden, kriminelle Taten wie Diebstahl oder Mord begangen zu ha-
ben? (Verwenden Sie aktuelle lokale Beispiele.)
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Dehnen Sie die Diskussion auf das humanitäre Völkerrecht aus.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:

➤ Wisst ihr, was mit Menschen geschieht, die beschuldigt werden,
Kriegsverbrechen begangen zu haben?

➤ Was sind die Ähnlichkeiten und was die Unterschiede zwischen
Situationen, die alltägliche Delikte betreffen, und solchen, die Kriegs-
verbrechen beinhalten?

Wählen Sie eine der zwei Fragen aus der unten stehenden Tabelle.
Lassen Sie die Schüler eine Antwort suchen und die Gründe für ihre Wahl
niederschreiben.

Diskutieren Sie die Frage und die Argumente der Schüler für ihre
Meinungen. Vergleichen Sie die Antworten Ihrer Gruppe mit der grafi-
schen Darstellung, die sich auf die von Ihnen gewählte Frage bezieht.

Eine Frage, die Sie den Schülern stellen können:

➤ Wie, meint ihr, wirkt sich die Tatsache, dass jemand einen
bewaffneten Konflikt miterlebt hat, auf die Art der Antwort aus? 

2. Die Konsequenzen des Vergessens oder des
Strebens nach Gerechtigkeit (20–25 Minuten)

Präsentieren Sie „Vergessen oder nach Gerechtigkeit streben? –
Verschiedene Ansichten“ und teilen Sie Paaren oder Kleingruppen von
Schülern jeweils einen Satz an Zitaten aus. Lassen Sie die Schüler Ar-
gumente finden, die sich aus ihrem Satz an Zitaten für das Vergessen
oder das Streben nach Gerechtigkeit ergeben. Diskutieren Sie die Argu-
mente.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:

➤ Welche Konsequenzen könnte die gewählte Lösung auf folgende
Personen haben:

� die Opfer

� die für die Verletzung Verantwortlichen

� die Gesellschaft als Ganzes und den Wiederaufbauprozess

➤ Wie reagierst du, wenn dir jemand Leid zugefügt hat?

Frage 1:

Sollten Personen, die Kriegsverbrechen
begangen haben, bestraft werden?

� Ja

� Nein

� Weiß nicht

Frage 2:

Wenn ein bewaffneter Konflikt vorbei ist,
sollten Personen, die Kriegsverbrechen be-
gangen haben:

� vor Gericht gestellt werden?

� der Öffentlichkeit ausgesetzt, aber nicht
vor Gericht gestellt werden?

� Amnestie erhalten – sollte ihnen ver-
ziehen werden?

� vergessen werden?

1

2
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Lassen Sie die Schüler die folgende Tabelle ausfüllen:

3. Mit Wahrheitskommissionen nach Gerechtigkeit
streben (15–20 Minuten)

Verwenden Sie das Informationsblatt „Wahrheitskommissionen im Über-
blick“, um zu verdeutlichen, wie Wahrheitskommissionen arbeiten.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:

➤ Wodurch unterscheiden sich Wahrheitskommissionen von einem
Gericht? 

➤ Welche Vorteile und welche Grenzen sind in der Hintergrund-
information und den Zitaten erwähnt?

➤ Unter welchen Umständen, glaubt ihr, würde eine Wahrheitskom-
mission am besten arbeiten? Warum? 

➤ Würdet ihr empfehlen, eine Wahrheitskommission während eines be-
waffneten Konfliktes arbeiten zu lassen? Welche Schwierigkeiten
bzw. Vorteile würden sich ergeben?

4. Sanktionen für Verletzungen des HVR (20–25 Minuten)

Präsentieren Sie den folgenden Auszug aus den Genfer Abkommen:

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle notwendigen
gesetzgeberischen Maßnahmen zur Festsetzung von angemesse-
nen Strafbestimmungen für solche Personen zu treffen, die irgend-
eine der im folgenden Artikel umschriebenen schweren
Verletzungen des vorliegenden Abkommens begehen oder zu
einer solchen Verletzung den Befehl erteilen.

Artikel 49/50/128/146 der vier Genfer Abkommen

Diskutieren Sie die Bedeutung dieses Artikels.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:

➤ Was sind Strafsanktionen? Wie werden sie verhängt? 

➤ Was würdest du als schwere Verstöße oder Kriegsverbrechen wäh-
rend eines bewaffneten Konfliktes ansehen? 

[Fordern Sie die Schüler auf, Beispiele für solche Verletzungen aus
ihren Kenntnissen der Geschichte und aktuellen Ereignissen zu
geben. Möglicherweise müssen Sie die Schüler daran erinnern,
dass ein Kombattant, der einen anderen kämpfenden Kombattanten
verletzt oder tötet, nicht als Verbrecher im Sinne des HVR gilt.]

Nachdem humanitäres Völkerrecht verletzt wurde: Was sind die
Auswirkungen ...

auf die Opfer      auf die dafür auf die
Verantwortlichen Gesellschaft

3

Streben nach 
Gerechtigkeit

Vergessen
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➤ Unterscheidet das humanitäre Völkerrecht zwischen jenen, die
einen schweren Verstoß tatsächlich begehen, und jenen, die ihn
befohlen haben? Erklärt euren Standpunkt zu dieser Frage.

[Die Entdeckungen 3D und 4B zeigen, dass beide schuldig sind.]

4. Verantwortung für das Sichern von Gerechtigkeit
(20 Minuten)

Betonen Sie nochmals, dass die Genfer Abkommen die Staaten selbst
dafür verantwortlich machen, jene Menschen vor Gericht zu stellen, die
Kriegsverbrechen begangen haben. Um sicherzustellen, dass das HVR
respektiert wird und jene, die sich schwerer Verstöße schuldig gemacht
haben, vor Gericht gebracht werden, sollten während und nach dem
Konflikt einige Maßnahmen getroffen werden.

Lassen Sie die Schüler die folgenden Fragen schriftlich bearbeiten:

Welche Maßnahmen können vor, während und nach einem bewaffneten
Konflikt …

➤ vom Militär getroffen werden? 

➤ von der Regierung getroffen werden? 

➤ von gerichtlichen Einrichtungen getroffen werden?

Wenn die Schüler ihre Gedanken niedergeschrieben haben, diskutieren
Sie ihre Ideen.

Arbeiten Sie die Bedeutung jedes Schrittes wie unten dargestellt heraus.

� In Friedenszeiten: Die Regeln des HVR müssen so weit wie mög-
lich verbreitet und gelehrt werden, vor allem aber die Kombattanten
und ihre Führer müssen das HVR kennen; die Sanktionen, die auf
Verletzungen folgen, müssen klar festgelegt werden; der gerichtliche
Apparat muss bereit sein, jene zu verfolgen, die schwere Verstöße
begangen haben.

während eines nach einem
in Friedenszeiten bewaffneten bewaffneten

Konfliktes Konflikt 

das Militär

die Regierung

gerichtliche 
Einrichtungen
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� Während eines bewaffneten Konfliktes: Die Kombattanten müs-
sen von ihren Kommandanten und politischen Behörden klare Be-
fehle erhalten; die Befolgung der Regeln muss überwacht und Ver-
letzungen müssen von militärischen und zivilen Führern verhindert
werden; grundlegende Bedürfnisse müssen erfüllt werden.

� Nach einem bewaffneten Konflikt: Auf nationaler und/oder inter-
nationaler Ebene muss ein fairer Prozess organisiert werden; den
Opfern sollte Schadenersatz angeboten werden.

5. Abschluss (5 Minuten)

Diskutieren Sie:

➤ Welche Rolle können einfache Bürger bei der Sicherung der Ge-
rechtigkeit nach einem bewaffneten Konflikt spielen?

➤ Welche Rolle können sie bei der Sicherstellung, dass das huma-
nitäre Völkerrecht im Falle des Ausbruchs eines bewaffneten Kon-
fliktes nicht verletzt wird, spielen?

Schlüsselgedanken

◆ Das humanitäre Völkerrecht verlangt, dass Personen, die
schwere Verstöße begangen oder angeordnet haben, vor
Gericht gestellt werden.

◆ Alle Vertragsstaaten der Genfer Abkommen sind für die
Verbreitung, Respektierung und Durchsetzung des HVR
verantwortlich.
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Vertiefende Zusatzaktivitäten

Widerhall des Schweigens 

Lies den Essay „Kriegsverbrechen – wenn die Gesellschaft schweigt“ und wähle
ein historisches Beispiel, in dem sich ein Land dafür entschieden hat, vergan-
gene Missbräuche zu vergessen. Schreibe einen Aufsatz, der auf die Worte des
Gelehrten Aryeh Neier eingeht:

Ein friedvolles Nebeneinander ist viel unwahrscheinlicher, wenn
die Opfer nicht sehen, dass jemand für ihr Leiden zur
Rechenschaft gezogen wird.

Unterstützt oder widerlegt das gewählte historische Beispiel Neiers Aussage?

Ein Verantwortlicher Auge in Auge mit seinen Taten

Lies folgenden Auszug:

Bei einer Einvernahme vor der Südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungs-
kommission demonstrierte der Polizist Jeffrey Benzien die „Nasser Beutel“-
Folter, bei der man auf dem Rücken des Gefangenen sitzt, seinen Kopf in
einen nassen Beutel stopft und ihn fast erstickt. Ein ehemaliger Gefangener,
Tony Yengeni, trat Benzien gegenüber und fragte: „Welcher Mensch kann so
etwas machen?“ Benzien hatte keine wirkliche Antwort.

„Ich (…) habe mich selbst mit dieser Frage so sehr beschäftigt, dass ich frei-
willig … Psychiater aufgesucht habe, um mich selbst beurteilen zu lassen
und so herauszufinden, welche Art Mensch ich bin“, antwortete Benzien.

➤ Welche Vorteile hat es für Opfer und Verantwortliche, wenn sie eine Möglichkeit haben, miteinan-
der zu sprechen?

Vergleiche diese Situation mit den Worten des russischen Schriftstellers Solschenizyn, der fast zehn
Jahre in einem Gefangenenlager unter harten Bedingungen verbracht hat:

Wenn unsere Peiniger an unserer Stelle wären, hätten sie sich genauso verhalten wie
wir. Wenn wir an ihrer Stelle gewesen wären, hätten wir wie sie werden können.

� Der Rechtsanwalt Denis des Béchillon nennt das Recht einen „Damm gegen die Unmensch-
lichkeit“. Lassen Sie die Schüler das humanitäre Völkerrecht im Lichte dieser Aussage disku-
tieren:

Das Recht hat das Ziel, den Menschen zu zügeln, indem es etwas zwischen
seine Ausbrüche und deren Verwirklichung stellt: eine Schranke.

Geschichte

Wer wurde in der Geschichte deiner Region eines unmenschlichen Verhaltens während eines
bewaffneten Konfliktes angeklagt? Wie wurde damit umgegangen? Was war das Ergebnis?

4
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Vertiefende Zusatzaktivitäten

Ist es zu spät?

Lies „Ist es zu spät? – Algerien/Frankreich“ über die vor kurzem in Frankreich
aufgekommene aktuelle Debatte über Folter, die während des algerischen
Unabhängigkeitskrieges vor 40 Jahren eingesetzt wurde.

Bereite einen kurzen Text vor, der die folgenden Fragen beantwortet:

➤ Was kann bezüglich der Verletzungen des HVR in dieser Situation getan werden, nachdem bereits
so viel Zeit vergangen ist? Welchen Sinn hätte es, etwas zu tun?

Wähle das Zitat, das deinen Standpunkt am besten unterstreicht.

Präsentiere deine Lösung und erkläre, wie sie helfen kann, zukünftig Folter zu vermeiden, den Hei-
lungsprozess der Opfer zu fördern und der Zukunft von Frankreich und Algerien zu nützen.

Vergleiche deine Ideen mit denen der anderen Schüler.

Nach dem II. Weltkrieg wurden einige Kriegsverbrecher in verschiedenen Ländern nach den Be-
stimmungen der Genfer Abkommen strafgerichtlich verfolgt. Zum Beispiel wurden in Frankreich,
Holland, Israel, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und China Fälle von militärischen oder
zivilen Verantwortlichen für Verletzungen des HVR verhandelt.

In bestimmten Ländern, in denen vermeintlichen Verbrechern aus dem II. Weltkrieg in den neunziger
Jahren der Prozess gemacht wurde, haben einige Menschen argumentiert, dass nach so langer Zeit
besser Vergebung und Gnade geübt werden sollten.

➤ Stimmst du dem zu? Wie viel Zeit sollte verstrichen sein? 

Lege deine Meinung in einem Aufsatz dar.

4
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Drei Zugänge zur Gerechtigkeit
Wie alle Rechtssysteme muss auch das humanitäre Völkerrecht (HVR) implementiert wer-
den und benötigt Durchsetzungsmechanismen. Die Staaten sind verpflichtet, alle Verlet-
zungen der Genfer Abkommen zu unterbinden. Darüber hinaus haben Staaten besondere
Verpflichtungen in Bezug auf die schwersten Verletzungen des HVR, die als Kriegsverbre-
chen angesehen werden. Das HVR macht Einzelne für Verletzungen, die sie begangen
haben oder deren Begehung sie anderen befohlen haben, verantwortlich. Es verlangt, dass
diejenigen, die für ernste Verletzungen verantwortlich sind, verfolgt und als Verbrecher
bestraft werden. Das kann auf nationaler Ebene geschehen oder, in Einzelfällen, auf inter-
nationaler Ebene. Manche Staaten haben noch einen dritten Zugang gefunden, um nach
Gerechtigkeit zu streben – Wahrheits- und Versöhnungskommissionen.

1. Durchsetzung durch nationales Recht und Gerichte
Die Genfer Abkommen verlangen von den Staaten ausdrücklich, dass diese Strafgesetze er-
lassen, um jene zu bestrafen, die für schwere Verstöße gegen das HVR verantwortlich sind.

Im Allgemeinen ist das Strafrecht eines Staates nur auf Taten anwendbar, die von seinen
eigenen Staatsbürgern oder innerhalb seines eigenen Territoriums begangen werden. Das
HVR geht weiter. Es verlangt von Staaten, nach all jenen zu suchen und sie zu bestrafen,
die schwere Verstöße begangen haben, ungeachtet der Nationalität des Täters oder des
Ortes, an dem das Verbrechen begangen wurde. Dieses Prinzip nennt man Weltrechts-
prinzip. Viele Länder (wie etwa Kanada, Belgien, die Schweiz, Russland, Nicaragua, Indien,
Kenia und Australien) haben ihre Strafgesetzbücher überarbeitet, damit ihr Gerichtssystem
über Kriegsverbrecher entscheiden kann, ungeachtet dessen, wo das Verbrechen began-
gen wurde und wer beteiligt war.

Menschen, die angeklagt waren, Kriegsverbrechen begangen zu haben, wurden beispiels-
weise in Australien (Verbrechen, die im Zweiten Weltkrieg gegen Europäer in der Ukraine
begangen wurden), in Kanada (Verbrechen, die während des Zweiten Weltkrieges in Europa
begangen wurden), in der Schweiz, in Dänemark und in Belgien (Verbrechen, die im
ehemaligen Jugoslawien und 1994 in Ruanda begangen wurden) vor Gericht gestellt.

Darüber hinaus wird von den Staaten verlangt, dass sie nach Personen suchen, die ange-
klagt sind, schwere Verstöße begangen zu haben. Sie müssen diese entweder vor ihre
eigenen Gerichte stellen oder sie zum Prozess einem anderen Staat übergeben, der sie
strafrechtlich verfolgen möchte. 

Die Staaten müssen einander auch in Verbindung mit Strafprozessen über schwere Ver-
stöße unterstützen.

Wenn Nationen ihre eigenen Gerichte benutzen, um über Personen zu urteilen, die gegen
das HVR verstoßen haben, nennt man das nationale Durchsetzung. Staaten bevorzugen es
möglicherweise, eigenen Bürgern wegen Kriegsverbrechen selbst den Prozess zu machen,
anstatt dies anderen Ländern zu überlassen. Dies hat mehrere Gründe:

�Sie haben möglicherweise den Eindruck, dass Angeklagte zu Hause eine
bessere Chance haben, einen fairen Prozess zu erhalten (oder einen
Prozess zu ihren Gunsten), als in dem Land, in dem sich die Verbrechen
ereignet haben.

�Angeklagte haben es möglicherweise leichter, sich in einem Rechtssys-
tem zu verteidigen, mit dem sie vertraut sind, und in Verfahren, die in
ihrer eigenen Sprache abgehalten werden.

�Derartige Verfahren durchzuführen zeigt, dass die Regierung Verantwor-
tung für die Handlungen ihrer Leute übernimmt (besonders für die
Handlungen des militärischen Personals).

Regierungen haben auch Gründe, bevorzugt ihr eigenes Gerichtssystem zu verwenden,
um über fremde Staatsbürger wegen Kriegsverbrechen zu entscheiden, die an eigenen
Staatsbürgern begangen wurden:

�Sie haben möglicherweise das Gefühl, dass die Regierungen anderer
Länder weniger interessiert sind, Unrecht zu verfolgen, das an Menschen
begangen wurde, die nicht in ihrem Land leben.
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�Sie haben möglicherweise das Gefühl, dass sie auf diese Weise zeigen
können, dass die Regierung stark und effektiv ist und im Interesse seines
Volkes handelt.

�Fremde Staatsbürger vor Gericht zu stellen kann in der Öffentlichkeit ein
positives Bild hinterlassen, besonders wenn sich die Öffentlichkeit mit
den Opfern des Verbrechens identifiziert.

Die nationale Umsetzung wirft aber dennoch einige Probleme auf. Verbrechen zu unter-
suchen, die in einem anderen Land begangen wurden, kann sehr schwierig sein. Per-
sonen, die wegen Kriegsverbrechen angeklagt sind, zu finden und in das Land zu bringen,
in dem die Verbrechen begangen wurden, um ihnen dort den Prozess zu machen, kann
sogar noch schwerer sein. Ein anderes Problem ist, dass die nationale Umsetzung nicht
immer gerecht ist. Folgende Situationen gibt es manchmal:

�Das Gericht kann Menschen zu Unrecht verurteilen, weil es vom
Wunsch nach Rache für die Kriegsverbrechen, die an seinen eigenen
Bürgern begangen wurden, geleitet wird. Oder das Gericht kann die
öffentliche Meinung fürchten. Oder die Regierung übt Druck auf das
Gericht aus, damit dieses Schuldsprüche fällt und dadurch dem Volk
zeigt, dass sie wirksame Handlungen tätigt.

�Eine Regierung untersucht Kriegsverbrechen nicht, weil sie Konflikte mit
anderen Staaten oder Gruppen vermeiden will, die mit den Ange-
klagten sympathisieren. 

�Verfahren über Verbrechen, die während eines internen Konfliktes be-
gangen wurden, können die machtvollere politische oder ethnische
Gruppe bevorzugen, die am Konflikt beteiligt war.

Regierungen sind oft auch nicht gewillt, gegen ihre eigenen Bürger wegen Kriegsver-
brechen zu ermitteln. Eine Regierung sorgt sich möglicherweise:

�dass die Untersuchung enthüllt, dass hochrangige Militärs und Regie-
rungsbeamte Kriegsverbrechen angeordnet oder auf eine andere Weise
an diesen teilgenommen haben.

�dass die öffentliche Meinung dagegen ist, die Soldaten des Landes für
Verbrechen an Menschen vor Gericht zu stellen, die als „Feind“ betrach-
tet werden.

�dass die Rekrutierung zu den Streitkräften schwierig wird, wenn sich
Menschen davor fürchten, für Handlungen eingesperrt zu werden, die sie
im Militär begangen haben (oder deren Begehung sie angeordnet haben).

Zu beachten ist, dass es in Bezug auf Kriegsverbrechen keine Immunität für Staatsober-
häupter gibt; dass das Ausführen von Befehlen keine Entschuldigung ist; dass Komman-
danten und Vorgesetzte für ihre Untergeordneten verantwortlich sind (unter bestimmten
Bedingungen); dass es keine zeitliche Frist gibt, nach der für Völkerrechtsverletzungen
Verantwortliche nicht mehr verfolgt werden können.

2. Durchsetzung durch internationale Strafgerichte
Obwohl Nationen nach den Genfer Abkommen „zur Ermittlung der Personen verpflichtet
[sind], die der Begehung oder der Erteilung eines Befehls zur Begehung einer dieser
schweren Verletzungen beschuldigt sind“, und verpflichtet sind, diese „[…] ungeachtet
ihrer Staatsangehörigkeit vor ihre eigenen Gerichte [zu stellen]“, hat sich die Weltgemein-
schaft auch entschieden, dass die Durchsetzung des HVR nicht nur den einzelnen
Nationen alleine überlassen werden kann.

Spezialtribunal
Bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts wurde Kriegsrecht nur durch die
Militärgerichte einzelner Nationen durchgesetzt. Das erste internationale Straftribunal
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgehalten, als Großbritannien, Frankreich, die
Vereinigten Staaten und die Sowjetunion das Internationale Militärtribunal (IMT) ein-
richteten, um für schwere Verletzungen des internationalen Rechts angeklagte Nazis vor
Gericht zu stellen. Diese Prozesse wurden die Nürnberger Prozesse genannt, nach der
deutschen Stadt, in der sie abgehalten wurden.
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Das Internationale Militärtribunal für den Fernen Osten in Tokio setzte sich aus Vertretern
von elf Ländern zusammen, die sich versammelt hatten, um über japanische Angeklagte
zu richten, die schwerer Verletzungen des internationalen Rechts beschuldigt waren.

Etwa 40 Jahre später wurden durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zwei
andere internationale Straftribunale zur Verfolgung von Kriegsverbrechen, Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit und des Verbrechens des Völkermordes errichtet. Das erste wurde
1993 errichtet, um die Verbrechen zu verfolgen, die seit 1991 im Krieg auf dem Gebiet
des ehemaligen Jugoslawien begangen wurden, das zweite wurde 1994 errichtet, um die
Verbrechen zu verfolgen, die 1994 in Ruanda oder durch Staatsangehörige von Ruanda in
den Nachtbarstaaten begangen wurden.

Manche Menschen argumentieren, dass Spezialtribunale wie diese vier nicht der wirk-
samste Weg sind, das HVR durchzusetzen. Das Einrichten jedes Spezialtribunals erfordere
sehr viel internationalen politischen Willen und sehr viel Zeit, um diese Tribunale aufzu-
bauen, in Gang zu setzen und die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen.

Der Internationale Strafgerichtshof
Die Idee, einen ständigen internationalen Strafgerichtshof einzurichten, wurde über Jahr-
zehnte in Erwägung gezogen. Die Einrichtung der zwei jüngsten Ad-hoc-Tribunale brachte
diese Idee verstärkt auf die internationale Tagesordnung.

Lange vorbereitende Diskussionen führten zu einer internationalen diplomatischen Kon-
ferenz, die 1998 in Rom einberufen wurde und das Statut des Internationalen Strafge-
richtshofes (IStGH) angenommen hat. Der Strafgerichtshof ist für vier Kategorien von
Verbrechen zuständig: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsver-
brechen und das Verbrechen der Aggression.

Menschen auf der ganzen Welt wollen erleben, dass Menschlichkeit
zurückschlagen kann, dass, egal welche und wann auch immer
Völkermorde, Kriegsverbrechen oder andere solche Verletzungen
begangen werden, es ein Gericht gibt, vor dem der Verbrecher zur
Rechenschaft gezogen werden kann, ein Gericht, das der weltweiten
Kultur der Straflosigkeit ein Ende setzt, ein Gericht, vor dem alle
Einzelpersonen in einer staatlichen oder militärischen Hierarchie, ohne
Ausnahme vom Herrscher bis zum Gefreiten, Rede und Antwort
stehen müssen für ihre Taten.

Kofi Annan, Generalsekretär der Vereinten Nationen 

Nachdem das Statut von 60 Staaten ratifiziert worden ist – diese Zahl war notwendig, um
es in Kraft treten zu lassen – begann der Gerichtshof am 1. Juli 2002 mit seiner Arbeit. Im
April 2002 hatten 139 Staaten das Statut unterzeichnet, und 66 hatten es ratifiziert. 

Ein paar Nationen lehnten die Einführung eines ständigen Weltgerichtes ab. Einige be-
fürchteten, dass der Gerichtshof zu viel Macht haben und für politische Zwecke miss-
braucht werden könnte. Andere lehnten eine Unterzeichnung aus Angst ab, dass
bestimmte Praktiken, die sie anwenden, in die Kompetenz des IStGH fallen würden. Wie-
der andere fürchteten, dass der Gerichtshof über Angehörige ihrer in Übersee stationier-
ten Streitkräfte richten könnte, ohne dass diese den verfahrensrechtlichen Schutz
genießen, den sie vor ihren nationalen Gerichten erhalten würden.

Niemand weiß wirklich, wie gut ein ständiger internationaler Gerichtshof internationales
Recht durchsetzen wird. Der juristische Redakteur eines bekannten politischen Magazins
in Großbritannien hat darauf hingewiesen, dass Regierungen Verträge unterzeichnet ha-
ben, die Kriegsverbrechen verbieten. Die Regierungen haben diese unterzeichnet, manch-
mal zynisch, manchmal mit den besten Absichten, aber immer mit dem Wissen, dass die
Verträge in absehbarer Zukunft wahrscheinlich nicht angewendet werden. Der Inter-
nationale Strafgerichtshof hat das geändert und kann daher ein Beginn sein, die recht-
lichen Regeln dort zu verbreiten, wo sie nicht entsprechend ausgebildet sind. Der
Gerichtshof stellt so etwas wie eine Revolution im internationalen Recht dar. Es ist schwer
zu sagen, ob er Erfolg haben wird. Er ist ein Experiment.
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Obwohl internationale Tribunale eine willkommene Unterstützung sind bei den Versuchen,
Verletzungen des HVR zu verhüten und zu bestrafen, ist es unwahrscheinlich, dass sie
jemals im Stande sein werden, die Rolle der nationalen Gerichte und eine wirksame
nationale Strafgesetzgebung vollkommen zu ersetzen. Die Staaten tragen auch weiterhin
die primäre Verpflichtung, den Respekt für das HVR zu sichern und Verletzungen dieses
Rechts zu verhüten und zu bestrafen. Nur bei wirksamen Maßnahmen auf nationaler Ebene
kann der Respekt für das HVR vollkommen gesichert werden. 

3. Streben nach Gerechtigkeit durch Wahrheitskommissionen
Die Länder in Lateinamerika haben ein anderes Modell entwickelt, um jemanden zur
Rechenschaft zu ziehen: Wahrheitskommissionen. Argentinien hat 1983 die erste Wahr-
heitskommission eingerichtet, um die Wahrheit über das Verschwinden Tausender Men-
schen unter dem früheren Regime zu untersuchen und aufzudecken. Nachdem sie von
Hunderten Zeugen Aussagen aufgenommen hatte, dokumentierte die Kommission die
Existenz von geheimen Gefangenenlagern und zumindest 8.900 „verschwundenen Per-
sonen“ und reichte Fälle für mögliche Strafverfolgungen ein. Die Kommission hat 1984
„Nunca Mas“ („Nie wieder“), einen Bericht in Buchlänge, herausgegeben, einen Klassiker
unter den Menschenrechtsberichten.

Wahrheitskommissionen sind keine Gerichte; sie sind lediglich ein Forum für Unter-
suchungen, um die Tatsachen vergangener Gräueltaten festzustellen. Einige wurden durch
öffentliche Behörden eingerichtet, andere durch private Organisationen. Wenn sie in einem
sorgfältigen, neutralen Prozess geführt werden, haben Kommissionen den Vorzug des
schnellen und direkten Nachweises von Fakten über Kriegsverbrechen (wie in El Salvador
oder Nicaragua) oder Menschenrechtsverletzungen ehemaliger Regime (wie in Argentinien,
Chile, Brasilien und Haiti). Das Ziel der meisten Wahrheitskommissionen war es, Fakten über
Verletzungen des HVR, nationalen Rechts und der Menschenrechte nachzuweisen. Diese
Kommissionen haben einfach Berichte veröffentlicht und Empfehlungen abgegeben, wie die
Regierung des jeweiligen Landes auf die Verbrechen reagieren sollte.

Wahrheits- und Versöhnungskommissionen
Südafrika ist bei seinen Bemühungen, nach Gerechtigkeit zu streben, einen Schritt weiter
gegangen. Die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission (Truth and Re-
conciliation Commission – TRC) wurde geschaffen, um Verbrechen zu untersuchen, die
während des Konfliktes zur Beendigung der Apartheid begangen wurden – eines Systems,
in dem eine weiße Minderheit das politische und wirtschaftliche Leben des Landes be-
herrscht hatte. Während der Apartheid waren Schwarzafrikanern, ebenso wie Asiaten und
Personen mit gemischten Vorfahren, viele Rechte und Vorteile verwehrt, die Personen mit
europäischen Vorfahren hatten. Die TRC untersuchte Verbrechen, die von der südafrika-
nischen Regierung und den Befürwortern der Apartheid begangen wurden, ebenso wie Ver-
brechen von Gruppen wie dem Afrikanischen Nationalkongress (African National Congress –
ANC), die am bewaffneten Aufstand gegen das Apartheidregime beteiligt waren. 

Die südafrikanische TRC unterscheidet sich von früheren Wahrheitskommissionen dadurch,
dass sie als Teil des Rechtssystems eingerichtet wurde. Ihre Ziele sind jedoch nicht
Verfolgung und Bestrafung, sondern persönliche und politische Versöhnung. Die TRC sieht
vor, dass den für Verletzungen Verantwortlichen, die wahrheitsgemäß darüber aussagen,
was sie getan haben, ihre Verbrechen rechtsgültig vergeben werden können (ein Vorgang,
der Amnestie genannt wird). Personen, die beschuldigt sind, Verbrechen begangen zu
haben, und darüber nicht wahrheitsgemäß und vollständig vor der TRC aussagen, können
noch immer gemäß nationalem Recht strafrechtlich verfolgt werden. Tausende Menschen
beantragten eine Amnestie bei der TRC. Bis Ende 1999 gewährte das Amnestiekomitee
der TRC 568 Personen Amnestie, lehnte 5.287 Anträge auf Amnestie ab, gewährte in 21
Fällen teilweise Amnestie, verzeichnete 161 zurückgezogene Anträge und führte 272
Verfahren, in denen die Entscheidung noch ausstand – in Summe macht das 6.039 Fälle.

Die meisten der Kriterien für eine Amnestie betreffen die vollständige Enthüllung aller
Fakten durch den Täter und die Versicherung, dass die Taten aus politischen Gründen
begangen wurden und nicht für einen persönlichen Gewinn oder aus persönlichem Groll
gegenüber den Opfern. Das Komitee zog auch die „Schwere der Tat“ und die „Pro-
portionalität“ zwischen der Tat und den erwarteten Ergebnissen in Betracht.
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Die südafrikanische TRC strebt auch danach, Opfern von Kriegsverbrechen zu helfen,
indem sie ihnen gestattet, ihre Geschichte der Welt zu erzählen, und Vorkehrungen für Re-
parationen sowie soziale Dienste bereitstellt. Mehr als 20.000 Opfer von Menschen-
rechtsverstößen haben Stellungnahmen bei der TRC eingereicht.

Kritiker der TRC weisen auf Mängel hin. Viele Menschen legen Zeugnis über Geschehnisse
ab, die sie nicht direkt erlebt haben. Die einzigen Verbrechen, die von der TRC untersucht
werden, sind jene, die von Zeugen vorgebracht werden. Sie versucht nicht, Verbrechen
zu untersuchen, für die sich kein Zeuge freiwillig zur Verfügung stellt. Eine bedeutende
Frage ist, ob Menschen, die gemordet und unschuldige Opfer gefoltert haben, straflos
ausgehen sollen, nur weil sie ihre Verbrechen zugeben. Und es wurde auch die Frage auf-
geworfen, ob die Reparationszahlungen hoch genug sind, um für die Leiden zu bezahlen
(inklusive medizinischer Rechnungen und des Verlusts des Einkommens, wenn ein
Familienmitglied getötet wurde).

Quellen:

Irwin Cotler (ed.): Nuremberg Forty Years Later. McGill-Queen’s University Press, Montreal 1995

IKRK-Homepage: www.icrc.org

Eröffnungsrede an die Diplomatische Konferenz der Vereinten Nationen von Bevollmächtigten über die Errichtung eines Internationalen
Strafgerichtshofs, Rom, Italien, Juni 1998, transkribiert aus: In Search of Global Justice, Part II

Erklärung zur Abstimmung durch Mr. Dilip Lahiri, Leiter der indischen Delegation, über die Annahme des Statuts des Internationalen
Strafgerichtshofs, 17. Juli 1998, www.un.org/icc/speeches/717ind.htm

Robinson Everett: American service members and the ICC. In: The US and the ICC, herausgegeben von Sarah B. Sewall and Karl Kaysen,
Rowman et Littlefield Publishers, Inc.

David Manasian, juristischer Redakteur, Economist, transkribiert aus: In Search of Global Justice, Part II 
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Welche Verletzungen des humanitären
Völkerrechts sind Kriegsverbrechen?

Das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zählt schwere Verstöße gegen das HVR
auf, die als Kriegsverbrechen gelten, wenn sie gegen geschützte Personen begangen
werden: verwundete oder kranke Kombattanten, Gefangene, Zivilisten etc. Einige davon
sind hier zusammengefasst.

● vorsätzliche Tötung

● Folterung und unmenschliche Behandlung […]

● vorsätzliche Verursachung großer Leiden […]

● vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung oder zivile Objekte oder
auf Personal, Einrichtungen, Material, Einheiten oder Fahrzeuge, die an
einer humanitären Hilfsmission beteiligt sind

● Vertreibung, Zwangsumsiedlung oder Verschleppung der Bevölkerung

● der Einsatz von verbotenen Waffen, Geschossen, Stoffen und Methoden
der Kriegsführung, die ihrer Art nach überflüssige Verletzungen oder
unnötige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken

● die vorsätzliche Aushungerung von Zivilpersonen als Methode der
Kriegsführung durch die Vorenthaltung von Gegenständen, die für ihr
Überleben unverzichtbar sind

● Plünderung einer Stadt oder Ansiedlung

● Geiselnahme

● Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Zwangsprostitution sowie jede
andere Form sexueller Gewalt 

● die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder
wehrlosen Kombattanten, der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben hat

● Zwangsverpflichtung oder Einziehung von Kindern unter fünfzehn Jahren
in die nationalen Streitkräfte oder ihre Verwendung zur aktiven
Teilnahme an Feindseligkeiten

● vorsätzliches Einleiten eines Angriffs in der Kenntnis, dass dieser auch
Verluste an Menschenleben, die Verwundung von Zivilpersonen, die
Beschädigung ziviler Objekte oder weit reichende, langfristige und
schwere Schäden an der natürlichen Umwelt verursachen wird

● Benutzung der Anwesenheit einer Zivilperson oder einer anderen
geschützten Person, um Kampfhandlungen von gewissen Punkten,
Gebieten oder Streitkräften fern zu halten

● Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines
ordentlich bestellten Gerichts, das die allgemein als unerlässlich anerkann-
ten Rechtsgarantien bietet

Aus: Art. 8 des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 4B: Die Entstehung internationaler Tribunale

Entdeckung 4B, die Material für fortgeschrittenere Schüler enthält, verfolgt die Entwicklung der interna-
tionalen Bemühungen in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, Gerechtigkeit sicherzustellen.
Sie führt die Schüler in den Prozess ein, der nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat und bei dem
zum ersten Mal Nationen zusammengekommen sind, um über Personen wegen Kriegsverbrechen und
schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht (HVR) zu richten. Bei der Erkundung der Entwicklung
des internationalen Strafgerichtssystems untersuchen die Schüler einige grundlegende Fragen der Durch-
setzung, wie etwa, ob ein für Verletzungen des HVR Verantwortlicher, der die Weisungen eines Vorgesetzten
befolgte, schuldig ist; oder die Frage, wer geeignet ist, über einen anderen zu richten; oder warum die
Nationen es als notwendig empfunden haben, einen Internationalen Strafgerichtshof einzurichten.

Ziele:
� verstehen, wie sich die internationalen Bemühungen, Kriegsverbre-

cher vor Gericht zu bringen, entwickelt haben

� sich einiger der Fragen bewusst werden, die beim Richten über Kriegs-
verbrechen auftreten

Materialien: 
� Stimmen aus Nürnberg:

„Über die Aufgabe des Tribunals“

„Aus den Schlussreden der Angeklagten“

„Aus den Gerichtsurteilen“

� „Die Nürnberger Prinzipien, 1946“

� Informationsblatt: „Internationale Ad-hoc-Tribunale“

� Informationsblatt: „Antworten auf Fragen zum Internationalen Straf-
gerichtshof“

Für Lehrer:
� „Die Hintergründe der Nürnberger Prozesse“

� „Drei Zugänge zur Gerechtigkeit“ (siehe Entdeckung 4A)

Vorbereitung:

Entscheiden Sie, ob Sie die Schüler die „Hintergründe der Nürnberger
Prozesse“ vor der Stunde lesen lassen.

Planen Sie, wie Sie die Lesetexte „Stimmen aus Nürnberg“ verwen-
den, sodass es den Fähigkeiten Ihrer Schüler am besten entspricht.
Entscheiden Sie, ob Sie die Schüler zur Vorbereitung der zweiten
Einheit die Informationsblätter lesen lassen.

Zeit: zwei Einheiten (à 45 bis 60 Minuten)

1. Offene Diskussion (5–10 Minuten)

➤ Was wisst ihr über die internationalen Straftribunale für Ruanda
(1994) und das ehemalige Jugoslawien (1993) oder die internationa-
len Militärtribunale von Nürnberg oder Tokio, die nach dem 2.
Weltkrieg eingerichtet wurden?

➤ Warum, glaubt ihr, werden internationale Tribunale eingerichtet?
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 4B: Die Entstehung internationaler Tribunale

2. Der Präzedenzfall Nürnberg (Kleingruppen, 30–40 Minuten)

Erklären Sie die wichtigsten Fakten zum ersten internationalen Militärtri-
bunal, das 1945 in Nürnberg, Deutschland, einberufen wurde:

� Der Zweite Weltkrieg endete 1945 mit schrecklichen menschlichen
Verlusten: Millionen von Juden und anderen Minderheiten waren in
Konzentrationslagern vernichtet worden; Millionen von Zivilpersonen
getötet, bombardiert oder gezwungen, ihre Heimat zu verlassen;
Millionen von Soldaten gefangen und inhaftiert; Städte durch schwere
und systematische Bombardements zerstört; und die erste Atom-
bombe war eingesetzt worden, und hatte die Städte Nagasaki und
Hiroshima vollständig zerstört.

� Die siegreichen Alliierten (Großbritannien, die Sowjetunion, die Ver-
einigten Staaten und Frankreich) beriefen im Herbst 1945 in Nürn-
berg, Deutschland, ein Tribunal ein, um über 22 führende Nazis zu
richten. Jede der vier Nationen stellte zwei Richter und ein Team von
Anklägern zur Verfügung.

� Ein Team deutscher Anwälte verteidigte die Angeklagten, unter denen
sich Hermann Göring (Marschall von Deutschland), Wilhelm Keitel
(Chef des Oberkommandos der Deutschen Wehrmacht) und Joachim
von Ribbentrop (deutscher Außenminister) sowie einige niedrigere
Regierungsbeamte befanden.

� Den Angeklagten wurde zur Last gelegt, persönlich für Verbrechen
gegen den Frieden (Planung, Einleitung oder Ausführung eines
Aggressionskrieges), Kriegsverbrechen (Verstöße gegen das HVR)
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Mord, Vernichtung, Ver-
sklavung, Verschleppung und andere unmenschliche Handlungen ge-
gen Zivilpersonen) verantwortlich zu sein.

� Neunzehn der Angeklagten wurden verurteilt. Drei wurden freige-
sprochen.

Teilen Sie die Klasse auf und lassen Sie jede der Kleingruppen über ei-
nen der drei Texte „Stimmen aus Nürnberg“ diskutieren: (10 Minuten)

� „Über den Zweck von Nürnberg“ spiegelt die historische Rolle wider,
die die Ankläger im Tribunal gesehen haben.

� „Aus der abschließenden Stellungnahme der Angeklagten“ beinhal-
tet Auszüge aus den Aussagen von vier Angeklagten.

� „Aus den Gerichtsentscheidungen“ spiegelt die Antwort der Richter
auf die Argumente wider.

Lassen Sie jede Gruppe berichten, um dann mit der gesamten Klasse
zu diskutieren (20 Minuten).

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Die Anwälte der Verteidigung argumentierten damit, dass ihre Klien-

ten nicht für die begangenen Verbrechen verantwortlich gemacht
werden könnten, da 

(1) ... sie Befehle ausgeführt hätten, die sie von Vorgesetzten erhal-
ten hätten;

(2) ... die Nationen, die zu Gericht saßen, dieselben Verbrechen be-
gangen hätten.

➤ Welche Gegenargumente habt ihr beim Lesen gefunden?

➤ Denkt ihr, dass einige Ansichten, die von Anklägern, Angeklagten oder
Richtern geäußert wurden, andere gewesen wären, wenn das Tribunal
von der neuen deutschen Regierung nach dem Krieg eingerichtet wor-
den wäre? Wenn ja, welche Ansichten? Warum oder warum nicht?

1

Das Internationale

Militärtribunal für den

Fernen Osten wurde 1946

in Tokio einberufen. Elf

Länder waren vertreten,

um über Anklagen gegen

27 hochrangige Japaner

zu verhandeln, die be-

schuldigt wurden, während

des 2. Weltkriegs Verbre-

chen gegen den Frieden,

Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die

Menschlichkeit begangen

zu haben. Sieben wurden

zum Tode verurteilt, die an-

deren zu Gefängnisstrafen.
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3. Wachsende internationale Bedeutung (30–45 Minuten)

Erinnern Sie die Schüler daran, dass die Genfer Abkommen verlangen,
dass die Staaten die Verantwortung dafür übernehmen, dass Personen,
die Verletzungen des HVR begangen haben, vor Gericht gebracht werden.
Dieser internationalen Verantwortung kann auf drei Arten Folge geleistet
werden. Die älteste ist jene durch Gerichte auf nationaler Ebene.

A. Nationale Gerichte anderer Länder

Fragen, die Sie den Schülern stellen können: 
➤ Habt ihr schon von Menschen gehört, die wegen schwerer Verstöße

gegen das humanitäre Völkerrecht oder die Menschenrechte, die sie
in einem anderen Land begangen hatten, gerichtlich verfolgt wurden?

Einige aktuelle Beispiele folgen; wählen Sie andere, wenn Sie möchten.

Beispiel 1: Der Bürgermeister von Mushubati (einem Bezirk von Ru-
anda) wurde in der Schweiz verhaftet und vor ein Schweizer Militär-
gericht gestellt. Er wurde 1999 zu lebenslanger Haft wegen Verlet-
zungen des humanitären Völkerrechts, Meuchelmord und Anstiftung
zum Meuchelmord während des Völkermordes 1994 verurteilt. Nach
einer Berufung wurde das Urteil auf 14 Jahre Gefängnis herabge-
setzt. Seine letzte Berufung ist noch anhängig.

Beispiel 2: Im Februar 2000 wurde Habré, der ehemalige Präsident
des Tschad, in seinem Exil in Senegal wegen vermeintlicher Men-
schenrechtsverletzungen im Tschad zwischen 1982 und 1990 ange-
klagt. 2001 wies Senegals oberstes Gericht den Fall mit der Begrün-
dung ab, dass senegalesische Gerichte nicht für Ausländer zuständig
wären, die Verbrechen außerhalb Senegals begangen hatten. Die
Kläger und ihre Rechtsanwälte planten, den Fall außerhalb Senegals
weiterzuführen. Ein paar Monate später brachten 30 Opfer von Habré
und ihre Anwälte in Belgien eine Klage gegen den ehemaligen Dik-
tator wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. Ein belgischer
Richter reiste zum Tatort und nahm Zeugenaussagen von Dutzenden
Opfern und ihren vermeintlichen Folterknechten auf.

Beispiel 3: 1998 wurde der ehemalige chilenische Präsident Pinochet
aufgrund eines Haftbefehls aus Spanien in Großbritannien festgenom-
men. Spanien ersuchte um seine Auslieferung wegen Mordanklage.
Vor Prozessbeginn wurde er jedoch aus medizinischen Gründen ent-
lassen und nach Chile gebracht, wo ein nationaler Richter ihn wegen
derselben Vorwürfe anklagte. Im August 2000 bestätigte der Oberste
Gerichtshof Chiles, dass die parlamentarische Immunität Pinochets
aufgehoben werde und er sich dem Prozess stellen sollte. Doch im
Dezember gab das Berufungsgericht von Santiago einem Antrag der
Verteidigung Pinochets auf Aufhebung des Haftbefehls statt, mit dem
Pinochets Anklage in Zweifel gezogen wurde, und entschied im Juli,
Strafanklagen gegen ihn vorübergehend auszusetzen. Im August 2001
gab Chiles Oberster Gerichtshof jedoch dem Antrag statt, diese Ent-
scheidung, die auf dem mentalen Gesundheitszustand des Diktators
basierte zu überprüfen.

➤ Einige Menschen argumentieren damit, dass sich Gerichte eines
Landes, die jemanden wegen Verbrechen, die in einem anderen Land
begangen wurden, anklagen und über ihn entscheiden, in die inneren
Angelegenheiten eines anderen Landes einmischen. Stimmt ihr dem
zu? Warum oder warum nicht? Welchen Grund könnte ein Tribunal ha-
ben, über solche „ausländischen Fälle“ zu entscheiden?

2

Jede Vertragspartei ist zur

Ermittlung der Personen

verpflichtet, die der

Begehung oder der Erteilung

eines Befehls zur Begehung

einer dieser schweren

Verletzungen beschuldigt

sind; sie stellt sie ungeachtet

ihrer Staatsangehörigkeit vor

ihre eigenen Gerichte.
Art. 49/50/129/146 der Genfer Abkommen 
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➤ Manchmal wird argumentiert, dass Ankläger und Richter, um über
Kriegsverbrechen zu richten, den Kontext und die Kultur des Landes
kennen müssen, in dem die Verbrechen begangen wurden. Was
denkt ihr?

B. Internationale Ad-hoc-Tribunale

Verwenden Sie das Informationsblatt „Internationale Ad-hoc-Tribunale“,
um zu zeigen, welche Handlungen ein halbes Jahrhundert nach Nürn-
berg und Tokio international getätigt werden, um Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda zu
ahnden.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Warum wurden diese Tribunale eingerichtet, obwohl nach den Genfer

Abkommen jedes Land selbst dafür verantwortlich ist, die Durch-
setzung des humanitären Völkerrechts sicherzustellen?

[Zum Beispiel: Im ehemaligen Jugoslawien waren die Verletzun-
gen bekannt und offensichtlich. Nationale Gerichte waren je-
doch nicht in der Lage oder nicht gewillt, solche Fälle zu
bearbeiten. In Ruanda war das Gerichtssystem zusammenge-
brochen. Die internationale Gemeinschaft wollte sicherstellen,
dass die maßgebenden Kriegsverbrecher keine Möglichkeit ha-
ben, der Justiz zu entkommen, dass sie einen fairen Prozess er-
halten und dass das Tribunal einen Beitrag zur nationalen
Versöhnung in Ruanda und zur Aufrechterhaltung des Friedens
in der Region leistet.]

➤ Bedeutet die Existenz eines internationalen Tribunals, dass alle
Kriegsverbrecher vor ein solches gestellt werden?

[Zum Beispiel: Es gibt gegenwärtig Bemühungen, einen gemischt
internationalen und nationalen Zugang zur Justiz in Kambodscha
und Sierra Leone einzurichten. Für die Fälle aus Ruanda wurden
vier verschiedene Vorgangsweisen eingerichtet. Normalerweise ver-
handelt ein internationales Tribunal nicht über alle Verbrechen, son-
dern nur über die wichtigsten.]

C. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH)

Diskutieren Sie das Informationsblatt „Antworten auf Fragen über den
Internationalen Strafgerichtshof“.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Was sind die Unterschiede zwischen den Tribunalen von Nürnberg

und Tokio, den internationalen Ad-hoc-Tribunalen und dem ständigen
Internationalen Strafgerichtshof?

[Zum Beispiel: Die Tribunale von Nürnberg und Tokio wurden von
den siegreichen Ländern eingerichtet, um über Verbrecher aus
den besiegten Ländern zu richten; die Ad-hoc-Gerichte und der
IStGH können über beide Seiten richten. Nürnberg und Tokio so-
wie das ICTY (Internationales Straftribunal für das ehem. Jugo-
slawien) und das ICTR (Internationales Straftribunal für Ruanda)
sind vorübergehend eingerichtete Tribunale, während der IStGH
auf Dauer eingerichtet und daher jederzeit zu arbeiten bereit ist.
Die auf Dauer angelegte Stellung des IStGH soll für potenzielle
Verantwortliche für Verletzungen eine Abschreckung sein.]

3

4

Die Regierungen, die diesen

aufklärenden Schritt getan

haben, verstehen vollkom-

men, dass ein ständiger

Internationaler Strafgerichts-

hof keine Bedrohung für

Länder darstellt, die ein

organisiertes Strafgerichts-

system besitzen. Im Gegen-

teil, er ist dazu geschaffen,

jene besonders schutz-

bedürftigen Menschen zu

schützen, deren eigene

Regierung, sofern sie eine

haben, nicht fähig oder nicht

gewillt ist, diejenigen straf-

rechtlich zu verfolgen, die

ihre grundlegendsten

Menschenrechte verletzt

haben.
Kofi Annan, UNO-Generalsekretär
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Diskutieren Sie jede der folgenden Aussagen, die einige der Hoffnungen
widerspiegeln, die in einen solchen Gerichtshof gesetzt werden, aber
auch einige seiner Grenzen aufzeigen.

Ich glaube, dass der Gerichtshof nicht nur potenzielle Henker
abhält, sondern auch außerordentliche erzieherische Tugenden
haben kann, indem er die westlichen Regierungen zwingt, eine
transparentere Außenpolitik zu machen.

William Bourdon, Rechtsanwalt und Generalsekretär der Internationalen Föderation für Menschenrechte

Ein internationaler Gerichtshof (...) kann pro Jahr nicht über mehr
als 50 angeklagte Personen entscheiden. Ein ständiger Gerichts-
hof, der sich mit allen Ländern beschäftigt, wird dasselbe Problem
haben und sollte daher diejenigen, die er verfolgt, nach ihrem
hohen Maß an Verantwortlichkeit auswählen. Es ist daher un-
möglich, sich vorzustellen, dass der Kampf gegen die Straflosigkeit
nur von internationaler Justiz abhängig sein kann. Es ist deshalb
notwendig, dass die nationalen Gerichte mittelfristig einbezogen
werden und aktiv an einer Lösung arbeiten.

Louis Joinet, Richter, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Straflosigkeit

4. Abschluss (10 Minuten)

➤ Warum, denkt ihr, hat die Entwicklung eines Internationalen Straf-
gerichtshofes an die fünfzig Jahre gedauert?

➤ Was sind die wichtigsten Vorteile eines ständigen internationalen
Gerichtshofes, der Einzelpersonen wegen Völkermord, Kriegsver-
brechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich
verfolgt? Warum sind einige Länder nicht willens, das Statut des
IStGH zu unterzeichnen?

Schlüsselgedanken

◆ Internationale Strafgerichte sind eine Lösung für viele Pro-
bleme, die damit zusammenhängen, eine Autorität zu be-
stimmen, die über Kriegsverbrechen richtet und diese be-
straft.

◆ Wenn Richter über Schuld urteilen, ziehen sie in Betracht,
ob der Beschuldigte die Rechtsverletzung, derer er ange-
klagt ist, wissentlich begangen hat. Weder das Befolgen
von Befehlen noch die Tatsache, dass ähnliche Verlet-
zungen von anderen begangen wurden, kann einen einzel-
nen Verantwortlichen von seiner Schuld befreien.

Universelle Gerichtsbarkeit

basiert auf der Annahme,

dass einige Verbrechen uni-

versell derart verwerflich

sind, dass die Täter die

Feinde aller Menschen sind.

Sie gibt jedem Staat das

Recht, eine Person wegen

bestimmter Verstöße

festzunehmen und über sie

zu richten.
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Vertiefende Zusatzaktivitäten

Geschichte, Literatur, aktuelle Ereignisse

Finde Beispiele aus der Geschichte oder Literatur oder aktuelle Ereignisse (oder hypothetische
Fälle), die die Bedeutung jedes einzelnen Nürnberger Prinzips veranschaulichen und erklären.

Gehe auf einen wichtigen Kritikpunkt an Nürnberg näher ein

Schreib einen Aufsatz (oder eine Forschungsarbeit) über folgende Frage:

➤ Wirft die Tatsache, dass die siegreichen Alliierten über den besiegten Feind zu Gericht saßen,
einen Schatten auf die Glaubwürdigkeit des Tribunals?

Führt eine Debatte durch.

Verfolge die Entwicklung des IStGH

Verwende die Medien und das Internet, um die Entwicklung zu verfolgen, wie Länder das Statut
unterzeichnet und ratifiziert haben, mit dem der IStGH eingerichtet wurde. Finde heraus, was die
Position deines Landes dazu ist und welche Schritte dein Land unternommen hat.
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Für
Lehrer 

Die Hintergründe der Nürnberger Prozesse
Obwohl Kriegsverbrechen Verbrechen gegen das Völkerrecht sind, haben sich bis 1945
nur nationale Gerichte damit beschäftigt. Die Täter wurden in jenen Ländern vor Gericht
gestellt, in denen das Verbrechen begangen wurde, oder in ihrem eigenen Land. Zu
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts haben z. B. die USA eigene Soldaten für die Gräuel-
taten vor Gericht gestellt und verurteilt, die diese während eines Konfliktes auf den
Philippinen begangen hatten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Kriegsverbrecherprozesse von militärischen Tribu-
nalen durchgeführt oder von nationalen Gerichten in Ländern wie Holland, Frankreich und
Polen, die von den deutschen Streitkräften okkupiert worden waren. Kanada, China, Aus-
tralien, Großbritannien, die USA, Holland und die Philippinen führten Verfahren gegen Na-
zis und Japaner, die in anderen Kriegsgebieten Kriegsverbrechen begangen hatten.
Schätzungsweise wurde zwischen dem Ende des Krieges und 1950 etwa 10.000 Per-
sonen der Prozess wegen Verstößen gegen das Kriegsrecht gemacht, und einige Hundert
mehr sind seitdem in Deutschland vor Gericht gestanden.

Aber wer sollte über die obersten Anführer richten, die beschuldigt waren, internationale
Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
begangen zu haben? 1945 errichteten Großbritannien, Frankreich, die Sowjetunion und die
Vereinigten Staaten von Amerika eigens ein internationales Militärtribunal in Nürnberg, um
über die Angeklagten unter den führenden Nazis zu richten. Ein ähnliches elfköpfiges inter-
nationales Militärtribunal für den Fernen Osten wurde in Tokio eingerichtet, um über An-
klagen gegen führende japanische Angeklagte zu verhandeln.

Vor den Tribunalen in Nürnberg und Tokio waren Personen, gegen die Kriegsrecht
durchgesetzt wurde, in der Regel gewöhnliche Soldaten oder Offiziere, die höchstens ei-
nen mittleren Rang innehatten. Diese bahnbrechenden internationalen Tribunale machten
Angeklagten den Prozess, die an der Spitze oder fast an der Spitze der militärischen oder
zivilen Hierarchie standen. Diese Personen zu bestrafen sollte der seit langem bestehen-
den Regelung, dass diejenigen, die Kriegsverbrechen anordnen, die Hauptschuldigen
sind, erst wirkliche Bedeutung verleihen. 

Darüber hinaus führten diese Tribunale zu einer umfassenden Ausdehnung des Prinzips,
dass Einzelpersonen nach internationalem Recht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen
werden können, selbst wenn ihr Verhalten nach einheimischem Recht zulässig war.

Während sich die Verfahren in Tokio auf Verbrechen gegen den Frieden konzentrierten
(die Planung und Ausführung eines Aggressionskrieges), wurden die 22 Angeklagten in
Nürnberg auch für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Ge-
richt gestellt. Die sich daraus ergebenden Urteile führten zu jenen Richtlinien, die heutzu-
tage als die wichtigsten für die persönliche Verantwortlichkeit nach internationalem Recht
angesehen werden: den Nürnberger Prinzipien.

Das Beweismaterial dafür, dass die zur Diskussion stehenden Taten tatsächlich begangen
worden waren, war überwältigend (die Aussagen, Protokolle und Dokumente der Nürn-
berger Prozesse füllen mehr als 25.000 Seiten). Als Ergebnis brachte das Team der ver-
teidigenden Anwälte drei Hauptargumente vor, warum die Angeklagten freigesprochen
werden sollten:

1) Hitler hatte die Entscheidungen getroffen, und diese Männer hatten als
seine Untergebenen keine andere Wahl gehabt, als die Wünsche des
Diktators auszuführen.

2) Einige der Verbrechen, deren diese Männer angeklagt waren (wie etwa
Völkermord) wurden zu der Zeit, als sie begangen wurden, nicht als Ver-
brechen nach internationalem Recht angesehen.

3) Diejenigen, die urteilen, sind nicht besser als diejenigen, die verurteilt
werden, sofern sie selbst ähnliche Verbrechen begangen haben.

Quellen: Telford Taylor: Die Nürnberger Prozesse. Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG 1994
Yuki Tanaka. Hidden Horrors. Westview Press, Oxford 1996

Australian Red Cross Curriculum
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Modul 4: Beurteilung des Lernerfolgs Für
Lehrer 

Seite 1 von 2

Methoden zur Beurteilung des Lernerfolgs
� Laufende Beurteilung:

Entdecke das humanitäre Völkerrecht (EHVR) bietet dem Lehrer die
Möglichkeit, täglich festzustellen, was seine Schüler gelernt haben und
welche Missverständnisse vorhanden sind. Aktive Lehrmethoden wie
Diskussionen, Kleingruppenarbeiten, Brainstorming und Rollenspiele
bieten diese Möglichkeit.

Nehmen Sie sich am Ende der Stunde fünf Minuten Zeit und
lassen Sie die Schüler ein oder zwei Sätze zu den folgenden
Fragen schreiben: „Was habe ich heute gelernt?“ und „Welche
Fragen habe ich?“. Lesen Sie sich die Antworten durch und
verwenden Sie diese, um auf dem Wissen der Schüler
aufzubauen und Missverständnisse zu klären.

� Portfolio für Arbeiten des Schülers:

Während des Moduls machen die Schüler Interviews, beziehen Stellung zu
einem Thema und verteidigen ihre Position mit Beispielen. Sie stellen ihre
Gedanken und Vorstellungen in Gedichten, Rollenspielen, Zeichen- oder
Bastelarbeiten dar oder schreiben detaillierte Berichte über ein bestimmtes
Thema.

Jeder Schüler soll einen Ordner oder eine Mappe anlegen, worin
er die geschriebenen Arbeiten, Interviews und Zeitungsartikel,
mit denen er zur Arbeit in der Klasse beigetragen hat, sammelt.
Gehen Sie mit jedem einzelnen Schüler regelmäßig diese
Sammlung durch, um seinen Fortschritt im Verständnis des
Völkerrechts zu verfolgen.

Hängen Sie Arbeiten der Schüler an die Wand.

� Kurze Fragen: (jeweils 10 Minuten)

Nachdem Sie Modul 4 abgeschlossen haben, können Sie die letzte Stunde
für eine schriftliche Wiederholung verwenden. Lassen Sie die Klasse einen
Aufsatz schreiben (20–30 Minuten) und zwei bis drei kurze Fragen beant-
worten.

1. Aufsatzfragen: Wählen Sie eine aus (25 Minuten).

➤ Was sind die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des HVR? 
Nenne konkrete Beispiele.

➤ Glaubst du, dass es in Zukunft leichter oder schwerer sein 
wird, das HVR umzusetzen? Nenne Gründe und Beispiele.

2. Kurze Fragen (jeweils 10 Minuten):

➤ Nenne drei der Hauptargumente, die die Rechtsanwälte bei 
den Nürnberger Prozessen zur Verteidigung der Personen, die 
wegen Kriegsverbrechen angeklagt waren, verwendet haben.

➤ Nenne einen der drei Zugänge, die es derzeit gibt, um das 
HVR durchzusetzen.
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Modul 4: Beurteilung des Lernerfolgs Für
Lehrer
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Andere Fragen können gefunden werden, indem Sie die Klasse bitten, sich
in Kleingruppen verschiedene Fragen auszudenken, und Sie dann eine
davon als Aufsatzthema für die gesamte Klasse auswählen. Oder Sie
lassen jeden Schüler eine Frage vorschlagen, die er sich selbst bei einer
Prüfung stellen würde. Der Lernfortschritt und das Verständnis des
Schülers werden dabei anhand der „Qualität“ von Frage und Antwort
beurteilt. Sie können ein Zitat aus einem Zeitungsartikel, aus diesem Buch
oder aus einer anderen Quelle wählen. Die Schüler sollen den Kern der
Aussage hervorheben und angeben, ob sie ihr zustimmen oder nicht.

Kriterien für die Beurteilung:
Fundierte Antworten enthalten:

�Begriffe wie Zeuge, Kombattant, Dilemma, Kettenreaktion und
andere, die in den Materialien vorkommen.

�konkrete Beispiele, um Aussagen zu begründen.

�Beispiele aus verschiedenen Quellen, wie z. B. den Nachrichten,
Interviews, Diskussionen in der Klasse und Material, das außer-
halb des Unterrichts gelesen wurde.

Diese aufgezählten Techniken sind lediglich Vorschläge, die helfen sollen,
die Arbeit der Schüler mit den EHVR-Materialien zu beurteilen. Sie können
sie jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen.
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Modul 4: Quellen im Internet Für
Lehrer
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A. Wahrheits- und Versöhnungskommissionen

Englischsprachige Quellen:

� Guatemala: Memory of Silence
http://hrdata.aaas.org/ceh/report/english/toc.html
Auch in spanischer Sprache

� Truth Commissions (US Institute of Peace Library)
http://www.usip.org/library/truth.html

� Truth and Reconciliation Commission (South Africa)
http://www.truth.org.za/

B. Militärisches Tribunal in Nürnberg

Deutschsprachige Quellen:

� Bildungszentrum Stadt Nürnberg: Die Nürnberger Prozesse
http://www.bz.nuernberg.de/bzshop/publikationen/nproz/nproz.html

� Oberlandesgericht Nürnberg: Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozesse
http://www.justiz.bayern.de/olgn/imt/imtd.htm

Englischsprachige Quellen:

� Nuremberg War Crimes Trials: The Avalon Project at the Yale Law School
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/imt.htm
Primäre Quellen über die Prozesse

� Thomas J. Dodd Papers: Nuremberg
http://www.lib.uconn.edu/DoddCenter/ASC/dodpmain.htm#Nuremberg
Dokumente des amerikanischen Rechtsanwaltes, der die tägliche Arbeit
der Ankläger beaufsichtigte 

� Prosecution of War Criminals: Museum of Tolerance Multimedia Learning
Center
http://motlc.wiesenthal.org/pages/t003/t00398.html

� War Crimes Trials (United States Holocaust Memorial Museum)
http://wlc.ushmm.org/

C. Ad-hoc-Tribunale

Englischsprachige Quellen:

� International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
http://www.un.org/icty/

� International Criminal Tribunal for Rwanda | http://www.ictr.org/
Auch in französischer Sprache
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D. Internationaler Strafgerichtshof

Deutschsprachige Quellen:

� Statut des Internationalen Strafgerichtshofs
http://www.coeicl.de/content_d/kriegsverbrechen_icc_doc_d.html

� Auswärtiges Amt, Deutschland
http://www.auswaertigesamt.de/www/de/aussenpolitik/vn/voelkerrecht/istgh/index_html
Ausführliche Informationen zum Internationalen Strafgerichtshof mit deutscher Über-
setzung des Statuts

Englischsprachige Quellen:

� Coalition for an International Criminal Court | http://www.iccnow.org/
Auch in französischer und spanischer Sprache

� International Court of Justice | http://www.icj-cij.org/icjwww/icj002.htm
Auch in französischer Sprache

� International Criminal Court (United Nations) | http://www.un.org/law/icc/index.html

� International Law (United Nations) | http://www.un.org/law/index.html
Auch in arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer
Sprache
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Auf Konsequenzen Auf Konsequenzen 
bewafbewaffneter Konflikte fneter Konflikte 

rreagiereagierenen
(sechs Einheiten)(sechs Einheiten)

Welche Konsequenzen 
haben Kriege?

Welche Bemühungen 
sind notwendig, um 
darauf zu reagieren?

Welche Dilemmata können 
bei humanitärer Hilfe 
auftreten?

ENTDECKUNGEN:
5A. Bedürfnisse, die sich aus Zerstörungen

durch Krieg ergeben (eine Einheit) ... 293
5B. Ein Lager für vom Krieg vertriebene 

Menschen planen (eine Einheit) ... 305
5C. Schutz von Gefangenen    (zwei Einheiten) 317
5D. Wiederherstellung von Familienkontakten

(eine Einheit) ... 343
5E. Die Ethik humanitärer Arbeit  (eine Einheit) ... 359

SCHWERPUNKTE:
Grundbedürfnisse
Nichtmaterielle Bedürfnisse
Flüchtlinge und vertriebene Personen
Neutralität
Unparteilichkeit

In allen Modulen:
Menschliche Würde
Hindernisse, die humanitärem 
Verhalten entgegenstehen
Dilemmata
Konsequenzen
Verschiedene Standpunkte

FERTIGKEITEN, DIE 
GEÜBT WERDEN:
Standpunkte einnehmen
Einschätzung von Größenordnungen
Einschätzung der erforderlichen Bemühungen
Dilemma-Analyse
Erkennen von Konsequenzen
Gruppenarbeit
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Auf Konsequenzen bewaffneter Konflikte reagieren

5

293

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5A: Bedürfnisse, die sich aus Zerstörungen 
durch Krieg ergeben

Modul 5 beschäftigt sich mit den Folgen von Kriegen und den notwendigen Bemühungen, um auf diese
Folgen zu reagieren. In der Entdeckung 5A analysieren die Schüler anhand von Fotos, welche Ressourcen
verloren gegangen sind und welche Bedürfnisse durch diese Verluste entstehen. Danach bestimmen sie,
welche Schritte unternommen werden müssen, um die Leiden zu mildern. Unterstützt durch den Film
denken sie über die Erfahrungen jener nach, die vom Krieg vertrieben wurden.

Alle leiden, aber Frauen am

meisten, weil sie ihre

Ehemänner, ihre Söhne, ihr

Eigentum verlieren, und sie

müssen sich zusätzlich um

das Überleben der übrigen

Kinder und Verwandten

kümmern. (…) Die meisten

Männer sterben im Krieg,

aber Frauen haben dann die

immense wirtschaftliche Last,

die ihnen auferlegt wird, zu

tragen.
Eine vertriebene Frau, Somalia

Ziele:
� verstehen, wie Krieg die normale Versorgung des alltäglichen Lebens

unterbricht

� sich des Ausmaßes humanitärer Aktivitäten bewusst werden, die
notwendig sind, um Leiden durch bewaffnete Konflikte zu mindern
und zu verhüten

Material:
� Fotokollage aus Entdeckung 2A 

� „Vom bewaffneten Konflikt betroffen – Afghanistan 1999“

� Film und Transkript: „Von zu Hause vertrieben“

Für Lehrer:
� „Afghanistan 1999 – ein Beispiel für IKRK-Aktivitäten“ 

Zeit: eine Einheit (45 bis 60 Minuten)

1. Bedürfnisse, die durch bewaffnete Konflikte
entstehen (Kleingruppenarbeit, 15 Minuten) 

Jeder Schüler soll sich eine Fotografie aus der „Fotokollage 2A“ aussuchen
und eine Liste erstellen, welche Bedürfnisse die Personen auf dem Foto
aufgrund der durchlebten Ereignisse seiner Meinung nach haben könnten.

Lassen Sie die Schüler in Kleingruppen zu den ausgewählten Bildern
diskutieren:

� Welche Ressourcen sind zerstört oder abhanden gekommen?

� Welche Bedürfnisse haben sie aufgelistet und warum?

Weisen Sie die Schüler an, nicht nur offensichtliche Schäden wie zerstörte
Gebäude zu notieren, sondern auch Schäden wie z. B. die Beschädigung
von Einrichtungen und persönlichen Gegenständen, Tod oder Trennung
von Familienmitgliedern und den Verlust des sozialen Umfeldes.

Die Schüler sollen dann gemeinsam in der Klasse eine Liste der Res-
sourcen erstellen, die durch bewaffnete Konflikte zerstört werden, und
der Bedürfnisse, die betroffene Menschen dadurch haben.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welche weiteren Verluste erleiden Menschen durch die zerstörten

Ressourcen?

➤ Welche Aktivitäten könnten den Betroffenen helfen, mit den Folgen
bewaffneter Konflikte fertig zu werden?

from 2A

3

Ich würde gerne wieder

nach Hause gehen. Aber

in einigen Fällen wurden

ganze Dörfer zerstört, und

als Einzelner hat man

keine Chance, in dieses

Dorf zurückzukehren.
I. Ivankovic, Bosnien-Herzegowina 1999
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5A: Bedürfnisse, die sich aus Zerstörungen 
durch Krieg ergeben

➤ Haben bestimmte Aktivitäten Vorrang vor anderen? Nach welchen
Kriterien soll der Grad des Notfalls gemessen werden?

➤ Welche Gruppen verdienen in solchen Notfällen besondere Aufmerk-
samkeit? Warum?

2. Auf Bedürfnisse reagieren (Gruppenarbeit, 15–20 Minuten)

Bei humanitären Hilfsaktionen arbeiten viele Organisationen zusammen,
um Opfern Hilfe zu leisten. Neben dem IKRK sind auch weitere Gruppen
aktiv: zum Beispiel verschiedene Organisationen der UNO wie UNICEF,
UNHCR und das World Food Programme, internationale NGOs (non-go-
vernmental organizations, engl. Begriff für Nichtregierungsorganisationen)
wie Ärzte ohne Grenzen, Human Rights Watch, Save the Children und
Handicap International sowie lokale Organisationen.

Zeigen Sie mittels „Vom bewaffneten Konflikt betroffen – Afghanistan
1999“ die vielfältigen Aktivitäten, die notwendig sind, um auf die vielen
Bedürfnisse zu reagieren, die sich aus einem bewaffneten Konflikt er-
geben. Zeigen Sie die Situation in Afghanistan im Jahr 1999.

Fordern Sie die Schüler auf, sich die Konsequenzen für die Menschen
vorzustellen.

Jede Kleingruppe soll in einem Brainstorming zu einer der Kategorien
von Hilfsprogrammen Vorschläge für konkrete humanitäre Aktivitäten
sammeln (5 Minuten). [Als Anregung können Sie ein Beispiel aus „Af-
ghanistan 1999 – ein Beispiel für IKRK-Aktivitäten“ verwenden.]

Besprechen Sie in der Klasse die Ideen der Kleingruppen.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welchen Schwierigkeiten können humanitäre Organisationen bei

der Ausführung dieser Aktivitäten begegnen? Warum?

[Zum Beispiel: Sicherheitsprobleme; Bedürftige, die in Kampfge-
bieten eingeschlossen sind; Schwierigkeiten, Hilfskonvois in das
Land zu bringen, da Bewilligungen der benachbarten Länder
fehlen; Zugang zu den Bedürftigen wird verweigert, da sie als
Feinde gelten; unüberschaubare Zahl an notwendigen Aktivi-
täten, wenn Hunderttausende von Menschen innerhalb kurzer Zeit
vertrieben wurden; bedürftige Zivilisten, die sich bei Kombattan-
ten befinden; mangelnde finanzielle Mittel]

➤ Welche Vorkehrungen sollten beim Planen oder Handeln in huma-
nitären Notfällen getroffen werden? 

[Zum Beispiel: Kontaktaufnahme mit den bewaffneten Gruppen,
um Zustimmung und Unterstützung sicherzustellen; sorgfältige
Überlegung, damit die Opfer ihren Bedürfnissen entsprechend
versorgt werden und die Hilfe nicht zur Abhängigkeit führt;
Planung in der Art, dass die dringendsten Bedürfnisse und
grundlegenden Probleme abgedeckt werden – z. B.: vor der An-
lieferung von Trockennahrung abklären, ob die notwendigen
Vorrichtungen zum Kochen vorhanden sind; Überprüfung der
Wasserqualität, um eine Epidemie zu verhindern; Konsultierung
ansässiger Experten]

Ich konnte nicht sehen,

worauf ich getreten war. Ich

lief, und plötzlich hörte ich

eine Explosion.
Ein 14-Jähriger in einem Krankenhaus in Kabul 

Wenn ich eine Amputation an

einem Jungen vornehme wie

ihm, fühle ich mich so, als

würde ich mein eigenes Bein

abschneiden.
Der Arzt, der ihn behandelte, IKRK-

Presseaussendung 

Zusatzprotokoll II zu den Genfer
Abkommen
Art. 14. Das Aushungern von Zivilpersonen
als Mittel der Kriegführung ist verboten. Es
ist daher verboten, für die Zivilbevölkerung
lebensnotwendige Objekte wie Nahrungs-
mittel, zur Erzeugung von Nahrungsmitteln
genutzte landwirtschaftliche Gebiete,
Ernte- und Viehbestände, Trinkwasser-
versorgungsanlagen und -vorräte sowie
Bewässerungsanlagen zu diesem Zweck
anzugreifen, zu zerstören, zu entfernen
oder unbrauchbar zu machen.

Zusatzprotokoll I zu den Genfer
Abkommen
Art. 70 (1) […] so sind ohne jede
nachteilige Unterscheidung unparteiische
humanitäre Hilfsaktionen durchzuführen,
sofern die davon betroffenen Parteien zus-
timmen. Hilfsangebote, welche die genan-
nten Bedingungen erfüllen, gelten weder
als Einmischung in den bewaffneten
Konflikt noch als unfreundlicher Akt. […]

Art. 80 (1) Die am Konflikt beteiligten
Parteien gewähren dem Internationalen
Komitee vom Roten Kreuz alle ihnen zu
Gebote stehenden Erleichterungen, damit
es die humanitären Aufgaben wahrnehmen
kann, die ihm durch die Abkommen und
dieses Protokoll übertragen sind, um für
den Schutz und die Unterstützung der
Opfer von Konflikten zu sorgen […].

1
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5A: Bedürfnisse, die sich aus Zerstörungen 
durch Krieg ergeben

➤ Welche Aktivitäten sind notwendig, um weitere Konsequenzen oder
Opfer zu vermeiden?

[Z. B.: die Führer der kämpfenden Parteien auf die Konsequenzen
der Nichteinhaltung von Regeln des humanitären Völkerrechts
hinweisen; Berichte an die zuständigen Behörden über die Situ-
ation der Gefangenen und Zivilisten erstatten und die Behörden
beim Erarbeiten von Lösungen unterstützen; die Opfer über die
Leistungen humanitärer Organisationen informieren und da-
rüber, welche Vorteile sie dadurch haben; Führern militärischer
oder bewaffneter Einheiten Unterstützung bei der Ausbildung
der Kombattanten anbieten, damit diese die Regeln des hu-
manitären Völkerrechts einhalten]

➤ Welche unterschiedlichen Arbeitskräfte sind für solche Aktivitäten
notwendig? 

[Zum Beispiel: Ärzte und Krankenpersonal, Ernährungsexperten,
Sanitär- und Bautechniker, Piloten, Sekretariatspersonal, Ver-
waltungspersonal, LKW-Fahrer, Mechaniker, Medienfachleute,
Juristen, Sicherheitsexperten, Dolmetscher und Übersetzer,
Nachrichtentechniker]

3. Abschluss (15 Minuten) 

Bei humanitären Aktivitäten steht nicht das Personal im Vordergrund, son-
dern jene Personen, deren Leben durch einen bewaffneten Konflikt zer-
stört wurde. Zeigen Sie den Film „Von zu Hause vertrieben“, in dem Medin
und Damir (12 und 13 Jahre alt) erzählen, wie sie von zu Hause flüchten
mussten, und Saba, eine 30-jährige Mutter von drei Kindern, ihre Reise in
ein Flüchtlingslager beschreibt. Teilen Sie den Schülern das Transkript
zum Mitlesen aus. Besprechen Sie die Auswirkungen des Krieges auf de-
ren Leben und welche Bedürfnisse sich daraus ergeben haben.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Wie wurden die Jungen dadurch beeinträchtigt, dass sie Flüchtlinge

geworden sind? 

Welche Bedürfnisse hatten sie? 

Welche humanitären Aktivitäten können helfen, diese Bedürfnisse
zu befriedigen?

➤ Welche Verluste musste Saba hinnehmen? 

Was glaubst du, worin wird sich das Leben im Flüchtlingslager von
ihrem vorhergehenden unterscheiden?

Welche humanitären Aktivitäten könnten ihrer Familie helfen? 

Wir flüchteten, als die Truppen

ankamen. Wir waren gerade

dabei,Tortillas zu machen. Wir

haben alles, was wir hatten,

zurückgelassen. Als wir

zurückkamen, war alles

zerstört, und wir waren

hungrig.
Eine vertrieben Frau, El Salvador

2

Schlüsselgedanken

◆ Bewaffnete Konflikte führen zu gewaltigen Verlusten von Ressourcen
und unterbrechen die alltägliche Versorgung.

◆ Wenn bewaffnete Konflikte ausbrechen, werden Leben und mensch-
liche Würde verletzlich und benötigen besonderen Schutz.

◆ Für die Wiederherstellung der alltäglichen Versorgung ist die Zu-
sammenarbeit zahlreicher humanitärer Organisationen notwendig.

Tam und seine Familie

flüchteten am Nachmittag.

Seine Frau und die zwei

jüngsten Kinder fuhren auf

einem Fahrrad, drei weitere

Kinder auf dem zweiten und

Tam mit ein paar Kleider-

bündeln auf dem dritten. Die

Kleider und 700 Piaster waren

alles, was Tam mitgenommen

hatte; er ließ seine Reisfelder,

sein Haus, seine Möbel und

alles, was er zum Kochen

brauchte, zurück.

Susan Sheehan in „Ten Vietnames“
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Entdeckung 5A: Bedürfnisse, die sich aus Zerstörungen 
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Vertiefende Zusatzaktivitäten

Bestandsaufnahme der eigenen grundlegenden Bedürfnisse

Erstelle eine Liste mit allem, was für dein Leben unentbehrlich ist.

➤ Was benötigst du, um vernünftig leben zu können?

Kreise jene Dinge ein, von denen du glaubst, dass sie absolut notwendig sind, um ein normales Leben
zu führen.

Markiere dann, was dir dabei hilft, die eigene menschliche Würde zu spüren.

➤ Welchen Einfluss hätte ein Krieg auf diese Bedürfnisse?

Vergleiche und diskutiere die Liste mit deinen Mitschülern.

Die Erfahrung von Flucht

Mehr als das Verlassen der Heimat (Verlust von Unterkunft, Besitz, von Wasser, Elektrizität, Arbeit, Aus-
bildung usw.) zwingt der Verlust von Sicherheit Menschen zu schnellen Entscheidungen, während sie
flüchten. Drohende Gefahr lässt nicht viel Zeit für Entscheidungen. Wenn Menschen ihr Zuhause ver-
lassen, ist nicht sicher, wie lange sie fort sein werden oder ob sie jemals zurückkehren werden. Diese
Übung soll dir helfen zu verstehen, welche Auswirkungen die Flucht auf das Leben der Opfer hat.

Stellt euch in einer Kleingruppe folgende Situation vor:

Ihr seid eine Familie oder eine Gruppe von Nachbarn.

Euer Zuhause wird zerstörerisch angegriffen.

Ihr müsst jetzt flüchten, um euer Leben zu retten.

Ihr wisst nicht, wohin und ob ihr zurückkehren können werdet.

Ihr habt nur zehn Minuten.

1. Schreibt einzeln auf, was ihr mitnehmen wollt.

2. Entscheidet dann in der Gruppe, was ihr tatsächlich mitnehmen könnt, warum ihr es mitnehmt  
und wie ihr es transportieren wollt.

3. Schreibt die Pläne der Gruppe auf.

Vergleicht den Plan eurer Gruppe mit den Plänen der anderen Gruppen.

➤ Was hat eure Gruppe mitgenommen und warum?

➤ Welche Gefühle oder Gedanken hattet ihr, als ihr diese Entscheidungen getroffen habt?

➤ Welchen Unterschied würde es machen, wenn sich in eurer Gruppe ältere Menschen, Kleinkinder
oder Säuglinge befänden?

➤ Wie würde das Chaos des bewaffneten Konfliktes eure Entscheidungen beeinflussen?

[In einer Klasse sagte ein Schüler, dass er zur Bank gehen würde, um sein gesamtes Geld
abzuheben. Der Lehrer fragte ihn: „Wer würde in diesem Moment in der Bank arbeiten?“]
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Entdeckung 5A: Bedürfnisse, die sich aus Zerstörungen 
durch Krieg ergeben

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Flüchtlinge und Vertriebene – Vergangenheit und Gegenwart

Diskutiere mit anderen, was sie aus der Geschichte über Flüchtlinge und Menschen, die durch be-
waffnete Konflikte vertrieben wurden, wissen.

Zum Beispiel Moses, die französischen Hugenotten, die Ureinwohner eines Landes, James II von
Schottland und seine Anhänger, Karl Marx, Marc Chagall, Pablo Picasso, Hindi und Muslime auf dem
indischen Subkontinent in den 40ern des zwanzigsten Jahrhunderts, Ayatolla Khomeini, der Dalai
Lama.

Stelle Nachforschungen an und schreibe einen Bericht über eine Person oder eine Gruppe deiner
Wahl.

➤ Warum mussten sie fliehen?

➤ Welche Parallelen und Unterschiede sind zu den Erfahrungen von Saba oder den bosnischen
Jungen zu erkennen?

➤ Wie haben sie es geschafft, ihr Leben wieder neu einzurichten? Was haben sie nach dieser Er-
fahrung erreicht?

Interview

Erkundige dich, ob es Flüchtlinge oder vertriebene Personen in deinem Umfeld gibt. Bitte jemanden
um ein Interview, der gezwungen war, sein Zuhause zu verlassen und weit wegzuziehen.

➤ Wer hat ihn begleitet?

➤ Was hat er hinter sich lassen müssen, das er am meisten vermisst?

➤ Welche Verluste musste er während der Reise erleiden?

➤ Wie hat sich sein Leben dadurch verändert?
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Entdeckung 5A: Bedürfnisse, die sich aus
Zerstörungen durch Krieg ergeben 

Für
Lehrer

Seite 1 von 2

Afghanistan 1999 – ein Beispiel für 
IKRK-Aktivitäten

[Bitte beachten Sie, dass zur selben Zeit neben dem Internatio-
nalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) viele andere humanitäre
Organisationen in Afghanistan tätig waren und verschiedene
ähnliche Aufgaben durchgeführt haben.]

Hilfe: Nahrungsmittel und sonstige Hilfsmittel

� Das Ziel des Programms, mit dem Agrarland wiederhergestellt wird, ist
es, Bauern zu besserem Land zu verhelfen und sie dadurch von Hilfe von
außen weniger abhängig zu machen. Zurzeit arbeiten 12 IKRK-Agrono-
men mit über 50.000 Hilfsempfängern auf verschiedene Arten.

� In den Tälern von Shamali und Panjshir sowie in Takhar, Kunduz, Bamyan
und Kabul verteilt das IKRK Nahrungsmittel und Material für Unterkünfte
für vertriebene Familien und Rückkehrer.

� In einem Pilotprojekt verteilte die Delegation „Silobrot“, ein schwarzes
Brot, das dem afghanischen Geschmack trotz seines hohen Nährstoffge-
haltes weniger entspricht als das traditionelle Brot in der Region. Diese
Strategie verfolgte das Ziel, nur diejenigen anzuziehen, die keine andere
Wahl hatten. Damit wurden automatisch die Bedürftigsten angezogen.

� Landwirtschaftliche Projekte werden im ganzen Land in Angriff genom-
men, um die Bevölkerung zu unterstützen, ohne sie von der Hilfe von
außen abhängig zu machen.

� Das IKRK hat in Afghanistan die Reinigung eines fünf Kilometer langen
Bewässerungskanals abgeschlossen. Der Kanal liegt in einer dicht bevöl-
kerten Gegend der Provinz Parwan nördlich von Kabul und versorgt Zehn-
tausende Menschen. Die Reparatur des Kanals, der Wasser vom Fluss Panjshir
bringt, dauerte drei Wochen und beschäftigte fast 1.100 Einwohner von
Dörfern aus der Umgebung. 1999 arbeitete das IKRK mit regionalen Ge-
meinden zusammen, um 166 Kanäle und Karezes (unterirdische Kanäle)
wiederherzustellen, und ermöglichte es dadurch, 60.000 Hektar Land zu
bewässern.

Hilfe: Wasser und Sanitäreinrichtungen

� Das IKRK fuhr fort, die städtischen Gesundheitsbedingungen zu verbessern,
indem es in fünf Bezirken von Kabul Latrinen, Brunnen und Abfallcontainer
baute oder reparierte. Die Behörden in der Nachbarschaft und auf kommu-
naler Ebene wurden ermutigt, größere Verantwortung dafür zu übernehmen,
die Öffentlichkeit über die richtige Verwendung der Latrinen zu informieren.

Medizinische Hilfe

� Als neutraler Vermittler ermöglichte das IKRK den Transport von Gegen-
ständen, die für das erste Impfprogramm notwendig sind, das innerhalb
der nächsten Jahre in der Provinz Parwan nördlich von Kabul durchgeführt
werden soll. Dieses Programm wird es als Teil einer von UNICEF und den
Gesundheitsbehörden durchgeführten Kampagne ermöglichen, 50.000 Kin-
der und 66.000 Frauen gegen die häufigsten Krankheiten zu immunisieren. 

� Das IKRK vergrößerte seine Unterstützung für medizinische Einrichtungen
in der Hauptstadt, der Ebene von Shamali und dem Panjshir-Tal sowie für
Erste-Hilfe-Posten nahe an der Frontlinie, um sicherzustellen, dass die
Kriegsverwundeten angemessen versorgt werden können.

05 Schüler_Druck  05.09.2005  11:46 Uhr  Seite 299



5

Auf Konsequenzen bewaffneter Konflikte reagieren300

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5A: Bedürfnisse, die sich aus
Zerstörungen durch Krieg ergeben 

Für
Lehrer 

Seite 2 von 2

� Das IKRK eröffnete in Gulbahar, 80 Kilometer nördlich von Kabul, ein
orthopädisches Zentrum für die Behandlung von Minenopfern und Kriegs-
verletzten in den nordöstlichen Provinzen Afghanistans. Das IKRK leitet
derzeit fünf orthopädische Zentren in Afghanistan.

Schutz und Gefangenschaft

� In mehreren Gefängnissen verbesserte das IKRK die Gesundheitsbedin-
gungen, indem es Wasser- und Sanitäranlagen baute oder reparierte und
medizinische Dienste mit medikamentöser Behandlung oder anderer
Versorgung bereitstellte. Das IKRK beobachtete weiter die Situation der
Zivilbevölkerung und berichtete den betroffenen Behörden über Verlet-
zungen des humanitären Völkerrechtes.

� Am 13. und 14. Februar erreichte die IKRK-Delegation in Afghanistan die
gleichzeitige Freilassung von 20 Gefangenen der Taliban und 20 weiteren
Gefangenen der Streitkräfte der Nordallianz unter Kommandant Massoud.
Die Verhandlungen, die zu diesen Freilassungen führten, hatten im Januar
begonnen, als das IKRK es Abgesandten von beiden Seiten ermöglichte, die
Gefangenen der anderen Seite zu besuchen. Diese Rolle als neutraler Ver-
mittler wurde durch den ständigen Dialog mit allen Konfliktparteien
ermöglicht.

Wiederherstellung von Familienkontakten

� Freigelassene Gefangene erhielten finanzielle und logistische Unterstüt-
zung für ihre Rückkehr nach Hause, und das IKRK finanzierte Gefangenen-
besuche für Familien von Gefangenen, die eine weite Strecke zu reisen
hatten.

� Dank der Kooperation mit der afghanischen Rothalbmond-Gesellschaft
wurden Rotkreuz-Nachrichten zwischen Gefangenen und ihren Familien
gesammelt und übermittelt. 1998 wurden mehr als 24.000 Nachrichten
gesammelt und 16.500 übermittelt.

Information und Bildung

� Das Mineninformationsprojekt, das Informationen über Minenverletzun-
gen, die in den Behandlungszentren des IKRK gesammelt werden, zu-
sammenführt, wurde auf Gesundheitsstrukturen in Mazar-i-Sharif und Pul-
i-Khumri ausgedehnt. Mit anderen Organisationen wurden Informationen
ausgetauscht, um zukünftige Aktivitäten der Minenräumung planbar zu
machen.

� Um allen Ebenen der Gesellschaft den Respekt für die Grundsätze des
humanitären Völkerrechtes beizubringen, wurden an Grenzkontrollpunkten,
an Militärstützpunkten und in Schulen Veranstaltungen abgehalten, die
von regionalen Amtspersonen, vertriebenen Menschen, Studenten sowie
von Kommandanten und Kämpfern beider Seiten besucht wurden.

� Medienkontakte wurden aufrechterhalten und Presseaussendungen he-
rausgegeben, um die Öffentlichkeit über wichtige humanitäre Fragen zu
informieren.

Auszug aus IKRK-Presseaussendungen und Jahresberichten
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5B:Ein Lager für vom Krieg vertriebene 
Menschen planen 

Diese Entdeckung über die Planung eines Lagers soll den Schülern den Umfang an Bemühungen zeigen,
die notwendig sind, um die normale alltägliche Versorgung wiederherzustellen, und eine wichtige Form
humanitärer Aktivitäten aufzeigen. Die Schüler sollen sich in die Rolle humanitärer Helfer versetzen, die
Bedürfnisse einschätzen und die Versorgung und Aufgaben planen. Sie sollen sich auf mindestens eine
Ressource konzentrieren und über die finanziellen Mittel, den Transport und alles Notwendige nach-
denken, das benötigt wird, um die Aufgabe zu erfüllen.

Ziele:
� sich des Ausmaßes an Bemühungen bewusst werden, die notwen-

dig sind, um die Deckung der Bedürfnisse vertriebener Menschen
einschließlich ihrer Sicherheit zu gewährleisten

� sich einiger Aspekte der Unterstützung und des Schutzes bewusst
werden, die Menschen benötigen, wenn sie durch einen bewaffne-
ten Konflikt aus ihrem Zuhause vertrieben werden

Material:
� Fotokollage 5B (Poster im Umschlag)

� „Ein Lager planen – ein Bericht“

� „Informationen und Anweisungen für die Planenden“

� Arbeitsblatt: „Planung eines Lagers“

Vorbereitung:
Überlegen Sie sich, wie Sie „Informationen und Anweisungen für
Planende“ verwenden wollen, und bereiten Sie Arbeitsblätter für die
Kleingruppen vor.

Zeit: eine Einheit (45 bis 60 Minuten)

1. Bedürfnisse von Personen, die durch bewaffnete
Konflikte vertrieben wurden (10–15 Minuten)

In einem Brainstorming sollen die Bedürfnisse jener Personen gesam-
melt werden, die aus ihrem Zuhause flüchten mussten und in einem
Flüchtlingslager Zuflucht suchen.

Die folgenden Überschriften können verwendet werden, um die Antworten
in Kategorien einzuteilen.

� Wasser (einschließlich Versorgung und Kanalisation)

� Nahrung 

� Unterkunft

� Medizinische Versorgung

� Energieversorgung (einschließlich Kochgelegenheiten, Heizung, Licht)

� Hygiene und Sanitäreinrichtungen

� Sicherheit

� Psychologische Unterstützung

� Kommunikation (einschließlich Informationen und Bildung)

[Die Antworten können auch in die Kategorien biologische, so-
ziale oder psychologische Bedürfnisse eingeteilt werden.]

Flüchtlinge machen ungefähr

ein Drittel aller aufgrund von

bewaffneten Konflikten oder

Verfolgung entwurzelten

Personen aus. Das

Flüchtlingshochkommissariat

der Vereinten Nationen

schätzt, dass die verbleiben-

den zwei Drittel innerhalb

ihres eigenen Landes ver-

trieben wurden. Die

Binnenvertriebenen sind vor-

wiegend denselben Härten

ausgesetzt wie Flüchtlinge,

aber sie sind in den meisten

Fällen von der Unterstützung

der Hilfsorganisationen

abgeschnitten.

Progress of Nations (UNICEF), 1997

Wir flüchteten mit Babys auf

den Schultern und Kindern in

unseren Armen. Die Alten

stolperten hinter uns her –

über die Felder, durch den

Busch, bis zum Sumpf. Wir

alle fürchteten um unser

Leben. Die Soldaten waren

schon in den Nachbardörfern

erschienen und hatten

Frauen entführt, die nie

wieder auftauchten.
Eine 60 Jahre alte Frau, Nigeria
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Für Flüchtlings- und vertrie-

bene Kinder ist Langeweile

und das Fehlen von Schule (...)

eine gefährliche Kombination.

Es entstehen dadurch unge-

regelte Tagesstrukturen. Sie

verweilen in traumatisierenden

Erinnerungen, es entstehen

Ängste, und Gewalttaten sind

immer möglich. (...) Mädchen

können Vergewaltigungen

drohen und Jungs die Auf-

nahme in Banden. Jugendliche

können sehr früh schwanger

werden. Das Leben von

Kindern beginnt innerhalb

kürzester Zeit, sehr schnell

auseinander zu fallen ...
Marc Sommers: Emergency Education for Children,

August 1999
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3
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5B:Ein Lager für vom Krieg vertriebene 
Menschen planen

Präsentieren Sie die Fotokollage 5B und diskutieren Sie in der Klasse
die Bedürfnisse, die auf den Bildern zu erkennen sind.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Was, glaubt ihr, sind die Bedürfnisse der Personen auf den Bildern? 

➤ Was sollten humanitäre Helfer bei der Versorgung der Personen in
einem Lager beachten? 

Präsentieren Sie „Ein Lager planen – ein Bericht“ und lassen Sie die
Schüler aufzählen, was die Planenden gemacht haben, um einige der
Bedürfnisse zu decken.

2. Die notwendigen Ressourcen für ein Lager
berechnen (Kleingruppen, 30–35 Minuten)

Präsentieren Sie „Informationen und Anweisungen für Planende“. Die
Schüler sollen sich die Daten im Textfeld durchlesen.

Jede Kleingruppe soll einen Plan entwickeln, mit dem Bedürfnisse der
vertriebenen Bevölkerung in diesem Lager in einer der Kategorien ab-
gedeckt werden. Die Schüler sollen die Mengen an benötigten Gütern
berechnen und überlegen, wie sie diese beschaffen und verteilen kön-
nen (10 Minuten).

Jede einzelne Gruppe soll dann ihren Plan zur Diskussion in der Klasse
präsentieren (15 Minuten). Jede Präsentation soll folgende Punkte ent-
halten:

� die Kategorie der Bedürfnisse, auf die sich der Plan bezieht (z. B.
Nahrungsmittel, Wasser, Unterkünfte)

� die Menge an Gütern und Dienstleistungen, die benötigt werden

� einen Plan, wie die Güter/Dienstleistungen beschafft werden

� einen Plan, wie die Güter/Dienstleistungen eingesetzt werden

� gesonderte Pläne, wie die Bedürfnisse besonders schutzbedürftiger
Personen befriedigt werden können (unbegleitete Kinder, Frauen und
Mädchen, Schwangere und stillende Mütter, ältere Personen usw.)

Besprechen Sie in der Klasse, wie sich die Schüler beim Planen für
10.000 Menschen gefühlt haben, im Wissen, dass es auf der ganzen
Welt Lager gibt, in denen eine viel größere Zahl an Menschen Zuflucht
gefunden hat (5–10 Minuten).

Eine Frage, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Wie müsstet ihr euren Plan ändern, wenn im Lager 300.000 Per-

sonen betreut werden müssten?

3. Wie kann man menschliche Würde und Identität
gewährleisten? (10 Minuten)

Besprechen Sie auch andere als biologische Bedürfnisse, die huma-
nitäre Helfer berücksichtigen müssen, damit sich vertriebene Menschen
erholen, Verantwortung für sich selbst übernehmen und ihre mensch-
liche Würde erhalten bleibt.
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Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Auf welche sozialen, psychologischen und religiösen Bedürfnisse muss

eingegangen werden (Information, Erholung, Gottesdienste usw.)?

➤ Wenn ihr in der Situation eines Vertriebenen wärt, was könntet ihr
tun, damit ihr euch weiterhin wie dieselbe Person aus demselben
Umfeld fühlt?

➤ Rund 80 % der vertriebenen Personen sind Frauen und Kinder.
Warum?

➤ Welchen Gefahren könnten Frauen, Kinder und ältere Personen in
einem Lager ausgesetzt sein? Wie können diese Gefahren ver-
mieden werden?

4. Abschluss – Bedürfnisse nach dem Verlassen des
Lagers (10 Minuten)

Geben Sie den Schülern einige Minuten Zeit, um aufzuschreiben, was die
Menschen nach dem Verlassen des Lagers ihrer Meinung nach benötigen
werden. Teilen Sie die Schüler in vier Gruppen auf. Jede einzelne Gruppe
soll sich auf eine der folgenden Personengruppen konzentrieren:

� Kinder vor dem sechsten Lebensjahr

� Jugendliche

� Erwachsene

� ältere Personen

Besprechen Sie dann die genannten Bedürfnisse und die Begründung
für ihre Nennungen.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:

➤ Wie unterscheiden sich die Bedürfnisse von Kindern von denen
Erwachsener?

➤ Wer könnte besondere Dienste benötigen und warum?

[Zum Beispiel könnten jene, die physische oder psychische Trau-
mata erlitten haben, Langzeitberatung und medizinische Hilfe be-
nötigen. Jene Personen, die von ihren Familienmitgliedern getrennt
wurden, brauchen Hilfe, um diese wiederzufinden, usw.]

➤ Was können eurer Meinung nach gewöhnliche Menschen für Flücht-
linge tun?

[Z. B. Flüchtlingen, die in die eigene Gemeinde kommen, dabei
helfen, sich willkommen zu fühlen; humanitäre Organisationen
finanziell unterstützen; ihre politischen Führer wissen lassen,
dass sie von ihrem Land erwarten, dass es Flüchtlingen hilft.]

Schlüsselgedanken

◆ Um auf die Bedürfnisse jener Menschen, die durch bewaffnete
Konflikte vertrieben wurden, reagieren zu können, sind umfang-
reiche Planungen und Bemühungen nötig.

◆ Zusätzlich zu den unmittelbaren biologischen Bedürfnissen (Was-
ser, Nahrungsmittel, Unterkunft, medizinische Betreuung usw.) müs-
sen auch soziale und psychologische Maßnahmen getroffen werden.
Diese beinhalten jene Hilfe, die es den Menschen möglich macht,
ihre Eigenständigkeit so schnell wie möglich wiederzuerlangen.

Seit dem Zweiten Weltkrieg

sind 50 Millionen Flüchtlinge in

ihre Heimat zurückgekehrt

oder haben in anderen Ländern

ein Zuhause bekommen.

Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen

Ich werde eine Minderheit

sein, wenn ich in mein Dorf

zurückkehre. Niemand sonst

möchte zurückkehren, und ich

kann nicht alleine gehen. Es

leben sowieso Flüchtlinge in

deinem Zuhause.
Eine vertriebene Frau, Bosnien-Herzegowina

Es war heiß an der Grenze. Ich

konnte die heißen Steine durch

die Sohlen meiner Sandalen

spüren. Die Kinder, die ich

weggehen sah, waren barfuß.

Sie waren schon drei Tage

unterwegs, kletterten über

unsere afghanischen Berge. Es

waren bloß kleine Kinder. Sie

erinnerten mich an Küken. Sie

sahen benommen aus.
Ein Widerstandskämpfer

Der Zerfall von Familien in

Kriegszeiten macht besonders

Frauen und Mädchen durch

Gewalt angreifbar. Rund 80 %

der heute 53 Millionen

Menschen, die durch Krieg

entwurzelt sind, sind Frauen

und Kinder. Wenn Väter,

Ehemänner, Brüder und Söhne

in den Krieg eingezogen wer-

den, lassen sie Frauen, Kinder

und Ältere zurück, die auf sich

allein gestellt bleiben.

Flüchtlingsfamilien nennen

Vergewaltigung oder Angst

davor als Hauptgrund für ihre

Entscheidung zu fliehen.
The State of the World’s Children, 1996 
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In der unmittelbaren Umgebung helfen

Mach eine Gemeinschaft von Flüchtlingen ausfindig und stell
fest, welche Bedürfnisse sie haben. Organisiere ein Projekt in der
Klasse oder Gruppe, um einige dieser Bedürfnisse zu decken 
(z. B.: Nahrungsmittel, Kleidung, Sprachunterricht, Bücher).

Organisationen, die in diesem Bereich arbeiten

In den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein entwickelt, dass
es einen Zusammenhang zwischen Aktivitäten der Katastro-
phen- und der Entwicklungshilfe gibt. Dies führte zu einem brei-
teren Zugang zur humanitären Hilfe. Forsche über die Arbeit
humanitärer Organisationen – wo sie arbeiten, was sie tun, wie
sie ihre Arbeit mit anderen Organisationen koordinieren. Fol-
gende Möglichkeiten des Forschens bestehen:

� humanitäre Organisationen schriftlich um Informationsma-
terial ersuchen

� das Internet verwenden
� Büchereien benutzen
� Zeitungsartikel und Berichte in Magazinen durchsehen
� einen Flüchtling einladen, der über seine Erfahrungen spricht

American Friends Service Committee
http://www.afsc.org/

American Refugee Committee
http://www.archq.org/index.shtml

Across Borders Project 
http://www.acrossborders.org/

Amnesty International –- Refugees 
http://www.refuge.amnesty.org/ 

Care
http://www.care.org/

Danish Refugee Council 
http://www.drc.dk/indexeng.htm

Doctors without Borders
http://www.doctorswithoutborders.org/

European Council on Refugees and Exiles
http://www.ecre.org/

Exodus World Service
http://www.e-w-s.org/

Human Rights Watch
http://www.hrw.org/

International Committee of the Red Cross
http://www.icrc.org/

International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies 

http://www.ifrc.org/
International Red Cross and Red Crescent
Movement

http://www.redcross.int/
International Rescue Committee

http://www.intrescom.org/
IOM International Organization for Migration

http://www.iom.int/

Jesuit Refugee Service
http://www.jesref.org/

Lawyers Committee for Human Rights
http://www.lchr.org/home.htm

Migration and Refugee Services
http://www.nccbuscc.org/mrs/

Partners for Development
http://www.interaction.org/members/pfd2.html

Refugees International
http://www.refintl.org/

Save the Children
http://www.savethechildren.com/

Southeast Asia Resource Action Center
http://www.searac.org/

United Methodist Committee on Relief
http://gbgm-umc.org/units/umcor/

United Nations Children’s Fund 
http://www.unicef.org/

United Nations High Commissioner for Refugees 
http://www.unhcr.ch/

U.S. Committee for Refugees
http://www.refugees.org/

World Concern
http://www.worldconcern.org/

World Food Programme (UN)
http://www.wfp.org/index.htm

World Relief
http://www.worldrelief.org/

World Vision
http://www.worldvision.org/worldvision/master.nsf/

Unterstützung bei der Planung

solcher Hilfe bietet die Bro-

schüre „From Needs to 

Action“ der Internationalen

Föderation der Rotkreuz- und

Rothalbmond-Gesellschaften,

1995.

Um seine Einsätze durchzu-

führen, stehen dem IKRK welt-

weit 3.000 LKWs und andere

Fahrzeuge sowie 950 Lager-

hallen zur Verfügung. Zusätz-

lich sind 15 Flugzeuge und

zwei bis drei Schiffe jederzeit

einsatzbereit.

Vertiefende Zusatzaktivitäten
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Auf Konsequenzen bewaffneter Konflikte reagieren

5

317

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5C: Schutz von Gefangenen

Eine Konsequenz bewaffneter Konflikte ist das Gefangennehmen und Gefangenhalten von Personen. Das
humanitäre Völkerrecht (HVR) beinhaltet Regeln, die speziell den Schutz von Gefangenen zum Ziel haben.
Eine der Aufgaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ist der Besuch von Gefangenen,
um festzustellen, in welchem Ausmaß diese Bestimmungen des humanitären Völkerrechts befolgt werden.
Die Filme zu dieser Entdeckung ermöglichen es den Schülern, einen anderen Aspekt der menschlichen
Bedürfnisse, die sich aus bewaffneten Konflikten ergeben, kennen zu lernen und zu erfahren, wie huma-
nitäre Organisationen darauf reagieren. Zudem beschäftigen sich die Schüler mit einem Dilemma, in dem
sich humanitäre Helfer durch solche Besuche befinden können.

Ziele:
� sich einiger Wege bewusst werden, wie das humanitäre Völkerrecht

das Leben und die menschliche Würde von Gefangenen schützt

� einige Dilemmata verstehen, denen humanitäre Helfer beim Schutz
von Gefangenen gegenüberstehen

Material:
� „Schutz von Gefangenen“

� Film und Transkript: „Licht am Ende des Tunnels“

� Dilemma: „Wie kann ich diese Gefangenen schützen?“

� Film und Transkript: „Erinnerungen eines Gefangenen“

� Kriegsgefangenschaftskarte

� Rotkreuz-Nachricht – Formular

� „Aus der Sicht von Gefangenen“

Für Lehrer:
� „Schutz von Gefangenen – was sagt das Recht?“

� „Gefangenenbesuche“

Zeit: zwei Einheiten (à 45 bis 60 Minuten)

1. Warum Gefangene Schutz benötigen (15 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, folgende Frage zu beantworten:

➤ Warum kann eine Person, die an einem bewaffneten Konflikt be-
teiligt war, besonders gefährdet sein? 

[Gründe können sein: der Verdacht, dass sie wichtige Informa-
tionen zurückhält; als Feind angesehen zu werden; die Haltung,
dass ein Feind keine menschliche Behandlung verdient; Chaos
und mangelnde Kontrolle über jene Personen, die für die Ge-
fangenen zuständig sind; Mangel an Mitteln, um die Gefangenen
angemessen unterzubringen]

Die Schüler sollen dann in Kleingruppen oder zu zweit Antworten zu fol-
gender Frage auflisten:

➤ Welchen Gefahren und Schwierigkeiten kann eine Person in Ge-
fangenschaft ausgesetzt sein?

Erstellen Sie dann mit der Klasse eine gemeinsame Liste mit den Ideen.

[Z. B.: Gefahr des Verschwindens; Massenexekutionen; die Gefahr,
während eines Verhörs gefoltert zu werden, um ein Geständnis

ANMERKUNG: Der Begriff

„Gefangener“ kann sich in

diesen Unterlagen sowohl

auf einen Kombattanten

als auch auf einen Zivi-

listen beziehen, der auf-

grund eines bewaffneten

Konfliktes festgenommen

wurde.
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Im Jahr 2000 hat das

IKRK 216.684 Gefangene

in 1.651 Gefangenen-

lagern und Gefängnissen

auf der ganzen Welt

besucht.

1
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zu unterschreiben; Mangel an Essen, Wasser, Kleidung, Unter-
künften, Waschmöglichkeiten und sanitären Einrichtungen sowie
Frischluft; mangelnde medizinische Versorgung; das Problem, von
der Familie getrennt zu sein (die Familie weiß vielleicht gar nicht,
dass der Gefangene am Leben ist); Gefahr, der Propaganda aus-
gesetzt zu sein, und der Druck zu kollaborieren; mögliche
Schwierigkeiten mit anderen Gefangenen; Trauma, in Gefangen-
schaft gehalten zu werden; Gefühl der Machtlosigkeit; Angst um
die Zukunft der eigenen Familie]

Anhand der Liste, die die Schüler erstellt haben, sollen sie in Klein-
gruppen überlegen, welche Schritte unternommen werden müssen, um
die Gesundheit und menschliche Würde von Gefangenen während
eines bewaffneten Konfliktes zu schützen. Sie sollen Ideen für konkrete
Regeln niederschreiben. Weisen Sie darauf hin, dass auch Frauen und
Kinder gefangen gehalten werden können. Benötigen diese besonderen
Schutz? Diskutieren Sie die Vorschläge.

Eine Frage, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Decken eure Regeln alle Probleme ab, die in der Gruppe besprochen

wurden?

2. Wie das HVR Gefangene schützt (20 Minuten)

Präsentieren Sie das Material „Schutz von Gefangenen“. Die Schüler
sollen vergleichen, inwiefern sich ihre Vorschläge mit den Bestimmungen
des humanitären Völkerrechts zum Schutz von Gefangenen decken.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welche Arten von Schutz können von der Gewahrsamsmacht unter

Umständen nur schwer gewährleistet werden? Warum?

➤ Was kann getan werden, um sicherzustellen, dass Gefangene diesen
Schutz bekommen? 

Während die Schüler in einem Brainstorming ihre Ideen sammeln, können
Sie diese nach den folgenden vier Schwerpunkten in Gruppen aufteilen.

Wege, um den Respekt vor dem Leben und der 
Würde von Gefangenen zu sichern

1. Verantwortlichkeit der Gewahrsamsmacht: Nach dem Recht ist es
erforderlich, dass diejenigen, die für Gefängnisse verantwortlich sind, eine
Schulung in den Regeln erhalten, die sie befolgen müssen. Ihre Anwei-
sungen müssen überwacht werden. Jeder Missbrauch, der erkannt wird,
ist sofort zu beenden und zu beheben, und die Verantwortlichen sind zu
bestrafen. Die Behörden haben den Gefängnissen ein angemessenes
Vermögen und die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

2. Gefangenenbesuche: Das HVR sieht vor, dass neutrale humanitäre
Organisationen wie das IKRK Gefangene in Lagern und Gefängnissen
besuchen und ihre Behandlung überwachen können. Nach den Be-
suchen gibt das IKRK gegenüber den zuständigen Behörden Empfeh-
lungen ab. Es behandelt seine Wahrnehmungen vertraulich und disku-
tiert sie nur mit den zuständigen Behörden.
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3. Öffentlicher Protest: Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty
International und Human Rights Watch oder lokale Menschenrechts-
organisationen machen öffentlich bekannt, was sie über Misshand-
lungen von Gefangenen erfahren. Das kann helfen, Druck auf die
Kriegsparteien dahin gehend auszuüben, dass sie das HVR oder die
Menschenrechte respektieren, oft um ihr eigenes öffentliches Image zu
schützen. Solche öffentlichen Anprangerungen verhindern jedoch oft,
dass Menschenrechtsorganisationen jenen direkten Zutritt zu den Ge-
fangenen oder den Gefängnisbehörden erhalten, der notwendig wäre,
um die Bedingungen der Gefangenschaft zu verbessern.

4. Verfolgung durch Gerichte: Ein Ziel des Rechtssystems ist es, Ver-
stöße dadurch zu verhindern, dass potenziellen Tätern gezeigt wird,
dass beispielsweise Folter oder Massenhinrichtungen nicht unge-
straft bleiben (Angst vor gerichtlicher Verfolgung).

Diskutieren Sie mit den Schülern diese vier Möglichkeiten, den Ge-
fangenen Schutz zu bieten.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten?

➤ Ergänzen sich diese Methoden oder widersprechen sie sich? 

➤ Kann dieselbe Organisation Gefangene besuchen und öffentlich
protestieren? Warum oder warum nicht?

3. Gefangenenbesuche (20–30 Minuten) 

Zeigen Sie den Film „Licht am Ende des Tunnels“, in dem die Schüler
sehen können, wie IKRK-Delegierte regelmäßig Gefängnisse besuchen,
in denen sich Personen befinden, die als Feinde gefangen genommen
oder verhaftet wurden. Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen, bevor Sie
sich mit ihr den Film ansehen. Jede Gruppe soll sich auf eine der folgen-
den Fragen konzentrieren und sich dazu Notizen machen.

➤ Was machen Delegierte des IKRK während der Gefangenen-
besuche? 

➤ Wie kann ein Gefangenenbesuch des IKRK den Gefangenen helfen?

Die Schüler sollen dann berichten, was sie aus dem Film gelernt haben.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem, was ihr im Film

gesehen habt, und den Regeln, die ihr vorgeschlagen habt, bzw.
dem Schutz durch das HVR? 

➤ Welche menschlichen Qualitäten und Fähigkeiten sind notwendig,
um einen Gefangenenbesuch zu machen?

ANMERKUNG: Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, den Film zu
zeigen, können die Schüler in den Bildern und in den Aussagen der
Gefangenen im Transkript nach Antworten suchen. Die Schüler müssen
sich dabei vorstellen, dass die Delegierten, um einen Überblick über die
wahren Verhältnisse zu bekommen, alles besichtigen müssen und nicht
nur jene Gefängnisteile, die ihnen die Verantwortlichen zeigen wollen.
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2

Wir hätten uns vom Roten

Kreuz gewünscht, dass es

der internationalen Presse

darüber berichtet. Wir hätten

es wirklich geschätzt. Aber

wenn man darüber

nachdenkt, wären die

Behörden nur provoziert

gewesen, sie nicht mehr in

die Gefängnisse zu lassen,

wenn es dazu gekommen

wäre, dass sie alles enthüllt

hätten, was sie gesehen

haben. Wäre das passiert,

wären wir die Verlierer

gewesen.
Ein Gefangener
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Die Schüler sollen sich folgende Anweisungen des IKRK an Delegierte
durchlesen:

Eine Frage, die Sie den Schülern stellen können:
� Welche Gründe stehen eurer Meinung nach hinter den einzelnen

Anweisungen?

4. Ein Dilemma, in dem sich ein Delegierter befindet 
(Kleingruppen, 20–30 Minuten)

Präsentieren Sie die Situation, die ein IKRK-Delegierter in der Dilemma-
geschichte „Wie kann ich diese Gefangenen schützen“ erlebt.

Die eine Hälfte der Kleingruppen soll (1) die Möglichkeit, mit dem Ge-
fängnisdirektor über den Missbrauch zu sprechen, in Erwägung ziehen.

Fragen für diese Gruppen:
➤ Was sind die Vorteile und die möglichen Risiken für die Gefangenen?

➤ Was kannst du tun, um eine Vergeltung durch den Gefängnisdirektor
oder die Wachen zu vermeiden?

[Z. B.: den Direktor erinnern, dass Delegierte das Gefängnis wieder
besuchen werden, um sicherzustellen, dass den Gefangenen
nichts geschehen ist; über die schlechte Behandlung im All-
gemeinen sprechen, um das Hervorheben von Einzelpersonen
oder einer Gruppe von Gefangenen zu vermeiden]

Die anderen Kleingruppen sollen (2) die Möglichkeit in Erwägung ziehen,
gegenüber dem Gefängnisdirektor hinsichtlich der schlechten Behand-
lung nichts zu erwähnen.

Fragen für diese Gruppen:
➤ Was sind die Vorteile und die möglichen Risiken für die Gefangenen?

➤ Was kannst du dennoch tun, um den Gefangenen zu helfen?

[Z. B.: so lange warten, bis die Gefangenen in ein anderes Ge-
fängnis überstellt werden, um dann die Fälle von schlechter
Behandlung zu besprechen; mit hochrangigen Beamten sprechen
und berichten, was man gehört hat, ohne dabei zu konkretisieren,
in welchem Gefängnis das vorgefallen ist]

Während Sie das Gefängnis besichtigen und bevor Sie
private Gespräche mit den Gefangenen führen:

1) Überlegen Sie sich Ihre einleitenden Worte an die 
Insassen.

2) Halten Sie Ausschau:

� nach Anzeichen für Diskriminierung („economy, business,
first class“)

� nach Gruppen, Kasten …

� nach Warnsignalen

3) Verurteilen Sie keine bestimmten Insassen.

� Denken Sie daran, dass das gesamte Gefängnis 
sehen nicht automatisch alles verstehen bedeutet.

Während des 10-jährigen

Konfliktes zwischen dem

Iran und dem Irak spielte

das IKRK in beiden Ländern

eine wesentliche Rolle hin-

sichtlich des Schutzes der

Kriegsgefangenen: Seine

Delegierten besuchten und

registrierten die Namen von

56.925 irakischen Soldaten,

die im Iran, und von 39.588

iranischen Soldaten, die im

Irak gefangen gehalten wur-

den. An die 13 Millionen Rot-

kreuz-Nachrichten wurden

zwischen den Soldaten und

deren Familien ausgetauscht.

Seit Beginn des Iran/Irak-

Konfliktes wurden 98.000

Kriegsgefangene von bei-

den Seiten wieder in die

Heimat zurückgeführt.
Aus: IKRK: „Action on behalf of prisoners“, 2000 

3
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Führen Sie eine Diskussion zu jedem der Punkte. Die Schüler sollen sich
entscheiden, welche Schritte sie unternehmen würden, und über ihre
Vorgangsweise und Beweggründe eine kurze Zusammenfassung
schreiben.

Diskutieren Sie die Entscheidungen der Kleingruppen. Heben Sie hervor,
dass diese Art von Entscheidung abhängt von:

� dem aktuellen Kontext

� der Zusage, die ein Delegierter hat, regelmäßig das Gefängnis be-
suchen zu dürfen

� dem, was für den Gefangenen am besten ist

Zeigen Sie „Erinnerungen eines Gefangenen“. Die Schüler sehen einen
Mann, der im Gefängnis festgehalten wurde.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welche Gefühle haben die Erinnerungen dieses Gefangenen bei

euch geweckt?

➤ Wart ihr überrascht, dass seine Tür geöffnet wurde? Was glaubt ihr,
warum haben sich die Verantwortlichen im Gefängnis entschieden,
sie zu öffnen?

➤ Welche Fähigkeiten muss ein Delegierter für das Besuchen von Ge-
fängnissen besitzen?

5. Abschluss
Besprechen Sie nun die Liste „Schutz von Gefangenen“, die zeigt, welche
Schutzmaßnahmen im HVR vorgesehen sind.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Überraschen euch Punkte auf der Liste? Wenn ja, warum? Wie wird

die menschliche Würde von Kriegsgefangenen und politischen Ge-
fangenen geschützt?

➤ Würdet ihr der Liste weitere Schutzmaßnahmen hinzufügen? Warum?

Schließen Sie ab, indem Sie die Schüler auffordern, den gesehenen
Film und das Transkript sowie das Dilemma zu verwenden, um über Fol-
gendes nachzudenken:

� die Notwendigkeit der verschiedenen Punkte auf der Liste

� die Bedeutung von Gefangenenbesuchen

Schlüsselgedanken

◆ Sowohl Leben als auch menschliche Würde von Personen, die
aufgrund eines bewaffneten Konfliktes gefangen genommen
wurden, sind in Gefahr.

◆ Das HVR sieht Schutzmaßnahmen für Gefangene und Gefange-
nenbesuche humanitärer Vertreter vor, um zu überprüfen, ob der
Schutz auch gegeben ist.

◆ Die Mitarbeiter humanitärer Hilfsorganisationen können in ihrer
Arbeit mit schwierigen Dilemmata konfrontiert werden.

1

4
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Vertiefende Zusatzaktivitäten

Kriegsgefangenschaftskarte und Rotkreuz-Nachricht: Was kannst du daraus
lernen?

Kriegsgefangenschaftskarte 

Sieh dir die Kriegsgefangenschaftskarte
an.

➤ Warum wird im Formular nach all
diesen Informationen gefragt? 

➤ Wer wird die Informationen verwenden und wofür? 

Rotkreuz-Nachricht

Mach eine Kopie von dem Formular. Füll
es aus, wie es ein Gefangener ausfüllen
würde.

Schreibe eine Geschichte, die damit
anfängt, dass eine andere Person die Nachricht bekommt, und damit endet, dass der Inhalt dieser
Nachricht Auswirkungen auf drei verschiedene Personen hat.

Kunstprojekt

Es ist für das IKRK schwer zu beurteilen, welche Wirkung Gefangenenbesuche haben; es ist auch
schwer zu sagen, wie die Lage wäre, wenn das IKRK in der einen oder anderen Situation nicht ge-
handelt hätte.

Lies den folgenden Text. Interpretiere die Worte von Nelson Mandela in einer künstlerischen Form
deiner Wahl.

Es zählt nicht nur das Gute, das das IKRK bringt,
sondern mehr noch das Böse, das es verhindert.

Nelson Mandela (Registriernummer 220/82)
Robben-Island-Gefängnis, 1962–1990)

Welchen Schwierigkeiten könnte ein Gefangener nach seiner
Entlassung gegenüberstehen? 

Schreibe anhand „Aus der Sicht von Gefangenen“ eine Szene für ein Rollenspiel
über das Leben nach der Entlassung aus dem Gefängnis. Die Figur in der Haupt-
rolle soll jemand sein, der mehrere Jahre wegen eines bewaffneten Konfliktes in
Gefangenschaft war.

Spiel(t) diese Szene.

Dieses kleine Stück Papier hat

eine unglaubliche Kraft, weil es

die Brücke darstellt zwischen

denen, die wegen des Krieges

leiden, und denen, die sie lieben

und die auch leiden, weil sie nicht

wissen, was mit ihren

Familienangehörigen passiert.
Rotkreuz-Delegierter des Suchdienstes

5

6

7
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Schutz von Gefangenen – was sagt das Recht?
Auszug aus dem III. Genfer Abkommen über 

die Behandlung von Kriegsgefangenen

Allgemeine Behandlung
Art. 13 Die Kriegsgefangenen müssen jederzeit mit Menschlichkeit behandelt werden.

[…] Die Kriegsgefangenen werden ferner jederzeit geschützt, insbesondere auch
vor Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, Beleidigungen und öffentlicher Neu-
gier. […] Vergeltungsmaßnahmen gegen Kriegsgefangene sind untersagt.

Art. 14 Die Kriegsgefangenen haben unter allen Umständen Anspruch auf Achtung ihrer
Person und ihrer Ehre. […]

Art. 23 Kein Kriegsgefangener darf jemals in ein Gebiet gebracht oder dort zurückge-
halten werden, wo er dem Feuer der Kampfzone ausgesetzt wäre […].

Gesundheitspflege und ärztliche Betreuung
Art. 29 […] Den Kriegsgefangenen stehen Tag und Nacht sanitäre Einrichtungen zur

Verfügung, die den Erfordernissen der Hygiene entsprechen und dauernd sauber
gehalten werden. In den Lagern, in denen sich auch weibliche Kriegsgefangene
aufhalten, werden diesen getrennte sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt.
[…]

Art. 30 Jedes Lager besitzt eine zweckentsprechende Krankenabteilung, wo die
Kriegsgefangenen die erforderliche Pflege und eine geeignete Diät erhalten können.

Materielle Bedingungen 
Art. 25 […] In allen Lagern, in denen gleichzeitig weibliche und männliche Gefangene

untergebracht sind, muss für getrennte Schlafräume gesorgt sein.

Art. 26 Die tägliche Verpflegungs-Grundration muss in Bezug auf Menge, Güte und Ab-
wechslung ausreichend sein, um einen guten Gesundheitszustand der Gefangenen
zu gewährleisten […]. Trinkwasser wird den Kriegsgefangenen in genügender
Menge geliefert. […] Alle kollektiven Disziplinarmaßnahmen hinsichtlich der
Ernährung sind verboten.

Art. 27 Kleider, Wäsche und Schuhwerk werden den Kriegsgefangenen vom Gewahr-
samsstaat in genügender Menge geliefert […].

Art. 38 […] Den Kriegsgefangenen muss die Möglichkeit zu körperlichen Übungen, ein-
schließlich Sport und Spiele, und zum Aufenthalt im Freien geboten werden. Zu
diesem Zwecke sind in allen Lagern genügend offene Plätze zur Verfügung zu stellen.

Familienbande
Art. 71 Die Kriegsgefangenen sind ermächtigt, Briefe und Postkarten abzuschicken und

zu empfangen. […]

Religiöse Betätigung
Art. 34 Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer Religion […] volle Freiheit

gewährt […]. Für die Abhaltung der Gottesdienste werden geeignete Räume zur
Verfügung gestellt.

Richterliche Garantien
Art. 99 […] Auf einen Kriegsgefangenen darf keinerlei körperlicher oder seelischer Zwang

ausgeübt werden, um ihn dazu zu bringen, sich der Handlungen, deren er ange-
klagt ist, schuldig zu bekennen. Kein Kriegsgefangener darf verurteilt werden,
ohne die Möglichkeit zu seiner Verteidigung und den Beistand eines geeigneten
Verteidigers gehabt zu haben.
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Beendigung der Gefangenschaft
Art. 109 Die am Konflikt beteiligten Parteien sind […] gehalten, die schwer kranken und

schwer verwundeten Kriegsgefangenen ohne Rücksicht auf Anzahl und Dienst-
grad […] in ihre Heimat zurückzusenden.

Art. 118 Die Kriegsgefangenen werden nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten
ohne Verzug freigelassen und heimgeschafft. […]

Hilfsgesellschaften und andere Organisationen
Art. 125 Sie gewähren ihnen [den Hilfsgesellschaften] sowie ihren gebührend beglaubigten

Delegierten alle notwendigen Erleichterungen, damit diese die Kriegsgefangenen
besuchen, Hilfssendungen […] und Gegenstände […] an sie verteilen […]. Die
besondere Stellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf diesem
Gebiete ist jederzeit anzuerkennen und zu beachten. […]

Die obigen Auszüge sind nur auf Kriegsgefangene anwendbar, die während eines inter-
nationalen Krieges gefangen genommen werden. Im II. Zusatzprotokoll zu den Genfer
Abkommen über interne bewaffnete Konflikte gibt es Artikel betreffend Gefangene, aller-
dings weniger als in den Genfer Abkommen. Zum Beispiel:

Regeln für Gefangene während eines internen bewaffneten
Konfliktes: Auszug aus dem II. Zusatzprotokoll

Art. 4.1 Alle Personen, die nicht unmittelbar oder nicht mehr an Feindseligkeiten teil-
nehmen, haben, gleichviel ob ihnen die Freiheit entzogen ist oder nicht, An-
spruch auf Achtung ihrer Person, ihrer Ehre, ihrer Überzeugungen und ihrer
religiösen Gepflogenheiten. […]

Art. 4.2 [… Es] sind und bleiben in Bezug auf die in Absatz 1 genannten Personen jeder-
zeit und überall verboten.

a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit und das körperliche oder geistige Wohl-
befinden von Personen, insbesondere vorsätzliche Tötung und grausame Behand-
lung wie Folter, Verstümmelung oder jede Art von körperlicher Züchtigung;

b) Kollektivstrafen; […]

e) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere entwürdigende und
erniedrigende Behandlung, Vergewaltigung, Nötigung zur Prostitution und
unzüchtige Handlungen jeder Art […].

Art. 5 Personen, denen die Freiheit entzogen ist:

Art. 5.1 […]

a) Verwundete und Kranke werden […] medizinisch behandelt;

b) […] Personen werden […] mit Lebensmitteln und Trinkwasser versorgt: Ihnen
werden Gesundheitsfürsorge und Hygiene sowie Schutz vor den Unbilden der
Witterung und den Gefahren des bewaffneten Konflikts gewährt;

c) sie sind befugt, Einzel- oder Sammelhilfe zu erhalten;

d) sie dürfen ihre Religion ausüben […];

Art. 5.1 […]

a) außer in Fällen, in denen Männer und Frauen derselben Familie zusammen
untergebracht sind, werden Frauen in Räumlichkeiten untergebracht, die von
denen der Männer getrennt sind, und unterstehen der unmittelbaren
Überwachung durch Frauen;

b) sie sind befugt, Briefe und Postkarten abzuschicken und zu empfangen […];

c) die Orte der Internierung und Haft dürfen nicht in der Nähe der Kampfzone
liegen […];

e) ihre körperliche oder geistige Gesundheit und Unversehrtheit dürfen [… nicht]
gefährdet werden. […]
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Gefangenenbesuche

Ablauf eines Gefangenenbesuchs durch IKRK-Delegierte
� Einleitendes Gespräch mit dem Gefängnisdirektor, um seinen Standpunkt zu

hören, den Besuch zu organisieren und sicherzustellen, dass es dem IKRK
möglich sein wird, private Gespräche mit den Gefangenen zu führen, Ge-
fangene zu registrieren, alle Teile des Gefängnisses in Augenschein zu
nehmen, die Register zu kontrollieren, Kopien von Sterbeurkunden zu er-
halten und die Besuche zu wiederholen.

� Rundgang durch das Gelände (besonders: Zellen, Toiletten und Duschen, Hof
für körperliche Betätigung, Küche, Zellen für die Einzelhaft, Krankenzimmer).

� Allgemeines Gespräch mit Gruppen von Gefangenen, um nicht-sensible
Themen zu besprechen: Zugang zu Wasser, Nahrung, Duschen und Toiletten;
Zugang zu medizinischer Hilfe, körperlicher Betätigung, frischer Luft und
Freizeitaktivitäten.

� Private Gespräche mit Gefangenen, um sensible oder persönliche Themen zu
besprechen wie etwa die Behandlung während Befragungen, Verhalten der
Wärter, möglicherweise versteckte Gefangene, mögliche Misshandlung
durch andere Gefangene, Kontakt zur Familie, medizinische oder persön-
liche Probleme.

� Abschließendes Gespräch mit dem Gefängnisdirektor: Die IKRK-Delegierten
präsentieren ihre Wahrnehmungen und geben Empfehlungen zur Ver-
besserung ab.

Empfehlungen, wie sie gewöhnlich an die Verantwortlichen abgegeben
werden: 

– Wiederholung der Anweisungen an die Wärter, die Gefangenen mit
Respekt zu behandeln

– Erhöhung der Zeit für körperliche Betätigung auf zumindest eine Stunde
am Tag

– Verteilung von Gemüse oder zumindest einer Frucht pro Tag an die
Gefangenen

– verstärkte Versorgung mit sauberem Wasser

– Verbesserung des Zugangs zu medizinischer Hilfe

Wenn notwendig, stellt das IKRK spezielle Unterstützung zur Verfügung:
Reparatur von Wasser- und Sanitäranlagen, Austausch von Rotkreuz-Nach-
richten, grundlegende Medikamente und Hygieneartikel, Freizeitgegen-
stände, Resozialisierungshilfe für Entlassene.

Wie Gefangenenbesuche durch das IKRK einem
Gefangenen helfen können

� Registrierung des Gefangenen und laufende Information über ihn bilden
Schutz vor „Verschwinden“ oder Massenhinrichtung.

� Private Gespräche mit Delegierten über das Erleben von Folter oder Ein-
zelhaft können helfen, die psychische Belastung zu mildern.

� Gefangene können Rotkreuz-Nachrichten an ihre Familien schreiben, um
sie über ihren Verbleib zu informieren, und erhalten möglicherweise Ant-
worten. Manchmal können sie Familienbesuche empfangen.

� Der Delegierte wird die Informationen, die er von den Gefangenen über die
Behandlung und materiellen Bedingungen erhält, mit dem Gefängnisdirektor
besprechen und auf Verbesserungen bestehen oder direkte Hilfe, wie etwa
Reinigungsmaterial oder die Reparatur des sanitären Systems, anbieten.

05 Schüler_Druck  05.09.2005  11:47 Uhr  Seite 327



A
u
f 

K
o
n
se

q
u
en

ze
n
 b

ew
af

fn
et

er
 K

o
n
fl

ik
te

 r
ea

gi
er

en

5

329

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

5C
:S

ch
ut

z 
vo

n 
G

ef
an

ge
ne

n
M

at
er

ia
l 
1

�
m

ed
iz

in
is

ch
e 

V
er

so
rg

un
g

�
Z

ug
an

g 
zu

 k
ör

pe
rli

ch
er

 E
rt

üc
ht

ig
un

g

�
Fa

m
ili

en
ko

nt
ak

t

�
au

sr
ei

ch
en

d 
N

ah
ru

ng
 u

nd
 W

as
se

r 
zu

r 
E

rh
al

tu
ng

 e
in

es
 g

u-
te

n 
G

es
un

dh
ei

ts
zu

st
an

ds

�
si

ch
er

e 
un

d 
an

ge
m

es
se

ne
 U

nt
er

br
in

gu
ng

�
an

ge
m

es
se

ne
 s

an
itä

re
 E

in
ric

ht
un

ge
n

�
ge

re
ch

te
 u

nd
 o

ffe
ne

 G
er

ic
ht

sb
ar

ke
it

�
ei

ne
n 

un
ab

hä
ng

ig
en

 V
er

tr
et

er
, 

um
 d

ie
 E

in
ha

ltu
ng

 z
u 

üb
er

-
w

ac
he

n

B
E

S
O

N
D

E
R

E
 B

E
S

T
IM

M
U

N
G

E
N

 F
Ü

R
 F

R
A

U
E

N
:

�
W

ei
bl

ic
he

 G
ef

an
ge

ne
 m

üs
se

n 
ge

tr
en

nt
 u

nd
 u

nt
er

 w
ei

bl
i-

ch
er

 A
uf

si
ch

t 
un

te
rg

eb
ra

ch
t 

w
er

de
n.

�
W

ei
bl

ic
he

 G
ef

an
ge

ne
 d

ür
fe

n 
nu

r 
vo

n 
Fr

au
en

 d
ur

ch
su

ch
t

w
er

de
n.

�
W

ei
bl

ic
he

 G
ef

an
ge

ne
 m

üs
se

n 
be

so
nd

er
s 

vo
r 

se
xu

el
le

r 
G

e-
w

al
t 

ge
sc

hü
tz

t 
w

er
de

n.

�
S

ch
ut

z 
ge

ge
n 

G
ew

al
ta

kt
e 

od
er

 E
in

sc
hü

ch
te

ru
ng

�
ke

in
e 

V
er

pf
lic

ht
un

g,
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
au

ß
er

 d
en

 N
am

en
, 

de
n

R
an

g,
 d

as
 G

eb
ur

ts
da

tu
m

 u
nd

 d
ie

 m
ili

tä
ris

ch
e 

Id
en

tif
ik

a-
tio

ns
nu

m
m

er
 a

nz
ug

eb
en

�
ke

in
e 

gr
au

sa
m

e 
od

er
 u

nm
en

sc
hl

ic
he

 B
eh

an
dl

un
g

�
ke

in
e 

Z
w

an
gs

ar
be

it

�
Fr

ei
he

it,
 d

ie
 e

ig
en

e 
R

el
ig

io
n 

au
sz

uü
be

n

�
da

s 
R

ec
ht

, 
B

es
ch

w
er

de
n 

üb
er

 d
ie

 G
ef

an
ge

ns
ch

af
ts

be
di

n-
gu

ng
en

 v
or

zu
br

in
ge

n

B
E

S
O

N
D

E
R

E
 B

E
S

T
IM

M
U

N
G

E
N

 F
Ü

R
 K

IN
D

E
R

:
�

K
in

de
r 

m
üs

se
n 

vo
n 

E
rw

ac
hs

en
en

 g
et

re
nn

t 
un

te
rg

eb
ra

ch
t

w
er

de
n,

 a
uß

er
 s

ie
 s

in
d 

be
i i

hr
en

 F
am

ili
en

.

�
K

in
de

r 
m

üs
se

n 
E

ss
en

 s
ow

ie
 h

yg
ie

ni
sc

he
 u

nd
 m

ed
iz

in
is

ch
e

V
er

so
rg

un
g 

er
ha

lte
n,

 d
ie

 f
ür

 ih
r 

A
lte

r 
pa

ss
en

d 
si

nd
.

�
K

in
de

r 
m

üs
se

n 
di

e 
M

ög
lic

hk
ei

t 
ha

be
n,

 i
hr

e 
S

ch
ul

au
sb

il-
du

ng
 fo

rt
zu

se
tz

en
.

Sc
h
u
tz

 v
o
n
 G

ef
an

ge
n
en

(d
ie

 i
n
 Z

u
sa

m
m

en
h
an

g 
m

it
 e

in
em

 b
ew

af
fn

et
en

 K
o
n
fl

ik
t 

ge
fa

n
ge

n
 g

en
o
m

m
en

 w
u
rd

en
)

05 Schüler_Druck  05.09.2005  11:47 Uhr  Seite 329



A
u
f 

K
o
n
se

q
u
en

ze
n
 b

ew
af

fn
et

er
 K

o
n
fl

ik
te

 r
ea

gi
er

en

5

331

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

5C
:S

ch
ut

z 
vo

n 
G

ef
an

ge
ne

n
M

at
er

ia
l 
2

Z
um

 e
rs

te
n 

M
al

 k
am

en
 L

eu
te

 v
on

 d
ra

uß
en

, 
um

un
s 

zu
 b

es
uc

he
n.

Ic
h 

w
us

st
e,

 d
as

s 
es

 i
n 

G
en

f
ei

ne
 O

rg
an

is
at

io
n 

ga
b,

 d
ie

 a
rm

en
 u

nd
 u

nt
er

dr
üc

k-
te

n 
M

en
sc

he
n 

ha
lf,

 a
be

r 
da

s 
w

ar
 s

ch
on

 a
lle

s.
Ic

h
w

us
st

e 
ni

ch
t, 

da
ss

 s
ie

 i
n 

un
se

r 
G

ef
än

gn
is

 k
om

-
m

en
 k

on
nt

en
.

S
ie

 h
ab

en
 s

ic
h 

üb
er

al
l u

m
ge

se
he

n,
 n

ic
ht

 n
ur

 d
or

t,
w

o 
di

e 
G

ef
än

gn
is

ve
rw

al
tu

ng
 w

ol
lte

, 
da

ss
 s

ie
 s

ic
h

um
se

he
n.

S
ie

 w
ol

lte
n 

si
ch

 a
lle

m
 A

ns
ch

ei
n 

na
ch

ei
n 

B
ild

 v
on

 d
er

 g
es

am
te

n 
S

itu
at

io
n 

m
ac

he
n.

D
as

ge
w

an
n 

un
se

r 
V

er
tr

au
en

.

S
ie

 w
ar

en
 e

ffe
kt

iv
 u

nd
 d

is
kr

et
.S

ie
 h

at
te

n 
da

s 
V

er
-

tr
au

en
 v

on
 b

ei
de

n 
S

ei
te

n 
– 

di
e 

V
er

w
al

tu
ng

 h
at

te
ih

ne
n 

Z
ut

rit
t z

u 
R

äu
m

en
 g

eg
eb

en
, w

o 
vo

rh
er

 k
ei

ne
r

w
ar

, 
un

d 
di

e 
H

äf
tli

ng
e 

sa
he

n 
si

e 
sp

ric
hw

ör
tli

ch
w

ie
 d

as
 „

Li
ch

t 
am

 E
nd

e 
de

s 
Tu

nn
el

s“
.

W
äh

re
nd

 d
er

 s
ec

hs
 M

on
at

e,
 d

ie
 w

ir 
im

 G
ef

än
gn

is
w

ar
en

, b
ek

am
en

 w
ir 

R
ot

kr
eu

z-
B

es
uc

he
.S

ie
 h

ab
en

un
s 

ni
e 

en
ttä

us
ch

t.
S

ie
 k

am
en

 z
w

ei
m

al
 i

n 
de

r
W

oc
he

, 
ab

 u
nd

 z
u 

au
ch

 ö
fte

r.

S
ie

 h
ab

en
 s

ic
h 

un
se

re
 N

am
en

 a
uf

ge
sc

hr
ie

be
n 

un
d

ei
ne

 L
is

te
 g

em
ac

ht
.E

s 
ka

m
en

 im
m

er
 w

ie
de

r 
ne

ue
H

äf
tli

ng
e,

 u
nd

 w
ir 

ta
te

n 
im

m
er

, w
as

 w
ir 

ko
nn

te
n,

 u
m

ih
re

 N
am

en
 s

o 
ba

ld
 w

ie
 m

ög
lic

h 
in

 d
ie

 L
is

te
 e

in
tr

a-
ge

n 
zu

 l
as

se
n,

 w
ei

l 
di

e 
Li

st
e 

da
s 

w
ar

, 
w

as
 u

ns
sc

hü
tz

te
.

D
er

 G
ru

nd
, 

w
ar

um
 i

ch
 h

eu
te

 a
m

 L
eb

en
 b

in
, 

is
t,

da
ss

 ic
h 

m
ei

ne
n 

N
am

en
 e

in
em

 R
ot

kr
eu

z-
D

el
eg

ie
r-

te
n 

ge
be

n 
ko

nn
te

.

„D
u 

ka
nn

st
 ih

m
 d

as
 e

rk
lä

re
n?

 D
as

 h
ie

r 
is

t f
ür

 d
ic

h
un

d 
da

s 
fü

r 
de

in
e 

V
er

w
an

dt
en

.“

Ic
h 

w
er

de
 

di
es

en
 

M
om

en
t 

ni
em

al
s 

ve
rg

es
se

n.
D

ie
se

r 
D

el
eg

ie
rt

e 
ga

b 
m

ir 
H

of
fn

un
g 

un
d 

da
s 

G
e-

fü
hl

, 
fr

ei
 s

pr
ec

he
n 

zu
 k

ön
ne

n.
E

r 
ha

t 
m

ir 
vi

el
e 

Fr
a-

ge
n 

üb
er

 m
ic

h 
ge

st
el

lt,
 ü

be
r m

ei
ne

 S
itu

at
io

n,
 m

ei
ne

Fa
m

ili
e.

E
r 

ha
t 

ke
in

e 
P

os
iti

on
 b

ez
og

en
, 

w
ed

er
 d

ie
ei

ne
 n

oc
h 

di
e 

an
de

re
.E

r 
ha

t n
ur

 z
ug

eh
ör

t.

W
ir 

hä
tte

n 
un

s 
vo

m
 R

ot
en

 K
re

uz
 g

ew
ün

sc
ht

, d
as

s
di

e 
in

te
rn

at
io

na
le

 P
re

ss
e 

da
rü

be
r 

be
ric

ht
et

.
W

ir
hä

tte
n 

es
 w

irk
lic

h 
ge

sc
hä

tz
t.

A
be

r 
w

en
n 

m
an

 d
ar

üb
er

 n
ac

hd
en

kt
, 

w
är

en
 d

ie
B

eh
ör

de
n 

nu
r 

pr
ov

oz
ie

rt
 g

ew
es

en
, 

si
e 

ni
ch

t 
m

eh
r

in
 

di
e 

G
ef

än
gn

is
se

 
zu

 
la

ss
en

, 
w

en
n 

es
 

da
zu

ge
ko

m
m

en
 w

är
e,

 d
as

s 
si

e 
al

le
s 

en
th

ül
lt 

hä
tte

n,
 w

as
si

e 
ge

se
he

n 
ha

tte
n.

W
är

e 
da

s 
pa

ss
ie

rt
, w

är
en

 w
ir

di
e 

V
er

lie
re

r 
ge

w
es

en
.

Li
ch

t 
am

 E
n
d
e 

d
es

 T
u
n
n
el

s

05 Schüler_Druck  05.09.2005  11:47 Uhr  Seite 331



A
u
f 

K
o
n
se

q
u
en

ze
n
 b

ew
af

fn
et

er
 K

o
n
fl

ik
te

 r
ea

gi
er

en

5

333

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

5C
:S

ch
ut

z 
vo

n 
G

ef
an

ge
ne

n
M

at
er

ia
l 
3

D
u 

bi
st

 e
in

 D
el

eg
ie

rt
er

 d
es

 I
nt

er
na

tio
na

le
n 

K
o-

m
ite

es
 v

om
 R

ot
en

 K
re

uz
 (

IK
R

K
) 

un
d 

be
su

ch
st

ei
n 

G
ef

än
gn

is
.

D
u 

ha
st

 g
er

ad
e 

di
e 

E
in

ze
lg

es
pr

äc
he

 m
it 

de
n

si
eb

en
 H

äf
tli

ng
en

 b
ee

nd
et

.
D

re
i 

vo
n 

ih
ne

n 
ha

-
be

n 
di

r 
er

zä
hl

t, 
da

ss
 s

ie
 v

or
 z

w
ei

 W
oc

he
n 

w
äh

-
re

nd
 d

er
 V

er
hö

re
 v

on
 e

in
em

 G
ef

än
gn

is
w

är
te

r
he

fti
g 

ge
sc

hl
ag

en
 w

ur
de

n.
D

ie
 H

äf
tli

ng
e 

w
ur

-
de

n 
ge

zw
un

ge
n,

 G
es

tä
nd

ni
ss

e 
zu

 u
nt

er
sc

hr
ei

-
be

n,
 i

n 
de

ne
n 

si
e 

zu
ga

be
n,

 S
tr

af
ta

te
n 

ge
ge

n
de

n 
S

ta
at

 b
eg

an
ge

n 
zu

 h
ab

en
.

D
ie

 G
ef

an
ge

ne
n 

ha
be

n 
gr

oß
e 

A
ng

st
.S

ie
 s

ag
en

,
da

ss
, w

en
n 

de
r G

ef
än

gn
is

di
re

kt
or

 d
av

on
 e

rf
äh

rt
,

da
ss

 s
ie

 d
ir 

da
vo

n 
er

zä
hl

t 
ha

be
n,

 w
ie

 s
ie

 w
äh

-
re

nd
 d

er
 V

er
hö

re
 b

eh
an

de
lt 

w
ur

de
n,

 s
ie

 w
ie

de
r

be
st

ra
ft 

un
d 

ge
sc

hl
ag

en
 w

er
de

n 
w

ür
de

n.

D
u 

ha
st

 je
tz

t e
in

 G
es

pr
äc

h 
m

it 
de

m
 G

ef
än

gn
is

-
di

re
kt

or
.

D
ei

n 
D

ile
m

m
a:

W
irs

t 
du

 m
it 

ih
m

 ü
be

r 
di

e 
M

is
s-

ha
nd

lu
ng

en
 d

ie
se

r 
dr

ei
 G

ef
an

ge
ne

n 
sp

re
ch

en
?

A
nh

an
d 

vo
n 

D
el

eg
ie

rt
en

be
ric

ht
en

 e
nt

w
ic

ke
lt

A
n

d
e

re
 S

ta
n

d
p

u
n

k
te

, 
d

ie
zu

 b
e

a
c

h
te

n
 s

in
d

�
di

e 
ge

fo
lte

rt
en

 H
äf

tli
ng

e

�
de

r 
G

ef
än

gn
is

di
re

kt
or

 

�
an

de
re

 G
ef

an
ge

ne
 

�
ei

n 
Fa

m
ili

en
an

ge
hö

rig
er

 e
in

es
G

ef
an

ge
ne

n 

�
de

r V
or

ge
se

tz
te

 d
es

 D
el

eg
ie

rt
en

W
ie

 k
an

n
 i
ch

 d
ie

se
 G

ef
an

ge
n
en

 s
ch

ü
tz

en
?

W
as

 i
st

 d
ei

n
e 

E
n

ts
ch

ei
d

u
n

g?
W

as
 w

ir
st

 d
u

 t
u

n
?

05 Schüler_Druck  05.09.2005  11:47 Uhr  Seite 333



A
u
f 

K
o
n
se

q
u
en

ze
n
 b

ew
af

fn
et

er
 K

o
n
fl

ik
te

 r
ea

gi
er

en

5

335

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

5C
:S

ch
ut

z 
vo

n 
G

ef
an

ge
ne

n
M

at
er

ia
l 
4

Ic
h 

w
ar

 e
in

ei
nh

al
b 

M
on

at
e 

la
ng

 e
in

 p
ol

iti
sc

he
r G

e-
fa

ng
en

er
.

W
äh

re
nd

 m
ei

ne
r 

Z
ei

t 
im

 G
ef

än
gn

is
 h

at
 m

an
 m

ir
w

ed
er

 W
as

se
r 

no
ch

 e
tw

as
 z

u 
es

se
n 

ge
ge

be
n.

U
m

zu
 

üb
er

le
be

n,
 

ha
be

 
ic

h 
m

ei
ne

n 
ei

ge
ne

n 
U

rin
ge

tr
un

ke
n,

 d
am

it 
ic

h 
ni

ch
t 

de
hy

dr
ie

re
 u

nd
 s

te
rb

e.

W
en

n 
di

r 
so

 e
tw

as
 p

as
si

er
t, 

gi
bt

 e
s 

ni
ch

ts
, 

w
as

di
ch

 
da

vo
r 

sc
hü

tz
en

 
ka

nn
, 

zu
 

„v
er

sc
hw

in
de

n“
od

er
 b

es
ei

tig
t 

zu
 w

er
de

n.
A

b 
un

d 
zu

 h
ab

en
 w

ir
S

ch
re

ie
 

ge
hö

rt
, 

da
nn

 
M

as
ch

in
en

ge
w

eh
rf

eu
er

,
da

nn
 S

til
le

.

Ic
h 

hö
rt

e 
ei

n 
K

lo
pf

en
 a

n 
de

n 
T

ür
en

 d
er

 a
nd

er
en

Z
el

le
n,

 u
nd

 i
ch

 h
ab

e 
m

ir 
ge

da
ch

t:
„W

ir 
ha

be
n 

ei
-

ne
n 

B
es

uc
he

r.“
 In

st
in

kt
iv

 b
eg

an
n 

ic
h 

an
 m

ei
ne

 T
ür

zu
 k

lo
pf

en
.

Ic
h 

hö
rt

e 
ei

ne
 G

ru
pp

e 
vo

n 
M

en
sc

he
n,

 d
ie

 v
or

m
ei

ne
r 

T
ür

 s
te

he
n 

bl
ie

b,
 u

nd
 e

in
e 

S
tim

m
e,

 d
ie

sa
gt

e:
„D

a 
sc

he
in

t 
je

m
an

d 
dr

in
ne

n 
zu

 s
ei

n.
“ 

Je
-

m
an

d 
an

de
re

r 
sa

gt
e:

„N
ei

n,
 d

a 
is

t 
ni

em
an

d 
dr

in
-

ne
n“

, a
be

r d
ie

 a
nd

er
e 

P
er

so
n 

in
si

st
ie

rt
e 

un
d 

sa
gt

e
„B

itt
e,

 ö
ffn

en
 S

ie
 d

ie
 T

ür
.“

E
s 

fo
lg

te
 e

in
e 

D
is

ku
ss

io
n,

 d
ie

 m
ir 

un
en

dl
ic

h 
la

ng
er

sc
hi

en
, 

bi
s 

sc
hl

ie
ß

lic
h 

di
e 

T
ür

 g
eö

ffn
et

 w
ur

de
,

un
d 

zu
m

 e
rs

te
n 

M
al

 n
ac

h 
la

ng
er

 Z
ei

t s
ah

 ic
h 

Li
ch

t
un

d 
da

s 
G

es
ic

ht
 e

in
es

 a
nd

er
en

 M
en

sc
he

n.
Ic

h
hö

rt
e:

„H
al

lo
, 

ic
h 

bi
n 

ei
n 

D
el

eg
ie

rt
er

 d
es

 R
ot

en
K

re
uz

es
.“

K
ur

z 
na

ch
 d

ie
se

m
 e

rs
te

n 
B

es
uc

h 
be

ka
m

 ic
h 

ei
ne

kl
ei

ne
 K

an
ne

 m
it 

sc
hm

ut
zi

ge
m

 W
as

se
r.

E
s 

w
ar

zu
m

in
de

st
 e

tw
as

 z
u 

tr
in

ke
n,

 u
nd

 m
an

 h
ör

te
 a

uc
h

so
fo

rt
 a

uf
, 

un
s 

zu
 d

ro
he

n,
 d

as
s 

m
an

 u
ns

 t
öt

en
w

ür
de

.

Er
in

n
er

u
n
ge

n
 e

in
es

 G
ef

an
ge

n
en

05 Schüler_Druck  05.09.2005  11:47 Uhr  Seite 335



A
u
f 

K
o
n
se

q
u
en

ze
n
 b

ew
af

fn
et

er
 K

o
n
fl

ik
te

 r
ea

gi
er

en

5

337

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

5C
:

S
ch

ut
z 

vo
n 

G
ef

an
ge

ne
n

M
at

er
ia

l 
5

K
ri

eg
sg

ef
an

ge
n
sc

h
af

ts
ka

rt
e

05 Schüler_Druck  05.09.2005  11:47 Uhr  Seite 337



A
u
f 

K
o
n
se

q
u
en

ze
n
 b

ew
af

fn
et

er
 K

o
n
fl

ik
te

 r
ea

gi
er

en

5

339

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

5C
:S

ch
ut

z 
vo

n 
G

ef
an

ge
ne

n
M

at
er

ia
l 
6

1 
vo

n
 2

R
o
tk

re
u
z-

N
ac

h
ri

ch
t 

– 
Fo

rm
u
la

r

05 Schüler_Druck  05.09.2005  11:47 Uhr  Seite 339



5

340

A
u
f 

K
o
n
se

q
u
en

ze
n
 b

ew
af

fn
et

er
 K

o
n
fl

ik
te

 r
ea

gi
er

en

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

5C
:S

ch
ut

z 
vo

n 
G

ef
an

ge
ne

n

R
o
tk

re
u
z-

N
ac

h
ri

ch
t 

– 
Fo

rm
u
la

r

M
at

er
ia

l 
6

2 
vo

n
 2

05 Schüler_Druck  05.09.2005  11:47 Uhr  Seite 340



A
u
f 

K
o
n
se

q
u
en

ze
n
 b

ew
af

fn
et

er
 K

o
n
fl

ik
te

 r
ea

gi
er

en

5

341

En
td

ec
ke

 d
as

 h
u
m

an
it
är

e 
V

ö
lk

er
re

ch
t 

– 
IK

R
K

 2
00

2

E
nt

de
ck

un
g 

5C
:S

ch
ut

z 
vo

n 
G

ef
an

ge
ne

n
M

at
er

ia
l 
7

Ic
h 

w
ar

 v
on

 m
ei

ne
r 

Fr
au

 u
nd

 m
ei

ne
r T

oc
ht

er
 fü

r 
fü

nf
Ja

hr
e 

un
d 

ac
ht

 M
on

at
e 

ge
tr

en
nt

.D
as

 E
rg

eb
ni

s 
si

nd
vi

el
e 

so
zi

al
e

un
d 

ps
yc

hi
sc

he
 K

om
pl

ik
at

io
ne

n.
W

ir 
ha

-
be

n 
un

s 
be

id
e 

ve
rä

nd
er

t, 
ab

er
 in

 e
nt

ge
ge

ng
es

et
zt

e
R

ic
ht

un
ge

n,
un

d 
zw

is
ch

en
 m

ir 
un

d 
m

ei
ne

r 
To

ch
te

r
ha

t 
si

ch
 e

in
e 

K
lu

ft 
ge

bi
ld

et
, 

w
äh

re
nd

 ic
h 

im
 G

e-
fä

ng
ni

s 
w

ar
.

E
in

 G
ef

an
ge

ne
r, 

de
r 

na
ch

 z
eh

ne
in

ha
lb

 J
ah

re
n 

H
af

t 1
99

8 
en

tla
ss

en
 w

ur
de

 

D
er

 S
ch

oc
k,

 w
en

n 
du

 a
us

 d
em

 G
ef

än
gn

is
 k

om
m

st
, 

is
t

de
rs

el
be

, 
w

ie
 w

en
n 

du
 in

s 
G

ef
än

gn
is

 k
om

m
st

;e
s 

is
t

ge
na

us
o 

sc
ho

ck
ie

re
nd

.N
un

 b
is

t 
du

 f
re

i, 
ab

er
 d

u 
w

ei
ß

t
ni

ch
t, 

w
as

 d
u 

m
it 

di
es

er
 F

re
ih

ei
t 

tu
n 

so
lls

t.
W

ie
 w

irs
t 

du
de

in
 L

eb
en

 w
ie

de
r 

vo
n 

vo
rn

e 
an

fa
ng

en
?

E
in

 G
ef

an
ge

ne
r, 

de
r 

se
ch

s 
Ja

hr
e 

im
 G

ef
än

gn
is

 
ve

rb
ra

ch
te

, 1
99

7 
en

tla
ss

en

A
u
s 

d
er

 S
ic

h
t 

vo
n
 G

ef
an

ge
n
en

G
em

äl
de

 v
on

 G
ef

an
ge

ne
n,

 d
ie

 w
äh

re
nd

 e
in

es
 b

ew
af

fn
et

en
 K

on
fli

kt
s 

ge
fa

ng
en

 g
en

om
m

en
 w

ur
de

n
Q

ue
lle

:F
ac

in
g 

fr
ee

do
m

, 
IK

R
K

, 
20

01

05 Schüler_Druck  05.09.2005  11:47 Uhr  Seite 341



Auf Konsequenzen bewaffneter Konflikte reagieren

5
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5D: Wiederherstellung von Familienkontakten

Entdeckung 5D beschäftigt sich mit der Notsituation, in der sich Familien befinden, die durch einen be-
waffneten Konflikt getrennt wurden, sowie mit den Bemühungen, Familien wieder zusammenzuführen und
den Kontakt zwischen getrennten Familienangehörigen aufrechtzuerhalten. Eine Fotokollage soll den Schülern
helfen, sich in die Lage dieser Familien zu versetzen. Die Schüler lernen die Methoden kennen, die bei der
Suche nach Personen eingesetzt werden, indem sie selbst einen Suchantrag über ein „vermisstes“
Familienmitglied ausfüllen. Die Schüler erfahren, welche Anstrengungen notwendig sind, und lernen die
rechtlichen Grundlagen für diese Bemühungen im humanitären Völkerrecht (HVR) kennen.

Ziele:

� sich der Notlage bewusst werden, in der sich Familien befinden, die
durch Krieg getrennt wurden

� sich des Maßes an Anstrengungen bewusst werden, das notwendig
ist, um Familien wieder zusammenzuführen oder den Kontakt zwi-
schen Familienangehörigen aufrechtzuerhalten

Material:
� Fotokollage 5D (Poster im Umschlag)

� Suchantrag – Formular

� Rotkreuz-Nachricht – Formular

� Informationsblatt: „Ruandas Kinder“

Für Lehrer:
� „Familienmitglieder suchen und zusammenführen – der rechtliche

Hintergrund“ 

� „Über die Wiederherstellung von Familienkontakten“

Vorbereitung:
Kopieren Sie den Schülern die Suchanträge und die Formulare für
Rotkreuz-Nachrichten.

Zeit: eine Einheit (45 bis 60 Minuten)

1. Durch bewaffnete Konflikte getrennt (10 Minuten)

Im Chaos bewaffneter Konflikte sind Familien häufig genötigt, von zu
Hause zu flüchten, und werden dadurch oft getrennt. Wir werden uns
ansehen, welche Anstrengungen für die Wiederherstellung des Kontaktes
zwischen Familienangehörigen notwendig sind.

Geben Sie den Schülern folgende Statistik über die Zahl der Kinder, die
wegen bewaffneter Konflikte von ihren Familien getrennt wurden.

Mehr als die Hälfte der geschätzten 50 Millionen Flüchtlinge und
Binnenflüchtlinge auf der Welt sind Kinder und Jugendliche. Mehr als
zwei Millionen sind Kinder, die von ihrer Familie getrennt wurden. Als
unbegleitete Kinder sind sie Missbrauch, sexueller Ausbeutung und
der Rekrutierung als Kindersoldaten im besonderen Maße ausge-
setzt und daher besonders schutzbedürftig.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5D: Wiederherstellung von Familienkontakten

Damit die Schüler verstehen, um welche Zahl an Kindern es sich dabei
handelt, stellen Sie folgende Fragen:

➤ Wie viele sind hier im Klassenzimmer? Wie viele Klassenzimmer
sind zwei Millionen Personen?

➤ Wie viele Sportstadien benötigt man, um 50 Millionen Menschen unter-
zubringen?

Diskutieren Sie mit den Schülern die Bedeutung der Trennung von der
Familie aufgrund eines bewaffneten Konfliktes.

Eine Frage, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Abgesehen von Kindern: Welche anderen schutzbedürftigen Perso-

nen benötigen bei der Wiederherstellung von Familienkontakten be-
sondere Beachtung?

[Z. B.: ältere Personen, die alleine sind; Behinderte; Gefangene,
die keine Mittel zur Verfügung haben, mit der Außenwelt zu
kommunizieren]

2. Trennung erfahren (20 Minuten)

Zeigen Sie die Fotokollage 5D, die einige der Bemühungen bei der
Suche wie auch die Gefühle von Familien während der Trennung und bei
der Wiedervereinigung veranschaulicht. Geben Sie den Schülern Gele-
genheit, ihre Reaktionen und Fragen zu äußern.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Ist jemand von euch schon verloren gegangen? Welche Erinnerungen

hast du daran? Wie alt warst du? Wie hat man dich gefunden?

➤ Für welche Personen ist es besonders wichtig, Nachricht von ihren
Familien zu erhalten? Warum?

➤ Was könnten die Probleme von getrennten Familien sein? Von
getrennten Kindern? Von Gefangenen? Von älteren Personen?

➤ Mit welchen Problemen könnten humanitäre Helfer beim Versuch,
Familien zusammenzuführen, konfrontiert sein?

[Beispiele: Kinder, die zu jung oder zu traumatisiert sind, um
sprechen zu können; sprachliche Unterschiede; andauernde
Kämpfe; Unvermögen, über die Kampflinie hinweg eine
Verbindung herzustellen; Familien, die weit zerstreut sind; Ver-
wandte, die geflüchtet sind, vertrieben wurden oder tot sind] 

3. Die Aufgabe zu suchen und zusammenzuführen
(15–20 Minuten) 

In vielen Konflikten machen es die Umstände unmöglich, auf alle An-
träge auf Familienzusammenführung zu reagieren. Die Schüler sollen
folgende Situationen, denen humanitäre Helfer ausgesetzt sein können,
diskutieren. Die Schüler sollen Kriterien für eine notwendige Zusammen-
führung vorschlagen:

� Ist es vertretbar, eine Familienzusammenführung auf Antrag eines
30-jährigen Mannes in einem Gebiet vorzunehmen, in dem alle
Männer über 18 Jahren mobilisiert werden?

1
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Entdeckung 5D: Wiederherstellung von Familienkontakten
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4

2

� Ist es vertretbar, ein Kind, das in einem Flüchtlingslager lebt, mit sei-
ner Familie zusammenzuführen, die in einer Stadt lebt, die sich mit-
ten in einem Kriegsgebiet befindet?

[Beispiele für solche Kriterien: Grad der Schutzbedürftigkeit;
Altersbeschränkung für Männer, um die Unterstützung von tat-
sächlichen oder möglichen Kombattanten zu vermeiden; die
Sicherheitslage, wobei zu vermeiden ist, dass Personen in eine
Situation geraten, die schwieriger ist als die jetzige]

Verwenden Sie das Suchantrag-Formular, um mit den Schülern durch-
zugehen, welche Familieninformationen gesammelt werden.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welche Maßnahmen kann ein humanitärer Helfer ergreifen, um eine

vermisste Person zu suchen?

[Beispiele: zur letzten bekannten Adresse gehen; Krankenhäuser
und Friedhöfe überprüfen; Listen der Flüchtlinge und ver-
triebenen Personen durchsehen; sich in Gefängnissen er-
kundigen; lokale Behörden bitten, Informationen bei den
Dorfbewohnern zu sammeln; Namenslisten in Zeitungen, im
Radio, im Internet und auf Anschlagtafeln veröffentlichen; Fotos
von Kindern zeigen; Eltern in Kinderzentren mitnehmen, um
Kleinkinder zu identifizieren]

ANMERKUNG: Alle Suchaktivitäten müssen die Privatsphäre jedes
Individuums wahren.

➤ Was könnten die Gründe dafür sein, dass es in vielen Fällen so
schwierig ist, Informationen über Personen zu sammeln, die wäh-
rend eines bewaffneten Konfliktes vermisst werden?

Verwenden Sie das Formular für Rotkreuz-Nachrichten, um zu zeigen, wie
Familiennachrichten übermittelt werden.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welche Art von Informationen ist in diesen Nachrichten gestattet? 

➤ Warum überprüfen Rotkreuz-Mitarbeiter den Inhalt dieser Nachrichten,
bevor sie diese überbringen?

[Nachrichten, die über das Rote Kreuz übermittelt werden,
müssen rein persönlicher Natur sein, um die Übermittlung von
heiklen Informationen bezüglich des Konfliktes oder politischer
Angelegenheiten zu vermeiden.]

➤ Warum spielt es eine Rolle, was in der Nachricht steht?

[Um zu verhindern, dass die Kriegsparteien Einspruch gegen das
Übermitteln von Familiennachrichten erheben.]

4. Evakuierung von unbegleiteten Kindern 
(10–15 Minuten)

Verwenden Sie das Informationsblatt „Ruandas Kinder“, um die Lage
unbegleiteter Kinder während bewaffneter Konflikte zu diskutieren.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welche Vorkehrungen würdet ihr empfehlen, Dilemmata wie das fol-

gende möglichst zu vermeiden?
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5D: Wiederherstellung von Familienkontakten

Schlüsselgedanken

◆ Durch bewaffnete Konflikte wird eine hohe Zahl an Menschen von
der Familie getrennt, ohne Mittel und Möglichkeiten zu haben, sich
mit ihr in Verbindung zu setzen.

◆ Das HVR verlangt nach Maßnahmen, die den Kontakt zu den
Familien wiederherstellen und aufrechterhalten, diese schließen
Familienzusammenführungen mit ein.

◆ Es sind viele Schritte notwendig, um eine einzelne Familie zu fin-
den und wiederzuvereinen.

In einigen Ländern, in denen Kinder evakuiert wurden, sind nach
einigen Jahren nahe oder entfernte Verwandte erschienen, um
sich nach dem Aufenthaltsort des Kindes zu erkundigen und
dessen Rückkehr zu verlangen. In den Gastländern waren in der
Zwischenzeit schon einige Kinder adoptiert worden. Einige
Leute sagten, dass die Kinder schon sehr gut in ihre neuen Fa-
milien integriert wären und dass es nicht gut für sie wäre, sie zu-
rückzubringen, nachdem sie sich an ihr neues Leben gewöhnt
hatten. Andere wiederum sagten, dass internationale Adoptio-
nen während eines bewaffneten Konfliktes nicht stattfinden
dürften, weil nicht verifizierbar sei, ob die Suche nach den ver-
missten Kindern schon aufgegeben wurde oder nicht.

5. Vermisste Personen

Die Qual von Familien, die kein Lebenszeichen von Verwandten haben,
die wegen bewaffneter Konflikte vermisst werden, endet nicht mit dem
Ende der Kampfhandlungen. Sind die geliebten Menschen verwundet,
gefangen oder tot?

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Welche zusätzlichen Aktivitäten können ergriffen werden, wenn trotz

der Bemühungen bei der Suche keine Informationen bezüglich der
vermissten Person gefunden werden konnten? [Siehe Beispiele im
Lehrermaterial.]

➤ Nennt Gründe, warum es in einigen Fällen so schwierig ist, Informa-
tionen über Personen zu bekommen, die aufgrund bewaffneter Kon-
flikte verschollen sind!

6. Abschluss
Lesen Sie mit den Schülern die „Zusammenfassung einiger wichtiger
Artikel“ in „Familienmitglieder suchen und zusammenführen – der recht-
liche Hintergrund“ und lassen Sie die Schüler bestimmen, wie diese
Regelungen des HVR ihrer Meinung nach das Suchen und Zusammen-
führen von Familien unterstützen.

[Zum Beispiel: Die zuständigen Behörden müssen mit humani-
tären Organisationen zusammenarbeiten, indem sie alle
relevanten Informationen, die ihnen bekannt sind (z. B. Listen
der in Gefangenschaft befindlichen Personen) zur Verfügung
stellen, die humanitären Helfer bei ihren Nachforschungen nicht
behindern, und Rotkreuz-Nachrichten weiterleiten; die Gewahr-
samsmächte müssen den Gefangenen erlauben, mit ihren
Familien zu korrespondieren.]

05 Schüler_Druck  05.09.2005  11:47 Uhr  Seite 346



Auf Konsequenzen bewaffneter Konflikte reagieren

5

347

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5D: Wiederherstellung von Familienkontakten

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Die Nöte der Familien vermisster Personen

Überlege dir, welche Ängste Familien ausstehen, die kein
Lebenszeichen von ihren vermissten Verwandten bekom-
men – Familien, die nicht wissen, ob ihre Verwandten ver-
wundet, verloren und hungrig, gefangen oder tot sind.

Schreibe ein kurzes Gedicht oder einen Aufsatz, um deren
Ängste zum Ausdruck zu bringen.

Eine Nachricht der Hoffnung

Lies folgende Geschichte:

Schreibe die Nachricht, die Maria an ihre Schwester geschrieben haben mag, und die Antwort ihrer
Schwester.

Von Manila nach Bagdad: Hoffnung in einer
Familiennachricht

Wie jeden Morgen hört Maria die Nachrichten im Radio. Die Nachrichten aus dem Golf
sind heute besonders alarmierend: Die Bombardierung Bagdads hat begonnen. Maria
beginnt sich um ihre Schwester zu sorgen, die als Krankenschwester im Irak arbeitet
und von der sie seit einiger Zeit nichts mehr gehört hat. Die Telefonverbindung zwischen
ihrem Land, den Philippinen, und Bagdad ist unterbrochen, und es gibt auch keinen
Postdienst mehr. Sie ist verzweifelt vor Sorge, ihre Schwester nie mehr wiederzusehen.

Einige Tage später hört sie, dass es in Manila einen Suchdienst des Philippinischen
Roten Kreuzes gibt. Sie geht hin, und plötzlich lebt ihre Hoffnung wieder auf: Man hat
sie ermutigt, eine Familiennachricht zu schreiben, die ihrer Schwester im Irak von
einem IKRK-Delegierten überbracht werden wird. Weniger als einen Monat später be-
kommt Maria einen Anruf vom Roten Kreuz, und es wird ihr mitgeteilt, dass eine
Antwort auf ihre Nachricht angekommen ist. Maria weint vor Erleichterung – ihre
Schwester ist am Leben!

Ich glaube und hoffe noch immer,

dass mein Mann am Leben ist und

zu seiner Familie zurückkommt,

sodass wir normal zusammenleben

können. Aber ich muss wissen,

welches Schicksal er erlitten hat –

egal wie es ist. Es gibt Tausende,

denen es so geht wie mir. Wir

verdienen Antworten auf unsere

Fragen.
Eine Frau, deren Ehemann, ein Oberst der bosnischen Armee,

schon seit einigen Jahren verschollen ist
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Entdeckung 5D: Wiederherstellung von Familienkontakten

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Wiederherstellung von Familienkontakten

Sieh dir noch einmal die Fotokollage an. Notiere die verschiedenen Gefühlsäußerungen.

Entwirf ein Plakat, um Menschen über Suche und Zusammenführung von Familien zu informieren.
Welche Botschaft wirst du verwenden?

ODER:

Lies dir folgende Geschichte durch und stelle die Gefühle bei einer Familienzusammenführung künst-
lerisch dar.

Drei Frauen warten gespannt auf die Rotkreuz-Nachrichten

Es war so ruhig, dass man eine Nadel auf den Boden des Hauptzimmers eines alten
Bauernhauses in Nordalbanien hätte fallen hören können, als Andye Kortoci, der
Dorfälteste, die Rotkreuz-Nachricht vorzulesen begann. Die Blätter zitterten in
seinen rauen Händen, aber niemand bemerkte es. Die drei Frauen, die um ihn
standen, hingen an jedem seiner Worte.

Jede Frau hatte eine Nachricht bekommen: die eine von ihrem Bruder, die andere
von ihrem Ehemann und die dritte von ihrem Sohn, die alle während des Kosovo-
konfliktes mitgekämpft hatten und nun schon beinahe zwei Jahre irgendwo in
Serbien in Gefangenschaft waren.

Die drei Gefangenen kommen aus demselben Dorf, Myhejan, wo ihre Abwesen-
heit ihre Familien sehr belastet. Ihre Arbeit – die Felder zu bebauen, das Vieh zu
versorgen und andere schwere Bauerntätigkeiten – wurde so weit wie möglich
vom Rest der Gemeinde übernommen. Sogar die Kinder müssen sich ins Zeug
legen.

Selim Musa, ein albanischer Rotkreuz-Mitarbeiter, macht sich ungefähr alle drei
Monate auf den gefährlichen Fußmarsch ins Dorf, um Rotkreuz-Nachrichten, die
über Tirana aus Serbien kommen, zu überbringen. Wenige Menschen kommen
nach Myhejan, und daher erkennen die Dorfbewohner seine Silhouette schon aus
der Ferne. Selim Musa ist die einzige Verbindung zwischen den Gefangenen und
deren Familien in Albanien.

ICRC News, März 2001
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Entdeckung 5D: Wiederherstellung von 
Familienkontakten

Für
Lehrer 

Familienmitglieder suchen und zusammenführen
– der rechtliche Hintergrund

Aus dem
I. Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen 

vom 12. August 1949 
Art. 78 

1. Evakuierung von Kindern

Eine am Konflikt beteiligte Partei darf Kinder, die nicht ihre eigenen Staats-
angehörigen sind, nicht in ein fremdes Land evakuieren, es sei denn, es han-
delt sich um eine vorübergehende Evakuierung, die durch zwingende Gründe
der Gesundheit, der medizinischen Behandlung oder […] der Sicherheit der
Kinder erforderlich wird. Sind Eltern oder andere Sorgeberechtigte erreichbar,
so ist deren schriftliches Einverständnis mit der Evakuierung erforderlich. Sind
sie nicht erreichbar, so darf die Evakuierung nur mit schriftlicher Zustimmung
der Personen vorgenommen werden, die nach Gesetz oder Brauch in erster
Linie für die Kinder zu sorgen haben. […]

Aus der gemeinsamen Erklärung von IKRK, UNHCR und 
der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und
Rothalbmond-Gesellschaften vom 27. Juni 1994

über die Evakuierung von unbegleiteten Kindern in Ruanda

Unter den gegenwärtigen Umständen ist es in Ruanda oft unmöglich, zuver-
lässige Informationen über das Schicksal von getrennten Familienmitgliedern
zu erhalten. Bis eine Suche möglich ist, muss angenommen werden, dass
jedes unbegleitete Kind enge Verwandte haben könnte, die noch in Ruanda
oder in benachbarten Ländern leben.

Die Evakuierung, Unterbringung und Versorgung sollte mit Blick auf eine frü-
hestmögliche Zusammenführung zwischen Kindern und ihren Verwandten ge-
plant werden.

Kinder in Notlagen dürfen nicht zur Adoption freigegeben werden. Da die
meisten unbegleiteten Kinder keine Waisen sind, benötigen sie eine ange-
messene vorläufige Versorgung mit Blick auf eine mögliche Zusammenführung
mit ihren Familien, nicht Adoption.

Zusammenfassung einiger wichtiger Artikel

Zusammenführung getrennter Familienmitglieder

Staaten haben auf jede mögliche Weise die Zusammenführung von Familien zu
erleichtern, die infolge bewaffneter Konflikte getrennt worden sind, und haben die
Tätigkeit humanitärer Organisationen zu fördern, die sich dieser Aufgabe widmen (Art.
74, I. Zusatzprotokoll).

Suche nach vermissten Personen

Die Konfliktparteien haben die Nachforschungen zu erleichtern, die vom Krieg zerstreute
Familien anstellen, um wieder Verbindung miteinander aufzunehmen und sich
wiederzuvereinigen. Die Konfliktparteien haben die Tätigkeit von Organisationen, die sich
dieser Aufgabe widmen, zu unterstützen (Art. 26, IV. Genfer Abkommen).

Familien haben das Recht, das Schicksal ihrer vermissten Angehörigen zu erfahren. Die
Konfliktparteien haben nach Personen zu forschen, die von der gegnerischen Partei als
vermisst gemeldet worden sind (Art. 32 und Art. 33, I. Zusatzprotokoll).
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Seite 1 von 2

Über die Wiederherstellung von Familienkontakten

Über unbegleitete Kinder und andere verletzliche Personen

In fast allen Notlagen – in bewaffneten Konflikten, groß angelegten Verschleppungen von
Teilen der Bevölkerung und anderen Krisensituationen – werden Kinder von ihren Eltern,
Familien und anderen sorgeberechtigten Erwachsenen getrennt. Weil ihre Situation meist
nicht gleich geklärt werden kann, werden sie besser „getrennte oder unbegleitete Kinder“
als „Waisen“ genannt. 

Andere Personen, wie etwa ältere oder behinderte, können während eines Konfliktes
ebenfalls in einer schwierigen Situation sein. Sie können zurückbleiben, von ihren Ver-
wandten getrennt werden und außer Stande sein, für sich selbst zu sorgen. Wegen ihrer
besonderen Verletzlichkeit ergreift das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK),
wenn nötig, besondere Maßnahmen, um sie zu schützen und mit ihren Familien zu-
sammenzuführen.

Über ein Netzwerk für Gefangene und ihre Familien 

In Übereinstimmung mit seinem Mandat nimmt das IKRK jede Mühe auf sich, um Infor-
mationen über Personen zu erhalten, denen aufgrund des bewaffneten Konfliktes die
Freiheit entzogen wurde, und solche Personen in ihren Haftstätten zu besuchen. Diese
Besuche ermöglichen es den IKRK-Delegierten, Familien über das Schicksal ihrer Ange-
hörigen zu beruhigen und den Gefangenen anzubieten, mittels Rotkreuz-Nachrichten mit
ihren Familien zu korrespondieren. 

Über Computertechnologien für die Wiederherstellung von
Familienkontakten

Alle Informationen über Kriegsopfer, die vom IKRK gesammelt wurden, werden in Daten-
banken verwaltet, die von IKRK-Delegationen auf der ganzen Welt zusammengestellt
wurden. Das Ziel dieser Datenbanken ist es, die Situation von bestimmten Kategorien von
Hilfsempfängern des Roten Kreuzes zu beobachten. Das Schicksal dieser Personen wird
mitverfolgt, um ihre Sicherheit zu gewährleisten und zu helfen, Familienkontakte wieder-
herzustellen oder das Schicksal vermisster Angehöriger in Erfahrung zu bringen. Die Frage
der Vertraulichkeit ist dabei lebenswichtig, und Vorsichtsmaßnahmen müssen getroffen
werden, bevor Informationen weitergegeben oder veröffentlicht werden.

Das IKRK führt über 70 Datenbanken: Die wichtigsten betreffen Ruanda (diese enthält Ein-
zelheiten über 448.000 Einzelpersonen), den Golfkrieg (123.000), Israel sowie die besetzten
und autonomen Gebiete (152.000), das ehemalige Jugoslawien (140.000), Sri Lanka
(37.000), Somalia (31.000), Peru (27.000), Kolumbien (24.000) und Afghanistan (25.000).

Zahlen und Fakten

� In Osttimor wurden in den acht Monaten nach den Zusammenstößen im
Jahr 1999 55.000 Rotkreuz-Nachrichten verschickt.

� Im Jahr 2000 wurden in der Demokratischen Republik Kongo über die 120
offenen Büros im ganzen Land mehr als 200.000 Nachrichten empfangen
oder gesendet.

� Über eine Million Rotkreuz-Nachrichten wurden während des Jahres 2000
auf der ganzen Welt ausgetauscht.
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Aktivitäten, um Familienkontakt wiederherzustellen

Mit diesen Aktivitäten ist beabsichtigt, den Kontakt zwischen Familienmitgliedern, die
durch einen bewaffneten Konflikt oder eine andere Situation von Gewalt getrennt worden
sind, wiederherzustellen oder aufrechtzuerhalten. Die Aktivitäten können auch Gefangenen
zugute kommen und dadurch deren psychische Ängste mildern. Es handelt sich
insbesondere um folgende Aktivitäten: 

� das Übermitteln von Familiennachrichten (über verschiedenste Medien,
wie etwa Rotkreuz-Nachrichten, Radioübertragungen, Telefon und Internet)
über das weltweite Rotkreuz- und Rothalbmond-Netzwerk (nationale
Gesellschaften und IKRK-Delegationen) 

� die Organisation von Repatriierungen und Familienzusammenführungen

� die Erleichterung von Familienbesuchen bei gefangenen Angehörigen
oder über Frontlinien

� die Ausstellung von IKRK-Reisedokumenten für Personen, die aufgrund
eines Konfliktes nicht oder nicht mehr im Besitz von Identitätspapieren
sind und repatriiert oder in ein Drittland umgesiedelt werden sollen 

Aktivitäten, um vermisste Personen zu finden

Mit diesen Aktivitäten ist beabsichtigt, Licht auf das Schicksal oder den Verbleib von ver-
missten Personen zu werfen. Es handelt sich insbesondere um folgende Aktivitäten: 

� das Sammeln von Suchanträgen von Familien der vermissten Personen so-
wie von Informationen über Gefangenschaft, Verschwinden und Tod und
Übergabe an die Behörden 

� die Einrichtung von Mechanismen, um den Dialog zwischen den Be-
hörden und den Familien der vermissten Personen zu erleichtern, um den
Suchprozess zu beschleunigen, die Exhumierung und Identifizierung von
sterblichen Überresten eingeschlossen

� das Informieren und Unterstützen der Familien von vermissten Personen

IKRK-Jahresberichte 1999 und 2000

Beispiele

Achtzehn Monate nach dem Kosovokonflikt im Jahr 1999 wurden immer noch 3.600
Personen von ihren Familien gesucht. Trotz wiederholter Bemühungen hat das IKRK keine
Informationen über das Schicksal dieser vermissten Personen erhalten. Das IKRK hat auf
seiner Internetseite eine Liste von allen vermissten Personen veröffentlicht, über die es
von deren Familien erfahren hat, in der Hoffnung, zusätzliche Information zu erhalten. 

In Bosnien-Herzegowina hat das IKRK ein Buch herausgegeben, das Fotos von persön-
lichen Gegenständen enthält, die bei den unidentifizierten Leichen von 344 Personen
gefunden worden sind. Diese Veröffentlichung, die für die Familien sehr schmerzlich war,
hat bereits geholfen, den Identifikationsprozess voranzutreiben. Trotzdem gibt es mehr als
fünf Jahre nach Kriegsende immer noch über 18.000 ungelöste Fälle.

Im Mittleren Osten setzt die Dreierkommission, deren Vorsitz das IKRK innehat, seine Be-
mühungen fort, Licht auf das Schicksal von Personen zu werfen, die während des Golf-
krieges 1991 verschwunden sind. Bis jetzt haben allerdings die Ergebnisse nicht den
Erwartungen entsprochen.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5E: Die Ethik humanitärer Arbeit

Entdeckung 5E setzt sich mit den Dilemmata auseinander, denen humanitäre Helfer gegenüberstehen. Die
Schüler befassen sich mit zwei Grundsätzen humanitärer Arbeit – Neutralität und Unparteilichkeit. Sie ver-
wenden kurze Fallstudien, um die Bedeutung dieser Grundsätze und deren Umsetzung in der Realität ken-
nen zu lernen. Dies geschieht durch eine Analyse realer Dilemmata, mit denen humanitäre Helfer kon-
frontiert sein können. (Die Fälle können dabei alle auf einmal analysiert werden oder einzeln bei den je-
weiligen Entdeckungen dieses Moduls, zu denen sie inhaltlich passen.) 

Ziele:
� sich einiger Grundsätze wie Neutralität und Unparteilichkeit bewusst

werden, die das humanitäre Handeln leiten

� einige Dilemmata verstehen lernen, denen humanitäre Helfer gegen-
überstehen können, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen

Material:
� „Arbeitsgrundsätze für humanitäre Einsätze“

Zeit: eine Einheit (45–60 Minuten)

1. Arbeitsgrundsätze bei humanitären Einsätzen
(5 Minuten)

Diskutieren Sie mit den Schülern den Gedanken, dass Menschen sich
Grundsätze zu Eigen machen und gemäß diesen ihre Arbeit ausüben.

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:
➤ Kennt ihr irgendwelche Verhaltensregeln, die das Verhalten der

Menschen bei ihrer Arbeit bestimmen?

[Z. B.: der Eid des Hippokrates, der Regeln und Pflichten nennt, an
die sich ein Mediziner zu halten hat; das Berufsethos von Journalis-
ten, das sie dazu verpflichtet, den Namen ihrer Informanten nicht zu
veröffentlichen, wenn diese selbst oder deren Wunsch nach Privat-
sphäre dadurch gefährdet werden würden]

Neutralität (nicht Stellung beziehen)

Um das Vertrauen von jedermann zu erhalten und zu be-
halten, beziehen humanitäre Helfer in Feindseligkeiten oder
Streitigkeiten nicht Stellung.

Unparteilichkeit (Vorrang nach den Bedürfnissen)

Humanitäre Helfer unterscheiden nicht nach Nationalität,
Rasse, religiösem Glauben, sozialer Klasse oder politischer
Meinung. Sie lassen sich einzig von den Bedürfnissen von
Einzelpersonen leiten und geben den dringendsten Fällen
Vorrang.

Unabhängigkeit (dem Druck standhalten)

Humanitäre Organisationen halten dem Druck oder dem
Einfluss von Außenstehenden stand, mögen diese Spender,
internationale Einrichtungen oder Regierungen sein, und
ermöglichen dadurch ein effizientes Handeln im Einklang mit
den tatsächlichen humanitären Bedürfnissen.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5E:Die Ethik humanitärer Arbeit

➤ Welche Grundsätze benötigen deiner Meinung nach humanitäre
Helfer als Vorgabe, um ihre Arbeit zugunsten von Opfern bewaffneter
Konflikte durchführen zu können?

2. Anwendung der Arbeitsgrundsätze (15–20 Minuten)

Viele humanitäre Organisationen haben einen Verhaltenskodex, der Grund-
sätze wie Unparteilichkeit, Neutralität oder Unabhängigkeit beinhaltet.

Die Schüler sollen Kleingruppen bilden und die Grundsätze auf einige
der Situationen in Material 1 anwenden.

Stellen Sie bezüglich jeder Situation folgende Fragen:

➤ Was würdet ihr antworten, wenn ihr Mitarbeiter einer humanitären
Organisation wärt?

➤ Welcher Grundsatz steht hinter dieser Antwort?

➤ Was ist der primäre Standpunkt, den ein humanitärer Helfer in
diesen Situationen zu vertreten hat?

Jede Gruppe soll aufschreiben, welche Rolle Neutralität und Unpartei-
lichkeit bei den Entscheidungen der humanitären Helfer spielen. Bilden
Sie wieder eine Großgruppe und besprechen Sie die Vorschläge und
Gedanken dazu. Helfen Sie den Schülern zu erkennen, dass es Situa-
tionen gibt, in denen beide Grundsätze gefordert sind.

3. Ethische Dilemmata bei der humanitären Arbeit 
(15–20 Minuten)

Humanitäre Arbeit wird manchmal kritisiert und in Frage gestellt. Oft zei-
gen die Kritiker die ethischen Dilemmata auf, denen Mitarbeiter huma-
nitärer Organisationen bei ihrer Tätigkeit gegenüberstehen.

Die Schüler sollen die ethischen Dilemmata in einigen der folgenden
Situationen nennen, entscheiden, welche Schritte zu ergreifen sind, und
Gegenargumente auf mögliche Kritik finden.

Die Grundsätze des IKRK – Neutralität (nicht
Stellung beziehen), Unparteilichkeit (allen
Opfern gemäß ihren Bedürfnissen dienen) und
Unabhängigkeit (keine Unterordnung unter
politische Obrigkeiten) – verlangen, dass das
IKRK den Bestrebungen einer streitenden
Interessengruppe widersteht, die Dienste des
IKRK für sich zu vereinnahmen oder die
gegnerische Gruppe davon auszuschließen.
Dieser Widerstand muss gewaltlos und
unparteiisch sein. (...) Daher müssen IKRK-
Delegierte geduldig, verschwiegen und
gewaltlos handeln (...) und bereit sein, mit
Dilemmata zu leben.

Nicholas Berry: War and the Red Cross

1

Neutralität und

Unparteilichkeit sind keine

Ziele für sich, sondern eher

als Mittel zu sehen, die der

Durchführung humanitärer

Aufgaben dienen. Der

wichtigste Gedanke ist,

Menschen in Not Hilfe und

Schutz zu gewähren.

Ein ethisches Dilemma kann

als Situation definiert werden,

in der die Verfolgung eines

würdigen Zieles zu einem

anderen würdigen Ziel im

Widerspruch steht und

sowohl Vor- als auch

Nachteile bringt.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5E: Die Ethik humanitärer Arbeit

A. Verlängert unsere Hilfe den Krieg?

Hilfsorganisationen kamen, um verzweifelte Zivilisten in einem um-
kämpften Gebiet zu retten. Da die Organisationen mit Hilfslieferungen
das Überleben der Zivilisten sicherten, mussten die Krieg führenden Par-
teien nicht auf die Bedürfnisse der eigenen Zivilisten Rücksicht nehmen.
Diese Hilfe von außen ermöglichte es ihnen, alle Ressourcen ihres
Landes für die Versorgung ihrer Soldaten aufzuwenden. Und das führte
dazu, dass sich das Ende des Krieges hinauszögerte.

B. Unterstützen wir eine Politik der ethnischen Trennung?

Zivilisten flüchteten in eine geschützte Zone, die als Zufluchtsort für
Opfer „ethnischer Säuberungen“, die in ihrer Heimat stattfanden, einge-
richtet worden war.Von dieser Zone aus unterstützten humanitäre Helfer
die Evakuierung in Flüchtlingslager außerhalb des Landes. Diese huma-
nitäre Handlung hat insofern zur ethnischen Säuberung beigetragen, als
die Opfer aus ihrer Heimat weggebracht wurden.

C. Liefert humanitäre Arbeit den Politikern einen
Vorwand, sich nicht einzumischen?

Zwei Länder befinden sich im Krieg, und es gibt gewaltige Verluste unter
den Zivilisten. Stimmen aus anderen Ländern beklagen die Notlage der
Opfer, aber keine ausländische Regierung ist bereit, zu intervenieren,
um entweder die Kriegsparteien zum Abbruch der Kampfhandlungen zu
bewegen oder diese unter Druck zu setzen, die Zivilisten zu verschonen.
„Welchen Sinn hat es, humanitäre Hilfe in das Kriegsgebiet zu bringen,
wenn uns ohnehin klar ist, dass es sich dabei nur um einen ,Tropfen auf
dem heißen Stein‘ handelt und dass ohne internationalen politischen
Druck oder militärische Intervention wir humanitären Organisationen der
Welt nur das Gewissen erleichtern?“, klagt ein humanitärer Helfer.

D. Billigen wir die gewaltsame Vertreibung von
Zivilisten?

Um die Kontrolle über ein Dorf im umkämpften Gebiet zu erlangen, in
dem sich Rebellen versteckten, wurden Zivilisten gezwungen, in ein 30
Kilometer entferntes Lager zu ziehen. Humanitäre Hilfsorganisationen
wurden gebeten, Verpflegung und medizinische Hilfe ins Lager zu brin-
gen. Täten sie das, würden sie dadurch die gewaltsame Vertreibung von
Zivilisten unterstützen.

4. Das Prinzip der Vertraulichkeit (15–25 Minuten) 

Während der letzten zwei Jahre haben Delegierte des Internationalen
Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) mehrere Gefängnisse im Land und
über 600 Häftlinge, von denen die meisten mit maoistischen Bewegungen
in Verbindung standen, besucht.

Wir haben ein Recht darauf,

ein normales Leben wie jeder

andere zu führen. Was die

Welt zurzeit macht, ist viel zu

wenig. Hätte es die Welt

gewollt, dann hätte das schon

am Anfang aufgehalten

werden können.

Eine Frau, die nach dem bewaffneten Konflikt

in Bosnien-Herzegowina sechs Jahre lang in

einem Zugwagon lebte

ANMERKUNG: Die Schüler

können diskutieren, ob

humanitäre Bemühungen

weiterhin stattfinden sollen

oder nicht – warum oder

warum nicht.

Oder drei Kleingruppen kön-

nen sich jeweils mit einer

Situation auseinander setzen

und entscheiden, was getan

werden soll. Sie präsentieren

dann im Anschluss die

Situation und ihre

Entscheidung in der Klasse.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5E: Die Ethik humanitärer Arbeit

Auf Fragen nach der Verfassung der Gefangenen oder ob Zeichen für
Folter zu erkennen seien, verweigerte Jean-Jacques Bovay, der Dele-
gationsleiter in Nepal, jeden Kommentar. „Es würde gegen das Prinzip
des IKRK verstoßen. Wir können gegenüber der Presse keine Angaben
machen, aber wir haben die zuständigen Behörden darüber informiert,
was wir während unserer Besuche in den Gefängnissen gesehen
haben“, sagte er. Auf die Frage, ob es Informationen bezüglich der 60
vermissten Rebellen gebe, über deren Verbleib die Maoisten die Regie-
rung wiederholt zu einer öffentlichen Stellungnahme aufgefordert hat-
ten, antwortete Bovay, dass das IKRK „unter Umständen die Information
habe“, wiederholte aber, dass er diese nicht der Presse mitteilen könne.

Quelle: Kathmandu Post via Nepalnews.com-Website, 23. März 2001

Fragen, die Sie den Schülern stellen können:

➤ Wie kann der Grundsatz der Vertraulichkeit es den humanitären
Helfern ermöglichen, mit den Opfern in Kontakt zu treten?

➤ Auf welche Weise hängt dieser Grundsatz mit den Grundsätzen der
Neutralität und Unparteilichkeit zusammen?

5. Abschluss
Schreiben Sie für alle sichtbar die Wörter Neutralität, Unabhängigkeit
und Vertraulichkeit auf. Die Schüler sollen erklären, auf welche Art und
Weise sie jeden einzelnen Grundsatz bei der Entscheidungsfindung be-
rücksichtigt haben.

➤ Warum sind Neutralität und Unparteilichkeit bei der humanitären Ar-
beit unerlässlich?

[Neutralität ermöglicht es humanitären Helfern in Kriegsge-
bieten, Opfern auf beiden Seiten zu helfen. Unparteilichkeit er-
möglicht es ihnen, den Opfern ausschließlich nach deren
Bedürfnissen zu helfen] ANMERKUNG: Die Schüler

können das Argument brin-

gen, dass es so genannte

„No-Win-Situationen“ gibt,

d. h. Situationen, in denen es

keine zufrieden stellende

Lösung gibt, egal welche

Entscheidung getroffen wird.

Machen Sie darauf aufmerk-

sam, dass sogar in so ge-

nannten „No-Win-Situatio-

nen“ humanitäre Helfer

Entscheidungen treffen

müssen. Nichts zu

unternehmen ist ebenso eine

Entscheidung wie das

Ergreifen von Maßnahmen.

Schlüsselgedanken

◆ Bestimmte Verhaltensregeln sind für die Tätigkeit huma-
nitärer Organisationen notwendig.

◆ Humanitäre Helfer müssen bei ihrer Arbeit neutral und
unpartisch sein, um das Vertrauen aller Parteien eines
Konfliktes zu gewinnen und zu behalten.

◆ Humanitäre Helfer erleben ethische Dilemmata in ihrer
Arbeit. Obwohl es für diese keine klaren und richtigen
Antworten oder Entscheidungen gibt, ist es wichtig zu
erkennen, dass auch das Nichtstun eine Entscheidung
ist, die Konsequenzen nach sich zieht.

Für das IKRK sind strenge

Verhaltensregeln

unverzichtbar, da es sein

Auftrag ist, heikle Aufgaben

durchzuführen, wie das

Besuchen von Gefangenen

oder das Agieren als neu-

traler Vermittler zwischen

zwei Krieg führenden

Parteien.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Entdeckung 5E: Die Ethik humanitärer Arbeit

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Neutralität und Unparteilichkeit in unserer unmittelbaren Nähe

Diskutiere, welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines Grundsatzes wie der Neutralität im all-
täglichen Leben entstehen. (Meistens müssen wir Partei ergreifen. Denk nur an die politischen Ak-
tivitäten von Bürgern, die auf gewisse Weise mit Neutralität nicht vereinbar sind.)

Finde ein Beispiel aus der Geschichte, in dem neutral sein (oder nicht neutral sein) eine Rolle spielte.

Oder schreib einen Aufsatz, in dem du darstellst, warum wir verärgert sind, wenn wir vermuten, dass
eine amtshandelnde Person im Umgang mit Menschen nicht unparteiisch vorgeht.

Du bist dort – Dilemma

Stell dir vor, du wärst ein humanitärer Helfer in einer der folgenden Situationen bzw. in einer ähnlichen:

Gestaltet in einer Kleingruppe ein Rollenspiel zu einer der folgenden Situationen:

� eine Auseinandersetzung darüber, was zu tun ist, während man vor einem Problem steht

� ein Presseinterview, in dem deine Entscheidungen kritisiert werden

� auf Beschwerden unzufriedener Flüchtlinge oder Mitarbeiter antworten

In einer Klasse haben sich Schüler eine Situation vorgestellt und gespielt, in der sich ein Helfer

vor dem Tor eines Flüchtlingslagers befindet. Vor ihm steht eine Familie, die hineinwill, aber

befürchtet, dass sich im Lager Feinde befinden. Der Vater besteht darauf, seine Waffe zu behal-

ten, um seine kranke Frau und sein Baby zu schützen. Die Familie hat zusätzlich auch Angst,

getrennt zu werden.

Nachdem sie die Szene vorgespielt hatten, diskutierte die Klasse die Grundsätze, die der Helfer

berücksichtigen musste, und ob in dieser Situation Grundsätze einander entgegenstanden.
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Auf Konsequenzen bewaffneter Konflikte reagieren 369

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Modul 5: Beurteilung des Lernerfolgs Für
Lehrer

Seite 1 von 2

Methoden zur Beurteilung des Lernerfolgs
� Laufende Beurteilung:

Entdecke das humanitäre Völkerrecht (EHVR) bietet dem Lehrer die
Möglichkeit, täglich festzustellen, was seine Schüler gelernt haben und
welche Missverständnisse vorhanden sind. Aktive Lehrmethoden wie
Diskussionen, Kleingruppenarbeiten, Brainstorming und Rollenspiele
bieten diese Möglichkeit.

Nehmen Sie sich am Ende der Stunde fünf Minuten Zeit und
lassen Sie die Schüler ein oder zwei Sätze zu den folgenden
Fragen schreiben: „Was habe ich heute gelernt?“ und „Welche
Fragen habe ich?“. Lesen Sie sich die Antworten durch und
verwenden Sie diese, um auf dem Wissen der Schüler
aufzubauen und um Missverständnisse zu klären.

� Portfolio für Arbeiten des Schülers:

Während des Moduls machen die Schüler Interviews, beziehen Stellung zu
einem Thema und verteidigen ihre Position mit Beispielen. Sie stellen ihre
Gedanken und Vorstellungen in Gedichten, Rollenspielen, Zeichen- oder
Bastelarbeiten dar oder schreiben detaillierte Berichte über ein be-
stimmtes Thema.

Jeder Schüler soll einen Ordner oder eine Mappe anlegen,
worin er die geschriebenen Arbeiten, Interviews und Zeitungs-
artikel, mit denen er zur Arbeit in der Klasse beigetragen hat,
sammelt. Gehen Sie mit jedem einzelnen Schüler regelmäßig
diese Sammlung durch, um seinen Fortschritt im Verständnis
des Völkerrechts zu verfolgen.

Hängen Sie Arbeiten der Schüler an die Wand.

� Fragen am Ende des Moduls:

Nachdem Sie Modul 5 abgeschlossen haben, können Sie die letzte Stunde
für eine schriftliche Wiederholung verwenden. Lassen Sie die Klasse einen
Aufsatz schreiben (20–30 Minuten) und zwei bis drei kurze Fragen beant-
worten (jeweils 10 Minuten).

1. Aufsatzfragen: Wählen Sie eine aus. (25 Minuten)

➤ Welche ethischen Dilemmata kennst du, in denen sich huma-
nitäre Helfer befinden? Nenne einige Beispiele.

➤ Erkläre die Bedeutung von Unparteilichkeit und Neutralität und 
gib jeweils ein Beispiel.

2. Kurze Fragen: Wählen Sie zwei aus. (10 Minuten pro Frage)

➤ Nenne vier Schritte, die notwendig sind, um Familien 
wiederzuvereinen, die durch einen Krieg getrennt wurden.

➤ Nenne fünf Arten, wie Krieg die normale Lebensversorgung 
zerstört.

➤ Gib drei Punkte an, die Helfer bei der Versorgung eines Lagers 
für vertriebene Personen einplanen müssen.
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Auf Konsequenzen bewaffneter Konflikte reagieren370

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Modul 5: Beurteilung des Lernerfolgs Für
Lehrer 

Seite 2 von 2

Andere Fragen können gefunden werden, indem Sie die Klasse bitten, sich
in Kleingruppen verschiedene Fragen auszudenken. Wählen Sie dann eine
davon als Aufsatzthema für die gesamte Klasse aus. Oder Sie lassen
jeden Schüler eine Frage vorschlagen, die er sich selbst bei einer Prüfung
stellen würde. Der Lernfortschritt und das Verständnis des Schülers wer-
den dabei anhand der „Qualität“ von Frage und Antwort beurteilt. Sie kön-
nen ein Zitat aus einem Zeitungsartikel, aus diesem Buch oder aus einer
anderen Quelle wählen. Die Schüler sollen den Kern der Aussage her-
vorheben und angeben, ob sie ihr zustimmen oder nicht.

Kriterien für die Beurteilung:
Fundierte Antworten enthalten:

�Begriffe wie Zeuge, Kombattant, Dilemma, Kettenreaktion und
andere, die in den Materialien vorkommen;

�konkrete Beispiele, um Aussagen zu begründen;

�Beispiele aus verschiedenen Quellen, wie z. B. den Nachrichten,
Interviews, Diskussionen in der Klasse und Material, das außer-
halb des Unterrichts gelesen wurde.

Diese aufgezählten Techniken sind lediglich Vorschläge, die helfen sollen,
die Arbeit der Schüler mit den EHVR-Materialien zu beurteilen. Sie können
sie jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen.
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Auf Konsequenzen bewaffneter Konflikte reagieren 371

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Modul 5: Quellen im Internet Für
Lehrer 

A. Flüchtlinge

Deutschsprachige Quellen:

� Amnesty International Deutschland | http://www.amnesty.de 

� United Nations High Commissioner for Refugees | http://www.unhcr.de

Englischsprachige Quellen:

� Refugee (Amnesty International)
http://www.refuge.amnesty.org/htm/home.htm

� United Nations High Commissioner for Refugees | http://www.unhcr.ch/

� U.S. Committee for Refugees | http://www.refugees.org/

B. Humanitäre Hilfe

Deutschsprachige Quellen:

� Deutsches Rotes Kreuz | http://www.drk.de

� Österreichisches Rotes Kreuz | http://www.roteskreuz.at

� Schweizerisches Rotes Kreuz | http://www.redcross.ch

� Luxemburger Rotes Kreuz | http://www.croix-rouge.lu

Englischsprachige Quellen:

� Doctors Without Borders | http://www.doctorswithoutborders.org/

� Humanitarianism and War Project | http://hwproject.tufts.edu/

� Interaction (American Council for Voluntary International Action)
http://www.interaction.org/index.html

� nternational Committee of the Red Cross | http://www.icrc.org/eng
Auch in französischer und spanischer Sprache

C. Kriegs- und politische Gefangene

Deutschsprachige Quellen:

� Genfer Abkommen über die Behandlung von Kriegsgefangenen
http://www.drk.de/voelkerrecht/

Englischsprachige Quellen:

� Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
http://www.icrc.org/ihl
Auch in französischer und spanischer Sprache

� Project Disappeared (Argentina) 
http://www.desaparecidos.org/arg/eng.html
Auch in spanischer Sprache
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Wie geht es jetzt weiter? 375

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Abschluss: Wie geht es jetzt weiter?

Einer der besten Wege, das Lernen zu fördern und zu stärken, ist es, dem Schüler die Möglichkeit zu
geben, die gelernten Ideen und Verhaltensweisen anzuwenden. Schüler machen sich Inhalte zu Eigen, in-
dem sie andere unterrichten, für sich und andere Materialien entwerfen und das Gelernte in Projekten
anwenden.

Die Schüler können in Entdecke das humanitäre Völkerrecht (EHVR) die Wirkung des Projekts über ihre
Gruppe hinaus ausdehnen – auf die Familie, auf Freunde und die Umgebung. Sie können jüngere Kinder
unterrichten, anderen die gesammelten Geschichten erzählen oder selbst an humanitären Aktivitäten teil-
nehmen, um Schutzbedürftigen zu helfen. Mit solchen Schüleraktivitäten können in diesem Projekt auch
Kinder in Gegenden erreicht werden, in denen eine große Zahl von ihnen keine oder höchstens eine
Grundschulausbildung abschließt. Schüler können einen humanitären Standpunkt auch dadurch fördern,
dass sie Zeit und Energie in andere Formen von Gemeinschaftsaktivitäten investieren.

Ziele:
� etwas von dem Gelernten anwenden, indem ein Projekt geplant wird,

das menschliche Würde fördert

� ein Projekt durchführen, das menschliche Würde fördert

Material: 
� Film und Transkript: „Krieg durch ein Theaterstück erkunden“

Arten von gesellschaftlichen Aktivitäten

Schüler könnten ein Projekt oder Projekte planen, um:

� anderen das humanitäre Völkerrecht (HVR) näher zu bringen

� besondere humanitäre Bedürfnisse in ihrer Gegend anzusprechen

� die Unterstützung des HVR durch politische und rechtliche Recher-
cheaktivitäten zu fördern

IDEEN FÜR PROJEKTE:

A. Betreuung von jüngeren Kinder und/oder anderen Zielgruppen
(Geschichtenbücher, Comics, kurze Theaterspiele, Ausstellungen,
Präsentationen, Theaterstücke, Briefe an die Medien, interaktive
Radiosendungen, Handbücher etc.) 

B. Ehrenamtliche Arbeit
(Hilfe für Heimatlose, Flüchtlinge, vertriebene Personen,
Waisen, Alte, Kranke etc.)

C. Vom Forschen zum Handeln
(über die Umsetzung des HVR oder über Maßnahmen zur Anti-
Diskriminierung auf nationaler Ebene forschen, einer humanitä-
ren oder menschenrechtlichen Organisation beitreten etc.)

Fragen zur Bewertung möglicher Projekte
➤ Vermittelt das Projekt den Schülern eine persönliche Verbindung mit

dem Thema?

➤ Ermutigt das Projekt die Schüler, über Handlungen nachzudenken,
die die Zielsetzungen des humanitären Völkerrechts unterstützen?

➤ Befähigt das Projekt die Schüler, Wissen über das HVR zu verbreiten? 
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Wie geht es jetzt weiter?376

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Abschluss: Wie geht es jetzt weiter?

Vom Anfang bis zum Ende

1. Planung des Projekts:

Für wen ist dieses Projekt?

Was ist das Ziel des Projekts?

Was müssen wir tun, um das Ziel für diese Menschen zu erreichen?

2. Durchführung:

Was geschieht Tag für Tag bei der Durchführung des Projektplans?

Welche Anpassungen nehmen wir während der Durchführung vor
und warum?

3. Reflexion nach Abschluss des Projekts:

Was war das Ergebnis unseres Projekts?

Wie haben die Menschen reagiert?

Was hat mir unser Projekt bedeutet?

Was will ich jetzt tun?

Das Erstellen eines formellen Ablaufplans – schriftlich oder durch
andere Formen der Dokumentation – sowie das Diskutieren danach
nützen den Schülern, weil sie sich dadurch ihrer eigenen Leistung be-
wusst werden.

Vorbereitungen zur Arbeit mit der Zielgruppe

Die Bedürfnisse und Stärken der Zielgruppe zu verstehen ist der erste
wichtige Schritt. Die folgenden Gedanken beziehen sich besonders auf
ehrenamtliche Projekte. Aber die Ideen dahinter können auch auf die
Planung von Betreuungs- oder Forschungsprojekten, die in praktischem
Handeln münden, angewendet werden.

Vor Beginn eines ehrenamtlichen Projekts sollten die Schüler sowohl die
Stärken als auch die Schwächen der Zielgruppe kennen lernen. Selbst
wenn Menschen schutzbedürftig werden und Unterstützung benötigen,
sollten ihre Fähigkeiten und ihr Einsatz möglichst in den Plan, auf ihre
Bedürfnisse zu reagieren, einbezogen werden. Die Schüler sind vielleicht
nicht in der Lage, Informationen über die Zielgruppe zu sammeln, aber sie
sollten sich bewusst sein, dass es beim Anbieten von Hilfe wichtig ist, sich
sowohl mit der Zielgruppe zu beraten als auch mit ihr zu arbeiten. Die
Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften
hat vier wichtige Schritte für die Arbeit mit Zielgruppen dargelegt.

1. Arbeite mit den Menschen der Zielgruppe zusammen, um ihre
Stärken kennen zu lernen.

2. Arbeite mit ihnen zusammen, um die Probleme, Bedürfnisse und
Bedrohungen zu erkennen.

3. Bestimme, wer die größte Unterstützung benötigt und an-
gesichts der verfügbaren menschlichen und materiellen Res-
sourcen höchste Priorität genießt.

4. Arbeite mit der Zielgruppe, um die Situation der schutzbe-
dürftigsten Menschen zu verbessern.

Adaptiert aus: Needs to action: Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, 1995
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Wie geht es jetzt weiter? 377

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Abschluss: Wie geht es jetzt weiter?

Schlüsselgedanken

◆ Eine Person kann viele verschiedene Dinge unter-
nehmen, um menschliche Würde aktiv zu unterstützen.
Am besten nimmt man an einem Projekt teil, das den
eigenen Fähigkeiten und Interessen entspricht.

◆ Wenn man für andere Menschen arbeitet, ist es not-
wendig, ihre Sichtweise zu berücksichtigen.

◆ Im Laufe eines Projekts ist es hilfreich, Bedenken und
Fortschritte in regelmäßigen Abständen zu bewerten und
Pläne für die Zukunft zu überprüfen.

Während sich die Schüler überlegen, welche Projekte sie durchführen
wollen, sollten sie darüber nachdenken, wie sie die Zielgruppe selbst
und deren Mittel einbeziehen können.
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Wie geht es jetzt weiter? 379

Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Abschluss: Wie geht es jetzt weiter?

Vertiefende Zusatzaktivitäten

Andere durch ein Theaterstück erreichen 

Seht euch den Film „Krieg durch ein Theaterstück erkunden“ an, das eine Theatergruppe aus Nord-
irland zeigt, die Szenen über die Notlage von Opfern bewaffneter Konflikte entwickelt hat. Da diese
Gruppe von jungen Leuten bereits einige Jahre zusammenarbeitet, kann ihre Aufführung Ideen und
Inspiration bieten, selbst Szenen zu spielen.

Wählt einige Themen aus Entdecke das humanitäre Völkerrecht,
die ihr gerne darstellen würdet. Arbeitet mit Kollegen zusammen,
um eure eigenen Szenen zu entwickeln.

Denkt über ein Publikum (wie etwa die Schule oder eine religiöse
bzw. eine soziale Organisation) nach und organisiert die Präsen-
tation eurer Szenen. 3
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Abschluss: Beurteilung des Lernerfolgs Für
Lehrer 

Seite 1 von 2

Methoden zur Beurteilung des Lernerfolgs
� Laufende Beurteilung:

Entdecke das humanitäre Völkerrecht (EHVR) bietet dem Lehrer die
Möglichkeit, täglich festzustellen, was seine Schüler gelernt haben und
welche Missverständnisse vorhanden sind. Aktive Lehrmethoden wie
Diskussionen, Kleingruppenarbeiten, Brainstorming und Rollenspiele
bieten diese Möglichkeit.

Nehmen Sie sich am Ende der Stunde fünf Minuten Zeit
und lassen Sie die Schüler ein oder zwei Sätze zu den
folgenden Fragen schreiben: „Was habe ich heute ge-
lernt?“ und „Welche Fragen habe ich?“. Lesen Sie sich die
Antworten durch und verwenden Sie diese, um auf dem
Wissen der Schüler aufzubauen und um
Missverständnisse zu klären.

� Portfolio für Arbeiten des Schülers:

Während des Moduls machen die Schüler Interviews, beziehen Stellung zu
einem Thema und verteidigen ihre Position mit Beispielen. Sie stellen ihre
Gedanken und Vorstellungen in Gedichten, Rollenspielen, Zeichen- oder
Bastelarbeiten dar oder schreiben detaillierte Berichte über ein bestimmtes
Thema.

Jeder Schüler soll einen Ordner oder eine Mappe anlegen,
worin er die geschriebenen Arbeiten, Interviews und
Zeitungsartikel, mit denen er zur Arbeit in der Klasse
beigetragen hat, sammelt. Gehen Sie mit jedem einzel-
nen Schüler regelmäßig diese Sammlung durch, um
seinen Fortschritt im Verständnis des Völkerrechts zu
verfolgen.

Hängen Sie Arbeiten der Schüler an die Wand.

Legen Sie für dieses Modul eine eigene Mappe für die ver-
schiedenen Projekte an. Halten Sie die Überlegungen der
Schüler darin fest, die in den verschiedenen Stadien des
Projekts auftreten: Problemerkennung, Feststellung der
Bedürfnisse, Planung der Tätigkeiten, Dokumentation und die
Beurteilung des Projekts.

� Fragen am Ende des Moduls:

Nachdem die Projekte abgeschlossen sind, können Sie die letzte Stunde
für eine schriftliche Wiederholung verwenden. Lassen Sie die Klasse einen
Aufsatz schreiben (20–30 Minuten) und zwei bis drei kurze Fragen beant-
worten. Es ist eine Gelegenheit für die Schüler, über ihr Forschungs- und
Hilfsprojekt nachzudenken.

1. Aufsatzfragen: Wählen Sie eine aus.

➤ Auf welche Weise hast du das Ziel des Projekts erreicht?
Was würdest du nächstes Mal anders machen?
Was sind die nächsten Schritte, um die Ziele des Projekts zu
fördern?
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➤ Was hast du durch das Projekt über das humanitäre 
Völkerrecht, humanitäre Hilfe, Stärken und Ressourcen der 
Zielgruppe und dich selbst gelernt?

➤ Was hast du über den Einsatz der Medien für Forschungs- 
und Hilfsprojekte in Zusammenhang mit dem humanitären 
Völkerrecht gelernt?

2. Kurze Fragen:

Andere Fragen können gefunden werden, indem Sie die Klasse bitten, sich
in Kleingruppen verschiedene Fragen auszudenken. Wählen Sie dann eine
davon als Aufsatzthema für die gesamte Klasse aus. Oder Sie lassen
jeden Schüler eine Frage vorschlagen, die er sich selbst bei einer Prüfung
stellen würde. Der Lernfortschritt und das Verständnis des Schülers wer-
den dabei anhand der „Qualität“ von Frage und Antwort beurteilt. Sie kön-
nen ein Zitat aus einem Zeitungsartikel, aus diesem Buch oder aus einer
anderen Quelle wählen. Die Schüler sollen den Kern der Aussage her-
vorheben und angeben, ob sie ihr zustimmen oder nicht.

Kriterien für die Beurteilung:
Fundierte Antworten enthalten:

�Begriffe wie Zeuge, Kombattant, Dilemma, Kettenreaktion und
andere, die in den Materialien vorkommen

�konkrete Beispiele, um Aussagen zu begründen 

�Beispiele aus verschiedenen Quellen, wie z. B. den Nachrichten,
Interviews, Diskussionen in der Klasse und Material, das außer-
halb des Unterrichts gelesen wurde

Diese aufgezählten Techniken sind lediglich Vorschläge, die helfen sollen,
die Arbeit der Schüler mit den EHVR-Materialien zu beurteilen. Sie können
sie jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen.
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Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002

Abschluss: Quellen im Internet Für
Lehrer 

Hilfsprojekte
� UNICEF Voices of Youth: Jugendliche aus der ganzen Welt schreiben über

Hilfsprojekte, an denen sie beteiligt sind.
http:/www.unicef.org/voy

Projekte für bestimmte Zielgruppen
Wenn du ein Projekt für eine bestimmte Zielgruppe durchführen möchtest, nütze
das Internet, um Ideen und Möglichkeiten zu finden. Sieh dir auch die
Internetseite deiner nationalen Rotkreuz-Gesellschaft und anderer freiwilliger
Organisationen an.

Forschungs- oder Öffentlichkeitsarbeitsprojekte
Wenn du ein Forschungs- oder Öffentlichkeitsarbeitsprojekt über ein Thema, das
du in EHVR entdeckt hast, durchführen möchtest, sieh dir die Internetseiten an,
die jeweils am Ende eines Moduls zu diesem Thema angeführt sind. Zwei Seiten,
die du für die Recherche über aktuelle Ereignisse verwenden kannst, sind:

� http://www.oneworld.net
Aktuelle und archivierte Artikel aus der ganzen Welt aus verschiedensten
Quellen. Sprachen: Englisch, Holländisch, Finnisch, Deutsch, Norwegisch,
Spanisch und Schwedisch

� http:/www.un.org/cyberschoolbus
Informationsblätter für Jugendliche zu einer Vielzahl von Themen, die vor
allem mit menschlicher Würde in Zusammenhang stehen. Sprachen:
Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch
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Entdeckung 5D: Wiederherstellung von Familienkontakten
Entdecke das humanitäre Völkerrecht – IKRK 2002
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